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XVI. H a u p t stüL
VI . Abschnitt.

Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

Von der Gebühr der Montur und Rüstung.

6429.
^ie  Gebühr der M 0 nrur und Rüstung Heilet sich überhaupt in die für jede

Truppengattung bestimmten Sorten , in die Dauer zeit derselben und
in die  Proeenten - Gebühr . Was nun jeder Truppengattung an Montur und Rü¬
stung gebührt , und wie lange die Sorten zu dauern haben , oder welche Procente darauf
bemessen sind , weisen die angeschlossenen Monturs - und Nüstungs - Gebührsausweife Nr . r
bis Nr . 41 aus.

h. 54 ^ 0.

Die Monturs - und Rüstungs Sorten , nebst deren Dauerjeit , wurden gleich bcy Auf¬
stellung des stabilen Militärs eingeführt , nur erlitten sie nach den Zeitumständen oder bey Errich¬
tung neuer Truppenkörper von Zeit zu Zeit Veränderungen , wie aus den Gebührs -Tableau 's
zu ersehen ist ; immer aber hat der Grundsatz zu gelten , daß bey Errichtung eines Truppen-
körpers die Mannschaft und die Pferde ( letztere aber nur das erste Mahl ) mit der erforder¬
lichen Montur und Rüstung versehen , und entweder die Dauerzeit oder die Procente auf
dieselben bemessen werden , und daß jene Sorten , welche länger dauern , als vorgeschrieben
ist , auch länger getragen werden müssen , so wie auch in jenen Fällen alle Monturs - und
Rüstungs - Sorten , welche ohne jemands Verschulden zu Grunde gehen , nach richtig erho¬
benem Befunde und nach voraus gegangener Bewilligung verabreicht werden.

h. S43,.

Beym Ausbruche eines Krieges wird den Regimentern und Corps das ganze Erforder¬
niß auf den Augmentations -Stand erfolgt , und jenen Leuten von der Mannschaft , welche
als Unter -Officiere eintreten müssen , gebühren nebst der Unter - Officiers -Rüstung auch die
I ' ovts - ü 'exee und ledernen Handschuhe.

h. 5482.

Die Reserve - und Ergänzungsmannschaft bey den deutschen Infanterie -Regimentern hat
während der Erercier -Zeit bloß die Patrontaschen mit dem dazu gehörigen Riemenwerke,
Csako-Rosen zur Adjustirung der selbst mitgebrachten Hüte , und nöthigen Falls die Schuhe,
die übrige Montur aber nur in dem Falle zu erhalten , wenn sie zur Dienstleistung ganz
eingezogen und förmlich in Stand genommen wird.

h. 5433.

Die Auszierung der Spielleute - , das ist, der Hautboisten - und Tambours -Montur , ist
den Regiments - Inhabern zwar gestattet , das Aerarium gibt aber an Geld und Materiale
nichts mehr , als demselben eine ordinäre Montur nach der Vorschrift zu stehen kommt , die
übrige Embellirung hat der Regiments -Unkosten -Fond , wenn er zureicht , sonst aber der Re¬
giments -Inhaber selbst zu trugen.

§. 54 ^ 4-
Die fest gesetzte Dauerzeit mit den Monturs - Sorten hat sowohl im Frieden als

im Kriege zu bestehen , in Kriegszeiten aber kann sich wegen der stärkeren Abnützung
und wegen verschiedener Umstände an die bestimmte Dauerzeit , besonders an den im
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Frieden gesetzten dreyzehnten und fünf und zwanzigsten Monath bei) eintretender Ge¬
bühr nicht gehalten werden . Bey den Monturs - Stücken der mehrjährigen Dauerzeit
und bey den Rüstungs - Sorten kommt es in Kriegszeiten nur auf den unumgänglichen
Bedarf an , weil die Umstände , unter welchen die Abnützung und die Nothwendigkeit des
Ersatzes geschieht , so verschieden sind , daß eine Dauerzeit mit Grund nicht bestimmt wer¬
den kann ; daher muß das jeweilige Erforderniß durch den Brigadier und Kriegs -Commiffär

genau , und mit Hinsicht auf den letzten Empfang erhoben , und darnach das betreffende
O.uantum angewiesen werden . Hierbey ist denselben aber die strengste Gewissenhaftigkeit bey
der Untersuchung einzuschärfen , damit nicht Monturs - und Rüstungs -Sorten als unbrauch¬
bar zu passieren angetragen werden , welche vielleicht noch einen Feldzug hätten aushalten
können . Die Armee - Commandanten haben hierüber sorgfältig zu wachen , und bey ver-
muthender Unwirthschaft oder Fahrlässigkeit Superrcvisionen anzuordnen , und im Falle sich ein
ordnungswidriger Vorgang entdecken sollte , den schuldtragenden Brigadier und kriegScom-
missariatischen Beamten zum Ersätze des dem Aerarium dadurch zugegangenen .Schadens zu
verhalten.

§. 5435.
Was der Brigadier und der Dainit sich der Brigadier und der feldkriegscommiffariatische Beamte von aller Verant-

<feldkriegseommissariatischeBe- Wortung frey erhalten , daß die im Kriege jeweilig nöthigen Zuschüsse an Monturs - und Nü-

im Kriege erforderlichen Mon - stungs - Sorten nur auf dasjenige , waS zur Conjervation des Mannes unumgänglich nothlg
tur und Rüstung von aller ist , beschränkt , und zu-m Nachrheile des allerhöchsten Aerariums mehr willkührliche Forde-

Verantwortung frei) zu erhal - ^ „ g §n angewiesen werden , haben sie bey den Musterungen und Revisionen besonders darauf
ten , bey den Musterungen und . . ^ ^
Revisionen zu beobachten ha- i " sehen , ob die Monturs - und Rustungs - L ?orten von den Compagnie - und Escadrons - Com-
ben. Mandanten mittelst des beziehenden Pausch - Quantums in dem bestmöglichsten Zustande un-

Hkth. amr --Dec. 793 .Sl 2565. Erhalten werden , wozu ein durch die Vorgesetzten zu erzweckender guter Wille des Marines
und eine ununterbrochene Aufsicht der Ossiciere gehöret ; dann was mit der Montur und
Rüstung der abgängig gewordenen Mannschaft geschehen , und wie diese verwendet worden

sey. Vorzüglich aber muß darauf gesehen werden , ob von den Regimentern über Empfang
und Verwendung die Protokolle ordentlich geführt , mithin eine jede Abgabe an die Compagnie
oder Escadron vorgeschrieben , und von derselben ebenfalls über Empfang und Ausgabe die Ver¬

rechnung unterhalten werde , da im entgegen gesetzten Falle die Compagnie oder Escadron weder
conrrollirt , noch zur Rede gestellt werden könnte , und den bloßen Angaben derselben Glau¬
ben beygemessen werden müßte , wodurch das Aerarium der Gefahr von ungebührlichen For¬
derungen bloß gestellt seyn würde.

§. 6436.
Wie sich hinsichtlich der er- So off feindliche Monturs -Vorräthe erobert werden , so müssen sie jedes Mahl auf der

obt-rten üindlichui Montur-- Stelle ordentlich inventirt und in Rechnung übernommen werden , worüber sodann das In-

was beym Verkaufe eines Mü - venrarium mit den Bemerkungen an den Hofkriegsrath einzusenden ist , wie dieselben zum

terials sud si>e i--,u zu beobach- Besten des Aerariums allenfalls für die Truppen zu benützen , widrigen Falls aber zu ver-

§mh^'tt,2- Dec -93 6,2585 manipuliren oder zu verkaufen seyn könnten . Es kann aber nur in höchst dringenden Fällen
.. » 22. März3ig.^ 7,s . der Verkauf eines Materials 8ulr 8ji6 rati von untergeordneten Behörden bewllliget werden.

H. 5 ^ 37.

Mann die Procenten - Äe - Während eines Krieges kann von der Erfolgung der Procenten - Gebühr der Lederwerks-

bühr der̂ Ledesiverks-und Rü- und Rüstungs -Sorten keine Rede seyn , weil die Truppen im Felde immer das Erfordernis)

findet'. Befund abfaffen , die Reserven aber haben für ihren neuen Zuwachs stets neue Sorten

Hkth. am 26. Acc. 8l3. Lü6o6. h^ rwn zu erhalten.
.§. 5436.

Wenn die Regimenter und Corps in ihren Friedens -Stationen eintressen , so ist vor
daß dieselben , so weit sie auch zur Friedenszcit in der ärarischen Mon-

Beobachtungcn hinsichtlich
der MonturS - Gebühr unv
Regulirung der Earrgorie , Allem erforderlich , 0i

turs -' Gebühr stehen , die erforderliche Montur und Rüstung erhalten , und die dießfallsigen
Hkth. am 5. May 7^9-

,» ,, 31. 87,7. , Categorien ordnungsmäßig berichtiget werden.



Von der MonturundRüstung der Mannschaft und Pferde.

H. 64 ^9.

Das Erforderniß muß durch den Brigadier und Kriegs -Commissär vorschriftmäßig durch
eine mit pflichtmäßiger Genauigkeit abjuhaltende Untersuchung erhoben werden.

§. 6440.

Da diese Untersuchung auf den Augenschein sich gründen muß , so verstehet es sich von
selbst , daß sie über den Loco-Stand der Mannschaft sich nicht erstrecken könne , unddieCom-

mandirten und Absenten erst bey ihrem Einrücken in Absicht des Erfordernisses auf gleiche
Art zu untersuchen sind.

tz. 644,.
Bey der Untersuchung wird es zwar von selbst erwiesen , welche Leute erst später von

Elgänzungs -^ r ..nsporten zugewachsen sind , oder was die Truppen sonst für Aushülfen durch
Requisition von ärarischen Vorrärhen erhalten haben ; indessen muß aber die Unrersuchungs-
Eommission auf diese Umstände ins Besondere aufmerksam gemacht werden»

tz. 5442.

Die Eavaller ie-Regimenter haben überhaupt bey einer Dislocations -Veranderung oder
bey einem Ausmarsche sich nicht durch die Abfuhr zur Monturs - Commission der Monturs¬

und Rüstungs -Vonäthe zu entledigen ; auch bey den Cavallerie -Regimentern , welche jewei¬
lig nach Rieder -Oesterreich bestimmt werden , ist dieser Vorgang sorgfältig zu vermeiden,
und daher immer in Zeiten mit dem betreffenden General - Commando sich einzuvernehmen,
indem >onst die mit Rücksicht auf die Beurlaubten und auf die abgeschafften Pferde angeord¬
nete Vorrathshaltung vereitelt , und zu unwirtschaftlichen Austauschungen die Gelegenheit
gelassen wird.

§. 644 ^ -

Was auf diese Art mit pstichtmäßiger Rücksicht auf die dienstmäßige Bekleidung und
Ausrüstung der Truppen , als auch auf die Schonung des Aerarial -Äufwandes durch die Un¬
ter,uchungs - Commisslon als nothwendig befunden wird , ist dem Vorgesetzten General - Com¬
mando mittelst eines Berichtes und eines nach dem bepgedruckten Formulare Nr . 42 in
ckuxlo zu verfassenden Ausweises vorzulegen.

H. 5444 .

Die betreffenden General -Eommanden haben darüber gleich zu erkennen , und den Em¬

pfang des Erfordernisses , mir den Bemerkungen , welche etwa zu machen für nöthig erachtet
wird , vor,chriftmäßig einzuleiten , den Hofkriegsrath aber von den Veranlaßten , mit Bey-
lchließung des Berichtes der Untersuchungs -Commission und eines kars des vorn erwähnten
Ausweises , in dieKenntniß zu setzen.

tz. 5445 . '

^ » diesem Ausweise muß , wie es das Formular zeigt , auch der Vorräte in denMa-
gazinen ^ Mahnung geschehen , welche die Regimenter bey ihren Reserven oder Depots
allenfalls antreffen.

§. 6/ ^ 6.

Die Empsangsbewilli 'gung des General -Commando 's schließt zwar zugleich die Passie-
lung zur Verausgabung der unbrauchbareil S orten in sich ein , und die General - Comman-
den haben m Absicht der letzteren zugleich zu bestimmen , wie sie zur Memms - Commission
udznlielern , oder zur zeitlichen Schonung der neuen Sorten , auch in der Folge zu den Re¬
paraturen der Truvpenkörper beyzulaffen seyen. Was aber die abgängigen Sorten betrifft,
da muß die Ausgabsbefugniß derselben in der Monturs -Berechnung mit den dazu eigens vsr-
geschriebenen Dokumenten erwiesen , und es kann darauf dre provisorische Empfangsbewillk-
gung des Ersatzes nicht angewendet werden.

§ . 6447.

Nachdem durch diese Bekleidungs - und Ausweisungs - Modalität den ersten Bedürf¬

nissen abgeholfen wird , so kommt es weiters darauf an , daß jede Truppenabtheilung , welche

S

WiedaS Erfordernis ; durch
den Brigadier uns Kriegs-
Eoii 'Niiffar zu erheben ist.
Hkth . am 5. May 779.

>» ,»3 >. „ 614 . 123717.

Aus welcher Ursache die Un¬
tersuchung sich nicht über den
Loco - Stand erstrecken kann.
Hkth . am S. May 779 . i

» >» 3 i » „ 814 .^ 3717»

Was die Untersuchungs-
Kommission hinsichtlich Ser von
Ergänzungs - Transporten zu¬
gewachsenen uns den Truppen
geleisteten Aushülfe an Mon-
turs -Sorcen zu beobachtenhak.
Hkth- am s. May 779.

Bey Dislocations - Verän¬

derungen der Cavallerie - Re¬
gimenter haben alle ihre Mon-
turs - und Rüstungs - Borräthe
mitzunehmen.

Hkth . am 13. Nov , 818 . L 3699-

Wie die von der ttntersu-
chungs - Kommission alsnoth-
wcndig erkannten Monturs¬
und Rüstungs - Sorten dem
Vorgesetzten General - Com¬
mando auszuweisen und.
Hkth. am S. May 779.

, , -- 3 i . „ 814 . 123717.

Obliegenheiten der Gene¬
ral - Commanden hinsichtlich
der denselben ausgewicsenen
Monturs - und Rüstungs - Er¬
fordernisse.
Hkth . am s . May 77Y.

-» » 3 i - 814 . 1̂ 3717»

Welcher Dorräthe in dem
zu verfassenden Ausweise zu
erwähnen ist.
Hkth . am S. May 779.

„ „ 3i . ,, 814. ^ 3717»

Was die Empfangskewilli-
gung des General - Comman-
do 's in sich schließt , Mid was
mit den unbrauchbaren Mon¬

turs - und Rüstungs ' Sorten
zu geschehen hat.
Hkth . am 5. May 779.

, , , 3i . „ 8,4 . ^ 3717»

Beobachtungen hinsichtlich
der Eategorie.
Hkth. am S. May 77?-

, , „ 3 l . „ 814 . L3717»
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selbstständige Rechnung führt , wieder in eine gleiche und ordnungsmäßige Lategone mit der
Montur und Rüstung gebracht werde.

Wie die Empfänge ausju-
tveiscn sind.
Hkth . am 5. May 779 -

„ „ 3 , . .. 3,4 . 12) 717.

Mit welchem Vorschläge die¬

ser Ausweis mit Beilegung
des letzten allgemeinen Cate,

gorie - Aufsatzes dem Vorgesetz¬
ten General - Commando ein-

zureichen ist.
Hkth . am 5. May 77 Y.

„ „ 3, . >, 8,4 . 237,7.

h. 5448 .

Um dieses mit der möglichsten Verläßlichkeit zu erreichen , müssen unter kriegscommissa-

riatischer Bestätigung die sämmtlichen Empfänge an Montur und Rüstung , welche ^ vährend
des Krieges sowohl im Felde , als auch in den rückwärtigen Stationen aus den ararischen

Vorräthen oder mittelst Requisition gemacht worden sind , genau ausgewiesen werden.

h. 544c ).

Dieser Ausweis ist mit einem gutachtlichen Vorschläge der Unteriuchungs - Commission,
und mit der Beylegung des letzten allgemeinen Categorie -- Aufsatzes dem Vorgesetzten General-
Commando einzureichen , um hiernach die nöthige Aushülfe mit Rücksicht auf die Categorre-
Termine bestimmen zu können.

Obliegenheiten der Gene¬
ral - C ommanden hinsichtlich
der denselben über sämmtliche
zu ihren Bezirken gehörige
gleichartige Truppen einze-
sendctcn Vorschläge.
Hkrh . am 5. May 779 -

„ „ 3 >. „ 8 >4.D) 7 >7.

§. 5450.
Die General -Commanden , sobald sie von den sämmtlichen zu ihren Bezirken gehörigen

gleichartigen Truppen diese Vorschläge erhalten haben , müssen solche gehörig prüfen , und
mit ihren Gutachten dem Hofkriegsrathe zur weiteren hohen Entscheidung unterlegen.

§. 6461.

Welch - Montur und M - Die Rüstung bey den Regimentern muß ganz in demselben Verhältnisse vorrathlg seyn,

stungV » ) d.-r Infanterie vor - als die Regimenter und Corps Feuergewehre zu halten angewiesen sind , und eS ist nur noch

räthig seyn must . fgr jene Chargen , welche keine Feuergewehre haben , das für sie vorgeschriebene Lederwer

Hkth. am, . . N°v. 3,^ 4°^ . hinzu zu schlagen . Bey der Montur kann nur von jenen Sorten die Rede seyn , welche der
Mann nicht auf Urlaub mit sich nimmt , nahmlich von dem Csako und dem Roquelor.

h. 64 ^ 2.

Menturs - und Rüstungs-
-orrath bey der Kavallerie.

Hkth . am 3 ' - Oct . 8,7 ^2343,.

Da bey der Cavallerie in Absicht der Mannschaft der besondere Umstand obwaltet , daß

nebst dem angeordneten Loco - Stande ein eigenes Ausmaß des Friedensstandes für berittene
und unberittene Gemeine bestehet , so ist auch wegen der Montur , welche der Mann nicht

mit sich auf Urlaub nehmen darf , und auch wegen des Mannes Rüstung fest gesetzt , dap.
diese Sorten nicht auf den kompletten Friedensstand an Mannschaft , sondern für den com-

pletten Stand der berittenen , mithin bey einem schweren Cavallerie -- Regiment 180 , und
ben einem leichten 820 Garnituren solcher Sorten (wenn der Loco - Stand der Vorschrift ge¬

mäß bestehet ) bey den Regimentern m vollkommen brauchbarem Stande im Magazine vor^

Händen seyn sollen.

Aufbcwahrunc , der Pferd¬

rüstungen bey den Cavalle»
rie - Regimenter » nach dem
Kriege für den completrey
Friedensstand.
Hkth . am rS . Oct . 816 . 2329z.

Die auf den kompletten Friedensstand abgängigen Pferdrüstungs - Sorten sind nicht nur

zu ergänzen , sondern es müssen auch von dem für die nach einem Kriege pr . Lscadron abgeschaff-
ten Pferd ? bestehenden Vorrathe an Pferdrüstungen die im nähmlichen Jahre gebührenden Pro-
centen , soweit sie wirklich erforderlich sind, bestritten werden , anstatt letztere aus der Monturs-
Commission empfangen zu lassen. WaS nach dieser Verordnung an Pferdrüstungen übrig bleibt,

ist für künftige Bedarffälle gut aufzubewahren . Gleich wie man bey dieser Verfügung die
Absicht hat,  den Cavallerie - Regimentern , welche nicht immer mit hinlänglichen und gut
beschaffenen Deposirorien versehen sind , die Aufbewahrung dieser mannigfaltigen Artikel
nach und nach zu erleichtern , so wird auch nur für den kompletten Friedensstand an Pferden
dre Ausrüstung fortan gedeckt zu wissen , den Monturs - Commissionen aufgetragcn , jene

Gattungen und Anzahl an Pferdrüstungen , welche ein Cavallerie - Regiment von seinem
Vorralhe auf das komplette Friedenserforderniß zur Bestreitung der Gebühr an Procenten
in die Verwendung bringt , von ihren eigenen Vorräthen bey sich besonders zu depositiren,

als einen unangreiflichen Vorrath aufzubewahren , in dem Vorraths - Rapporte von dem all¬

gemeinen Vorrarhe in Abzug zu bringen , und mittelst einer besonderen Beylage derselben aus-
zuweisen , was , wie viel , und für welche Regimenter solcher Gestalt im Vorrathe sey.
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Auch jene Truppe« , bey

Won der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

H. 5454 .

Zur bessern Conservirung der Fußbedeckung und zur Erleichterung der Schuh - und Mas den Truppe» an Limtto-
Stiefel - Reparaturen wird den Truppen auch Limits - Leder bewilliget . Wie viel nun für ein gebührt, und wie das-

Icchr oder einen Monath pr . Kopf bemessen ist , enthalt der beygedruckte Litimo - Leder - Er - ,
fordernlyaufjatz Nr . 43 / nach welchem Ausmaße , das nicht überschritten werden darf , die » » s. Juc. ü.o.L r3°z.
Regimenter und Corps das Limits - Leder zu enipfangen , und dafür der Monturs - Commis - - " 7-A«s. s- -.L ' Ss<.
sion , und zwar:

Für den Lentner Sohlenleder 5 o fl. , für den Lentner Oberleder 56 fl. , und für den
Lentner Brandsohlenleder S4  fl . W . W . zu entrichten haben.

§. 5465 .

Dieses bewilligte Leder gebühret bloß auf den effectiven Stand , nach Abschlag der au - wtt weit de» Truppe»

ßer Landes Absenten und Beurlaubten von einer Epercier - Zeit zur anderen , und darf nie und wann" s zû erfolgen"ist?
eher im Ganzen verabfolgt werden , als bis die erste Hälfte der Schuh - oder Stiefel - Ca - Hkth. am 4. May8 «8. L 6,3.

tegone verstrichen ist , auch darf hieran eben so wenig als Nachtragsforderung etwas ange¬
wiesen werden , weil dieses Limits - Leder nur auf dierurrente Gebühr , ke<inesweges aber für
die vergangene Zeit als Nachtrag gefaßt werden darf,

H. 5466.

Bey den Truppen , bey welchen die innere Wirthschaft im Ganzen nicht eingeführt ist , .....
und jedermann sein Pauschale auf die Hand erhalt , ist die Mannschaft von dieser Wohl - welchen die innere Wirthßihaft

that nicht ausgeschlossen , das zu den Reparaturen bemessene Leder um den Limits - Preis und ^ WMtba"
die sonstigen Materialien um den jeweiligen Oekonomie - Commissions - Anschaffungspreis zu Messen? ' ^ ausge-
erhalten , und es werden die Compagnie - und Abtheilungs - Commandanten es gern auf sich S" h.am7. A>-g. 8. . . L,584.
nehmen , drn nöthigen Nerlag an Leder und sonstigen Materialien gegen die Vergütung von
dem Pauschale der Mannschaft nach der hier vorgeschriebenen Art an sich zu bringen.

S. 6467.

Im Falle aber Regimenter und CorpS nicht Gelegenheit haben , das Limits - Leder , 3 » we Mw Fasse den Re-
welches denselben zur Unterhaltung der Schuhe und Stiefel im Limito -- Preise abzufaffen be- gimentern gestattet ist, das

williget ist , in rechter Zeit von den Monturs - Commissionen zu erhalten , und sie Gelegen - "̂ '^^ bder selbst anzufchaf-
heit hatten , die nöthigen Ledergattungen in der Gegend ihrer Bequartierung selbst um einen MH . .,m - . 3ulys .o. L, 3°3.
dem Limits - Preise aauiparrrenden Betrag , oder vielleicht noch leichter anzuschaffen , so ist
denselben gestattet , das benöthigende Leder vom Civile , und zwar so viel als möglich aus der
ersten Hand anzuschaffen.

§. 6466.

Den Feldwebeln , Wachtmeistern und Cadetten wird gestattet , jene Monturs - Sotten,
welche sie bey eintretender Gebühr nicht in natura abfassen wollen , zu reluircn . Diese Re-
lutrung erstreckt sich jedoch nur auf die Schuhe , Wasche,  Halsbinden und andere kleine

Monturs - Stücke , und kann daher nie auf die große Montur ausgedehnt werden.

Obschon die Corporale im Allgemeinen von der Reluirung der Monturs - Sorten ausge¬
schlossen sind , so wird doch den Artillerie - Corporalen , so wie den Feldwebeln derselben ge¬
battet , die Stiefel , Gattten , Hemden , Hüte , Tuchhosen und Halsbinden ohne Schnallen
m den jeweilig bestimmten Preisen zu reluiren ; eben so ist den Chargen bey den Artillerie-
Zeugamtern und bey den Garnisons - Artillerie - Districten die Reluirung der Montur ge¬
stattet.

§. 645 «).
Diese Reluitioneu haben für die Monturs - Sorten , welche bey eintretender Gebühr

nicht in natura abgcfaßt werden , immer nach den wirklichen jeweiligen Anschaffungspreisen,

m so weit nicht , wie auf die Schuhe , ein. eigener Neluirions - Preis fest gesetzt ist , zu ge¬
schehen ; dabey können jedoch , wie es sich von selbst versteht , nur die Macherlohnsbeträge
sammt Mittelding , und sonst keine Regie - Kosten , mit in Anschlag gebracht werden.

l»

3 » wie wett die Reluirung
der Montur gestattet ist.
Htth. am 17. 2än . 797.

27. „ 798.
4- März 8o5.R5o6.

>6. Jan . 6»g.L,7 .̂
>6. Jul . 6u8.L,447.
24. Sept .8o8.L3Z76.
2. Sept .809. L , ,74

U- 3456 .
4.Dec. 8., . L 38L4

II. 4o55,

Me die Neliiition der Mon-
turs - Sorten zu geschehen bat.
Hkth.ani -4- Sept . 808.123376.

.. 3. 3un . 8>0.12,684.
4 - Dec . 6i, . L368 -j

«. 4o5ö.«
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In welchem Falle den EL-
cadrons - u. Compagnie - Coin-
mandanten die Reluitwn der
Schube zu gestatten ist.
Hkth . am - r. Juri . 777.

„ -, S. Jan . 796.
« -- 27 , „ 8o6 .Li5ru.

234-

' Wann die Reluition der
Schube im Kriege Statt fin¬
den kann.
Hkth-amS . Iun . 3l °. D >644-

Den Trompetern wird die
Reluition der Montur nicht
gestattet.
Hkth- am 6. Aug. 604. L >75».

Wem die Meluirung der Fe-
derbüsche gestattet ist.
Hkth. am >7- Nov . 806. L 36- 5.

Die tuchenen Cavallerie-
Ueberzughosen können reluirt
werden.
Hkth .am - . Sept . 809. L , 174

u. 3456.

In welchen Fällen die Re¬
luition der kleinen Monturs-
Sorten dev den Invaliden
Statt finden kann.
Hkth. am - 4. 3 »l. 817. L, - -8.

Gebühr der Gränztruppen
im Frieden und Kriege.
Hkth.an»ä. Oct . 607. s 348- .

„ . 4. Sept . 8«3.8 3463.
» y U. Apr« 61- , 8 , 986

u. >988.
, , „ - 4- Iui ». 8,2 . 82699«
>» » 5, Aug . 812. 2 , 396.

Was die Regiments - und
Compagnie - Commandanten
beym Aufmärsche aus der
Gränze hinfichtlich der Mon¬
tur zu beobachten haben.
Hkth. gm6. Apr- 8,, . L 1945

u. 1986, ,988,4990.

H. 5460.

Die Reluirung der Schuhe bey der Infanterie und Cavallerie kann nur dann Statt

finden , wenn das Regiment keine außerordentliche Pulsierung erhalten hat , die Mannschaft
mit guten Schuhen und Stiefeln versehen , und der pr . Compagnie nur i 5 Paar vorgeschrie-
bene Vorrath richtig vorhanden ist ; wenn aber die Escadrons - und Compagnie - Comman-
danten durch gure innere Wirthschaft bey eintretender Gebühr wirklich einige neue Schuhe
erspart hatten , so können sie gegen Anweisung des respicirenden Kriegs - Commissärv auf die
Art reluirt werden , daß die Monturs - Commission dein Regimente oder Bataillone bey gleich¬

zeitigem Eintritte der Categorie um so viel Paar Schuhe unter der eigentlichen Ratural-
Gebühr weniger , als in dem besonderen Entwürfe zur Reluinmg angewiesen wurden , er¬
folge , für die reliurten Schuhe aber den von dem k. k. Hofkriegsrathe , jeweilig bestimmten
Schuh - Reluitions - Preis hinaus gibt.

tz. 6461.

Die Reluition der Schuhe kann im Kriege entweder nie , oder nur unter besonderen
Umstanden auf ausdrückliche Bewilligung des Armee - General - Commando ' s Statt haben,

welche dann von Fall zu Fall erst angesucht werden muß.
H. 5 ^ 62.

Den Trompetern wird nicht gestattet , ihre Montur zu reluiren , auch kann denselben

die Austauschung der Säbel nicht gestattet werden.
H. 5403 .

Die Federbüsche der Artillerie und Ettra - Corps , dann Husaren , können nach dem
jeweiligen Reluitions - Preise reluirt werden.

tz. 6464«

Die Cavallerie - Regimenter können statt der tuchenen Ueberzughosen das Aeguivalent

erhalten , und die Anschaffung kann dem Manne selbst überlassen werden.
H. 5465 :

Die Reluition der kleinen Monturs - Sorten bey den Invaliden kann nur in jenen

Fällen Statt finden , wo die vorher gehörig erhobene Leibesbeschaffenheit des Mannes wirk«
lich das Tragen des einen oder anderen dieser kleinen Monturs - Stücke nicht zuläßt . Iniol«
chen Fallen muß immer bey Aufrechnung der Reluitions - Beträge der zur Zeit der betreffen«
den Gebührs - Categorie bestehende Anschaffungspreis der verschiedenen Monturs - Sorten be¬
stätiget beygebracht , und hiernach die Reluition berechnet werden ; ferner ist zu wachen , daß
der Mann statt der nicht in nLtui 'a empfangenen ärarischen Monturs - Stücke ein anderes

auf seinen Körper paffendes Kleidungsstück , wodurch der Zweck des ersteren erreicht wird,
sich an sch affe.

§. S46H.

Den Gränzern gebührt im Frieden überhaupt außer den Schuhen keine Montur vom
Aerarium , sondern die Gränzhäuser müssen ihre Enrolirten von dem bewilligten Dienst - Con«
ftitutivum selbst kleiden , und im Falle eines Ausmarsches haben die Gränzerso viel als mög¬

lich mit der ihnen eigenthümlichen Montur auszumarschnen , jeder Mann aber muß den
Csako , 2 Hemden , 2 Gattien , Halsflor , Brotsack , Holzmütze und Fäustlinge , dann den
Hosenriemen in ganz gutem Stande (gegen Vergütung vom Aerarium ) vom Hause mitbrin¬
gen , weil ärarische Montur den Gränzern ,nur dann erfolgt werden kann , wenn sie in der
vom Hause mitgenommenen wegen ihrer schlechten Beschaffenheit nicht mehr zu dienen,
vermögen . .

h. 546 -7. .
Die Regiments - und Compagnie - Commandanten bleiben daher streng verantwortlich , -

daß die Gränzhäuser ihren ausmarschirenden Soldaten die besten Monturs - Sorten , die sie-

haben , mitgeben , und daß nicht , wie es hier und da bey früheren Ausmärschen geschah, nur

schlechte Montur mitgegeben werde , während die Granzer gute oder doch bessere zu Hause ließen.



Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

h. S466.
Der aus dem Felde oder auS Garnisonen in die Gränze zurück kehrenden Mannschaft

bleiben die ararischen Monturs - Stücke und Tornister , welche sie micbringen , unter der Be¬

dingung eigenthümlich , daß sie diese Montur in gutem Stande erhalten , sich derselben nur
b Ausrückungen bedienen , und daß , wenn binnen der gewöhnlichen Dauerzeit ein Aus-

marsch erfolgt , die Gränzer schuldig seyen , wieder mit solcher auSzumarschiren , ohne dafür
vom Aerarium eine Vergütung in Anspruch zu nehmen.

h. 5469.
Ueber die ärarischen Monturs - und Rüstungs - Stücke , welche auf diese Art der Mann¬

schaft überlassen werden , sind Ausweise zu verfassen , mittelst deren zugleich bey jeder Mon¬
turs - Gattung , die Dauerzeit , wie lange sie noch getragen werden muß,  anzumerken ist.

§. 5470.

In Ansehung der ärarischen Schuhe und der Husaren - Csismen , welche die. aus dem

Felde zurück kehrende Mannschaft mitbringt , ist zu beobachten , daß die für die Zeit des
Krieges verkürzte Dauerzeit sich mit demjenigen Monathe ende , in welchem die Mannschaft
aus dem Felde zurück gekommen ist , wornach von dem darauf folgenden Monathe die für

die Schuhe und Csismen der Granzer festgesetzte Friedens - Dauerzeit ihren Anfang nimmt.
h. 5471.

Damit übrigens die Granzer mit denjenigen Schuhen oder Csismen , welche sie aus

dem Felde mitbringen , so lange auszuhalten vermögen , bis ihnen wieder neue gebühren , so
ist darauf zu sehen , daß die Compagnie - oder Escadrons - Commandanten , welche ohnedies;
die Reparations - Gelder bis einschlüssig desjenigen Monathes beziehen , in welchem die Grän¬

zer in ihre Regiments - Bezirke eintreffen , sie nicht etwa mit unreparirten Schuhen oder
Csismen zu ihren Familien abschicken.

H. 6472.

Die Categorie der Monturs - Sorten , welche die Gränzer aus dem Felde mitbrimgen,

ist jener vollkommen gleich , welche für die ganze Armee , mithin für alle Linien - Truppen
bestehr ; wenn nun die letzteren die Bedingungen dieser Categorie erfüllen müssen , so kann
es keinem Zweifel unterliegen , daß es auch die Gränzer um so mehr können , da bey ihnen
die Monturs - Sorten in Friedenszeiten weit besser , als bey den Linien - Truppen , welche

die ärarische Montur beynahe nie vom Leibe bringen , die Categorie ausdauern können . Wenn
nun die Granzer ihre Montur nicht gehörig schonen , und durch das state Tragen , auch im

häuslichen Gebrauche vor Ende der Dauerzeit ganz abnützen , so kaum das Aerarium eine
solche Abnützung nicht entgelten»

h.. 5473»

In so weit den ausmarschirenden Gränzern für die aus dem Felde mitgebrachten Rvque-
lore und Tornister , von welchen die vorgeschriebene Dauerzeit noch nicht vorüber ist , neue

vom Aerarium erfolgt werden müssen, haben die Gränzhäuser dem Aerarium von der jeweiligen
Beköstigung denjenigen Betrag zu ersetzen, der auf die mit den alten Sorten ausgehaltene Dauer-
zeir ausfallt , wogegen die Categsrie der neuen Sorten von der Zeit ihres Empfanges wieder neu
anzuschreiben ist. Eben so köncen der Gränzmannschaft , wenn es zu einem Ausmarsche kommt,
die alten unbrauchbaren Monturs - Sorten , welche ihre Dauerzeit noch nicht ausgehalten

haben ., um die Mannschaft auch an diesen Sorten nicht Mangel leiden zu lassen, gegen neue
ausgewechselt werden , welche die Gränzhäujer auf die vorgeschriebene Art zu vergüten ha¬
ben . Diese Beträge aber sind sodann von derjenigen Vergütung abzuziehen , welche die Gränz¬
häuser für die übrige , ihren ausmarschirten Soldaten vom Hause mitgcgebene eigenthümliche
Montur vom Aerarium zu erhalten haben , daher auch deswegen immer die Untersuchung von

der Brigade und dem respicirenden Feld - Kriegs - Commissariat vorgenommen werden muß.
Band vu 3

Unter welchen Bedingnissen
den Gränzern die ärarischen
Monturs - Stücke , wenn sie
in die Gränze zurück kehren,
be»belassen werden.
Hkth . um3u . Apr . 77y . N 7y >.

„ 5. Oct . 807. « 34».
, «4. Iun , 612 . u 1Nh,,.
, S. Aug . N. r. N 23 yü.
, b. 2un . 8 >4. k! 2767.

Auf welche Art die Aus¬
weise über die der Mannschaft
überlassenen Monturs - und
Rüstungs - Stücke zu verfas¬
sen sind.
Hkth . am6 . Iun . L- 4. n , 767.

Wann die Friedens - Cate¬

gorie der Schuhe und Csismen
beym Eintreffen der Gränz-

mannschastin die Gränze ein-
zutreten hat.
Hkth . am 10. Oct . 8,, . 8 3 >46 .

>> -, b. Juli » 8,4 . 1̂ 2767.

-Obliegenheiten der Com¬
pagnie - und Escadrons -Com-
mandanten hinsichtlich der
Schuhe - und Stiesel - Repa¬
ration jener Granzer , welche

zu ihren Familien abgehen.
Hkth - am 6. Zun . 3 . 4. L -767.

Categorie der Monturs-
Sorten , welche die Granzer
aus dem Felde mitbringcn.
Hkth . am 20 . Dec . 8oy . s 3 i 6Z.

„ „ >8, Apr. 6in . u >ü3K.
„ „ 10. Oct . 6i2 «L3 >4..

In welchem Falle den Grun¬
zern ärarische Montur und
Rüstung bey einem Ausmar-
sche zu erfolgen , und was hin¬
sichtlich der Vergütung dersel¬
ben zu beobachten ist.
Hkth . am - o . Jun . 8,, , u iyo >.

I» » ö. Aug , ,» 82396.
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Mann der Granzmannschaft
die angewiesene Montur ju
erfolgen ist.
Hkth. am 28.März8o9 .L 1̂ 70.

„ -» 6. 2ul . 818. U 379-.

In welchem Falle dem Ge¬
neral - Commando zustehet,
die abgängige Montur anzu-
schaffcn.
Hkth. am >̂ Attg 8c>6. N3 >38.

„ „ 5. Oct . 607. 8 343».

Nbzug 'cher Zwischen- Em¬
pfänge von der Gebühr.
Hkth. amSept.  770.

„ „ 11. Nov. 769. L ry 5o.
,, », 11. Sept .609.1̂ 3588.
„ „ 19. Oct >8,3 . ^ ^5oo.

Welche Montnrs - und Rü-
stunqs - Sorten von der Mann¬
schaft, die in Abgang gebracht
wird , ein Cigenthum dcs Aera-
riums zu verbleiben haben.
Hkth. am 28. Jan . 8v8.

Was mit den unbrauchba¬
ren Msnturs - und Rüstungs-
Sorten , welche demrlerarium
von der in Abgang gebrachten
Mannschaft verbleiben, zu ge¬
schehen hat-
Hkth. am 28. 2an . 808.

„ „ a -Aug . 81». L2547.

H. 5474.
Die für den Fall der Mobilmachung zum Empfange angewiesenen Monturs -Stücke und

die kalbfellenen Tornister sind bis zu einem erfolgenden wirklichen AuSmarsche im Magazine
aufzubewahren , mithin nicht vorher an die Mannschaft zu vertheilen , weil die Granzer bei)
ihrer Friedens - Dienstleistung keine Monturs - Gebühr haben , sondern ihre Dienste in der
Haus - Montur verrichten müssen.

H. 6476.
Wenn beym Ausbruche eines Krieges die Oekonomie -- Commissionen nicht in Stand

gesetzt sind , die Granzmannschaft hinlänglich mit Montur zu versehen , so ist dem General-
Commando emgeräumt , die abgängigen Monturs - Stücke , besonders für die in Friedens¬

zeiten nicht montirte Augmentations - Mannschaft nach Maß des mehr oder minder schnellen
Ausmarsches , wo es thunlich , gleich im Lande vom Aerarium mit Jntervenirung des kriegs-
commissariatischen Beamten anschaffen zu lassen , wozu aber die Regimenter bey einem wirk¬

lich eintretenden Falle jedes Mahl besonders anzuweisen sind.
h. 5476.

Bey den in Friedenszeiten neu eintretenden Adjustirungen ist der Abzug der von Zeit zu
Zeit außer der Gebührszeit empfangenen Sorten vom Tage der zweyten Hälfte der Gebührszelt
zu bewirken ; bey den in Kriegszeiten neu eintretenden Adjustirungen aber hat dieser Abzug auf fol¬
gende Art zu geschehen : Bey jenen Sorten , welche eine zwölf - oder dreyzehnmonathliche
Dauerzeit haben , sind die Zwischen - Empfänge von dem zehnten Monathe , bey jenen der
achtzehn - , vier und zwanzig - und rücksichtlich fünf und zwanzigmonathlichen - Dauerzeit die
vom dreyzehnten Monathe , bey jenen der dreyjährigen Dauerzeit vom fünf und zwanzigsten
Monathe , bey jenen der vierjährigen Dauerzeit aber die vom sieben und dreyßigsten Mona¬
the empfangenen derley Sorten von der eintretenden Gebühr abzuschlagen , dagegen alle
schon in den früheren Monathen empfangenen Sorten auf den vorher gegangenen letzten
Empfang anzurechnen , folglich bey eintrctender Gebühr zu erfolgen.

h. 6477.
Alle von der Mannschaft , welche abgängig wird , hinterlassenen Monturs - und Rü-

stungsstücke bleiben ein Eigcnthum des Aerariums , nur sind hiervon bey der Infanterie die

Schuhe ohne Rücksicht der Zeit , bey der Cavallerie und allen übrigen Abtheilungen (jedoch
ausschließlich des Fuhrwesens ) , die Stiefel haben , jene der erst in der zweyten Hälfte der be¬
stimmten Dauerzeit Verstorbenen ausgenommen ; weil solche den Compagnie - und Escadrons-

Commandanren zum Behufs der stets brauchbaren Unterhaltung dieser Monturs - Gattung
bey der essectiven Mannschaft gehören , dagegen sind die Compagnie - und Escadrons - Com-

mandancen verbunden , den im Reguuente oder zu anderen Regimentern transferirten Leuten
jederzelt vollkommen gute Schuhe und Stiefel mitzugeben.

H. 5478.

Wenn Monturs - und Nüstungs - Sorten von der in Abgang gekommenen Mannschaft
zurück bleiben , welche wegen der im Gebrauche größten Theilö ausgehaltenen Dauerzeit und
deßwegen entstandener Unbrauchbarkeit auf die vorkommenden Erfordernisse nicht verwendet

werden können , so sind sie bey der Musterung oder Revision von dem Brigadiers und Kriegs-
Commissär genau zu untersuchen -, und der Befund ist unter ihrer Fertigung mittelst einer In-

dividual -Consignation nach dem bey den Muster -Eingaben vorgeschriebenen Formulare , in welcher
die Art und die Zeit des Abganges der Leute , dann wie lange sie bey denselben im Gebrau¬

che waren , verläßlich bemerkt seyn muß , in der Monturs - Relation anzuzeigen , und derley
unbrauchbare Sorten können nur auf hofkriegsräthliche Bewilligung aus der Verrechnung
gebracht werden , wobey noch zu bemerken ist , daß nach dem angenommenen Grundsätze von
allen unbrauchbaren Monturs - und Lederwerks - Sorten , wie solche auch zur inneren Wirth-
schaft beybelassen werden sollen , sonach alles Erz , dann die Knöpfe zu den Monturs - Com¬
missionen abgeliefert werden müssen.
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h. 6479.

Wenn die Infanterie -- oder Cavallerie -- Recruten wegen des weiten Marsches und Mit welchen Mänteln die
Ler ungünstigen Jahreszeit mit neuen Noqueloren und Cavallerie -Mänteln bey ihrer Assen- Regimentern ein-,
tirung versehen werden müssen , so sind sie denselben bey ihrem Eintreffen beym Regimente 77 sin7 >m ? was um jenen
abzunehmen , und nach vorher gegangener Reinigung von Staub und Schmutz zu hinterle - Mänteln, welche sie mitbrin¬

gen , dagegen jene Mäntel in Gebrauch zu geben , welche von den abgehenden Beurlaubten 3. -7.
oder von der sonst in Abgang gekommenen Mannschaft bey der Compagnie oder Escadron '

Zurückbleiben , worauf auch bey der Musterung von der Commission gesehen , und , wie be¬
reits bemerkt worden ist , darüber relationirt werden muß.

tz. 5480.

Den Recruten , welche aus den Transports - Sammelhäusern abgesthickt werden , sind Welche Montur de»aus den
durchaus keine anderen Monturs - Stücke zu erfolgen , als ihnen nach ihrem Körperbau und Transports- Cammelhäusern

den damit in enger Verbindung stehenden Classen und Gattungen der verschiedenen Monturs - folgen ist.
Stücke unmittelbar gebühren , wofür die Transports - Commanden strengstens verant - Hkch. am 6. Nov-s,, . ^ ,,.
wörtlich sind , und die General -Commanden darüber zu wachen haben , damit dem Recruten

keine zweydeutige Ansicht von seinem künftigen Zustande und Schicksale gegeben werde,
und überdieß demselben eine enge kurze, oder auch allzu weite oder lange Kleidung nur höchst spar¬

sam vor der Witterung schützt, ihn auf dem Marsche hindert , Marodirung und Erkrankung her-
bey führt , und eine solche oft wenige Wochen getragene Montur zum empfindlichsten Ver¬
luste für das Aerarium als ganz unbrauchbargegen neue ausgetauscht werden muß.

§. 6481.
Für die deutschen Cavallerie -Necruten sind , um den Marsch zu den Regimentern zu Aus welcher Ursache für die

machen , nie Stiefel , sondern nur ungarische Schuhe anzuweisen , indem die Stiefel , welche deutschen Cavallerie- Nccru-
eine vierjährige Dauerzeit haben , bey den Regimentern von der abgegangenen Mannschaft anzuweisen

schon vorräthig , und überhaupt nicht geeignet sind , mit denselben einen weiten Marsch zu .cdy . ain . . . MH8 .3. k ' b2. .
machen.

. . . § . 646 ^ . Montti '.'s - Gebühr der gali-
Den gallischen Areeiulen sind wahrend ihreö D 'anöporteö in die deutschen § rdlande zisrt)en uns ungarischen Re-

n ur Holzmützen , und keine Halsbinden zu verabfolgen , die ungarischen Recruten bekommen "Uten,

nur dann neue Montur , wenn die weite Entfernung vom Regimente nicht gestattet , ihnen "'" 7 Lct'. ^ .
alte Sorten aus dem Magazine zu verabreichen.

h. 6488.
Um zwischen denjenigen Monturs - Sorten , welche die Abgehenden mitnehmen , und

die Zuwachsenden zur Leibesbekleidung bekommen müssen, eine nicht allzu große Ungleichheit
zu veranlassen , muß der Zuwachs so viel als möglich mit alten , von der in Abgang gebrach¬
ten Mannschaft zmück gelassenen Monturs -Sorten versehen werden , daher sollen die Regi¬
menter zur Kleidung der attrapirten und revertirten Deserteure , dann Recruten , so lange
sie alte Stücke haben , nie neue Sorten verlangen . Weil abev den Regimentern doch nis-
mahls thcrls durch den früheren Vorrath , theils durch die denselben überlassenen alten

Sorten , welche die Dauerzeit ausgehalten haben , theils durch jene Sorten , welche die
Verstorbenen und Entwichenen zurück lassen , so viel bleiben kann , als der Zuwachs erfor¬
dert , endlich von der zurück gelassenen Montur der in Abgang gekommenen Mannschaft ein
guter -Lcheil schon abgenützt , von den Deserteuren aber auch manche Sorten mitgenommen
werden , so ist als Grundsatz fest gesetzt worden , wie an die Recruten , zurück gelangten De¬
serteure und Revertenten die Monturs - Stücke zu erfolgen sind, daß sie nähmlich zur Not¬
durft gekleidet seyn müssen , damit weder der Mann , noch der Dienst leide, dabey aber auch
dennoch die möglichste Wirtschaft beobachtet werde . Der erste Gegenstand betrisst die Ver¬
haltung zwischen der Zeit des Zuwachses mit jener , in welchem das ganze Regiment die Mon-
rurs -lV0ite empfangen soll. Der zweyte Gegenstand betrifft die Dauerzeit dieser Stücke selbst.

Der dritte Gegenstand aber den Unterschied der Ubication , ob nähmlich der Mann in der
Baud vr.

Monturs » und Rüstungsgc-
bühr Ser Recruten , Revcrtir-
ten und Deserteure , wenn sie
bei,m Regimente oder Batail¬
lone eintreffen.
tzkth. am rS. Sept . 767.

», cä. Iän - 768.
,, » >0. Sept . 768.
» ,, ü. 2un . 7by.
„ „ 6. Notl. 811, L A71r.
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Nähe oder in der Ferne zuwä 'chst. Alle diese Gegenstände müssen combinirt , und hiernach
wegen der Kleidung der Recruten und Revertenten folgende Satze beobachtet werden.

H. 6484 .

3 n welchem Falle der jli- Bey den Regimentern oder Bataillonen bekommt jeder Recrut , eingebrachte Deserteur

wachsende Necrut , eingebrach - oder Revertent , der im ersten Jahre nach dem Röckel - Austheilungs - Monathe zuwachst,

Rö^el̂ in^ Lcibrl̂ ncû ru^er- ^ vckel und Leibel neu , oder von guter alter , neu adjustirrer Montur ; jener aber , welcher
nach der halben Tragzeit zuwächst , bekommt kein neues oder gutes altes adjustirtes Rockel
oder Leibel , sondern wird mit alter Montur gekleidet , und behllft sich mit derselben
so lange , bis dle Gebühr für das Regiment oder Bataillon eintritt ; auch muß sodann ei¬
nem solchen Manne ein neues Leibel gegeben werden , wenn aus der durch ein Jahr getrage-

6 Nov s * 3- «- nen a^ en Montur dasselbe auf die vorgeschriebene Dauerzeit herzuftellen nicht mehr mög¬
lich wäre.

halten hat.
Hkth . am - 5. Sept . 767.

-» >4. Jan . 768.
, , , , >o- Sept . 768.
>, », 6. Jun . 769. ,

„ >. May 7b».

In welchem Falle dieKama-
schen auf die vergangene oder
künftige Earegociez « rechnen
sind.
i ) tth . am r 5. Sept . 767.

„ „ >4. 3än . 768.
, , >. 10. Sept - 788.
» „ 6. 2un . 76g.

H. 5485.

Wenn die Kamaschen in dem zehnten Monathe ausgetheilet werden , so rechnet man
sie auf die künftige Categorie ; erhält sie der Mann aber früher , so werden sie auf die jüngst
vergangene Gebühr gerechnet.

§. 6466.
Categorie der Schuhe , und

wie der Empfang derselben an-
zurechncn ist.
Hkth . am - 5. Sept . 7K7.

, , >4. 2 än . 768.
, , „ >0 . Sept . 768.

Wie die Tuchhosen zu verab¬
reichen und anzuschreiben sind-
Hkrh . am - 5. Sept . 787.

Wi die Hemden an die Re¬

cruten , Deserteure und Rever¬

tenten zu verabreichen sind,
und was hinsichtlich verfelb e»
zu beobachten ist.

Hktb . am i 5. Sept . 767.
-» >4. 2 ä „. 768-

» l <r. Sept . 768.

Die Schuhe hatten früher im Frieden eine halbjährige , haben dermahl aber eine neun-
monathliche Dauerzeit , und jeder Recrut oder Revertent muß r Paar Schuhe bekommen.
Da in den früheren Zeiten bey der im Frieden bestandenen sechsmonathlichcn Dauerzeit
der bis in den vierten Monath geschehene Empfang der Schuhe auf die rückwärtig , jener vom
fünften Monathe aber auf die nächste Categorie angeschrieben woroen ist, so wäre es analog,
nach diesem Grundsätze bey der neunmonathlichen Dauerzeit den bis an das sechste Monath
geschehenen Empfang auf die rückwärtige , jenen vom siebenten Monathe aber auf die nächste
Gebühr anzurechnen.

tz. 5487 .
Die Tuchhosen können bis in den sechsten Monath nach der vorher gegangenen allgemeinen

Adjustirung der zuwachsenden Mannschaft verabreicht werden ; der nachhenge Zuwachs aber muß
sich mit Eigenem behelfen , wenn der Mann damit so lange aushalten kann , oder es werden
alte Stücke , welche die Verstorbenen zurück lassen , verabreicht ; erfordert es aber die Noth-
wendlgkeit , den Recruten , einlangenden Deserteur oder Revertenten auch nach dem sechsten
Monarhe mit neuen Tuchhosen zu versehen, ' so können solche auch bisstn den neuntenMonath
auf die letzt verflossene Categorie ungeschrieben werden , vom zehnten Monathe aber sind
diese Stücke auf die nächste Gebühr anzurechnen.

h. 5488.

Zwey Hemden werden dem Manne , sobald er in Zuwachs kommt , erfolgt , nur ist
dabey zu beobachten , daß , wenn der Mann sie nach der halben Tragzeit erhält , er auch zur
Conservirung seines eigenen auf dem Leibe gehabten Hemdes angehalten werden muß , damit
wenn es anders thunlich ist , ihm bey der nachfolgenden Gebühr keines , oder höchstens nur
ein Hemd gegeben werden darf.

H. 6484.
Wer die für Entlassene ge - Da für den Recruten , welcher für einen anderen Mann gestellt wird , der Entlas-

stellteuRccrutei, zumontiren ^ ^^b4verber das Monturs - Geld erlegen muß , so erhält ein solcher Recrut die Montur

Hkth. am ,5 . Sept . 767. vom Aerarium.

Auf welche Art die zuwach-
sende Mannschaft mit Lev , r-
werks - und Mstungs - Sorten
zu versehen ist-
Hkth . am »8. Sept . 767.

» »4. 2än - 788.
„ », -o. Sept . 788.

h. S4yo.

Die Lederwerks - und Rüstungs - Sorten bekommt der Mann , so wie er bey dem Re¬
giments eintrifft , welche Sorten , so lange sie dauern , getragen werden müssen ; nur sollen
an die Zuwachsenden immer vorzüglich die alten , m dem Regiments - Magazine vorräthigen
derley Stücke ausgetheilt werden.
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§. 54y,.
Die m der Regiments - Nummer angeworbenen oder durch die Stellung zuwachsenden ^ ^ auswärtigen sie-

R « rut -n , s° wie di- jun . Regiment - selbst N -«°rtir . °n , - der dahin - der in der Nähe -in- "-" - ' " «-»7? «"a.
gebrachten Deserteure sind ganz nach diesen Grundsätzen zu behandeln. In so weit es aber baulich der Mon.ue ,u be-
di- auswärtigen R -rrute » , Revertirende in entfernten Länder , oder -ingebracht werdende
Deserteure betrifft , so können nur jene Monturs - Stücke zur normalmäßigen ersten Mon - . - 7 L
turs -?ldjustlrung zu Hülfe genommen werden, welche der Mann bey seiner Stellung wieder " "
mitgebracht hat , oder welche ihm auf den Werb- oder Sammelplätzen , dem Stellung »- oder
Einberufungsorte als höchst nöthig verabreicht worden sind , und die er nach der Anlaugung
bey dem Regiments oder Bataillone von dem weiten Marsche noch brauchbar mitbringt.

§. 64 <)2.

Ueberhaupt aber muß gleich, so wie ein R -eru«, R -oert-nt oder Deserteur juwächst, hmsam»
ferne von rhm mrtgebrachte Kleidung beschrieben, die dießfallsige Veräußerung untersagt bey »uwachsen-
demselben di- über dieß noch nöthig .n Stücke erfolgt , und sowohl diese, als di- mitgebrach- .7» "-!°g-°7.'ch.» " ö77
ten , ,n der Affent- oder  Pra, -nt,rung «- Liste angemerkt werden. Nach dem Eintreffen ben « ---"-
dem Negimente muß ferner durch die Revision die Uebereinstimmung der Liste mit dem B am,§. Sept.767.
fund der Kleidungsstückeerhoben , hiernach die passierte Adjustirung mit einer mehrmahligen
dergleichen Beschreibung veranlaßt , und krregscommissariatischbestätiget werden, bis der
Mann mit sammtlichen Monturs - Stücken in die allgemeine Categorie des ganzen Real-
mentS oder Bataillons eintrirt . ^ ^

— Welche Deserteure mit kei-

Deserteure unganscher Nation dürfen nie mit deutscher Montur versehen werden , se?enS ^ ^ ^ Lr
und jene Montur , welche die gezischen Recruten erhalten , .st bis zu ihrer wirklichen Ein-
theilung nicht zu egalisnen , weck sie zu verschiedenen deutschen Regimentern kommen, son- -- ,
dern die Egalisirung bat erst bey den Regimentern zu geschehen, wozu sie sodann das Ma - "
termle und Macherlohn aus der Monturs - Commission erhalten.

H. 64 <)4- Monturs-Gebühr der im
Den Leuten, welche im Negimente transferirt werden , ist die ganze Leibes- Montur RegimentstransferirtenLeute.

nntzugeben, ohne dieselbe früher mit einer schlechteren zu vertauschen. ^ ^ ''
§. 5g.c)5.

.st die Ma7l7 'w7k " 7 E '." b» nähmlichen Truppengattung ME - . G-SG. «» .. -.
' ^ ^ ^ d̂ ontui , welche sie vor ihrer Transferirung getragen hat,  an "E Negimente oder EorpL

»hre Bestimmung abzuschicken. Bey Transferirung zu einer anderen Truppengattung binae- -der andere»

'l - nöchig- Monlu . auf dem Marsch- ...i.zngeben, nndwl  —
Sollen darunter begriffen find, Mil welch,r die Mannschaft b-y ihren neuen Truppen we- o°7.
gen der V -lschi-d-nh-.t der Kl-Idnng nichk wohl dienen kann , so müssen diese ihr mit ande- ' ' "

w°"nn"da' s ° 7 M °ntnrS - Sorten an d,- Oekonomie- Commission - ing-li-f- rt , oder
wenn das R -giM-n naher , als die MontnrS - Commission wäre, ân d.es-S gegen Beschei-Nlgung zuruck gegeben werden. ^

§. 6446 .

stlengstens ve.bothen , der Mannschaft , welche transferirt wird , ihre im Ge- Die Verwechselungder Mon-
dem 777 7 °"^ ' " " schlechteren jn verwechseln, widrigen Falle« e« an k ' "
dem Schuldtragenden unnachs.chtl.ch geahndet werden würde , weil der Mann " besonder" ^
wl -ck. - . 7 7 " " " "^ " lch- Gebrechen geschwächt ist , durch
gesetzt und dldnrck7 7 " 777 Einwirkungen auf seine Gesundheit auS-
S-s-tzt, und dadurch bei, .hm der Keim zu nachherigm Krankheiten erzeugt wird.

Die Regimenter haben bey der Abgabe der Cadetten tu den Cadetten Comiwonl. n d. n denen, ivelche von den Regt
selben di- ibnen wirtiis , . --.an.. . i » °o» Cad-tt -„-T °mpagn,-n den- m-n,--na» °i-s -d-«-n-E-ln.

- . ^ ^ Zeouh. enden Monturs - und Rüstungs - Sorten mittuaeben und pagn,en abgegeben werden.Nicht etwa  vor ibrem Abn»..-, - ^ ^ oreen mirzugeven, unv .6.Zun.3a8.i,, 8s,.
/ ) em Abgänge vollkommen gute mit unbrauchbaren oder abgenützten Stücken " " 4. rlug.6°s. -tlsü4u,

» io. Sept . 76s.
- ». Mav 781.
>» »6. Jan . 8o3.
» r6. Märj8vz . OSoS.

* >6. Zun -811.1,197,,
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Monturs - Gebühr der zu »»

«bersten Schiffamte transferir-
ten Leute.

Hkth. ams. May s°9. 0 5S8.

Monturs - Gebühr der Leu¬
te , welche übersetzt werden-

Hkth. am -b. 2un . öl, .1,197 -.

Monturs - Gebühr 'der in

Invaliden - Häusern zum Cor¬
den oder zu einem Extra -

Eorps transferirten Leute.
Hkth . am,0 . Oct . 786.

-» » H»Sepl . öo/j.L,o,6.

Monturs - Gebühr eines

zum Feldwebel oder Wacht¬
meister übersetzten Fouriers.
Hkth . am >4- May 809 . v 896.

Monturs « Gebühr der M
Lber - Officieren avancirten
Feldwebels,Corporale undGe-
meinen.

Hkth . am b. Nov . 776.
„ „ >9. März 790.

«uszutauschen ; auch haben die Cadetten bey den Compagnien die egalisirte Montur und Rü¬
stung eben so , als ob sie bey ihren Regimentern wären , zu erhalten . Die der Compagnie
über jeden Cadetten zukommende Abgabs - oder Revisions - Liste muß die letzteren Empfänge
aller am Leibe mitbringenden Monturs - und Rüstungs -Sorten zu entnehmen geben ; denn

dadurch wird die künftige Gebühr jeder Sorte bestimmt , und die neuen Fassungen werden

darnach bewirkt.
tz. 6498.

Die zu dem obersten Schiffamte von der Infanterie transferirten Privat - Diener be¬

halten ihre Infanterie - Montur , bis sie solche ausgetragen haben.

H. 5499.
Die bey den Superarbitrirungen zu anderen als Feldkriegsdiensten anerkannten Leute

sollen , so weit es immer thunlich ist , mit guter Montur an ihre neue Bestimmung abge¬

schickt werden.
h. 55oo.

Bey allen Transferirungen in Invaliden - Häuser , oder zum Cordon , wo keine dop¬
pelte Montur eingeführt ist , muß dem Manne , welcher übersetzt wird , die Leibes - Mon¬
tur beybelassen , und durch die vorgeschricbene Dauerzeit getragen werden , wovon aber die
Csako 's , Helme , Caput - Röcke , Roquelore und alle Lederwcrks - und Rüstungs - Sorten
ausgenommen sind ; jedoch kann der Mannschaft , welche transferirt wird , der Caput - Rock
oder der Mantel in außerordentlichen Fällen , als z. B . bey strenger Kälte und in der rau¬

hen Jahreszeit , oder wenn die physische Beschaffenheit des Mannes es erfordert , beybelaj-
sen werden , worauf bey Transferirungen und Uebersetzungen hinsichtlich der mitzugebendeu
Montur vorzüglich Rücksicht genommen werden muß.

H. 55oi.

Wenn ein Fourier zum Feldwebel oder Wachtmeister übersetzt wird , so gebührt demsel¬
ben , da er in den obligaten Stand tritt , die Montur vom Aerarium.

h . 55 o 2 .

Ober - Officieren oder Prima - Planisten , welche vom Feldwebel , Corporal oder Ge¬
meinen hierzu avancieren , und durch das Avancement aus der Monturs - Rubrik treten , ist
die nähmliche Montur beyzubelassen , welche der Mannschaft , die entlassen wird , gebührt.

H. 55o3.

Monturs - Gebühr der auf Wenn Mannschaft auf Arbeit in loeo commandirt wird , so behält sie ihre ganze Mon-

Arbeit c- mmandireen Mann - tur und Rüstung bey ; wird sie aber außer ihrem Standorte commandirt , so hat sie nur
sckaft.
Hkth. am lä . März 8o3. ^ 928.

„ »9. Jun . S >>. 03,94.

folgende Monturs - Sorten mitzunehmen , und zwar : den Helm , Csako oder Hut ( welcher
aber nur bey einer Parade aufgesetzt wird ) , die Holzmütze , die Halsbinde , den Mantel,
das Rockel (welches letztere nur an Sonn - und Festtagen getragen wird ) , Leibel , Kittel,
tuchene Hosen , zwey Gattien , zwey Hemden , Kamaschen , Schuhe , und einen zwilchenen
Brotsack ; die Armatur , Lederwerks - und Rüstungs - Sorten der Gemeinen bleiben , wenn
deren Mitnahme nicht ausdrücklich befohlen wird , bey den Compagnien zurück , die zur
Aufsicht mitcommandirten Unter - Officiere aber erhalten , nebst der Montur , auch die Rü¬

stungs - Sorten.
Wenn Tambours mit commandirt werden , so sind sie so , wie die gemeine Mann¬

schaft , zu behandeln , da sie gleichfalls Mitarbeiten müssen.
Wie die Montur der aus

Arbeit commandirten Mann¬
schaft zu unterhalten ist.
Hkth. am >4. Marz S<>3. L 928.

§. 55 04.

2 g Wegen der stärkeren Abnützung der Montur ist entweder ein angemessenes Abnützung s-
Au" » 0,687. Pauschale von der Arbeits - und hinsichtlich der Unter - Officiere von der Aufsichts - Zulage

,2'. Oc".' / .o.'i >58öS. gleich zurück zu lassen , oder es hat der Bau - Fond dieses Pauschale dem Aerarium zu
,3. Nov. " entrichten, damit die während der Arbeit zu Grunde gehende Montur jederzeit in brauchba-
»7. März6>>.
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rem Stande unterhalten werden könne ; wird aber nicht nach dem Taglohne gearbeitet , son¬
dern die Arbeit nach dem Gedinge bezahlt , so soll der Fond der Entreprise das Monturs-

Abnützungs - Pauschale gleich von dem accordirten Lohne abschlagen , und für dre Compag¬
nien besonders entrichten.

Wie viel an Monturs -- Abnützungsgelde zu entrichten ist, und ob dasselbe zur Hälfte dem
Aerarium , und zur Hälfte den Compagnie -Commandanten , oder aber ganz den letzteren zu gewen¬
det werden soll, -wirdvon Zeit zu Zeit von dem k. k. Hofknegsrathe bestimmt . Wenn daher dasMon-
turS -Abnützungs - Pauschale zur Hälfte das Aerarium , und zur Hälfte die Compagnie -Comman-

danten beziehen , so muß die Brauchbarkeit der großen Montur , nähmlich der Kopfbedeckung,
der Mäntel , Röckel , Leibel , Holzmützen und Fäustlinge daS Aerarium , fene der kleinen

Montur , nähmlich der Tuchhosen , Gattien , Hemden , Kamaschen , Halsbinden und Schuhe die
Compagnie -Commandanten nach der in den Gebührsausweisen bestimmten Dauerzeit unterhal¬

ten . , Beziehen aber die Compagnie - Commandanten daS Monturs - Abnützungsgeld ganz,
so liegt auch denselben allein die Unterhaltung der Montur in brauchbarem Zustande ob, und

wenn daher die Compagnien über ihre Gebühr neue MonturS - Sorten in natura benöthi-
gen , so können solche gegen Bezahlung des Beköstigungspreises , der von dem Monturs -Un-

terhaltungS - Pauschale herzunehmen ist , aus den WonturS - Oekonomie - Commissionen abge¬
faßt werden . Besondere Zuschüsse für Militär - Arbeiter aber finden in keinem Falle Statt.

Wenn zur Aufsicht über die Militär - Arbeiter Ober - oder Unter - Officiere beygegeben
werden , so ist es eine Obliegenheit derselben , daS MonturS -Abnützungs -Pauschale den Lom-
pagnie -Commandanten gehörig zu verrechnen.

tz. 5So5.

Die bey einer Gewehr - oder Pulver - und .Salniter - Erzeugung in Arbeit stehenden und
von ihrem Dominium aä ncklitiain gestellt , und nach ihrer Afsentirung wieder dahin als com-

mandirt beurlaubt entlassenen Leute erhalten erst dann ärarische Montur , wenn sie wirklich zum
Dienste eingezogen werden.

tz. 5Zs6.

Der bey der Mappirung und Lriangulirung commandirten Mannschaft kann so , wie

den commandirten Arbeitern , gegen Vergütung von dem höheren Arbeitslöhne nach Verlauf
der halben Tragzeit auf die vorgeschriebene Dauerzeir der Zuschuß mit einem Paar Schuhe
sammt einem Sohlengelde unentgeldlich erfolgt werden , waS hingegen die übrige Montur
betrifft , so ist bey der Uebernahme solcher Leute darauf zu sehen , daß sie von den betreffen¬
den Regimentern mit guter Montur und mit einer Revisions - Liste versehen , werden , in
welcher der Empfang der dem Manne mitgegebenen Montur nach den verschiedenen Daten

und Regiments - Categorien anzusetzen ist , damit nach vollstreckter Dauerzeit die nöthigen
MonturS - Stücke auf Rechnung deS betreffenden Regiments angewiesen und darin bemerkt
werden können.

§.
Der zu den Gestüten commandirten Mannschaft ist die höchst nöthige Leibes - Montur,

die man sonstigen Beurlaubten mitgrbt , beyzubelaffen.
tz. 55 o 8 .

Der auf Urlaub abgehenden Mannschaft sind folgende MonturS - Sorten mitzugeben;
nähmlich : i Halsbinde mit Schnalle oder » Halsflor , 2 Hemden , 2 Gattien , 1 Tuch¬
hose , i Paar Kamaschen , , Paar Schuhe ( bey Truppen , welche sie tragen ) , Stiefel oder

Csismen , 1 Rockel , » Leibel oder Dollman , oder Leibel mit Aermel , und den etwa bey-
habenden Kittel , dann r Holz - oder Fouragier - Mütze.

H. 55og.

Alle übrigen MonturS - und NüstungS - Sorten bleiben in der Verwahrung deS Regi¬
ments oder CorpS , und werden dem Urlauber .erst dann wieder überlassen , wenn er einrückt-

rS

2n welchem Falle Len bey
einer Gewehr - oder Pulver-
und Salniter - Erzeugung in
Arbeit stehenden , zum Militär
Gestellten und nach ihrer As-
sentirung als commandirt
beurlaubten Leuten , ärarische
Montur gebührt.
Hkth, ani 3o. Der . 808.

>» »» Zo. Aug . 8lo .L 2Ü47«

Beobachtungen hinsichtlich
der Montur der zur Mappi-
rung und Triangulirung com-
manhirten Mannschaft-

Hkth . am >2. May S06 . I r,96 -
„ », 3o. Oct . 611 . L 36 - <.

Welche Montur der zudenGe-
stüten commandirten Mann¬
schaft beyzubelaffen ist:
Hkth. am 10. Jul. Uli. L,026.

Welche Monturs -Sorten der
auf Urlaub abgehenden Mann¬
schaft mitzugeben sind.
Hkth . am iü . März ^ ' . v ' rör.

>» » >. May

Die übrigen von den Beur¬
laubten zurück qelasicnenMon-
turs - und Rüstungs - Sorten
sind aufzubewabren.

-Hkrh. am i6 . Märj78i . vi> 52 .
-» » 4. Sept - ücü . L Aü/L,
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2n weichem Salle der keur-
kaudten Mannschaft die Män¬
tel mitzugeken sind.
Hkth. am/t . Sept . 6 .6. L 3671.

» » >6. 2un -8 .7. L

Welche Gattung Monturdie
auf Urlaub abgehende Mann¬
schaft zu erhalten hat-
Hkth. am -6. März7 » ' -v " 5- .

„ ,, /j . Sept . 816. L 3671.

Welche Mannschaft in der
Monturs - Gebühr zu verblei¬
ben hat.
Hkth. aM >6. MäkL78l .r >>>Sr.

» » 1 .̂ Jul . 8->, . L , y86.
8. 7lug 8o î. ^ .760.
H. „ 810 . ^ 164,7.
I . Jul . 8 . 1, D Iig5.
i -̂ 2et . ,, ^ 8788»

Was mit jener Montur zu
geschehen bat , welche Urlau¬
ber mitbringen , und die mit
,ener des Regiments nicht-
gleich ist.
Hkih. am >. Sept . 801.

,, , , 5. Nov. 806, ^ 3665.

2n welchem Zustande die
rinrückenden Urlauber die Lei-
beswäscheruitzudringen haben.
Hkth. am . -2ul - 811. L 1195.

Beobachtungen hinsichtlich
der kleinenMontur der einrüe-
kenden Beurlaubten.
Hkrh. am »- 2ul . 8>i . L 2196.

<», so weit diese Sorten nicht schon wahrend seines Urlaubes zweckmäßig verwendet worden
sind. Die Monturs - Stücke , welche dem Urlauber mitgegeben werden , sind rückwärts auf
dem Urlaubspasse anzusetzen , und , .von dem respicirenden kriegscommissariatifchen Beamten
mitzufertigen.

h. 55io.

Derjenigen Mannschaft , welche beurlaubt und in Transporte zusammen gesetzt an ihre
Bestimmung abgeschickt wird , werden im Winter zur Conservation ihrer Gesundheit die
Mantel , bis solche an ihre Bestimmung eintrifft , und eigentlich vom Transporte entlassen
wird , beybelassen.

H. 55n»

Die Mannschaft , welche beurlaubt wird , soll altbrauchbare Montur , damit dieselb/ vor
dem Einstusse der üblen Witterung geschützt und gehörig bedeckt ist , erhalten ; da aber bey
den weiten Märschen , welche die Mannschaft , die in Transporte zusammen gesetzt oder in
das Ausland beurlaubt wird , zu machen hat , außerordentliche Aushülfe erforderlich werden

dürfte , so ist dieselbe , besonders die m das Ausland beurlaubte , nnt guter Montur zu

versehen.
ß. 55» 2.

Die nur auf einige Monathe somit auf kurze Zeit mit Urlaub abgehende Mannschaft

ist in der Gebühr der Montur dem präsenten Stande gleich zu halten ; eben so bleiben auch
die auf Arbeit commandirt Beurlaubten in die Gebühr der Montur der im Regiments oder
im Bataillon dienenden Mannschaft gleich , indem diese commandirt Beurlaubten zur Bestrei ¬

tung der außerordentlichen Abnützung von ihrem Arbeitslöhne einen jeweilig fest gesetzten Be¬
trag zu erlegen haben . Bey allen übrigen Urlaubern hat die Montur eine doppelte Tragzeit
auszuhalten , worauf bey den zur Ezercier - Zeit einrückenden Beurlaubten besonders zu

sehen ist, indem denselben vor der ausgehaltenen doppelten Dauerzeit keine neue Montur abgereicht
werden kann , sondern nur in besonderen Fällen den zur Erercier -Zeit mit zerrissener Sorten ein¬
rückenden Leuten vor Eintritt der Gebühr mit außer Verrechnung stehenden Montur ausgeholfen

werden darf ; auch erhalten die zur Erercier -Zeir einrückenden Leute jährlich r Paar Schuhe
oder Csismen , jedoch ohne Sohlengeld und Limito -Leder, weil letzteres erst dann zur Gebühr

emtritt , wenn die Schuhe zur Hälfte der Tragzeit im Gebrauche waren.

tz. 55i3.

Wenn die Mannschaft , welche vom Urlaube einrückt , eine Montur mit sich bringt

die mit jener des Regiments nicht gleich ist , so muß sie abgenommsn , und so lange in Ver¬
rechnung behalten werden , bis Leute entlassen werden , welche sodann mit dieser Montur zu
versehen sind ; für jene aber , welchen die ungleiche Montur abgenommen worden ist , muß,
wenn der neue oder altbrauchbare Vorrath nicht hinreichend wäre , das Erforderniß aus den
MonturS - Commissionen abgefaßt werden.

H. 55»4.
Die zur Uebungszeit einrückenden Urlauber haben die Leibeswäfche in einem solchen

Zustande mitzubringen , daß sie mit derselben nicht nur die Uebungszeit hindurch auslangen,
sondern auch, wieder damit nach Hause zurück kehren können , daher eine Fassung der Wäsche
größten Theils entbehret werden kann .,

tz. 5515.

Wenn die übrige kleine Montur ( mit Einschluß der Schuhe ) der einrückenden Beur¬
laubten die bestimmte doppelte Dauerzeit ausgehalten hat , so können den betreffenden Leuten
zwar die nöthigen Stücke während der Uebungszeit von den ärarischen Vorräthen zum Ge¬
brauche verabfolgt werden ; jedoch müssen diese auf die kurze Zeit der Waffenübung ausgege¬
benen Monturs - Stücke bey den Compagnien zur Verwendung auf die nächste Gebühr oder

für den neuen Zuwachs zurück behalten , und die Leute in der eingebrachten Kleidung wieder

auf Urlaub abgcschickt werden , daher ist genau darauf zu sehen , daß sowohl die abgereicht
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Montur gut erhalten , als auch die mitgerachte Kleidung der Mannschaft während der Waf¬
fenübung besonders aufbewahrt werde.

55 r6.
Die Rockel und Leibel sollen , wo nyt durchaus , doch größten Theils für den Gebrauch

bey der Waffenübung die volle Anwendarkeit haben ; cs können jedoch im Einzelnen sich
Fälle ereignen , daß Leute , welche mit euer in einem Feldzüge noch gebrauchten Montur
auf Urlaub abgegangen sind , mit den zirück gebrachten Möckeln und Leibeln im Dienste
nicht erscheinen können ; in diesem Falle iirfcn auch neue Röckel und Leibel für dergleichen
Mannschaft aus den Monturs - Commissinen gefaßt und in den Gebrauch gegeben werden,

es sind aber auch diese Sorten , gleich alla anderen Monturs -Stücken , nach der Uebungs-

zeit als ein Verrechnungsvorrath beym Rgimente zurück zu behalten , und ' als neu wieder
in die Verwendung zu bringen.

. 55 ^7.
Neue Leibel können im Allgemeinennur dann gefaßt werden , wenn das Röckel noch

brauchbar , das Leibel aber ganz unbrauchkr befunden wird , indem für den Fall , daß der
Mann ein neues Röckel und ein Leibel nilhig hatte , daS letztere aus den abgelegten Röckeln

erzeugt werden muß . Sollte jedoch irrige Weise für die Beurlaubten über den unausweis-
lichen Bedarf Montur abgefaßt werden , 0 ist sie gut zu conserviren , und den betreffenden
Regimentern bey der künftigen Categorievon der Gebühr abzuschlagen , wofür die kriegs-
rommissariatischen Beamten dem Hofkriecsrathe verantwortlich bleiben.

§ . 55 » 8 .

Die Monturs -Stücke , welche der Burlaubte beym Regiments zurück gelassen hat , als

Csako und Roquelor , müssen bey seinen Eintreffen ohnehin vorhanden seyn , in so weit
aber diese Sorten für den Loco - Stand 'erwendet worden wären , so sind statt der Roque-
lore für die Füsiliere nur Kittel aus der Nonturs - Oekonomie zu empfangen , und beym Ab¬
gänge der Mannschaft auf Urlaub in dem Compagnie - Magazine auf einen künftigen Bedarf
aufzubehalten.

H. 55 »y.
Die Lederwerks - und Rüsiungs - Corren , welche auf den vorgeschriebenen completen

Stand abgängig sind , haben die Regimenter aus der Monrurs - Commission ordnungsmäßig
zu fassen , es wird aber den anweisewen kriegscommissariarischen Beamten zur strengsren
Pflicht gemacht , daß ste bey Entwerfmg des Erfordernisses auf den Abzug des Regi¬
ments - und Compagnie - Magazins - Vo/rathes , nach richtigen Inventarien , den genauesten
Bedacht nehmen , und die Anweisungen für die Beurlaubten mit keinen anderen Empfängen
vermischen , damit die Monturs - Conmissron nach solchen den Ausweis über die solcher Ge¬

stalt verabfolgten Sorten mit Verläßlihkeit verfassen und einreichen kann.
h. 6620.

Wenn Beurlaubten entweder aus de»! Sammelplätze oder sonst auf dem Marsche zum

Regiments irgendwo aus Mangel dernöthigen Bedeckung Monturs - Stücke abgereicht wer¬
den müßten , so bringt es die Natur ler Sache mit sich, daß einem solchen Manne die auf
diese Art abgereichten unentbehrlichen Monturs - Stücke bey seinem wiederhohlten Abgehen
auf Urlaub nicht abgenommen werden können . Indessen können diese Fälle nicht häufig seyn,
und sich größten TheilS nur auf i Hemd , r Gattie und r Paar Schuhe erstrecken. Diese
abgereichten Stücke müssen durch die Bestätigung,des respicirenden Feld - Kriegs - Commissa-
riats legitimirt werden , welchen die Beurlaubten sowohl bey ihrer Einrückung , als auch bey
ihrem Wiederabgehen vorgestellt werden müssen.

h. 5521.
Wenn die Beurlaubten auf allerhöchsten Befehl zur E ^ercier - Zeit nicht einberufen wer¬

den- so sind sie in Ansehung der Montur als Beurlaubte bis zur Einberufung zu behandeln,

mithin müssen sie in dsr Voraussetzung , daß sie mit der vorgeschriebenen Montur auf Urlaub
Fand v §

2» welchem Falle der vom
Urlaube einrücken den Mann¬
schaft vor vollstrccktcr Dauer-

zeitNöckel und Leibel abgereicht
werden können.

Hkth . am l . Jul . 8,2 . L 22Z5.

In welchem Falle neue Lei¬

bel abgesagt werden können,
und was mit den irrig «- Weil e
über den Bedarf abgefasiten
Monturs - Sorten zu geschehen
hat.

Hkth . am 6 . Aug - öi 2. L 2768
u . 2778.

» „ 19. Lct - ö >8. L 3 - 99.

Zn welchem Falle für die
«ingerückten beurlaubten Fü¬
siliere nur Kittel abzufassen
sind.
Hkth . aM >. Zul >Sir , L rrgS.

Wöber die Regimenter die
auf den coinpletten Stand ab¬

gängigen Lederwerks - und Rü¬
stungs - Sorten für die Beur¬
laubten zu empfangen , und
was die kriegscommiffariati-
schen Beamten be » Anweisung
derselben zu beobachten haben.
Hkth . am 1. Jul . S12 . L 2295.

Welche Monturs - Stücke den

cingerückten und wieder aus
Urlaub abgehenden Leuten nicht
abzunehme » sind.
Hkth. am -4. Oct. 812. L378«»

Wie die Beurlaubten bis

zur Sxercier - Zeit hinsichtlich
der Montur ju behandeln
sind.

Hkth . am 4- Aug . Lio . L 2647.



abgegangen sind , und die für die Beurlaubte bis zur E ^ ercier - Zeit bestimmte doppelte
Dauerzeit ausgehalten haben , bey ihrem Einicken seiner Zeit als ein neuer Kuwachs an¬
gesehen werden.

h. 55s.

Wie die denselben verav- Nach diesem Grundsätze haben dieselben diMontur , so weit sie ihrer statt der mitge-
reichte Montur anjuschreiben( rächten abgenützten Stücke wirklich bedürfen , nh dem Maße , als sie vor oder nach der

Hkth. am 4. rlug . sio . L- 647. halben Tragzeit einrücken , auf Rechnung dr vergangenen oder künftigen Gebühr zu
erhalten.

3n welchem Falle für sie H. g5sj.

tu? m'7 'u ? a 'chbenttarn "» T ^ se Vorschrift hat überhaupt für die Beulaubten bis zur Einberufung zu gelten , und
Leute eine Montur in Auf - da nach einem Kriege sich der Fall ergibt , daß dute als Nan ^ onirte oder sonst ohne Mon-

rechnung gebracht werden darf , tur auf Urlaub entlassen werden , so ist für die ! nicht eher eine Montur in Aufrechnung

^ ? "so. De? 6°9. s"  bringen , als bis sie vom Urlaube einberufen wrden , wo sie auf erstbemerkte Art zu be-
„ „ 4.Aug . 6 io . L 1647. handeln sind.

H. 5524

Welche Monturs - Stücke Der vom Fuhrwesen auf Urlaub abgehenden Daunschaft sind von der im Gebrauche hüben-

denMontur die Csako ' s , Mäntel , tuchenen Uebetughosen , Stiefel , Kirtel , Brotsacke und
find. Fäustlinge vor ihrem Abgehen abzunehmen , und dr in die Dienstleistung einrückenden Mann-
Hkth. am -6. Frbr. S19. L6ÜS. schüft bis zur Vollendung der Dauerzeit in den Ge -rauch zu geben . Die kleine Montur , als

die Tuchhosen , Hemden , Gattien , Schuhe und salsflöre , ferner die Leibel , Holzmützen

und zwilchenen Tornister sind der Mannschaft in dm Zustande , wie sie solche gut erhalten
im Gebrauche hat , auf Urlaub mitzugeben , und de von Urlaub in den Dienst zurück keh¬
rende Mannschaft empfängt die kleine Montur nao der Gebühr , das Leibel hingegen , die
Holzmützen und Tornister außerordentlich , da sie mit diesen Erfordernissen nicht gebührs¬
mäßig versehen werden kann . Das Rockel wird der nach dem ersten Jahre der Dauerzeit auf
Urlaub ab., ehe.'den Mannschaft abgenommen , und m die Einrückenden abgegeben , den erste-

ren aber ein altes Rockel mitgegeben , welches bey der vorher gegangenen Categorie auße^
Gebrauch gekommen , und in dieser Absicht eigens assbewahrt worden ist ; dis nach dem zwey-
Len Jahre der Dauerzeit beurlaubte Mannschaft üngegen hat das im Gebrauche stehende
Rockel beyzubehalten , und die Einrückenden empfanjen die Gebühr des neuen Rockels . Die
Urlauber haben bis zum Landes - Posto - Commando , bey welchem dieselben in die Dienstlei¬
stung genommen werden , in der alten ärarischen odei in eigener Kleidung einzurücken , ohne
Ley ihrer Einberufung oder unter Weges neu gekleidet zu werden.

tz. 5525.

Wie die in ein Spital ab- Die ^ bin Spital abgegebenen Urlauber vom Fuhrwesen sind nach erfolgter Reconva-

gegebenen Urlauber-vom Fuhr - lescirung mit ihrer mitgebracht . n theils ärarischen Montur , theilö Civil - Kleidung wieder

v7lescirun? " ^ sichtlich" ? ' ^ «» schicken , und denselben ist nur das zu ihrer Bedeckung höchst Nöthige von den durch die
Montur zu behandeln sind. Verstorbenen zurück gelassenen alten Monturs - Stücken zu erfolgen , in welchen einzelnen

HNH. «m .6. Oct. s, . . L3431. Fällen sonach die Verausgabs - Passierung von dem Gmeral - Commando zu ertheilen ist.
tz. 5526.

Auf was die Brigade und Die Brigade und der respicirende kriegscommissariatische Beamte haben bey der Absen¬
der respicwende kriegscommis- düng d" ' beurlaubten Fuhrwesensmannschaft darauf zu sehen , daß siegehörig montirt sey,

fanatische Beamte bey Ab- gleichwie auch von dem Corps - Commando der abgehenden Mannschaft die Conservation der

I? sen?tt,an? s? aft' ? ft? n.? a! Montur während ihres Urlaubes bestens anzuempfehlen ist.
ben. Damit zur Zeit des Wechsels der Beurlaubten auch die Gebühr der Monturs - Stücke

H.th.am >6.Oct. 8. I. L343, . eintrete , welche den abzugehenden Leuten mitzugeben sind , wurde die Categorie der Röc-
kel , Leibel , Holzmutzen und der mit solchen in Verbindung stehenden Fäustlinge für den
Anfang dieser Vorschrift um sechs Monathe verkürzet , jene der übrigen Sorten aber um

sechs Monathe verlängert , mithin durchaus für sämmtliche genannte Monturs - Stücke auf
den »ten May 1820 fest gesetzt.
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H. 5527.
Die Leute / welche von den Transports - Sammelhäusern mittelst Transportes abge¬

schickt werde » / sind dergestalt mit gut brauchbarer Montur zu versehen / das; sie während des
Marsches gegen Kälte und Nässe gehörig verwahrt sind/ und bis zu ihrer Bestimmung hieran
keine Noch leiden . Die Mannschaft , welche mit einem Transporte abgeschickt wird , muß da¬

her mit einer gut brauchbaren Montur , welche aus 1 Rockel , 1 Leibel, i Tuchhose , 2 Hemden/
2 Gattien , r Paar Schuhe , 1 leinenen Tornister , einer ordentlichen Kopfbedeckung , und in

der rauhen Jahreszeit aus 1 Mantel zu bestehen hat , versehen seyn. Die zur Armee abge¬
hende Mannschaft aber ist mit der für jede Truppengattung vorgeschriebenen Montur und
Rüstung zu versehen.

tz. 6520.

Ein jeder Transport muß sowohl bey der Uebergabe , als auch bey der Ablösung kriegs-
commiffariatisch revioirt , und dabey vorzüglich darauf gesehen werden , ob die Mannschaft
mit der vorgeschriebenen Montur versehen rst , ob die nöthigen Reparaturen richtig vorge¬
nommen worden , und ob die Revisions -Listen gehörig verfaßt sind. Die Uebergabe oder Ab¬
lösung selbst aber hat jederzeit im Beyseyn eines kriegscommissariatischen Beamten , in dessen

Ermangelung eines Stabs - Officiers oder des Stations - Commandanten zu geschehen/

welche alle Anstände zu beseitigen / und den Befund in der Revisions - Liste mitzubestätigen
haben.

§. 662g.

Der Transports - Commandant muß bey jeder Uebergabe und Uebernahme eines Trans¬
portes selbst gegenwärtig seyn , die Montur nach der Revisions - Liste Mann für Mann , nie

aber auf Treue und Glauben übernehmen , oder gar Stücke , die er später als abgängig ge¬
wahr wird , ohne alle Bemerkung eigenmächtig aus der Revisions -Liste wegstreichen ; er darf
sich während des Marsches von seinem Transporte nie entfernen , oder die erforderliche Ord¬
nung und Dsiciplitt außer Acht lassen , indem sich dadurch die beyhabenden Commandirten,

durch dieses Beyspiel verleitet , wegen Mangels der höheren Aufsicht eine gleiche Sorglosig¬
keit in Erfüllung ihrer Pflichten zu Schulden kommen ließen , und die Transports - Mann¬
schaft sich selbst überlassen bliebe , welche endlich ihre Montur auf den Vorspannswägen oder
in den Nacht -Stationen verlieren , vertauschen , oder wohl gar verkaufen würde ; daher muß
der Transport nicht nur allein nach der Revisions - Liste genau übernommen werden , sondern

der Transports - Führer muß auch überhaupt darauf sehen , daß während des Marsches
keine Montur in Verlust gerärh , dieselbe so viel möglich eonservirt , und kein Stück veräu¬

ßert oder vertauscht werde , deßwegen auch vor dem Aufbruche aus jeder Nacht - Station ge¬
hörig untersucht werden muß , ob die Montur bey der Mannschaft nach der Revisions - Liste
noch wirklich vorhanden sey , und gut conservirt werde.

tz. 553 o.

Findet man Sorten als abgängig , so müssen solche sogleich ausgesucht werden , und
wenn sie durch alles Nachforschen nicht inehr ausfindig gemacht werden können , so sind sie

in der Revrsions - Liste bey dein betreffenden Manne mir Beysttzung der Art des Verlustes
anzumsrken.

29

Mit welchen Monturs --Stüc¬

ken die mittelst Transportes
abgeschickten Leute zu versehen
sind.

Hkth . am - 5. Oct . 777 . v 33S7.
„ »» 3 . Nyy . g,z . L 5^ 26.
-» ,, 24 . Febr . 8 >4- l 833

u . 890.
« ' 8. May 8,b . ^ 433.
' - -» 3 . 2un . „ 03339.

Wie und von wem die Trans¬
porte vor ihrem Abgehen oder
bey der Ablösung zu revidiren
sind.
Hkth. am 28. Oct . 777. 13367.

>, ,» >4. Febr . 8 >4- l 833
U. S90.

Obliegenheiten des Trans¬
ports - Commandanten bey der
Uebernahme und während des
Marsches.

Hkth - am 25. Oct . 777 . 03367.
-> ,, >- » ?y4-
, , „ 27. May7yS . L >>89.
„ „ r . Oct . 807.
.. .. . 5. JUN. 8,4 -L l385.

Wie sich der Transports -Füh¬
rer zu benehmen hat , wenn

Sorten als abgängig befun den
werden.

Hkth - am 26. Oct . 777 . v 3357.

«, „ 2. „ L» ,-

tz. 663 1.

Wenn ein Mann während des Marsches ein Monturs - Stück unumgänglich nöthig
haben sollte , so kann ihm solches , jedoch allezeit erst nach vorher gegangener feldkriegscom-
missanatischer Untersuchung und richtig erhobenein Befunde , bey den Transports - Sam¬

met - und Stabs - Srockhäusern , welche deßwegen einen angemessenen Vorrath an Mon¬
turs - Sorten gegen Verrechnung erhalten , statt der im Gebrauche habenden ärarischen Sor¬

ten , besonders aber Schuhe neu verabreicht werden . Zur Vermeidung aller Unterschleife,
Band vi . b *

In W lchem Falle der Mann¬
schaft , die tranöportirt wird,
Monturs -Stücke erfolgt wer¬
den könmn . und was mit den

unbrauchbaren Sorten zu ge¬
schehen hat.
Hkth . am >4. 2än . " 68.

,, ,, - S. Oct . 777. V3357.



s»

Was überhaupt noch ben
ver Uebergab« eines Trans¬
portes hinsichtlich der Montur
zu beobachten ist-
Hkth. am -5. Oct - 777. v 3357.

. . - . » 794.
» ,, 2« »« 807.

Die Prim « - Pianisten , mit
Ausnahme der Trompeter , ha¬
ben sich selbst zu kleiden.
Hkth. am 5. Apr. 602. 1, ,720.

„ „ - 3. Akkss. S>5. i

Don wem die Fourierschützen
und Privat - Diener zu kleiden
sind.
Hkth. am 25. Sept . 767-

„ " 22. März 777.
„ „ 25. May 778.2 >6y5.
„ 2/j. Apr . 802.2 »855.

>» 2». 2än 8»4 2 >37.
» ,» >L. Sept . 6o5.
„ „ 10. Febr - S«8.
.. .. 12. Jan -8>5. I 2,3.

I n wie weit den feindlichen
Kriegsgefangenen ärarische
Montur zu erfolgen ist.
Hkth- am 12. Apr . 808. l . 610.

Mit was für Schuhen die
Kriegsgefangenen zu versehen
sind.
Hkth . am >7. Apr . 799. 22006»

Was für Monturs - Sorten
Den feindlichen Kriegsgefange¬
nen, welche fast ohne Leibes¬
kleidung in die rückwärtigen
Provinzen gelangen , zu verab¬
reichen sind.
Hkth. am 2r. Oct . 8 ,3. 23 >>5.

,, „ 19. Nov - ö>3.2555 /j.
„ ». , o. Dec . 8 -3. 2 3977 .

XVI . Hauptstück . VI . Abschnitt.

und um das Aerarium so viel als möglich zu schonen , sind die unbrauchbaren Stücke bey Cr-

folgung der neuen Sorten der Mannschaft abzunehmen , und an die Monturs - Commission
abzuliefern , wofür das resprcirende Feld - Kriegs - Commissariat verantwortlich bleibt . Die
Verabreichung an neuen Montnrs - Sorten findet auch dann Statt , wenn der Mann man¬

ches Stück wegen der Jahreszeit unumgänglich nöthrg haben sollte , und mit demselben noch
nicht versehen worden wäre.

tz. 5532.

Bey der Uebergabe des Transportes har der Transports - Führer eine regimenterweise
verfaßte Individual - Specification der während des Marsches in Verlust gerathenen Sorten
unter seiner Mltfertigung an die übernehmenden Transporrs Commandanten zu übergeben,
welcher sonach bey der Uebernahme des Transportes die bey der Mannschaft wirklich Vorge¬
fundenen Monturs - Sorten in den Revisions - Listen zu bestätigen , und sich wegen der in
Verlust gerathenen Monturs - Stücke auf die von dem Uebergeber des Transportes erhaltene
Individual - Verlust -Specification zu beziehen hat, welche letztere auch der anwesende feld-
kriegscommissariatische Beamte , der Stabs -Officier oder der Stativns -Commandant mit der
Bemerkung zu bestätigen hat , daß die abgängigen Montnrs - Sorten von dem Uebergeber
des Transportes in der bemerkten Individual - Verlusts - Specification richtig eingetragen
worden sind.

H. 5533.

Die Prima - Planisten , mit Ausnahme der Trompeter , sind verpflichtet , sich selb"

zu kleiden.

h. 5534.

Jene Stabs - und Ober - Officiere , welche das Fourierschützen - Monturs - Geld für ih¬
ren beyhabenden F-ourierschützen oder Privat - Diener ( für die Officiere des General - Quar-
tiermeister -- Stabes und Ingenieurs - Corps vom Ober -Lieutenant abwärts ) beziehen , sind

verpflichtet , sie nach der Adjustirungs - Vorschrift selbst zu kleiden . Die Privat - Drener der
in Ost - Galizien bey den Werbbezirken angestellten Officiere , sind in Ansehung der Montur-

gleich den übrigen Privat - Dienern der Regimenter zu behandeln.

h. 5535.

In dringenden Fällen können den feindlichen Kriegsgefangenen die unentbehrlichsten
Monturs - Sorten erfolgt werden , es ist sich aber jedes Mahl von derNothwendigkeit einer

solchen Abgabe genau zu überzeugen , damit jede Unwirrhschaft sorgfältigst dabey vermieden
werde.

h. 5536.

Wenn Kriegsgefangene bey ihrer Gefangennehmung mit unbrauchbaren Schuhen verse¬
hen sind , so sollen sie mit altbrauchbaren , von den in Spitälern Verstorbenen hinterlassenen
Schuhen versehen werden ; wenn sie aber auf das Erforderniß nicht hinreichen , so sind den
am nächsten befindlichen k. k. Truppen ihre beyhabenden alten Schuhe abzunehmen , und ih¬
nen neue zu erfolgen , damit dle Kriegsgefangenen mit den alten versehen werden können.

H. 5537.

Wenn Kriegsgefangene , welche von der Armee abgeschickt werden , fast ohne Beklei¬

dung in die rückwärtigen Provinzen gelangen , so haben die General -Commanden denselben
Röcke aus Hallina , nach dem Schnitte wie für Oekonomie -Commissions -Handlanger , und zum
Theil auch aus ordinärem weißen Tuche ohne alle Egalisirung verabfolgen zu lassen ; auch sind

ihnen Leibel , Hosen , Gattien , Kamaschen , deutsche Schuhe , dann Holzmützen , durchaus
nach dem Infanterie -Schnitte zu verabreichen , jedoch haben die Kamaschen , statt aus schwar¬

zem Tuche , nur aus Kittelzwilch zu bestehen.
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§. 553K.

Den Leuten , welche mit Abschied oder Laufpaß entlassen werden , sind an Monturs-

Sorten folgende Monturs -Stücke mitzugeben , und zwar : bey derzInfanterie und allen mir der¬
selben aquiparirenden Truppen : i Rockel , » LeibA , r Halsbinde mit Schnalle oder » Hals¬
flor , » Tuchhose , 2 Gattien , 2 Hemden , » Paar Kamaschen , » Paar Schuhe , 1 Holz¬
mütze oder » alter Hut , und bey jenen Truppen , welche bloß Stiefel , und keine Schuhe
haben , sind denselben auch die Stiefel mitzugeben . Bey der deutschen Cavallerie gebühren
ihnen : » Röckel , r Leibel , » Tuchhose , 2 Hemden , 2 Gattien , » Paar Schuhe , » Hals¬
binde sammt Schnalle , r Fouragier -Mütze , und 1 allenfalls vorhandener alter Mantelsack.

Bey den Husaren gebühren denselben : » Dollman , » Tuchhose , 2 Gattien , 2 Hem¬
den , 1 Kittel , » Paar Csismen , 1 Halsflor , r alter Csako und » etwa vorhandener
alter Mantelsack . Bey den Uhlanen gebühren denselben : » Kurtka , » Leibel , » Tuchhose,
2 Gattien , 2 Hemden , » Paar Topanken , 1 Halsflor , r alte Csapka und » etwa vorhande¬
ner alter Mantelsack . Der auf steuerbare Wirthschaft entlassene Mann »st dergestalt mit

Montur zu versehen , daß er in semem Ansiedelungsorte mit Anstand erscheinen kann ; der von

dem Dominium statt seiner gestellte Mann har altbrauchbare Montur zu erhalten . Hat die
Montur des Entlassenen die halbe Dauerzeit noch nicht ausgehalten , so ist sie für den neu ge¬
stellten Mann zurück zu behalten , und der erstere bekommt die nörhigen Monturs - Stücke
von dem durch die Categorie außer Verrechnung gesetzten alten Vorrathe ; wenn aber die

Montur der Entlassenen die Hälfte der Dauerzeir ausgehalten hat , so ist ihm solche , in so
weit sie unentbehrlich ist , mitzugeben , indem sodann der Fall emtritt , daß der neu gestellte

Mann mit altbrauchbarer Monrur gekleidet werde , um die nächste allgemeine Categorie zu
.-erreichen.

Monturs -Gebühr d. Mann¬
schaft , die entlassen wird:
Hkth . am r». Sept . 782.

„ 7- " 79-r.
„ „ l7 . Aug. 6--K.L2675.
.» «» »8. 2än . 606. L 266.
„ ^ 4. Aug . s l». L 2647.

H. 653g.

Die Regiments - und Corps - Commandanten , so wie auch die Brigadiers und die re- Was die Regiments- und

spickenden Feld - Kriegs - Commissäre , sind unter strengster Verantwortung verpflichtet , Brilavi ^ e' und^ ie"!esp>cir-'n
darauf zu sehen , daß die Mannschaft , welche entlassen wird , mit der ihr gebührenden Mon - den Feld-Kriegs -Commissär

Lur gehörig versehen , und nicht so schlecht gekleidet weggeschickt werde , daß selbst das of- hinsichtlich der

fentliche Mirleiden dadurch rege wird , und Civil - Personen sich gedrungen fühlen , Vetera - ^ zu beobachten haben,
rien gleich Bettlern Kleidungsstücke zu schenken , um sie nur gegen Blöße und Witterung ẑ Hkth. am »s.3än . s°s. L,bö

schützen , und in den Stand zu setzen , ohne Nachtheil ihrer Gesundheit und Beleidigung des

Wohlstandes in ihre Heimath gelangen zu können , indem dieses einen höchst nachtheiligen
Eindruck sowohl auf den Soldatenstand selbst , als auch auf das Civile hervor bringen , und
für den Militär - Dienst äußerst abschreckend wäre , wenn ein Unfug dieser Art geduldet
würde . Alle jene Individuen , welche sich in dieser Hinsicht etwas zu Schulden kommen
ließen , würden nicht nur zur nachträglichen Verabfolgung einer anständigen Leibes - Mon'
tur verhalten , sondern auch unnachsichtlich bestraft werden . Besonders haben die Briga"
diere darüber zu wachen , daß Leute , die bey der Entlassung dem Kriegs - Commissa-
riate mit brauchbarer Montur vorgestellt worden sind , nicht etwa vor ihrem Abgänge wie¬

der entkleidet , und niir zerrissenen oder sonst unbrauchbaren Kleidungsstücken weggeschickt
werde :-:.

§. 6640.

Wenn Leute kurz vor dem Eintritte der neuen Categorie oder noch vor der halben Tragzeit
entlassen werden , so sind sie nicht etwa auf die allgemeine Gebühr mit Montur zu versehen,
wobey bloß in Ansehung der kleinen Montur eine Ausnahme gemacht werden kann ; nur

wenn die Differenz der Zeit der Entlassung gegen die Gebühr mehr als zwey Monathe aus¬
macht , und die alte Montur des Mannes zu sehr abgenützt befunden wird , kann er mit

altbrauchbarer , mit Combinirung der Entfernung seiner Heimath , versehen werden ..

2 » welchem Falle Leute» .
die vor Eintritt der neuen

Categorie oder noch vor der
halbe Tragzeit entlassen wer¬
den , statt der bephabenden
Montur altbrauchbare verab¬

folgt werden kann-
Hkth . am i . May ?6 >.

„ .» 20 . Sept . 7S2.
„ „ 28. 2 än . eo 8. L26S.
^ „ 4 . Aug . Sio .L,647.
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§. SS/ »,.

Bey dm Leuten , welche in das Ausland entlassen werden , ist immer vorzüglich daraufWie die Leute , welche in das

^sichtlich der̂ Montur zu de- zu sehen , daß sie nicht etwa mit schlechter Montur dahin abgeschickt, sondern daß ihnen die
handeln sind. Sorten in gutbrauchbarem Stande mitgegeben werden , worauf die Brigadiers und das

Hkth. am 2°. S ;pt. 7S2. Feld - Kriegs - Commissariat strenge zu halten haben.28 . Jän . ÄoS . D 2b5.

Jenen Patental - Invaliden,

h. 6642.
welche neuerdings zum Dienste verwendet werden, ist

Welche Montur den neuer¬
dings zum Dienste verwende¬
ten Patental - Invalide » bey , , - ^ ^ -
ihrer Entlassung bcyzubelaffen ihrer Entlassung nach Hause die Leibes - Montur beyzubelassen ; nur wenn sie Lerbel Nttt

Hkth. am >6. Aug. 79«- Aermeln haben , können ihnen die Rockel abgenommen werden.

h. 5543.Welche Montur den Reeru-

nach k̂ur!er̂ Di "nst?eu !n̂ s! Jene Recruten , welche nach kurzer Dienstzeit untauglich geworden sind / und deßhülb
sen werden, beyzubelassen ist. entlassen werden , erhalten bey ihrem Abgehen die kleine Montur.
Hkth. am 3 -. März ^ ri¬

tz. 5544 «

2n welchem Falle den Wenn Capitulanten ihre Capitulations - Zeit ausgedient haben , und noch längere
nach ausgedienter Eapitulatwn ^ ^ - . -. . ^ - - ^
beym Regimente verbleiben- Zeit beym Regimmte verbleiben , so ist ihnen keine neue Montur , deren Dauerzert ,re nicht
den « apitulanten Montur zu ausdienen , zu verabfolgen , nur im Falle eines nothwendigen Bedarfes kann ihnen mit al-
erfolgen ist.
Hkth. am 2»- Dec . öoü.v 4680.

ten Sorten aus den Compagnie - Vorräthen ausgeholfen werden.

H. 6546 .

^ Beym aus einander Gehen der Landwehr -Bataillone sind der Mannschaft diejenigen
Welche Montur der Land - ^ ^ ^

wcbrmannschaftbeym ausein - militärischen Kleidungsstücke , Mit welche sie wirklich versehen ist , jedoch Mit Ausnahme der

ander Gehen der Bataillone Mäntel , gegen dem beyzulassen , daß sie für die gute Erhaltung der mitgenommenen Mon-

"ams" ' 2»» 6>o L 295 tur zu sorgen , und wenn binnen der gewöhnlichen Dauerzeit eine Zusammenrückung erfolgt,
„ 4^ lpr. 815. L .272. sie mit solcher sich wieder zu stellen hat ; jedoch sind der Mannschaßt nicht nur allein bey ihrer

Entlassung ihre eigenthümlichen Mäntel beyzubelassen , sondern auch die ärarischen Mäntel,
wenn sie derselben wegen Mangels anderer Kleidungsstücke oder wegen Blessuren unumgäng¬

lich bedürfen.
h. 6646.

^ .. Wenn sich bey Ausbruch eines Krieges Individuen auf ergangene Aufforderung mit
Welchen 2ndiv,duen bey Ih- i , / . . 7

nr Entlassung die Rüstung Rüstung gestellt haben , so ist sie ihnen bey ihrem Austritte beyzubelassen , es Ware denn,

beyzichelassenist. daß diese Rüstung beyzubchalten für den Dienst nöthig und nützlich , wo sie sodann dein

Hkth. am -8. May 8t°. u520. wenn er sie freywillig weggeben will , gegen einen billigen Preis abzulösen ist.
Dieses kann sich jedoch nur auf diejenigen beziehen , welche Eigenthümer der mitgebrachten
Rüstung sind , jene aber , welche nicht Eigenthümer der mitgebrachten Rüstung waren , son¬
dern von Herrschaften rc. mit derselben versehen worden sind , haben auf diese Rüstung kei¬
nen Anspruch zu machen , sondern in diesem Falle kommt es überhaupt auf die Bestimmung
der Eigenthümer an , ob sie diese Gegenstände zurück zu erhalten wünschen , oder aber dem
Staate ferner überlassen wollen.

tz. 6647.
Einem verstorbenen Manne müssen r Hemd , 1 Gattie und ' Paar Schuhe mit in 's

Grab gegeben werden.

h. 6648.

Welche Bekleidung die Hof- Den hofkriegsväthlichen Hausdienern gebührt alle Jahre 1 Frack , ' Röckel mit gelben
kneqsrätblichen Hausdiener Harraß - Borten , 1 Beinkleid und ' Leibel von hechtgrauem Tuche , und alle drey Jahre
vom Zterarium zu erhalten bin grau - melierter Mantel nebst einem so genannten kleinen Livree - Gelde , welches jederzeit

Htt!)" 'am29. May6 °ü. m376. " ach den Umständen bestimmt wird , zur Anschaffung der Schuhe , Strümpfe und Kopfbe¬
deckung , vom Aerarium.

Welche Montur einem ver-
storbenenManne Mit in s Grab
zu geben ist.
Hkth . am >. May 781.
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tz. 664g.
Die bey den General - Commanden zur Verrichtung der Hausdienste aus den Invali¬

den - Hausern commandirte Mannschaft hat ihre Kleidung bisher auf Rechnung des Kan-
zelley - Spesen - Fondes erhalten.

Nachdem jedoch seither die Invaliden selbst mit einer angemessenen Kleidung , welche
nebst einem Unterkleide in einem Ueberrocke besteht , versehen wurden , und somit die bey
den General - Commanden als Hausdiener verwendeten Invaliden mit dieser allgemein ein¬

geführten und ohnehin auf Rechnung des betreffenden Invaliden - Hauses zu beziehenden In¬
validen - Montur hinlänglich bedeckt sind , so haben diese Ueberrocke für derley Hausdiener

wieder abzukommen , und sind denselben keine neuen Ueberrocke mehr auf Rechnung des
Kanzellep - Spesen - Fondes anzuschaffen.

Woher die Invalide », wel¬
che bey den General -bomman-
den zu Hausdiensten verwen¬

detwerden , ihreMonturz « er'
halten haben.

Hkth - am >5. 2un . LiS .Li >4S6.
" ». Aug Sig . Llr . Hi.
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b ü h r s - A uö w e i S Nr . r.

A »n

Für jedes Bataillon eine , und bleiben im Gebrauche , so lange sie dauern . — Wenn die Verabfolgung neuer Fahnen vöM
stofkriegSrathe bewilliget werden soll , so muß sich in den Berichten um eme Fahne jedes Mahl über den letzten Empfang der alten
Fabnen bestimmt ausqewicsen werden - — Wenn die Grenadier - Divisionen sich bei) den Regimentern befinden , so haben dre » Linien-
Znfanterie - Regimenter eine Fahne in Reserve zu halten , um im Falle der Zusammenrüciung der Grenadier - Bataillone sie gleich
damit versehen - u können . — Die alten unbrauchbaren Fahnen sind von den Regimentern an die Zeughäuser abzugeben.

Die Grenadier - Mützen erfordern wegen der Seltenheit und Kostbarkeit des Rauchwerkes , welches ihren Hauptstoff ausmachl,
ganz besondere Sorgfalt bcy ihrem Gebrauche . Nebst der Beobachtung der allgemeinen Eonservations - Mittel dürfen auch die Haar,
a » den vordere » Bramen nicht widernatürlich abwärts gekämmt , und , so zu sagen , herab gezwungen werden , weil sonst in kurzer
Zeit am oberen Rande unvermeidlich Bloßen entstehen , und bald das ganze Dräme unbrauchbar werden würde ; auch dürfen sie
außer dem Dienste nicht getragen , bei- feuchtem Wetter aber müssen sic in dem Futterale verwahrt werden.

Diese leichten Helme haben bey den Grenadieren und den Privat - Dienern derselben die Stelle der Hüte und Holzmühen zu
vertreten , werden aus Kalbleder erzeugt , auf Märschen zusammen gelegt , und in den Tornister gepackt.

Die Csako 's sind statt der Helme de » der gesummten Infanterie eingeführt worden ; sie gebühren aber auch den Reserve-
Bataillonen statt der Hüte , und den Privat - Dienern ; sie sollen mit Leder besetzt werden , und fünf Jahre dauern , redoch erhalten
die Regimenter nach Verlauf der ersten zwey Jahre und sechs Monathe neue Tuchüberzüge , und das für das Ueberziehen fest ge¬
setzte Macherlohn von den Monturs - Commissionen . Die Gebühr dieses Zuschusses wird , wie iene der übrigen Montur , nach dem
effektiven Stande , welcher mit Ende des Monathes nach der dritthalbjährigen Dauerzeit besteht , und mit dem normalma-
ßigen Abzüge der Zwischcnempfänge berechnet . Nach der allgemein angenommenen Bestimmung haben die Regimenter dem » E,m
pfange der Gebühr an Esako - Ueberzügen , dazu für die Unter - Officiere die Distinctions - Börtchcn zu fassen , die übrigen Bestand-
theile hingegen müssen die zweyte Hälfte der für die Csako 's bestimmten Dauerzeit aushalten ; daher kann auch an solchen kein Em¬
pfang Statt finden . ^ ^ ^ .

Die messingenen Esako - Schlingen sind nur in so weit zu verabfolgen , bis ein Regiment für eine Vermehrung des Standes
die Csako ' s zu empfangen hat , indem auf die Gebühr dieser Kopfbedeckung die Schlingen und Knöpfe von den alten Esako s wieder
verwendet , und eben so die Drahtreifen nur statt der unbrauchbaren Stücke , welche zur Monturs - Commission abzuliefern sind,
gereicht werden dürfen . . .. . ^ ,
! Die galizischen Reserve - Dataillone habe » auf ihren Csako 's die Regiments - Nummer zu fuhren , d,e schwarze und gelbe Rose
keyzubehalten , und über dieser Rose den messingenen «Schild anzubringen . ^ -. --. - ». . . i

Die im Kriege aus »den . Regimentern entstehenden .vierten B̂ataillone haben d »e Gebühr der Esako s mit ihren Regi¬
mentern gleich-

Aus Hallina - Kuniats oder dem so genannten Landtuche sind keine Mäntel mehr zu erzeugen ; wenn aber in dringenden
Nothfällen aus solchem Stoffe Mäntel erzeugt werden , und sie , be » gehöriger und sorgfältiger Aufbewahrung wahrend der
Sommermonathe , doch die Dauerzeit nicht aushalten , so kann zwar eine Aushülfe gestattet werden , aber auf keinen Fall
eine Verkürzung der Tragzeit Statt finden - Den Schildwachen werden in Festungen und festen Platzen der strengen Kalte wegen
zur Winterszeit Wachtmäntel verabfolgt , welche beym Ablösen jedes Mahl gehörig - u übergeben find . Nach verflossenem Wrnter
sind diese Mäntel zum Gebrauche auf das künftige Jahr aufzubewahren-

Bey den Röckeln im Kriege darf sich bey eintretender Gebühr an das im Frieden bestimmte , 5te Monath der Dauerzeit nicht
gehalten werden . Aus den ausgedienten Röckeln müssen die Leibel , Holzmützen und Fäustlinge erzeugt werden ; in Kriegszeitcn aber,
wo die ausgedienten Röckel als Leibel nicht durchaus fortdauern können , kommt es bey den in den Winter - Quartiere » angeordncten
Monturs - Ädjustirungen , und der dabey von demBrigadiere und dem kriegscommissariatischen Beamten vorzunehmendcn Unterluchung
der Forderungen , welche von den Regimentern und EorpS gemacht werden , auf die für das Aerarium und für den Dienst zu erwä¬
gende Billigkeit und auf die Beschaffenheit der obwaltenden besonderen Umstände an , wo nach Gestalt der Sache auch - oder 3
Röckel mittelst des dazu zu erhaltenden Leibesfutters zur Erzeugung eines Leibels , und die übrigen zu Holzmützen und Fäustlingen,
gegen Empfang des gewöhnlichen Macherlohnes oder auch zum Theil gegen neue Röckel und Leibel mit Knopfe » , gegen Zurückstellung

er alten Knöpfe bewilliget werden können.

aufzunähen
für sein ans . . . .. . . . . . . _ _ , . . . .
zeugtes Leibel ist z. B . unter dem Mackerlohne von iokr . begriffen . Diese Macherlohnsbeträge sind in Conventions - Münze , und in
jenen Ländern , wo bloß Papiergeld im Umlaufeist , mit dem doppelten Betrage in Papiergeld zu bezahlen . Egalisirungen dürfen
nur für Recruten , welche mit unegalisirten Röckeln bey dem Regimente eintreffe » , aber nicht für Transferirte von anderen Regimen-
lern empfangen werden , weil letztere ihre Rö ' e bis zur Vollstreckung der Dauerzeit forttragen müssen , und wenn sie das Regiment
selbst egalisiren will , ist dieser Aufwand durch die eigene Regiments - Wirthschaft zu bestreiten , in so weit nicht außerordentliche
Fälle eine Ausnahme Machen , in welchen sodann um die Passicrung der Egalisirung und des Aufnäherlobnes allerhöchsten Ortes
eingeschritten werden kann . Statt der zu Grunde oder verloren gegangenen Knöpfe kann bey jeder Categorie der Röckel der dritte
Theil als Aushülfe empfangen werden.

Hofkriegsräihliches

Nescript vom

>9. Oct . >8oi R 3 >gb
und 347a.

6« Dec . 80b » L 7879.
i 5. Oct - 807.

,6 . Oct . 798.
»9. Apr - mb . D >496.

26 . Oct . 798.
io . Aug . 8o5. L 1916.
ib . Oct . Kob. L 3334 .
22 . Sept . 8o9. n 3410

26 . Oct . 798.
i 5. May 80S . k! 2260,
>8. Aug . 80b . kl! 2692.
10» Oct . 8«6, lb! 3334 -
22 . Sept - 6o8 . kl!34 o>
24. Nov . 808. L 4285.
8 - May8iS . L2 ° iB.
5. Jun . 755.

>5. Jul . 81 3. D 2401.
3i » Oct . 812 . ü 396b.
23.  Feb - 814 - T 1442.

b. Juny 9 i 5. L 2636.

7. May 8,4 . D 8098.
2 ». Dec . 761.

11. Sept ' 809 . D i 3vb
und 3588

9«Okt . 6i3 . L! 45 oo.

Sept . 768.
»» 768»

Apr. 770.
Dec . 770.
Feb - 817 . L 409.
Dec . 818 . L 4 >2ä.
Jun -777.
Sept . 804 . i ! 2»43>

Bey eintretender Gebühr dürfen nur für Unter - Offieiere und k. k. ordinäre Cadetten ' Leibel ohne Knöpfe abgefaßt werden,
für die übrige Mannschaft , einschlüssig der Hautboisten , müssen die Leibel aus den alten Röckeln , mit Zuhülsnahme 2er abgelegten
Kittel zum Unterfntter , erzeugt werden ; daher kann beym Eintritte einer neuen Röckelgebübr nie eine gleichzeitige Gebühr an ärari¬
scher Leinwand zur Fütteruna der Leibel ohne ausdrückliche Bewilligung des Hoskriegsratbls bestehen - Wenn aber die Truppen la »m . - .
gere Zeit ohne Kittel bleiben , oder die Kittel nicht lange vor ' der Gebühr der Leibel gefaßt worden sind , so kann die Fucterlcinwand » 26. Marz 8 >3 L >««5.

^aus den Monturs - Coniini ioncn gefaßt werden , nur Muß immer hierzu die hofkriegsräihliche Bewilligung erfolgt scyn , iveil kein ? 26. » 817 . b! lobü . î
_kriegLcvmmissariat,scher Beamter berechtiget ist , ohne dieselbe eine Futtcrleinwand anzüweisen . _ ' _ u

Aug . 776.
29 Jan . 778.
24. Feb . 796.
->4- Jän . 607 L 243.

Band VI.
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7Von der ' Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

b ü h r s - A u s w e i s Nr . i . (Fortsetzung.)

A m

natbe langer tragen , als hier die Eategorie bestimmt . Die ungarischen Hosen sind vom lichtblauen Tuche für die ungarische Infan¬
terie , und der Recrut bekommt das erste Mahl einen Hosenriemen.

Den Truppen kann nur in äußerst nöthigen Fällen auf Hobe Bewilligung mit einem dritten Hemde ausgeholfen werden , und
der Brigadier und der respicirende Feld - Kriegs - Commissär bleiben sodann für die richtige Austheilung verantwortlich . Solche Aushülfen
sind nur dann von der Gebühr qbzuschlagen , wenn sie in den letzten Monathen vor Eintritt der Eategorie geleistet worden sind.

Die schwarztuchencn Kamaschen gebühren nur der deutschen Infanterie.

Die Dauerzeit d«r Schuhe ist im Frieden neun,  und im Kriege sechs Monat  h e;  damit sie aber diese Daucrzeit aushalten ,
müssen sie an der Sohle und an den Absätzen Mit eisernen Nägeln versehen werden . Es sind für ein Paar Schuke 3o Stück Nagel
für die Sohlen , und >» Stück , für die Absätze bemessen ; die Benagelung der ischuhe bat erst dann durch die Compagnie - Schuh¬
macher zu geschehen , wenn sie in der Compagnie an die Mannschaft ausgegeben werden , indem diese Manipulation wegen der Rei¬
bung des Leders durch die Nägel nicht früher vorgenommen werden kann , als wenn die Schuhe nicht mehr gepackt und transportirt
werden müssen , sondern in den wirklichen Gebrauch gelangen . Die Nagel werden bey jeder Schuhfassung entweder >» » str »--> oder
im Anschaffungspreise den Truppen von der Monturs - Commission verabreicht.

Die '' Zwilchkittel gebühren der Infanterie nur im Frieden zur Conservirung der Rockel und Roquelore , weil sie im Kriege
wegen der Beschwerlichkeit nicht angemessen sind ; wenn daher die Armee auf Len Kriegsfuß aesetzt wird , so müssen die Kittel , wenn
sie die halbe Tragzeit noch nicht ausgehalten haben , an die Monturs - Oekonomie - Commission abgeliefert werden ; haben sie aber die
halbe Dauerzeit ausgehalten , so sind daraus die Brotsäcke zu erzeugen.

Die kalbfellenen - Tornister sind statt der zwilchenen Schnappsäcke eingeführt worden . Die Tragriemen an denselben , welche
bisher an den Tornister - Säcken angeschnallt waren , sind künftig nur mittelst hölzerner Knobel (Oliven ) daran anzuhängen.

Die Truppen erhalten für den neuen Zuwachs die Brotsäcke das erste Mahl vom Aerarium , für die übrige Mannschaft aber
muß dieselbe aus den alten Kitteln erzeugt werden . Wenn die Truppen auf den Kriegsfuß gesetzt werden , so müssen die Kittel der
Infanterie , wenn sie die halbe Tragzeit noch nicht ansgehalten haben , an die Monturs - Oekonomie - Commissionen abgeliefert , und
dagegen die im Kriege bestehenden , leinenen Vrotsäcke von daher neu empfangen werden ; sollten aber die abzulegenden Kittel
bereits die halbe Tragzeit ausgehalten haben , so müssen aus denselben die Vrotsäcke erzeugt werden , jedoch wird dafür kein Macher¬
lohn vom Aerarium verabfolgt.

Es ist strenge darauf zu halte » , daß die Mannschaft sich des Brotsackes lediglich zur Fortbringung des VrotcS bediene , und
nicht um etwa den Anlaß nehme , sich mit mehr Gepäcke zu belasten , als der Tornister fassen kan.

Die Grenaden sind statt der Luntenverberger eingeführt worden.

Don den Führern haben drey keine Feuergcwehre , sohin auch keine Rüstung.

Hoskriegsräfhliches

Rescript vom

29 . Jul . 8 >5. L 3979.

». Sept . 792.

20 . Febr . 6o5 . k! 4«6.
i i . Oct . 605 . 1̂ 2735.

7 . N0V . 6 -3. L 4847
und 5079.

27 - IäN . 6 >4. L 383.

-3 . März 780.
10. Dec . 789.
28 . May8o8 L1527 und

4. Dec. 6,3. 2 68/,.
6. Mai ) 3 LZ» L ro3o.

5. Iun . 755.
rL . May 3i)9. L 1672

1. März 778.
>5. May 8o9 . L 1/,08

und 1627.
28 . » >, L >52 -7

und >672
4 . Dec . 9 >3 . 1ü6c>31.
9 . May 6 >5. L 2o3o.

>5. May 80Ü. L >4»8
und >5- 7

6. Oct . 6o4 - 223 >
223 - und 228 >>

>5. I 'än . 809 . L >5o.

26 . May 808 . "VV72.

Der Infanterie gebühren die Säbel mit Eisen montirt ; in die Klingen soll die Regiments - Nummer eingeätzt werden , und 2 >. Iun . 773.
die dießfallsigcn Auslagen sind aus den Regiments - Unkosten zu bestreiten ; die .Scheiden aber müssen von den Pauschgeldern unter - 2o .Febr . 6o5.
halten werden.

Die Schnallen an den Ueberschwungriemen sollen (statt von Messing ) von .Eisen sepn.

Den Recruten der ungarischen Infanterie und Eavallerie wird derHosenriemen bey ihrer Asientirung nur das erste Mahl neu verabfolgt.

Der Trommel - Tragriemen für Regiments - Tambours muß zwölf Jahre , und rücksichtlich so lange derselbe dauert , getragen^
werden ; die Trommeln , Trommelriemen , Leine , Reifen , dann Trommelfelle sind von dem Feld - Requmten - Pauschale zu unterbauen .;

2 >. Ndv . 6o9 . L 4 - 32.

28 , Dec . 6o3 . D 4334-

4. Jul . 6o4. ik- >5>6.

5 . Jul . 755.

Die Holzmühen und Fäustlinge sind aus den alten Röckel » und Leibeln (bey den Husaren aber ans den D .' llmans und Tuch¬
hosen ) zu erzeugen , wofür an Macherlobn für eine Holzmütze oder ein Paar Faustlinae 2 kr . in Coiweiitwu -, - Münze ausgeweacn
sind , und in jenen Ländern , wo bloß Papiergeld im Umlaufe ist , mit dem doppelten Betrage in Papiergeld bezahlt wird.

_Die Grenadiere h .' ben auf Holzmütze » keine Gebühr.

768 .'
Apr . 77 ».
Dec . 770.
März8 >6. T 83y.

Oct 6 >8. ie3334-
Dec . 8 >8 l5 g >25.

Band V! . 8 *



Truppengattung.

-»8 XVI.  H - uptstäck . VI. Abschnitt.

M o n Lu r s -- nnd Nü st ung s -
der gestammten Gränz-

D

Benennung der Sorten.
rs

s;
-s-;

Esako 's mit Lindbändern . . .

Noqnelore

Nuckel von schwarzbraunem Tuche

Leibel.

Sichtblaue ungarische Tuchhosen .

Gattien.
Hemden

iS

Ungarische Schuhe

Zwilchene Kittel . . - >

Kalbfellene Tornister mit schwarz . Riemen

Leinene Vrot - Tornister.

Patrontaschen - scherze Riemen - . - -

Carlo usche - ^ schwarze Riemen . . . -

Säbel mit Bügeln

G

s; >5- PS PS

r r

V D

Gemeine.

PS

i r
»

K

Dauerzeit,

Von der Montur und Rüstung der Mann scha fr und Pferde.

Ge büh r s - A u swe i s Nr. 2 .
Regimenter.

LY

Den Gränzern gebühren im Frieden überhaupt an ärarischer Montur nur die Schuhe , die übrige Montur
müssen die Gcänzhänser für ihre Enrolirten selbst anschaffen . Wenn sich aber bey den Granztruppen k. k. ordinäre
Kadetten befinden , so gebührt denselben die Montur und Rüstung auch im Frieden . Deym Ausmarschems Feid
müssen die Granztruppen mit den vorqeschriebenen Monturs - Stücken von den Granzhaustrn versehen werden , une
nur ben ihrem zu Grunde Gehen erhalten sie dieselbe vom Aerarium . Der Noquelor ist für den Granzer im Frieden
nicht unbedingt nöthiq , und da derselbe über dieß unter allen Monturs - Sorten am theuersten zu stehen kommt W
kann der Gränzer nicht wohl zu dessen Anschaffung verhallen werden , indem auch gegen bare Bezahlung derselbe mch.
angewiesen werden darf ; wenn jedoch besondere Umstände dieses Kleidungsstück nothwsndlg machen sollten , und wenn
yränzer ohne Nachtheil ihres WirthschaftsstandeS solches anzuschaffen geneigt sind , so rst mit besonderem Berichte

hierzu die hofkriegsräthliche Genehmigung , so wie die Festsetzung der Categorie anzmuchen . Im Kriege hingegen
erhalten die ausmarschirenden Granzer die Mäntel vom Aerarium , ohne eine Vergütung dafür leisten zu dürfen ,
indem dieselben weder vor dem neuen Gränz - Systeme , noch durch dasselbe , unter sene Montucs - L- tucke gezahlt
wurden , welche das Gränzhaus dem Enrolirten vom Dienst - Eonstitmivum anzuschaffen schuldig ist ; daher können
die Häuser auch hierzu nicht verhalten werden . Wenn der Mann aber auf dem Cordon Dienste leistet , so muff ei
sich selbst vor Kälte und Nässe schützen. Da der Granzer seine Montur selten im Gebrauche hat . so habende Mon-
curs . Sorten derselben in Friedenszelten die doppelte für die Feldtruppen bestimmte Dauerzelt auvzuhalten;
hiernach hätte i Csako io Jahre , der Ueberzug hierzu S Jahre , i Halsflor 2 Jahre , 1 Röckel 4 2sihre und >
paar Hosen 2 Jahre zu dauern . Hierdurch wird jedoch nur ein Minimum bestimmt , vor de „ en Ablauf für den,ei¬
nen Mann (außerordentliche Fälle ausgenommen ) keine neue Fassung gestattet werden kann . Den Grauzern muff
frei) gestellt werden , ihre Kleidung wo möglich noch länger zu tragen , und sie dürfen daher nach Verlaus riesec Zeit,
wenn ihre Montur noch brauchbar ist , nicht zur Anschaffung einer neuen gezwungen werden.

A »n

Hoskriegsräthliches

Reseripc vom

Der Gränzer hat den Csako beym Ausmarsche in ' s Feld in ganz gutem Zustande gegen Vergütung vom Aera¬
rium von Hause mitzubringen . _ _

Die Leibel sind aus den abgetragenen Röckeln oder anderem Tuche nach dem Infanterie - Schnitte zu erzeugen
da es nach dem neuen Schnitte der Leibel und Beinkleider unter dem Röckel nicht sichtbar ist.

Wenn die Mannschaft die Tuchhosen wegen der vielen Märsche vor der Dauerzeit abgenützt und zerrissen hat
so können den Leuten andere Hosen und sonstige kleine Monturs - Stücke abgereicht werden . _

Der Granzer hat im Falle eines Ausmarsches 2 Hemden und 2 Gattien in ganz gutem Stande gegen Vergü¬
tung vom Aerarium vom Hause mitzubringen . _

Den Granztruppen gebühren jährlich mit 1. Junius 1 Paar Schuhe unentgeldlich vom Aerarium ; wenn si
aber ausmarschiren , treien sie in die neunmonathliche Categorie der übrigen Truppen . Die Herabsetzung der -r.rag -.
zeit der Schuhe aus 6 Monathe tritt erst dann ein , wenn die Truppen mit der Gebühr âus ^ ^ ^ f^ sibsuff̂ gesetzt

wofür
haben- . . . - , - . . . , . . . . -
abgenützt und zerrissen hat , können den Leuten andere abgereicht werden , worauf aber kein Lvhlengeld zu paffierei
kommt . Die Gratis - Schuhe vom Aerarium gebühre » in FriedenSzeiten den Slebenbürger Gcanzern nicht , weil sic
nur für die banatische , slavomsche und croatische Granze bewilliget sind

Diejenigen Granzer , welche keine Kittel vom Aerarium empfangen haben , erhalten beym Ausmarsche die
Brotsäcke von den Oekonomie - Commissionen , weil den Infanterie - Regimentern während des Krieges keine Kitte
gebühren ; im entgegen gesetzten Falle aber müssen sie dieselben vom Hause mitbringen . _

Bey der kroatischen , slavonischen oder Banal - Gränz - Infanterie wird die Rüstung für den kompletten Stand
an Gemeine fest gesetzt. Von den in das Feld rückenden Führern haben drey keine Feuergewehre , sonnt auch keine
Rüstung zu erhalten . _

»K Sept . 8oö. n 3463,

r. Aug . 76s.
6. Jan . 6o3. N I.

2 ». Auq . Loö . N 3 >3?.
H. Sept . 608 . N 3463
5. Oct . 8n8 . N 3719.

16. Jan . 809 . N »45.
24 . Jun . 8,2 . N »399.

5. Aug . 812 . N 2.39b.
6. <Aept -8,7 . L 35 »4,
9. Febr . 8»S. L8o ».

Da die Gränz - Scharfschützen nebst der großen Cartousche sammt Anhängriemen auch eine Leib - Cartousche zu
führen haben , so gebührt denselben die Säbelkuppel um den Leib nach der für die Muiutloncure und F-euerwer . er
bestimmten Form , um an diesen die Leib - Cartousche tragen zu können.

24. Aug «608. li 3187,
>8. Jan . 809. k! 245.

1. May 810. 12»463.

25. May 778. L »695.

»3. Apr. 796.
4. Sert . 808»L 3463.

-5 . May 778. L »69s.
»2-Aug . 76b.
20. May6 >i ». N »365.

, . Aug -607.
»8. Jan . 809. N 245.
3o. März 8>o. N >354.
25. May 8, ». K 2745.
6-Jun - 8»1. L 2o33»

>6. Aug . 612. N 2822.
6. May 8»3. L , 533.

25. May 778. k! 1695.
»4- Sept - 8o3. n 3463

26. Map 808. ^ 72.

I l . Oct «6o5. L ,3 >o.

M»I» > -'



Gränz-Jnfanterie-Negimenter.T̂ruppengattung.

3o XVI.  Hauptstück VI. Abschnitt.

Mont Urs - und Rüstungs - Ge¬
ber gesammten Grä ' nz-

Benenriung der Sorten.

Schwarze Ue -I m . Säbel - u . Dayon .-T.
berschwungrie - ^ » » Tasche allein,

men / » Bayonnett v »

?ort - cl'opos.
Schwarze Säbel - Pallasch » , Hand » und

Stockriemen.

Hoscnriemen.

«chwarze Flintenriemcn.
Batterie - Deckel - Futterale schwarze . .
Trommel - > f . Neg . - Tamb . m . Futteral
tragriem / schwarze ftir Spielleute . .
Schwarze Trommel - Ueberschwungriemen
Lederne Handschuhe . Paar

G

Holz - und Lagermühen

Fäustlinge.

- Stück

. Paar

Halsflor

Pulver -Horn - Anhängschnüre.
Carrouschefür ^ Kästen . .
Stutzenschützen / schwarze Riemep . . . -
Stutzenriemen. G

V

K V N D

L
L

c? )

Gemeine.

d K

Dauerzeit

Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

b N HIr s - A N s W e i s Nr . 2 (ForLsehung)
Regimenter.

A n m e r k u n g.

HofkriegSräthliches

Nescript vom

Die Gränzer erhalten das erforderliche Lederwerk sowohl in Frieden - als Kriegszeiten unentgeldlich vom 2lcra -!^^ 2ct - 6°7. »^ ^
rium . Die Rüstung der Gränzer hat aus Sämisch - Leder zu bestehen , welches die Mannschaft selbst schwärzen muß-

Der Hosenriemen wird nur das erste Mahl erfolgt , wie bey der ungarischen Infanterie . Bey einem Ausmar¬
sche sind die Gränzer verpflichtet , den Hosenriemen in brauchbarem Stande vom Hause mitzubringen.

Holzmützen und Fäustlinge sollen bey den Monturs - Commissionen gegen bare Bezahlung nicht angewiesen
werden , da diese Sorten aus den abgetragenen Rockeln von den Gränzern aus Eigenem herzustellen sind ; daher
sind die Gränzer verpflichtet , sie bey einem Ausmacsche vom Hause mitzubringen.

1 Sept . 8o9. L 3-j63
S. Jul . L>4. L i5ib.

Den Halsflor hat der Gränzer bey einem Ausmarsche in ganz gutem Stande gegen Vergütung vom Aera-
rium vom Hause mitzubringen.

»i . Aug. 608 .N 3>3/.
14- Tept - Lo3 . ki 3H63.
18. Jan . 8«y. N , 45.
>. May 8»o. L lijüZ.

l H«Tept -8o3. L 3^63,



Zs XVI.  Hauptstück. VI. Abschnitt.

Mouturs - und Rüstungs - Gebührs - Ausweis Nr . 3
der Infanterie - Garnisons - Bataillone.

Benennung der Sorten.

r-o D D

K

Dauerzeit

Anmerkung
Hofkriegs-

räthlichesNe:
script vom

S

N

Csako mit Vindbändern . . .
Roquelore.
NZeisie ^ Höckel.-̂ eî e ^ .

» Tuchhosen für deutsche .

Tuchhosen für ungarische . .

Gattien.
Hemden.
Kamaschen für deutsche . . . .
Schuhe » » » »

» » ungarische »
Zwilchene Kittel . . . . . .
Noßhaarene Halsbinden . . .
Messingene Halsbindenschnallen
Kalbsfell . Tornist . m . weiß . Riem
Patron «X Kästen.
laschen / weiße Riemen . . .

C « <°usch . s ^ -
^ Klingen mit Bügel.

Scheiden.
. ^ m . Säbel - und

?ort - ä 'ecrL6 . . .
Weiße Sabel - Pallasch - , Hand -

und Stockriemen.
Hvsenriemen für ungarische . .

V Flintenriemen . . . .
Ve -ß- / Batterie - Deckel . . .

Weiße X Tragriemen . . . .
Trommel - / Ueberschwungriemen

-s

G

S-

D

Lederne Handschuhe

Hvlzmühen

Fäustlinge

'Ä

G

>Z
Ä

Die bc» der
deutschen u. un¬
garisch . Jnfan
terie gemachten
Anmerkungen
bezieh , sichauch
auf die Garni
sons - Bataill

Bey d. Gar-
nisons -BataiA
befind , sichauch
Tamb . in effek¬
tivem Stande,
welche b.näbm-
liche Ausrüst . ,
wie jene der
Linien - Infan¬
terie , haben.



33Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

MouLurs- und Nnstnngs- Gebührs- Ausweis Nr. 4
sür di e M il it ar-GräNz- C0rd0Ns-l

Benennung der Sorten.
t< >

V D N

Csako mit Vindbandem . . . . Stück

Roquelore . . . .

Weiße Rockel. . .

) Tuchhosen
Gattien . . . . .
Hemden . . . . .
Kamaschen . . .

»
Paar
Stück

»

Paar.

Schuhe

Zipilchene Kittel . . -
^ Noßhaarene Halsbinden

Stückc

Leinene Tornister

Cartousch - > Kasten . . . ./ schwarze Riemen

^ Klingen mit Bügel.
Scheiden

^ > schmarre1 '" - Sabel - und
Sabel - > j Vayon -Tasche »

schwung- sSäb '-ltascheal. »
riemen

> / nasche allein . »

?ort - . . . . . r>
Schwarze Säbel -Pallasch -, Hand-

und iLtockriemen . »

Schwa --- :
Schwarze X Tragriemen . . . . »
Trommel - / Ueberschwungriemen Paar.
Lederne Handschuhe.
Hvlzmüßen.
Fäustlinge . . . . .

Stück.
» -.

Paar.

Dau¬
erzeit

6

Sr ^ S-

A n rn e r k u n g.
Hofkriegsräth-
lichesRescript

t>om

DieMannschaft LerMnitär -Gränz-
Cordons ist mit kleineren Csako 's , als
die Infanterie erhält , und ohne alle
Verzierung , außer der schwarzen und
gelben Rose , zu versehen . Diese .Csako 's
sind ganz dieselben , wie sie für das Fuhr¬
wesen bestimmt wurden . Den Privat-
Dienern gebühren (statt der Corse -Hüte)
Csako 's , wie den gemeinen Gränzern.
Die Kleidung für Fourierschützen bat
auf die Art zu bestehen , wie für die
Infanterie.

Siehe Anmerkung , wie bei) der In¬
fanterie . Außerdem ist den Gränz -Cor-
dons - Abtheilungen bewilliget , für alle
dahin übersetzte Mannschaft die Nöckel-
Cgalisirunqen abzufaffen , weil der Cor¬
den auch deßwegen aufgestellt ist , die
Regiments - Deserteure einzubringen,
folglich die Eordons -Mannschaft an der
Cgalisirung kennbar seyn muß.

28 . Dec . vo9 . L

^817.
>1. Febr. 8 >3. il

6. Iun . 808. L
7tzb.

Da bey dem strengen Dienste des
Cordonisten die Schuhe besonders zu
Grunde gerichtet werden , so ist demselben
zu jedemPaare ein zwevtachesSohlengeld
zu verabreichen . DiesesSohlengeld gebüh¬
ret auch der zur Unterstützung dcsCor-
dons commandirt stehenden Mannschaft
auf die Zeit ihrer Dienstleistung , wenn
sie mit jener der Cordonisten in gleichem
Verhältnisse stehet.

>r . Febr . 763.
29 . Febr . 8o5 . L

ch. Iun . 8o5 . L

Der Cordons -Mannschaft sind (statt
der großen Patrontaschen ) Jnfanterie-
Cartouschen zu - erfolgen ; jedoch sind vor
allen denselben die etwa vobräthigen alt¬
brauchbaren und zu reparirenden Eaval-
lerie - Cartouschen zu verabfolgen.

Den Cordonisten gebühren Infan¬

terie - Säbel , mit Eisen montirt.

4 - 2un . 608 . L

14-s,

>6. Aug . 79b.
6. May V06. x

, -j , -

Band vi.



34 XVI . Hauptstück . VI . Abschnitt.

MonLurs - und Rüstungs - Gebnhrs - Ausweis Nr . 5
der Jager , sowohl des Regiments , als auch der Bataillone.

Benennung der Sorten.
Ä

9 -

G

S r--

Ä

Im Kriege
bey jedem
Bataillone

ein Ober¬
jäger als

K

S-

-s

K

6

N s-

2lnm er kun g.

Hof.
kriegs-
räthli-

ches
Ne-

script
vom

Roqueloce

Ä

Hu

saren

N

Stück

^ Rockel . . »
Hechtgraue > Leibel . . »

^ Tuchhosen ,

Gattien.
Hemden.
Zwilchene Kittel . . . .
Kalbfelleue Tornister . .
Zwilchene Brot -Tornister

^ Klingen mit Bügel.
» » Sägen.

Scheiden.
> m . Sabel-

schwarze I u .Bayon .-
ii - t.- ,- «Tasche . .

n . Säbel¬
schwung - «tasche  all.

^ - m °° I 'LNL
?ort - cl'Lp66.
schwarze Säbel -Pallasch-
Hand -, dann Stockriem.

^ Flintenciemen
Schwarze > Batterie -Dec-

^ kel - Futterale
Lederne Handschuhe

Holzmühen . . . .

Fäustlinge . . . .

Halsflöre.

Deutsche Schuhe
Kamaschen - . -

Paar
Stück

Paar
Stück

Paar

riemen

-tutzenriemen

,

Vortuch v . grünem Nasche Stück
Hut ä la Lorse , eingefaßt

mit Leder . »
Hutschilde von Messing . »

Pulverhorn - Anhäng-
schnüce . . . . . . .

^ ^ ordinäre Kästen -
7, , ° .̂ schwarze Riemen.
's . ' ; Stuhenschüßenkäst.

Die Erzeugung d. Leibel , Holz-
mütz . u . Fäustlinge , dann d. Der-
wechselung der Kittel gegen die
leinenen Brotsäcke geschieht wie
bey d. Infanterie . Dem Bice-
Unterjäger bey jeder Division
gebühren die volle Unter -Offic . -
Ausrüstung u . Mont . - Sorten.

>9. Ag
Sa ». L

3785 .

Den Unterjägern , dann 3b
Gemeinen pr . Compagnie , wel¬
che mit Hau -Bayoynette .n verse¬
hen sind , gebühren keine Sabel

Die Zimmerleute der Jäger
habe » künftig L -äbelmitSägen,
wie Sw Pioniere , zu erhalten.

S DenJägern vomOberjägcr ab-
swärts gebühren , statt der vorhl-
migenArtillerie - Stiefel , Schuh
°und schwarztuchene Kamaschen.

.Sep.
8 >3. L

3536.

6. Aug.
3,8 . L

b. Aug.
8 -8. L
. 2556 ,

Die Pulverhorn - Anhäng¬
schnürewerden nur das >. Mahl
be>>Errichtungen und Standes¬
vermehrungen , so wie als Ersatz
für die durch besondere Fälle zu
Grunde gegangenen Stücke , v.
Aerarium unentgelvlich empfan
gen , in der Folge aber müssen sie
von dem hierauf bemess .Pausch-
Luantum in brauchbaremStan-
de erhalten werden.

Den Jägern sind die Eartou-
schen ohne Abtheilungen u ohne
Schilde mit schwarzen Riemen
zu erfolgen , jedoch sollen d . mit
Stutz . verfehenenJägern neuar¬
tige Eartousch . abgereicht Werd.

3. May
8oy . L

97»

ss' S.
März
77 ».

. Nov.
8,3 . L

3586.



Infanterie.

35Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde

MonLnrs-- und Rüstungs - Gebnhrs -- Ausweis Nr . 6
d e r K ü r a s s i e r e.

Benennung der Sorten.
O K

iEstandarte jammt Kronen¬
beutel und Futteral . . Stück

Estandart - Riemen mit Fut¬
teral . . . . . . . . »

Küraß -Kreuz - u . Leibriemen »

Helrn mit Schild und Bind¬
bändern . »

Helm - Kammquasten . . . »

Noquelore

eiße ^

Röcke!
Weiße > Leibelm .Aermeln »

Tuchhosen Paar.

V Tuchene Ueberzughosen grau

melierte . - »

Gattien . - . Stück.

Stiefel sammt Spornleder Paar

A ^

PS

deutsche . . . »
- - Leder ohne
Sporne ) Schnallen . . »

i Schnallen . . ^
Hemden . Stück

Ungarische Schuhe Paar.

, l
1 r
2 2

H

Gemeine

berit¬
tene

(Lara
biner

K

K

i ! i
i
i

ib

Anmerkung.

Eine pr . Division . Siehe Anmer¬
kung bey der Infanterie . _

Den Trompetern gebührt , gleich den
Wachtmeistern , dieganzeMontur - Bey
ihrerEntlassung muß ihnen d- nähml-
Montur mitgegeben werden , wie der
Mannschaft v . Wachtmeister abwärts

Die Lackierung und Ausbesserung
in allen Theilen ist von den Pausch
geldern zu bestreiten . - _

Hofkriegs-

rathlichesRe:

script vom

>». May 9u6>

Was hinsichtlich der Leibel , Holz -irü,
Mützen und Fäustlinge , dann sonst
bey der Infanterie angemerkt ist , hat 28
auch hier zu gelten , und ist das Ma¬
cherlohn für ein aus alter Montur er¬
zeugtes Cavallerie -Leibel mit Aermeln
auf >4 kr. , für eine Fouragier -Mütze .
od . ein Paar Fäustlinge mit 2 kr. C .M . ,
und in jenen Ländern , wo Papiergeld!
im Umlaufe ist , ist das Doppelte an!
Macherlohn bemessen

Dis tuchenen Ueberzughosen der ge¬
lammten Kavallerie sollen durchaus
nur in der wirklich kalten Jahreszeit , u.
selbst auch da blost beym Dienste zu
Pferde in Gebrauch genommen , auster
dieser Zeit aber beständig von denKsca-
Lronen mit größter Sorgfalt aufbe¬
wahrt werden . Dieselben dürfen in der
Weite nie abgeändert und zu d . Schu¬
hen getragen werden . Für d . pünctlich-
ste Befolgung dieser Vorschrift sind
nebst den Divisioneure » und Brigadie-
ren vorzüql . auch die Regiments -Kom-
mandanten und übrigen Stabs -Offi-
ciere den »General -Kommando , u . das
General - Kommando selbst demHof-
kriegsrathe verantwortlich , u . es wird
künftig ein jedes vorkommende Pas-
sierungs - Gesuch um Reithosen nicht
nur ohne Weiters zurück gewiesen , son¬
dern vielmehr auch als ein sprechender
Beweis von Nichtbeobachtungj dieser
Anordnung angesehen , und darüber
der Schuldtraqende strenge zur Ver¬
antwortung gezogen werden.

Febr . 798.
L 2798.
Dec . 8o8.

L 4834.
Febr - 817

A 409»
Dec . 8 >8

L 4 " 5.

Sept . 798.

Sept . 6 »6
L 3984.

Das Spornleder ist zugleich mit den
Stiefeln zu empfangen , und es gcbüh
ren keine Procente darauf-

Damit dieStiefel d -vorschriftmäßig'
Kategorie aushalten , sind der deut¬
schen Kavallerie die Schuhe bewilliget
worden Den Recruten sollen , um den
Marsch z. d. Regim . - u machen , nie
Stief ., sondern nur ung , Schuhe ange¬
wiesen werden , weil die Stiefel eine
vierjährige Dauerzeit Habens , bey den
Regimentern von der abgegangenen
Mannschaft vorräthiq seyn können,
und überhaupt nicht geeignet sind,
einen weiten Marsch mit denselben zu
Fuß zu machen.

19. Apr . 808
L >n 5.

io . Febr , 8->5
L 4ob.

27 . Jän . 808
N 162 , i 34 «
9. Jul . Sio

2408.
7. Nov . 8 . 3 ,
s 484 ? u . 6879.
>3. Jän . S,S

L »ob.



Cavallerie.Infanterie.

36 -XVI . H a u p t st ü ck. VI . A b schni t L.

Monturs - und Rüstnugö - Gedührs - Ausweis Nr . 6
der Kürassiere.

Benennung der S orte il.

S-

Zwilchene Kittel . - ^ - Stück.
Roßhaarene Halsbinden . . »
Messingene » Schnal . »
Weiße Sabel - , Pallasch -,

Hand - und Stockriemeii . »
? »uk- ck/epee . Paar.
Lederne Handschuhe . . . r,-

. '- . Stück.

. - - Paar.

Holzmützen . .

Fäustlinge . .

Pallasches Unter -Officiere
für / Gemeine . . .

Messingene Kuppelschließerr
Van - ^ mit Eisen beschlagene
da - > fürCürass . u .Drag.
lier Carabiner - Haken .

Lartou - V Kästen m . Decket
sche- / weiße Riemen.

Tuchene Mantelsäcke . - .
(Kschabraguen . . . -
Weiße Sattelhäute . . .
Haarene Pack - Tornister.
Gefütterte Pferdedecken -
Hufeisentaschen mit Riemen
Sattel mit Anschlag . . -

S : : !
Pbergurten mit Strupfen -
Untergurten . - .
Steigbügel - - . . . . .
Steigbügel - Riemen . - .
Carab .-Schuh sammt Niem.
Pferdpflock . .
Mantelriemen
Packriemen . -
Vorderzeuge .
Hinterzeuge -
Schnallenstück hierzu
Halfter von Leder .

Stück.

Ä K

krk ->

»

Paar.
»

Stück.

Halfterstricke

Hauptgestell allein
Leerer Zügel . . .
Trensenzügel . . .
Trensengebiß .

Reitstangen sammtKinnkstt . » -

Pferd -Puhzeug

l?-

Gemeine

(Lara.
einer

K

A n nt e r k u n g.

Die Zwilchkittel sind bey der Caral¬
ler . im Fried u . Kriege im Gebrauche.

Hofkriegs-

räthlichesRe-

script vom

Die bry derInfanierie hinsichilich d-
Holzmutzen und Fäustlinge gemachten
Anmerkungen beziehen sich auch auf Sie

Muffen so lange getragen werden, ^ - . Zun
als sie dauern , an Gemeinen -Scheiden
gebübren jährl . b Procenre , ausschließ¬
lich der Beurlaubten.

In die abgefasttenKlingen ist die Re¬
giments -Nummer m Conto des Negi-
mcnts -Unkosten -Fondes einätzen zu las¬
sen. Ben einem Ausmarsche im Kriege-
sind die Säbel aus Rechnung des Aera-
riums schleifen zu lassen , und die Aus¬
lagen sind aus eine kriegscommissaria - !
tisch gefertigte Consignation zur Ver¬
wendung zu bringen . Die beschädig -.

,ten Cavallerie - Säbel - Bestandtheile!
sWnd von den Panschgeldern zu repari-

ren , und nur unbrauchbare Klingen,
wenn sie durch besondereFälle - . Grun¬
de gehen , können ausgetauscht werden-

773.

3. 2 än.
Is 2Y.

r 3. 2än.
D

20. 2än.
I 2SÜ.

L07.

klag

61H

Die Kürassier -Regiment , haben aus.
den completten Stand , nach Abschlag

'der Beurlaubten bis zur Einberufung,
tt Procente «Lämischleder -Abfälte zur
Ausbesserung der Küraß -Einfassung,
wovon 3 Ellen auf einen Kurast gerech¬
net werden , jährlich aus der Monturs-
Commission zu empfangen.

-!20. Febr . 6o5.
L Hob.

Die Halstecstricke müssen das erste
Mab ! von dem Regiments - Unkosten-
Fondeangefchafft , die fernere Unter -!
Haltung derselb . aber must v. dem hier¬
auf beziehendenPauschgelde in brauch¬
barem und vollzähligem Stande be¬
stritten werden.

20 . Febr - 6»5.

Der Cavallerie werden auf den die¬
nenden Stand der Pferde jährlich b
Procente Kinnketten bewilliget.

Der Putzzeug wird für die zu 3 fl.
Handgeld gestellten Recrute » das erste
Mahl unentgeldlich in » ->tur » oder im
Reluitions -Preise . vom Aerarium ein
Pfungen , die fernere Unterhaltung
desselben aber must von dem bezie¬
henden Pausch - Quantum bestritten
werden.

20 . Febr . Lob.
Is Hob.

2b . Mav öoH.
20 . Febr - 80S.



37Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

M oN LUr s - u Nd N ü st u Ng s --G e b ü h r s - A Ns We i s Nr . 7
der Dragoner und Cheveauxlegers.

Benennung der Sorten.

Cavallerie.

Infanterie.

Cavallerie.

Infanterie-

Cavallerie.

Infanterie.

Pferdecü-

ftung.

Estandarte sammt Kronenbeutel
und Futteral . Stück.

Estandart - Riemen sammt Fut¬
teral . »

> mit Schild und Bind-
Helm > band . »

^ mit Kammguasten . - »

Roquelor . »

^ Rockel . .. . . . .
Weiße > Leibel mit Aermeln.

) Tuchhosen . . . .

Grau tuchene Ueberzughosen.
Gattien.
Hemden . .
Stiefel mit Spornleder . . .

^ deutsche.
Sporn > Leder ohne Schnallen.

^ » mit Schnallen .

Ungarische Schuhe.
Zwilchene Kittel . . . . . . .
Roßhaarene Halsbinden . . . .
Messingene Halsbindenschnallen >
koi 't - ll 'opoo.
Lederne Handschuhe . . - . . .

Holzmühen

Fäustlinge.

Pallasche

für Unter -Ofsieiere.
» Gemeine - - .

Scheiden . . . . .
Kuppeln.

Paar.

»
»

Stück

Paar.
»
»

»
Stück.

»
Paar.

Stück.

Paar.

Stück.

Messingene Schließen.
Säbel -Palasch -Hand - und Stock¬

riemen .

« . nd . » - . - )

Tuchene Mantelsäcke.
Eschabraguen . . . .

K

6) L-

S - ttGäu, . ) . .

Haarens Pack - Tornister
Gefütterte Pferdpflöcke.

Paar.
Stück

t-s

k

Ge¬
mei¬
ne.

Ä

i

i i

i

6t

N

-̂ iau-
er-
zeit.

8 9-

rb

8

Anmerkung.

Eine pr . Division . Die
bey den Kürassieren ge
machten Anmerkungen
beziehen sich auch hier¬
her.

Die Cbeveauxlegers-
Regimenter Nr . -, 2 un^
4 haben grüne Röckett
Die wegen Erzeugung
und Macherlohnes bei¬
den Kürassieren gemach¬
ten Anmerkungen bezie¬
hen sich auch hierher.

Die bey den Kürassie¬
ren gemachten Anmer
kungen beziehen sich auch
hierher.

Siehe Anmerkung bey
den Kürassieren.

Für Dragoner.
» Cheveauxlegers.

Für Dragoner.

Hofkriegs-

räthliches

Rescriptvom



33 XVI , Hauptstück . VI. Abschnitt.

M on Lu r s - n n d R ü st u n g s - G e hü h r s - A u s w e i s Nr . 7
der Dragoner und C h e v e a u ^ l e g e r s.

Benennung der Sorten.

^ r.

Pferde-

rüstung.

Pferdkotzen . Stück

Hufeisentaschen mit Riemen - . v

Sattel von Holz . »

Pistolen - Halfter . . . . . . . Paar-

Pistolen - Halfter - Gürtel . . . »

Obergurten sammt Strupfen . . Stück.

Umlaufschwungriemen zu Ober¬

gurten . »

Untergurten . . . »

teigbügel . Paar.

Steigbügel - Riemen.

Carabiner - Schuhe sammt Rie¬

men . Stück

Pferdpflvcke . . . »

Mantelriemen . »

Packriemen . »

Bindriemen oder so genannte

Hermezy.

Vorderzeuge . Stück

Hinterzeuge . »

Schnallenstücke hierzu . »

Halftern von Leder . »

Halfterstricke . »

Hauptgestelle allein . »

Stirnkreuze . . . . . . . . .  »

Trensenzügel . »

Trensengeblsse . »

Reitstangen sammt Kinnkette . . »

Pferdputzzeug . . . ^

Garni
tur.

r

i

1 1

Ä

Ge¬
mei¬
ne.

S

6

Dau¬
er¬

zeit.

Anmerkung.

Hofkriegs-

rcithliches

Rescript vom

Für Cheveauxlegers.

Die Dragoner haben
deutsche , dieEheveaux-
legers aber ungarische
Pferderüstung.

Für Dragoner.

Siehe Kürassiere.

AufKmnketten6Pro:
cente.

Siehe Kürassiere.



Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

MoU t Nr s - und N Nst u Ng s - G eb ü h r s - A u s We i s Nr . K
für Husaren.

39

Benennung der Sorten.

Husaren.

Deutsche Ca-

vallerie.

Infanterie.

Husaren.

Infanterie.

(Kstandacte sammt Kronenbeutel
und Futteral . . . Stuck

Estandart - Niemen mit Futteral »

Esako mit Anhängschnüren . . . »

Federbüsche mit Futteral . . . »

Mantel . »

Pelze . .

Dollman

Tuchene Hosen . . - . . .

Leibgürtel . .

Grau tuchene Ueberzughosen

Gattien.

Hemden . . . . . .

Zwilchene Kittel . -

Halsflöre . . . . .

Ws men.

Sporne mit Nieten

kort - ä'exäs . . .

Lederne Handschuhe.

Hvsenriemen . . . .

Paar.

Stück

r»

Paar.

Stücke

»

»

Paar.

»

Stück.

Paar.

Stück.

O K

L ^

t«

V

Ge¬
mei¬
ne.

S

K

Dau
er-

zeit.

16

Anmerkung.

Sine pr . Division.
Siehe Anmerkung bey
den Kürassieren.

Das Schnürwerk zu
den Esako 's kann nicht
anders als fertig , wie es
vpn der Monti,rs -Com
Mission selbst angeschafft
wird , oder aber im Gel¬
ds reluirt empfangen
werden.

Den Husaren gebüh¬
ren die Pelze nicht nach
Procenten , sondern auf
die Kategorie mit der
gleichen Dauerzeit der
Mäntel , und sie werden
von d . bewilligten Pau
schale reparirt.

Aus den Dollmans
werden die Holzmützen
und Fäustlinge erzeugt.

Hofkriegs-

räthliches

Rescript vom

,3 . Aug . >8,4.
L«53iü.

Nach dem Gränz -Sv
steme sind die Häuser der
Szekler - Husaren ver¬
pflichtet , ihre enrolirten
Leute ganz zu montiren
und beritten zu machen,
auch müssen sie d. Trom¬
peter und Spielleute,
da sie auch unter die
Klasse der Dienenden
gehören , und sowohl im
Kriege als im Frieden
bey den Truppen blei
ben , montiren.

Siehe Kürassiere.

Die Csismen für Hu¬
saren haben - Jahre zu
dauern.

Siehe Kürassiere.

10. Jul . »SoZ
tü »glg

-s . Aug . >8,4.
L53l6.

rr . JUN - »8r5»
L goi8»

-3 , Okt . »806
L ig56.

20. Febr . «8o5
L 406



4o XVI.  Hauptstück . VI. Abschnitt.

Mou tnr s - und R ü st u n g s - G eb ü h r s - A u s w e i s Nr . 8
für Huf r n.

B e n e m n u n g der Sorten. O ^
L
2 2̂-

Deutsche Ca-

vallerie.

Infanterie.

Husaren.

Infanterie.

Pferderü¬

stung.

Holzmüßen

Fäustlinge.

Iäbel -Pallasch -Hand - und Stock-
rieinen . - - »

Tuchener Mantelsack . »

^ fürCheveauxlegers
Bandalier > Husar , u . U l)lan en . »

/ Haken . . . . . »

Cartousche . ) >

Stück.

Paar.

Säbel-

^ für Uuter - Officiere
Gemeine . - .

! Scheiden.s Gehenk.
i Tasche mit Gürtel-

^ Handriemen - > -

Stück.

m. Deckel . »
Niemen

Eschabraguen . . . . . . . . »
Schwarze Sattelhäute . . . . »
Haarene Pack - Tornister . - . Paar.
i)ferdkohen . Stück.
Hufeisentaschen mit Riemen - - »
Sattel von Holz . »
Pistolen - Halfter . Paar.
Sistolen - Halfter - Gürtel

Obergurten sammt Strupfen . Stück.
Untergurten sammt Strupfen.
Steigbügel . . . Paar.
Steigbügel - Riemen - . . . .
Carabiner - Schuhe sammt Nie

men - . . . Stück.

Pferdpflock . . »
Packriemen . . . . . . . . »
Lindriemen , oder so genannte

Hermezy . Garn

Vocderzeuge . ^
Hinterzeuge . Stück
Riemen und Schnallen zu Hin¬

terzeugen .

Halftern von Leder . .
Halfterstrick . . . . . . . . .
Hauptgestell . . . . . . . . . . .

tirnkreuz . . . . . . - . .
Leere Zügel . .
Trensenzügel . .
Trensen gebisse.
Reitstangen mit Kinnketten - .
Pferdpuhzeug.

S>

Ge¬
mei¬
ne.

K

Dau-
er-

zeit.

K

Anmerkung-

Siehe Kürassiere.

Die Rüstung gebüh¬
ret den Husaren nach
ungarischer Art.

ÄRe die Kürassiere.

Auf Kinnketten allein
6 Procente .i
Siche Kürassiere.

Hofkriegs -

räthliches

Rescript vom



Von d/r Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

MouLurö - und Rustnugs - Gebührs - Ausweis Nr . 9 der Uhlanen.

41

Benennung der So -Len.

Deutsche
Cavallerie

j llhtanen.
Husaren.

Cavallerie

'Uhlanen.

Cavallerie

Infanterie

Husaren.
Uhlanen.
Husaren.

Infanterie.

Husaren.

Infanterie

Deutsche
Cavallerie.

Uhlanen.

Pferde¬
rüstung.

N i-s

Cjrandarie sammt Krönenden-
tel , und Futteral . . . .

Estandart - Riemen sammtFut-
tcral .

Czapka 's mit Änhängschnüren.
Federbüsche sainmt Futteral.

Noquelore . .
Kurtka 's oder Nöckcl . - . -
Leibel mit Aermeln.
Leibbinden . , . . .
Tuchhosen.
Graue tuchene Ueberznghosen
Göttien . . .
Hemden . . .
stwilchene Kittel.
Halsflöre.
Kurze Stiefel . .
Spornen mit Nieten . . . .
Uont - cl'opeo.
Lederne Handschuhe . . . .

Stück

O 6) !LS V

Paar

Stück

Holzmützen.
Fäustlinge.

Säbel mit eisernen Scheiden
für Unter -Officiere . . . .

Säbel mit eisernen Scheiden
für Gemeine . . .

Säbelscheiden . . .
Säbelgehenke . . .
Säbel -Handriemen-
Stockriemen . . . .
Bandaliere , auch fürCheveaup

legers und Husaren
Bandalier , Haken . .
Cartousche -Kästen mit Decke

Riemen . . . .
Tuchene Mantelsäcke . . -
Lanzensahnchen von Taffet.

» Futterale .
Lanzen - Armricmen . . .
Lauzenschuhe mit Riemen.
Eschabraguen.

chwarze Sattelhäute . .
Haarene Pack - Tornister . .
Hufeisentaschcn . . . . . .
Sferdekohen.
Sättel von Holz ^ . . . .
Pistolen - Halfter.

» Gürtel . -
Obergurten sammt Strupfei
Untergurten.
Steigbügel

Paar
»

Stück
Paal-

Stück
Paa

Stück

Paar
»

Stück

Paar

N

K

D

S

Anmerkung.

Cinepr . Division , siehe
die Anmerkung ben
Kürassieren.

Die Trompeter erhal¬
ten einen einfarbigen,
rothen Federbusch , so
auch die bisherigen
Flügel an der Achsel
zur Unterscheidung.
Den Uhlanen gebüh¬
ren nebst den Nöckeln
auch Leibel mit Aer-
meln , welche bcy je¬
der Categorie neu zu
empfangen sind . Aus
beyde Monturs - Gat¬
tungenwird eine drey-
jahrige Dauerzeit be¬
stimmt , nach welcher
Dauerzeit auch daS
bisherige Macherlohn
aufdieHolzmützenund
Fäustlinge zu empfan¬
gen ist.
Die Holzmühen und
Fäustlinge werden ariö
den alten Kurtken und
Leibeln gemacht.
Siehe Kürassiere.

Hoskriegs-
räthlicheS

Nesccipr . vom ^

7^ Dec « 796 . L
öbr -j.

r7 -2än . d

--7. 2äu . 6o-j.p:st-
,20 . k

Die Uhlanen erhalten
dieRüsiung nach unga-
ischer Art.

Band -vi.



42 XVI.  Hauptstück . VI. Abschnitt.

MouLurs - und Rüstungs - Gebührs - Ausweis Nr . 9 der Uhlaneu

Benennung der Sorten.

G K

t--

V

K

6

Anmerkung.
Hofkriegs-
räthliches

Rescript vom

Steigbügel - Riemen . - - - Stuck
Carabiner -Gchuh sammtNiemen »
Pferdpflock -Schüh » »
Packriemen . . Garn.
Bindriemen oder so genannte

Hermezy . ,
Vorderzeug . . . . . . . . Stück
Hinterzeug . »
Riemen und Schnallen hierzu . »
Halfter von Leder . »
Halfterstricke . »
Hauptgestell . . . . . . . . »
Stirnkreuz . . . . »
Leere Zügel . »
Trensenzügel . »
Trensengebiß . »
Reitstangen sammtKinnketten . »
P fe r dputzzeu g . . »

Nur für >28Feuerge-
wehre.

Siehe Kürassiere.

AufKinnkette » 6 Pro-
cente
Siehe Kürassiere.

MonLurs - uud Rüstungs - Gebührs - Ausweis Nr . 10 der Feld - Artillerie.

Benennung der Sorten.

K

Artille¬
rie-

Cavall.
Ärtill.

Eavall-
Jnfant.
ArtiU.

Infan¬
terie.

Cavall

Infan¬
terie.

Dreyeckiger Hut mit messin¬
genen Schlingen . Stück

Federbusch sammt Futteral . . »
Caput Nock vom rehfarbigen

Tuche . r
Röckel von rehfarbigemTuche . »
Leibel » » » »
Tuchene Hosen . Paar
Zwilchene Ueberzughosen . - »
Gattien . Stück
Hemden . r
Stiefel . Paar

Zwilchene Kittel . Stück
Noßhaarene Halsbinde . . . . >:
messingene » Schnallen . >
Mantelsack von Tuch . . . . r
Kalbfellene -Tornister . . . . r
Leinene Brotsack . r
kort - ck'öjrök . r
Lederne Handschuhe . Paar
Holzmützen . Stück
Fäustlinge . Paar
Säbel mit Bügel , mit Messing

montirt . Stück
Weiße Ueberschwungriemen mit

Säbeltasche . » -I-

p-

s; K

§ >- K

Anmerkung.

Die messingenenSchlin-
gen müssen länger dauern
als die Hutsilze selbst.

Diebey der Infanterie
gemachten Bemerkungen
beziehen sich auch hierher.

Der Artillerie - Mann
schaft gebühren zu den be¬
willigten Cavallerie -Tuch
Hosen auch die Gattien nach
der Art der Cavallecie.

Die Kittel gebühren mü¬
den Kanonieren bey der
Feld - und Garnisons - Ar¬
tillerie.

Die gesammte Artillerie
erhält die Tornister mit
einen einfachen Uebec-
schwungriemen.

Für die kleinen Monturs-
Ltücke bestehen keine Zu-

schußmonathe.
Der Artillerie gebühren

Messing montirte ' Säbel

Hofkriegsräthliches
Rescript

vom

-6 . Der . 7yö.

,8 . Dec - 8 >o.
--0. May Lll . L 980.

-r/j. Aug - 77-j.

ri . Sept - 6o9. L 3rg5

r . May 608« L ir 63>

/j. NoV. 6oö» D
-r>. >» 6oö . D HrJr,



Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

MouLurs - und Rüstungs - Gebührs - Ausweis Nr . io der Feld - Artillerie.

43

Benennung der Sorten.

s:
Znfant

Artill

Infan^
terie.

^Säbelscheiden . Stück
'Säbel -Handriemen . »
Stockriemen . »
Caput -Packriemen . Garn.
Weiße Trommel ' Tragriemen

für Regiments - Tambour
mit Futteral . . . . . . . Stück

Weiße Trommel - Tragriemen
für gemeine Tambours . . »

Trommel -Ueberschwungriemen . »

Artille¬
rie.

Neißzeugbesteck complettes . .
» Futteral . . -
» Umhängriemen.

-r- Ps V Ä

6
8 Anmerkung.

Der Artillerie sind Ca¬
put .Pack -und Stockriemen
bewilliget.

Der Reißzeug wird nur
auf den kompletten Stan
verabreichend ist von dem
Pausch -Quantumzu unter¬
halten . .

Bey einer Feldausrü¬
stung erhalten d. Artillerie-
Offiriere vom Capitän-
Lieutenant abwärts , ein¬
schließlich des Zeugwartes,
dann die als Batterie
Commandanten angestell
ten Oberfeuerwerker und
übrigen Unter - Officiere.
kurz alle , welche mit ärari
scheu Dienstpferden berit¬
ten gemacht werden , nebst
bey die komplette Pferde¬
rüstung.

Hofkriegsräthliches
Rescript

vom

r/j. Sept . 771.
27. Sept . 77 .̂

7. Sept . 774.

9. Febr. 809.

Mouturs - und Nüstungs - Gebührs - Ausweis Nr . n für das Bombardier - Corps.

Benennung der Sorten.

LS p-
S L
A N

K
S

Anmerkung.
Hofkriegsräthliches

Rescript vom

Cavall

Artill.
Cavall.
Infam.

Artill.
Infan¬

terie.

Cavall

Infan¬
terie.

Dreyeckigec Hut mit messingener
Schlinge.

Fedecbusch sammt Futteral - - . .
Caput -Rock von rehfarbigem Tuche . .
Lange Rocke von » » . .
Kurze » » » v . .

Gillets von rehfarbigem Tuche.
Weiße Tuchhosen . .

Stück

Paar

Zwilchene Ueberzughosen . . . . . . »
Gattien . . . Stück
Hemden . . »
Stiefel . Paar
Zwilchene Kittel . . . . . . . . . Stück
Noßhaacene Halsbinden . . . . . . . »
Messingene Halsbindenschnallen . . - »
Mantelsack von Tuch - . . . . . . »
Kalbfellene Tornister . . . . . . . . »
Leinene Vrotsäcke . »
?ort - ll ' epe « . . »

Die Oberfeuerwerker ha¬
ben sich ihre Kleidungs - und
Nüstungsstücke von dem mit
jährlichen 36 fl . bemessenen
Monturs -Aeguivalent selbst
anzuschaffen , die k. k. ordi¬
nären Cadetten aber haben
sich aus Eigenem zu kleiden,
weil siealsFahnen -Cadetten
behandelt werden.

Die Gillets werden bey
eintretender Gebühr neu
verabreicht.

Die Oberfeuerwerker er¬
halten , wenn sie in die Jn-
validen -Versorgung treten,
ein Monturs - Aeguivalent.

Die bey der Feld - Artille
cre gemachte Bemerkung
bezieht sich auch hierher.

s . May 784.
-0 . Apnll 798.
2 >. Oct . 8iH . LÜ2i3.
28. May 8>b. L io 85.
5. Dec . 827.

/j. May 809. l - 639.

Banv Vl. 12



j XVI.  HaupLftück . VI. Äbschnitt.

' MoMttls -uud Rnsiuugs-Gebührs -Ausweis Nr . n für das Bombardier-Corps.

Benennung der Sorten.

L> P2 SS

K

K

Infan¬
terie.

Artil¬
lerie.

Infan¬
terie.

s-Artille-
U rie.

Lederne Handschuhe. Paar
Holzmützen . Stück
Fäustlinge . Paar
Säbel mit Bügel und Messing montier Stück
Säbelscheiden . »
Säbelkuppcl mit Schließen . - - - - »
Säbel >Heberschwnngriemen mit einer

Bombe und Säbcltasche . »
Säbel - Handriemen . »
Slockriemen - . - »
Corps -Tambours - Trommel -Tragriemen .»
Weiße Trommel - Tragriemen . . . . »
Trommel - Uebcrschmungriemen . - . »
Neißzeugbesteek komplettes . . . . ' »

» » Futteral . . . . »
» » Anhängriemen . . - »

Caput - Packriemen . - - »

5

Anmerkung.

So lange sie dauern.

Die bey der Feld - Artil¬
lerie gemachte Anmerkung
beziehet sichlauch hierher.

Hofkriegsräthliches
Reseript vom

Mvuturs - und Nüstuugs - Gebührs - Ausweis Nr . 12
Für das Feldzeugamts -- und Garmsons - Artillerie -- Districts - Personale.

Benennung der Sorten.

V N SS Ä D re¬ ss

-2 >

L-

D

s-;

Ä

K
17) Anmerkung.

Hvfl 'riegs-
räthliches

Neseript vom

??

<7)

Dreyeckiger Hüte mit mes¬
singener Schlinge . . - . St.

Dreyeckiige Hüte mit wol¬
lenen Schlingen . . . . . »

Federbüsche mit Futteral . , »
Cap . -Nocke v. rehfarb . Tnche »
Rocke lange » » » »

» kurze » » » »
Gillets » » » »
Zwilchene Ueberzughosen . . Pr
Stiefel . »
Weiße Tuchhosen . »
Gattien . Cd
Hemden . .
Zwilchene Kittel . . . . . »
Noßhaarene Halsbinden . . »
Messing . Halsbindcnschnallen . »
Rauchkalbfellene Tornister . »
Leinene Tornister . . . . . »

Tuchene Mantelsäcke . . . . »

kort - cl' ö-iäs . »
Lederne Handschuhe . . . . Pr.
Holzmützen . . . . . . . St.
Fäustlinge . Pr.
Sabel mit Bügel und mit

Messing montirt . St.
» Scheiden . »
» Kuppelm . Schnall . »
» Ueberschwungriem-

men mit Ŝäbeltasche . . »
» Handriemen . . . . »

Stockriemen . . . . . . . »
Weiße Trommel -Tragriemen . »

,7) » » Ueberschwungr . »

Die . bev denssbeyde»
Zeughäusern in Wien
anqestellten Portiere er¬
halten alle Jahre eine»
bortirtcn Röck , Weste,
Beinkleid , und einen
qoldbortirtcn gestülpten
Hut , alle 3 Jahre aber
einen Mantel unv Pelz,
nebst dem jeweilig be¬
messenen kleinen Livree-
Gclde-

Die Oberfeuerwerker
haben sich ihre Kleidung
undRüstung von dem je¬
weilig bemessenen Mon-
turS -Aequivalente selbst
qnzuschaffen.

Den Privat -Diener der
Garnisons - Artillerie-
Abtheilung gebühret die
Garnifons - Artillerie -
Montur bey der eintre-
teuden Catcgvrie.

-5 . Jän . ö> 2.
I 33,

3 . May ? 3ä.

Oct - 3<-8.
l Ü23.

Den -Munitioneure«
nd obligaten Obermei¬
ern .wird die Montur

i» qstur » verabreicht-

l ». ,Nov . 735.



45
Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

Monturs - und Rüstuugs - Gebührs - Ausweis Nr . ir
für das Feldzeugamts - und Garnisons - Artillerie - DistrictS - Personale.

Benennung der Sorten.

V D

!2>T

s-:

ft

K
N

K

N Anmerkung.
Hofkriegs -'
räthliches

Rescript vom

Neißzengbesteckkomplettes. St,
» Futteral . . »
» Anhängriem . »

Caput - Packriemen . . . . »
Schurzfelle v.braunemOber-

leder fürSchneider , Schlos¬
ser, Wagner u. Zimmert . »

Schurzfelle v. Sämischleders.
Binder und Maurer . . »

Vvrtüchec v. grünem Rasche
fürBüchsenmacher,Drechs-
ler . Niemer und Sattler . »

Vortücher von blauer Lein¬
wand für Tischler allem. »

Die Schurzfelle der
Schmiede haben nur 3
Jahre zu dauern.

, 7 . Aug - 774-

MouLurs - und Rüstuugs - Gebührs - Ausweis Nr . r 3 für die Mineure.

Benennung der Sorten.

2) Po

N 8

ft

ft

K ft

Anmerkung.
HofkriegS-
räthliches

Rescript vom

Jager.

Artill.

Infan¬
terie.

Artil¬
lerie.

N

Aikil-
lene.

N

Mi¬
neure

Hut u la (lol-86 mit schwarzem Bande
eingefaßt . . Stück
» -» » » » Leder eingefaßt . »

Federbüsche sammt Futteral.
Noguelore.
Hechtgraue Röckel.

> » Gillets . .
Weiße Tuchhosen. Paar
Zwilchene Ueberzughosen.
Stiefel.
Gattien.
Hemden . c . Stück
Zwilchene Kittel . ^ . . . . v
Noßhaarene Halsbinden.
Messingene Halsbindenschnallen . -
Kalbfellene Tornister.
Leinene Brotsäcke,
kort - ll'opüo.
Lederne Handschuhe. . . . . Paar
Holzmütren. Stück
Fäustlinge . Paar

fohne Bügel mitsSäge - . Stück
äbel < mit Bügel m. Messing montirt

.̂Scheiden.
Ueberschwungriemen mit Säbel - und

Bayvimett - Tasche.
Ueberschwungriemen m. Säbeltasche allein .»
Säbel - Hondriemen.
Stockriemen.
Flintenriemcn.
Batterie - Deckel-Futteral.
Trommel - Tragriemen für Corps

Tambours.
» » » Gemeine

Spielleute.
Trommel - Ueberschwungriemen.
Pistolen - Futterale.

» Anhängriemen . -

Die Recruten bey
den Mineuren er¬
halten bey ihrer As-
sentirunq gleich die
volle Montur.

9. Jul . s »,.
L 4889.



46 XVI.  Hauptstück . VI. Abschnitt.

Monturs - mid Nüstungs - Gebührst-Ausweis Nr . 14 für die Sappeure.

Benennung der Sorten.

V P2

t-s
O

Jager

Ärlill

N

Artill

Infan
terie.

Ärtill

N

Cxtra>
Corps.
Jager.

N

Hut a la 6orse M- schwarz.Band eingef.Stück

» » » » » Leder eingefaßt.

Federbüsche sammt Futteral . . .

Roquelore . . . »

Hechtgraue Rockel. »

» Leibel. »

Weiße Tuchhosen.

Zwilchene Ueberzughosen. . . .

Tattien . . - .

Hemden.

Stiefel . . . . . . . . .

Zwilchene Kittel.

Roßhaarene Halsbinden . . . .

Messingene » Schnallen.

Kalbfellene Tornister.

Leinene Brotsacke. . . . . .

kord - ck'opee . .

Lederne Handschuhe. . . . . .

Holzmühen . .

Fäustlinge.

,mit Sage un d Griff von Horn.

» Bügel u. m. Messing montirt

Scheiden.

" Ueberschwungriemen mit Säbe
nnd Bayonnett - Tasche. . .Ä

n »Ueberschwungr. m.Säbeltasche all

Handriemen.

Stockriemen . . . . . . .

Flintenriemen.

Batterie - Deckel - Futteral.

Corps - Tambour - Trommel - Trogriem . »

Für gemeines Trommel - Tragriemen . »

Tambours ) » Ueberschwungr. »

Paar

Paar

Stück

Paar

Stück

Paar

N

6
i7)

!«
N- 6

8 Anmerkung.
Hofkriegs-
räthllches

Nesrript vom



Von der Montur - und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

MonLnrs- und Rüstungs -Gebührs -Ausweis Nr . i5 für die Pioniere.

4?

Jager.

Artillerie.

Infanterie.

Artillerie.

Infanterie.

Extra - Corps,

Infanterie.

Pioniers-
Requisiten.

Benennung der Sorten.

Hur u iLlüorse m . schwarz -Bande eingefaßt.
» » » mit Leder eingefaßt . . .

Federbüsche mit Futteral . . . ,
Roguelor.
Hechtgraue Rockel.

» Leibel . .
Weiße Tuchhosen.
Zwilchene Ueberzughosen . . . . ,
Gattien.
Hemden.
Kainaschen von schwarzem Tuche.
Deutsche Schuhe.
Zwilchene Kittel . . . . . .
Roßhaarene Halsbinden . . . . .
Messingene » schnallen.
Kalbfellene Tornister.
Leinener Brotsack.
kort - ck'6 )̂66.
Lederne Handschuhe.
Holzmüßen . . . . . . .
Fäustlinge . . . . . . . ,
Sabel mit Säge und mit Leder überzogenem

Griffe.
Säbel mit Bügel ohne Säge . . .

» Scheiden . . . ' . . .
Ueberschmungciemen mit Säbel - und Ba

yonnett - Tasche . ; .
Ueberschwungriemen mit Säbeltasche allein.
Cartousche - Kästen mit Deckel . . .

» Riemen . .
Flintenriemen.
Batterie - Deckel - Futteral . . . .
Läbel ' Hand - , dann Stockrismen . .
Trommel - Tragriemen . . . .

» Ueberschwungriemen . . .
Faschinen - Messer.
Zugsägen . .
Futterale . .
Anhängriemen.

Schurzfelle . .
Krampen . .
L -chaufeln ^ mit Bindriemen z.Schanz-
Zurichthacken / zeuge mit Futteral . . .

Stück

Paar-

Stück
Paar

Paar
Stück
Paar

Stück

»
25
8
8
8

t» S

K

K

Anmerkung.
Hofkriegs-
räthliches

Rescript vom

Wie der Mineur.
Wie die Gem . vom
Fuhrwesens - Corps,
jedoch mit Feder¬
busch - Hülse.
Den Pionieren ge
bührendie Federbü¬
sche , so wie den Mi¬
neuren und Sappen
ren.

-Nach Erforderniß

-3 . Jur . So ».
v lüig.

3 . JUN . 807.
L ltjZo.



48 XVI.  Hauptstück . VI . Abschnitt.

Noutars - imd Rüstungs - Gebührs -Ausweis Nr . r6 , für die Pontonier^

2ager.
Pontonier.
Artillerie.

Infanterie.

Pontoniere.
Kavallerie.

Infanterie.

Mineur.

Infanterie-

Benennung der Sorten.

Artillerie.

Infanterie

Hut ü In 601 -86 mit Leder eingefaßt . . . .
Hutanker . .
Federbusch sammt Futteral.
Roguelor . . . . .
Lichtblaue Rockel.

» Leibel.
v Tuchhosen.

Zwilchene Ueberzughoseu - - .
Gattien - - - ^ .
Hemden . . . " .
Stiefel.
Ungarische Schuhe.
Zwilchene Kittel.
Roßhaarene Halsbinden.
Messingene » Schnallen.
Kalbfellene Tornister.
Leinener Brotsack - - - .
?ort - cl'6p66 . .
Lederne Handschuhe . . . .
Holzmützen . .
Fäustlinge . .
Sabel mit Säge - und Leder überzogenem Griffe

» » Bügel.
» Scheiden . .
» Ueberschrvunqriemen mit Sabel - und Ba-

yonnet - Tasche . - - . . -
» Ueberschwungriemen m . Säbeltasche allein

Cartousche - Kästen mir Deckel.
>? Riemen . - .

Flintenriemen . - .
Batterie - Deckel - Futteral.
Säbel - Hand - , daun Ttockriemen.
Trommel - Tragriemen.

v Ueberschwungriemen.

Stück

Paar
Stück

Paar

Stück

Paar
Stück
Paar

Stück

Ä

K

6

N Anmerkung.

HofkriegL-
räthliches
Resel ipt

vom

>o. Oct . Lui.

MonLurs - und Rüstungs -Gebührs - Ausweis Nr . 17 für die Tschaikisten.

Benennung der Sorten.
G

N >s-

P2 V D

L
L

K

Anmerkung.
Hofkriegs-
räthliches

Rescript vom

^Klobuks . Stück
iRoquelor . »
Lichtblaue Rockel . . . . . »

» Leibel . »
» ungarische Tuchhosen Paar

Gattien . »
Hemden . Stück
Ungarische Schuhe . . . . Paar-
Zwilchene Kittel . Stück

Die Montur der Tschaiki¬
sten hateinedoppelteDau-
erjeit zu erreichen.

Die Röchet müssen für die
Tschaikisten stets weit und
gemächlich , und unter den
Armen stark ausgeschnit¬
ten verfertigt werden , da¬
mit sie nicht im Rudern u.
den übrigen Schiffsarbei¬
ten gehindert sind , die un-
garischenTuckhosen sollen
weiter nach dem D almati-
nerSchnitte erzeugt wer¬
den , nebst dem aber haben
sieschwarzesrcdcrwerk,wie
die Granzer zu erhalten-

b. Dec . 783 xß

' - . Aug . 786.

2/j. Aug . 6o9. 8
3 >37 »



Eon brr ^Montul und Rüstung der Mannschaft und Pferde.
MorrLurs-und Rüstmrgs-Gebührs- Ausweis Nr . , 8

des Mar .ine - Jnfan terie -Bataill ons , italienische Division.

49

Benennung der Sorten.

S)

Jager.

Infan¬
terie.

Mari«
ne . ?

Hut slLOorse mit Bändern
eingefaßt . . Stück
mit Leder ein¬
gefaßt . . . »

Roquelor . »
Lichtblaue Rockel . »

» Leibel . »
» deutsche Tuchhosen .

Zwilchene Ueberzughosen . .
Ueberleibel . . . .

Gattien
Hemden

«7)

Paar
»

Stück

Kamaschen . - . Paar
deutsche Schuhe
Zwilchene Kittel . Stück
Roßhaaren « Halsbinden . . . »
Messingene » Schnallen »
Kalbfellen « Tornister . . . . »
Uort - cl'epee . »
Lederne Handschuhe . Paar
Holzmühen . Stück
Fäustlinge . Paar
Sabel mit Bügel . Stück

r> Ueberschwungriemen m.
Säbel « und Bayonnett-
Tasche.

» Ueberschwungriemen m.
Säbeltasche allein . .

» Ueberschwungriemenmit
Bayvnnett ' Tasche allein

» Scheiden.
Patrontaschen -Kasten mitDeckel

» Riemen . . .
Cartousche - Kasten mit Deckel

» Riemen . . . .
Säbel -Hand - und Stockriemen
Flintenriemen .
Batterie -Deckel - Futteral . -
Corps - Tambours - Trommel-

riemen . . .
Trommel « Tragriemen . . .

» Ueberschwungriemen

n- D

K

K

Anmerkung.

Der Marine -Infanterie
gebühren im Allgemeinen,
die Kittel , Ueberleibel und
derleyHosenv -ZwilchDiese
dürfen aber denselben nur

bey wirklicher Einschiffung
zumGebrauche aufderSee
verabfolgt werden,dagegen
hat die Mannschaft bey ei¬
ner allenfallsigen Einschif¬
fung die Zwilchkittel zur
pflichtmäßigen Aufbewah-

g rung in denMonturü -Ma-
gazinen zurück zu lassen,
und weil dadurch dieAbnü-

hung derselben geringer
H ausfällt , so hat das Batail-

lons -Commando , und be¬
sonders das respicirende
Feld -KriegS -Commissariat
sorgfältig darauf zu sehen,

^ daß bey eintretender neuer
z Cakegorie der Kittel um so

viel Stücke weniger zum
Äebührsempfangs ange«
wiesen werden , als durch
die erwähnte mindere Ab-
nühung in brauchbarem
Stande gehalten worden
sind.

Hvfkriegs-
räthliches
Rescript

vom

»3. Jan . 808.
L . , 38.

Oktob. !8>7.
L. S, >8.

Band vr.



So XVI.  Hauptstück . VI. Aöschrlittz. ,

MMm 'ö - nnd Rüstnngö - Gebnhrs - Ausweis Nr . 19
des M a r in e- I »1f a n t e r i e - B a t a i l l 0 n s , D a l 111a t i n e r Division.

Benennung der Sorten. V

NIL r»- L- T

K

A

N Anmerkung.

Hofkriegs-
räthlicheS
Rescript

vom

Infan¬
terie.

Mari¬
ne.

N

Rothe Csako ' s . . . . . . Stück
Roquelor.
Lichtblaue Rockel .

» Leibel . .
» ungarische Tuchhosen Paar

Zwilchene Ueberzughosen - . »
» Ueberleibel . . . »

Gattien . . . . . . . . . Stück
Hemden.
Ungarische Schuhe . Paar
Zwilchene Kittel . Stück
Noßhaarene Halsbinden . . . »
Messingene » Schnallen v
Kalbfellene Tornister . . . . 2/^
Nort - cl'epve . . . . . . . »
LederneHandschuhe . Paar
Holzmühen . Stück
Fäustlinge . . . Paar .
Säbel mit Bügel . strick

» Ueberschwungriemen m.
Sabel - und Bayonnett-
taschel . . . . . . . «

-> Ueberschwungriemenmit
Sabeltaschel allein . - v

» Ueberschwungriemen m.
Vayonnett -Tasche allein »

Patrontaschen -Kasten mit Deckel »
« Riemen . . . »

Carrousche -Kasten mit Deckel »
» Riemen . »

Säbel - Hand -und Stockrismen »
Hosenriemen . . »
Flintenriemen - . »
Batterie - Deckel - Futteral . . »
Corps - Tambours » Trommel¬

riemen . »
Trommel - Tragriemen . . . »

» Ueberschwungriemen »

Die bei) demJnfanterie-

Lataillon , italiänische Di¬

vision , gemachten Anmer¬

kungen hinsichtlich der Ue-

berzughosenund Leibel be¬

ziehen sich auch hierher.

M

MonLurs - und Rüstungs - Gebührs - Ausweis Nr . 20 det Murine - Kanoniere.

Benennung der Sorten.

. Unter -Offrciere.

Runde schwarze lackierte Hüte . Stück
Federbüsche sammt Futteral . »
Caput von Cuniats r Tuch - »
Von dunkelblauem Tuche Nocke »

» » » Spenzer »
» » » Leibelmit

Aermeln »
» » » Pantalvn-

Hosen - Paar
Von Zwilch Ueberzughosen . »

N

L

N
i?

Ä

K
(77

K

Anmerkung.

Hofkriegs-
räthliches
Rescript

vom



Von der Montur - und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

Monturs - m,d Mstungs - Gebührs - Ausweis Nr . - « der Marine - Kanoniere.

Benennung der Sorten.

Unter - Dfficiere.

Marin

Infan¬
terie

Marin

Infant
Marin

Inf an

Artill.

Infan^
terie.

Fuhr¬
wesen.

Von Zwilch Arbeitsleibel
Gattien . .
Hemden . .
Deutsche Schuhe .
Leinene Kamaschen . .
Strümpfe . . .
Lederne Handschuhe
Tuchene Mühen für Matrosen
Schwarzes Halstuch

t Fäustlinge . .
Säbel mit Messing montirt . -
Säbelscheiden . . . .
Ueberschwungriemen mit Sabel¬

tasche allein
kort -cl'öpee . . . .
Säbel -Hand » und Stockriemen
Corps - Tambours - Trommel¬

riemen . . . .
Zwilchene Tornister

S Ä

N L

N

S.

Ä
Stück

v
V

Paar

Stück
»

Paar
Stück

G

L>

(N

K

--.

6^

K

A

s ».

Anmerkung.

X

6 .

Der Mannschaft

des Marine -Artille-

rie -Corps gebühren

Federbüsche sammt

Futteralen.

Hofkriegs -
räthliches
Nescript

vom

7. Dec .öog L.
4459.

Monturs -und Rüstnngs - Gebührs - ^luswels Nr . 21
der Artillerie -Handlanger und Feuerlöscher von der Marine^

Benennung der Sorten.

Jager.

Infanterie.

Marine.

Infanterie.

Artillerie.

Infanteri e.

Artillerie.

Hut a la lüorso mit Bändern eingefaßt
» v » Leder >>

Roquelore . . . .
Lichtblaue Röckel -

» Leibel
» deutsche Tuchhosen

Zwilchene Ueberzughosen i
Gattien.
Hemden . . . . .
Deutsche Schuhe .
Kamaschen . . . .
Zwilchene Kittel .
Noßhaarene Halsbinden
Mepingene » Schnallen
Kalbfellene Tornister .
kort ck'öxöo
Lederne Handschuhe
Holzmühen . . . .
Fäustlinge .
Sabel mit Messing montirt
Säbelscheiden
Ueberschwungriemen mit Säbeltasche allein v
Säbel » Hand '-und Stockriemeu
Trommel - Tragriemen.

» Ueberschwungriemen
Schurzfelle für Schlosser , Wagner und

Zimmerleute

V
Stück

r-
»

V
Paar

Stück

Paar

Stück

Paar
Stück

»
»
»

s;

0 S

K
^ 8

6

Anmerkung.
Hofkrieqs-
räthliches

Nescript vom

Band . Vt »4 *



5s XVI.  Hauptstück . IV. Abschnitt. Von der Montur u nRüstung  der Mannschaft u u d Pferde. ör
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54 XVI.  Hauptstück . VI,

^ Monturs - und Rüsiuugö - Gebührs - Anslveis

Abschnitt.

Nr . -3  für das Pack - Personale.

Benennung der Sorten.

«-:

H (7)

K

R Anmerkung. Hofkriegsräthliches
Rsscript vom

Jager-

Fuhrwesen.

Infanterie.

Cavallerie.
Infanterie.
Husaren.

^Artillerie.
Infanterie.

Extra -Corps.

Infanterie.

Hut a la Loos « mit Levec eingefaßt.
Eaput -Rock von grauem Tuche mit gelbem

Kragen und weißen Knöpfen . '
Noquelore mit weißen Knöpfen ohne Ach¬

selschlingen . . . .
Nock von weißem Tuche mit gelben Auf«
. schlagen und Kragen mit 'einem krapp-

rothen Armbande . . .
Röckel von weißem Tuche mit 'zinnernen

Knöpfen u .gelbenKragen ohne 'Armband
Leibel von weißem Tuche
Weiße Tuchhosen . . . . .
Gattien . . . .
Hemden .
Halsflor . . . .
Zwilchene Ueberzughosen
Kittel . . . .
Stiefel . . . . .
Ungarische Schuhe . .
Grünzeugenes Vortuch
Sabel mit Bügel u . Uebersch -wungciemen
Kalbfellene Tornister . . .
Zwilchene » . -
Holzmützen . .
Fäustlinge

Stück

»
Paar
Stück

Paar
Stück
Paar

Stück

Paar

Die Monturs - Repara¬
tionen der Küssenmachee u.
Packknechte hat diejenige
Compagnie von dem bemes-
seneüPauschalezu besorgen,
welcher die Mannschaft zu-
getheilt ist.

9. Jan - 806. 7 37.

Werden von den Procenten
des ganzen Regiments i"
concreto unterhalten.

9. 2 än. öo6. 737.

Monturs - und Rüstungs - Gebührs - Ausweis Nr . 24
der Beschäl - und Remontirungs - Departements / nebst Personale

Benennung der Sorten.

Husa - ISchwarzeCsakos ^ für Unter -Officiere
ren . j m .Anhängschnüc / » Gemeine

Stück

Fuhr
wesen.

Glatte Esakvs ' mit Schild
Hut ä InMorse

Arrille
rie.

Cavali

Czikos.
u . Be¬
reisen.

Glatter dreyeckigerHut mir messinge¬
nen Schlingen

Roqueloc
Szur oder Mantel mit Capuce

L) L) K Ä K

Anmerkung.
Hofkriegs-

' ''räthliches
Rescript vom

Für die ungarisch: » Gestüte ! 3,
allein . 1

Die Kategorie ist so wie bey der
Armee, sollen aberUmständeeine
geschwindere Abnützung verur¬
sachen, so hat der Commandant
nach Befund dem betreffenden
Manne eine Aushülfe zu ver¬
schaffen, nur wird für die obliga¬
ten Leute bey den Gestüten auf
LandeSbeschälung u. Remonti-
rung jährlich ein doppelter Vor¬
schuh pr .Pausch mit3 fl.passjert,
gegen welchen Betrag sie ihre
Ksismen immer im brauchbaren
Standezu echaltenhaben .Wenn
die Mannschaft des Beschäl.und,
Remontirungs -Departementszu
NZeiddiensten nach der Art der
Fuhrwesensknechte montirt ist,
so must sie derselben auch 'in der
Categoriegleichgehaltenwerden
Ben den Gestüten in Nieder -!
Oesterreich, Böhmen und Sie-
bürgen.

>3.

May 78,
v . 37i.

Jänner 787
v . 35° '

Aprill 792'
>903.

-s. März 798
r>, >546

Beyde » ungarischen,niederöster - q
reichischen, böhmischen u.sieben-: '
bürgischen Gestüten.

May 782.
v . 3- 1



Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

MonLurs- und Nustungs-Gebührs-Ausweis Nr. 24.
der Veschal - und N ^ m onti r u ng §- D e p arte me n ts , nebst Personale.

SS

Benennung der Sorten.

Csikos.
u . Be-
ressen
Husar.

Proft s
sio ni¬
ste n.

!s>

I nfanr

rs

Jnfan.

Eaval.

Infan¬
terie

Husar.

Artist.
Caval-
lerie.

Jnia .-ik

Caval.

Infan¬
terie.

Husa¬
ren.

V

Schafpelz . . . ^ . Stück
Kurtka oder Spenzer . . .
Hechtgraue Pelze

» Dollmans
Caput -Nock ^ v.grauemTuchm .grapp-
Eavall .Kirtel > rothen Ausschlagen und
l' eib m . Aerm ) gelben Knöpfen
Hecht - '» Röckel ^ m. grapprotherEgali-
graue / Leibel / strung u . gelb . Knöpfen
Weiße Tuchhosen
Tuchhosen hechtgraue . . .

» dunkelgraue . . »
Hosenriem . . . - . Stück
Ueberzughosen von grauem Tuche Paar-

Paar

» zwilchene
Äattien .

Hemden
» . .

Stiefel
SpornensammtLeder und Schnallen
Ungarische Schuhe

Csismen mit Spornen
» ohne » .

Stiefel
Halsfior . . .

» . . .
Wollene Lcibgürtel
Zwilchene Kittel
TuchenerMantelsack .

Leinerne Tornister
Holzmützen
Fäustlinge
Sabel mit Bügel und Eisen montirt
Säbelae Hanke.
Säbelkaschen .

Pallasche mit ei- ^ für Unter -Dffkciere
fernen Scheiden / >- Gemeine
Dragoner - Säbel
Pallasch - Kuppel

» » Schließen
kort - cl'esiöe .
Lederne Handschuhe .
Pallasck -Hand -dann Stockriemen
Pistolen -Halfter sammr rauhem De

ckel und Bandalier
Sattelhäute .

»
»

Stück
»
»
»

Paar
»
»

Paar

Stück

»
»

Paar
Stück

»
v

Paar-
Stück

A V D

-S

Ä

t7)

K K-

Anmerkung.

Für die ungarischersGestüte.
DenCsikosen u .Bereffen wird in
dein obligaten Stande auch die
Montur deybelassen.

Für die Gestüte in Nieder - Oe¬
sterreich , Böhmen und Sieben
bürgen.

Für die ungarischen Gestüte.

Gebührtnur d . neuenZvwachse.
Für dieungarischen , rnederöster-
reichischen , b öbmischen u . sieben-
dürgischen Gestüte-

Für die ungarischen Gestüte.

Für die ungarischen undsniedcr-
'österreichischen Gestüte.

Für dieböhmischenu .siebenbür-
gischen Gestüte.

Für die niederösterreichischen
böhmischen undsiebenbürgischen
Gestüte,

Für die ungarischenGestüte

Für d .ungarisch . Nied, oster,
böhmisch , u -sftbenbürgischen
Gestüte-
Für die ungarischen , nieder -'
derösterrejchischen , böhmi¬
schen und siebenbürgischen
Gestüte.

F .d ungarisch .Gestüte -Dau-
erzeit ist nur einmahl,u . vor¬
stehende Lorten müssen so
lange getragen werden , als
sie dauern.
Für d nied .östböhmischenu.
siebenbürgischen Gestüte.
Für die ungarischenGestüte.
Fürd . niederösterreichischen,
.uiigarischkn,gböhmischen und
siebenbürgischen Gestüte.

Hofkrregs-
räthliches

Rescript vom

S 0 lange sie dauern.

2än . 607
v . - 434



S6 XV!. Hau p t stück. VI.  Abschnitt.

Montnrs -nnd Nüstnngs - Gebührs -Ausweis Nr . 2ä-

Benennung der Sorten.

L
V V s " ^t»v V N cr ^

Anmerkung.
Hofkriegk-
räthliches

Nescript . vom

L>

Pferdedeckenvon Hallina
Ungarische Sättel von Holz
Obergurten
Untergurten .
Steigriemen
Steigbügel
Packriemen
Bindriemen .
Vorderzeuge .
Hinterzeuge .
Trensengebiß
Trensenzügel
Lederne Halfter
Halfterstricke
Hauptgestell .
Hauptzügel .
Reitstangen .
Hafersack
Striegel
Kartätschen

Stück

Garn.
»

Stück

Solange sie dauern.

Die Rüstung ? » Sorten

nach Erfordernitz.

»4- Iän . 787.
D. Z5o.

>9. Aprill 7yr.
v . Iyo3>

Und nach Art der Montur,
sohin entweder nach deut¬
scher oder ungarischer Art.

Monturs -und Rüstnngs -Gebnhrs -Ausweis Nr . 25 für das Thierarzeney -JnstiLnt.

Benennung der Sorten.

Artillerie

Kavallerie.

Infanterie.
Husaren.

Kavallerie.

Infanterie.

Cavallerie,
Fuhrwesen.

Cavallerie.

Lreyeckige Hüte
Roqueloc
Hechtgraue Rockel

-» Leibel
Weiße Tuchhosen
Tuchene Ueberzughosen
Gattien
Hemden
Ungarische Schuhe
Zwilchene Kittel
Halsflor
Tuchene Mantelsack
Lederne Handschuhe
Fäustlinge
kort - ckepöe
Fouragier - Mühen
Stiefel .
Spornen sammt Schnallen
Spornleder
Pallasch für Unter -Officiere

» » Gemeine
« Kuppel
» „ Schließen
„ Hand - und Stockriemen

Stück

»
Paar

Stück

Paar
Stück

Paar
»

Stück
»

Paar

Stück

»

L> K

Anmerkung. '
Hofkriegs-
räthliches

Rescript
vom

Den im Thierarzeney -Jn
stitute auf dem Lehr - Curse
befindlichen Schmieden ge
bühret statt der Montur das
Relutum.

Der Mannschaft des
Thierarzeney -Jnstitutesge-
bühren alle 2 Jahre 1 Paar
ungarische Schuhe und alle
4 Jahre i Paar Stiefel.

»4. Oct . ö-,4,

>3. May 8c>4



Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

M onL u r s - und R ü st u u g s - G e b ü h r s - A u s w e i s Nr . 26
der Stabs - Dragoner , welche im Kriege errichtet werden.

57

Benennung der Sorten.

Cavalieri, ' .

Infanterie.

Cavallerie.

Infanterie.

.'ldjustirte Helme.
Kammguasten . .
Roquelore . . .

Stuck.

V Röckel mit grapprother Eaali -sirung
> tzeibel mit Äermeln . . . . .

Weiße Tuchhosen . . . . . Paar.
Grautuchene Ueberzughosen . / - . »
Gattien . Stück.
Hemden. . . . . . .
Zwilchene Kittel . r . . . »
Roßhaarene Halsbinden . . »
Messingene Halsbinden - Schnallen . . . . . . »
Stiefel . . Paar.
Spornen mit Leder und Schnallen . . . . . . »

für Unter - Officiere . Stück.
Pallasch > für (Jemeine . . . . . . . . »

) Kuppel mit Schließen . . »

Cavallerie.

Cheveaux-

legers.

Husaren.

Cheveaux-

legers.

kort - rl'epek . . ^ . . . . . v
Lederne Handschuhe . Paar.
Fäustlinge . »
Holzmützen . , - - . . - - Stück.

Patrontaschen > samnn Ladtockriemen . . »

Bandalier mit Beschlag . »
Carabiner - Haken . »
Pallasch -Handriemen . »
Stockriemen . »
Manselsack von rothem Tuche . »
Cschabraquen . . . »
Sattelhäute . »
Pferdkotzen . »
Haarene Pack -Tornister . Paar.
Sattel von Holz . Stück.
Pistolen - Halfter . Paar.

» » Gürtel . - - . . - . . »
Obecgurten ohne Schwungriemi . Stück.
Untergurten . »
Steiariemcn . Paar.
Steigbügel . . . . . . . . . . . »
Vorderzeug mit Sprungriemc . . . . . . Stück.
Hinterzeug . . . . . . . »
Anschlag . Paar.
Hermezy oder Vindriemen . .
Trensen mrt Gebiß . . . Stück.
Hauptgestell . . . . . . . »
Hauptgestellriemzügel . - »
Pferdhalfter sammt Strick . -
Reitstangen . . . . - - »
Hufeisenlaschen . »

Ä

S

Anmerkung.

Zum Unterschiede ha- ü
ben die Nocke nur Kral
gen und Aufschläge von
grapprothem Tuche, die
Umschläge der Infan¬
terie und die Streifen
d. Cavallerie aber weiß

zu erhallen.

So lange sie dauern.

2b

Hofkriegs-

räthlichesRe-

script vom

Die Stabs - Dragoner
erhalten , gleich den
Eheveauxlegers , unga¬

rische Reitzeugs-

. Sept - 8o5. L

,3 . Fkb. 8ly . L
58o.

iSBand vi.



53
XVI.  Hauptstück . VI . Abschnitt.

Mouturs - und Rnstungs --Gebührs - Au sweis Nr . 27
der Stabs - Infanterie , welche im Kriege errichtet wird.

B e u e unung d e r Sorten.

Infanterie-

Csako . . . . . . . . . . Stück

Noquelor . . . . . . .

'i Röckel mit grapprother Egalisirung,

Weiße ^ Leibe! mit Aermeln .

) Tuchhosen . . . . . . . Paar.

Gattien . . . . . . . . . . . Stück-

Hemden.

Kamaschen . . . . . . -. . . . Paar.

Deutsche Schuhe . . . .

Noßhaarene Halsbinden . Stück.

Messingene Halsbinden - Schnallen

Kalbfcllene Tornister . .

) Kasten . »
Kartousche- >

^ Niemen . . .

) Kasten . - .
Patrontaschen - ^

) Riemen . . .

^äbel mit Bügel . . . . .

^ mit Säbel und Bayonnett --
Säbel - Ueber-

> Tasche - . . .
schwungriemen j

^ mit Säbeltasche allein.

Ueberschwungnem . mit Baponn .-Tasche allein »

illoi t-- .

Sabel - Hand - und Stockriemen

Flintenriemen - . . . . .

Batterie - Deckel - Futteral . .

Lederne Handschuhe . . . . .

Hol-mützen.

Fäustlinge . .

Trommel - Ueberschwungriemen ,.

» Tragriemen . . . .

, ß -D-N ä A

Dau-
er-

zeit.

Paar.

Stück.

Paar.

Stück.

»

Anmerkung.

6 L

2 1

2 1

> 1

Hofkriegs-
räthliches

Nescript vom

4 2

Die Hey der' Infanterie ge¬

machten AnnreMmgen bezie¬

hen sich auch hierher.

6.3än . >8o5.

>3- Fes - >8ol)
L 58o



Von dev Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde,

Mont u r s - und R ü st u n g s - G e b ü h r s - A u s w e i s Nr . 23
für die im Kriege errichtet werdenden Sanitäts - Bataillone oder Divisionen.

09

Benennung der Sorten.

i-2 D N

6

Dau¬
er¬

et.

^ 8

Anm erkung.

Hofkriegs-

räthlicheS

Reskript vom

N

Csako für Feldwebel .

» » Eorporals

» » Gemeine

Roquelor .

Graue Nöckel

v Leibel

Tuchhosen.

Gattien . .

Hemden . .

Kamaschen.

Deutsche Schuhe -

Zwilchene Kittel . -

Kalbfellene Tornister.

Leinener Brotsack . .

Roßhaarene Halsbinden

Messingene Halsbinden - Schnallen

r« f mit Säbeltasche allein
>g- > » Bayonnett - Tasche

Ueber-
schwung

riemen / » Säbel u . Baponn . -Tasche

^ mit Griff . . . .
Sabel > Scheiden . . . .

/ Handriemen . . .

Stockciemen . . . . ^ .
Flintenriemen . . ° .
Batterie - Deckel - Futteral - -

?ort - ck' 6p66.
7 derne Handschuhe
>) olzmützen . . .
Fäustlinge . . .

Stück.

Paar.

Stück.

»

Paar.

»

Stück.

»

»

Paar.
Stück.
Paar.

5

5

5

6

r 2

2

7v

Die bey der Infanterie ge¬

machten Anmerkung «» bezie¬

hen sich auch hierher.

Im Kriege 6jMonathe , im

Frieden gMongthe.

Z
Band vi.

ib *



<) k' XVI.  Hauptstück . VI. Abschnitt.

Menturs -̂ ulld Rüstungs -Gebührs -Ausweis Nr . 29
für das Sanltäts - Corps.

Benennung der Sorten-

Infanterie.

Hut L la 6oi -se mit einer messingenen Schlinge

und den Buchstaben 8 . 6 . . . . . . . . Stück

Äeherockvon grauem Tuche sammt schwarzem Kra¬

gen und messingenen Knöpfen

Leibel mit Aermeln von weißem Tuche

Hosen von weißem Tuche.

Gattien . .

Hemden.

Kamaschen . . Paar.

Schuhe . . .

Zwilchene Kittel . Stück

Zwilchene UeberzugHosen . .

Zwilchene Tornister . . . .

-loßhaareneHalsbinden . . .

Messingene Halsbinden - Schnallen

Hvlzmüßen.

Fäustlinge . . Paar.

abel mit Bügel.  Stück,

äbel - Ucberschwungriemen

tockriemen . .

koi ' t - ll 'LpÖL . . . . . .

Lederne Handschuhe . . . . . Paar.

Sabel - Handriemen . . . . . . . . . . . . Stück.

sin

Anmerkung.

Hofkriegs-

räthlicheö

Nescript vom

Der Gehe -oderUeber-

rock ist außer dem

schwarzen Kragen oh¬

ne alle sonstige Egalist

rung.

So. Map >809.

L rööo.



M

Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

M ont u r s - und Nüst u n g s - G e b ü h r s - A u s w e i s Nr . 5o
für die Landwehr.

Benennung der Sorten.

Hut ä la Lorse . Stück

Von grau me' *' Noquelor mit Knöpfen. v
N.- ,em Tuch- / « E - - - -:

Weiße Tuchhosen . »

Äattien . »

Hemden . »

Kamaschen. . Paar.

Schuhe. »

Noßhaarene Halsbinden. Stück.

Messingene Halsbinden- Schnallen . . . »

Kalbfellene Tornister . »

Brotsack. . . . - »

Sabel mit Bügel.

äbelscheiden.

LE,sch -. ) ßB » w!. D-ck. l . .

P - tt °n,- sch-n-l

,-ielNLn / « Dayonnett -Tasche
^ r, obigem Leder zugleich

Flinten - ^
Stock - > Riemen.
Säbel -Hand - )

Batterie - Deckel - Futteral . . - .

Trommel . , Ueberschrvungriemen

? <rut - ck' oxeo . . .

Lederne Handschuhe

Holzmühen . . . .

Fäustlinge . . . .

Paar.

Stück

Paar.

D

6

s * ^

.

Dau^
er-

zeit.

ZiL
c> t L»

Anmerkung.

DieMenturs - und Rü¬
stungs - Sorten für die

kLanswehre , sind au>
Kosten des Aerariums
anzuschaffen , wöbe,)
Überhaupr alte Lor-
schnflen und Leobach¬
rungen zügelten haben,
welche für die gelamm¬
te Armee vorgeschriebe,,
sind.

Die bei) der Infanterie
gcmachien Anmerkun¬
gen beziehen sich auch
hierher.

5
5

5
5 e
5

Die Montur und Rü¬
stung wird in der Re¬
gel nutzer der Muster¬
ung , wcbcy Altes voll¬
kommen ausgerüstet zu
erscheinen hat , nicht ge¬
tragen , indem dieLand-
wehrmänner den jährli¬
chen Uebungen in ihrer
eigenen Kleidung ben-
züwohncn haben . D >e

5 Montur u Rüstung ist
nach der Musterung in
den Dlvisions - D ' posi-
terie » aufzudewahren.

Die Monturs -(5atego-
rie bev der Landwehr
ist mit jener derZnfa »-^
terie gleich.

Hofkriegs-

räthliches

Rescript vom

>2. Aug . 809 . L
8-53.

l2 .Märzt >i § . L
»935.

>4. 3än , 6i3.

- . Fest . 3 >4 . L
i >49



XVI.  Hauptstück . VI. Abschnitt.

Monturs - und Rüstung s - Gebührs - Ausweis Nr . 31
der Fleisch - Regie.

Benennung der Sorten.

2 rs
r- .

rr »

K

Artillerie.

Infanterie.

Kavallerie.

Infanterie.

Kavallerie.

Dreystülpige Hüte . . . . Stück.
Csako . »
Noguelor . »
Roquelor . »

» - chlgrau - )

Tuchene Ueberzughvsen . . Paar.
Tuchhosen . »

4 -ch-srau - s Rs«

Infanterie.

Kavallerie.

Fuhrwesen

Infanterie.

Stück . -

Ge-
frcyte
u . Ge¬
meine.

Feuer¬
ge¬

wehr.

Tuchhosen . . . .
Gattien.
Harnen.
-?emden.

Gamaschen . . . .
Oeutsche Schuhe .
Ungarische Schuhe.
Roßhaarene Halsbinden.
Messingene Halsbinden - Schnallen .
Zwilchene Kittel . .
Kalbfellene Tornister.
Ztiefel mit Spornen.
Tuchener Mantelsack.
Zwilchener Tornister . .
Lederne Handschuhe.
Fäustlinge . . . . . . . . . . .
Holzmüßen . . .
?c>rt - ä ' e^ s6 . .

p - tr - n -asch- a - ^ K -ai - nwUD - ck- ,.

Lart - asch-. ) .

Paar
»
v

Stück.

»
Paar.

Stück
»

Paar

Stück.

Mel mit Bügel.

^ mit Sabel - und Ba¬
lleberschwung - > yonnett - Tasche .

Riemen , f mit Bayonnett -Ta-
1 sche.

Säbel - , Pallasch - und Stock - , dann
Handriemen.

Batterie -Deckel - Futteral.
Flintenrremen . . . . .

X Unter -Offrciere . . . .
Pallasch - ^ § dl . . . . . . .

K

K

K

18
. 18

18
18

Anmerkung.

Hoflriegs-

rathliches

Rescciptvom



(8Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

MonLlirs- nnd Rüstnngs-Gebührs-Ausweis Nr . Z2
für das Feuerwerks - Corps.

Benennung der Sorten.

S

§
H

s S V K

K "

K

Anmerkung.

Hofkriegs-

räthlicheö

Rescript vom

Jnfanter

Artillerie-

Cavalleric

Inrantekc
Artill erie

Jnfanter.

Cavaller

Jnfanter.

Jnfanter

Artiller.

Jnfanter.
Artillerie.

Jnfanter.

Glatter Hut mit einer messin-
^ genen Schlinge u . Knopfe . Stück,
^ederbusch mit Futteral . . . »
Caput - Röck mit messingenen

Knöpfen . . . »

Langer Röck ^ mit Grenaden r
Kurzer » / versehen . . >

Leibel sammt Aermeln mit mes¬
singenen Knöpfen . >

Kittel . . . . ,
Holzmützen . ! v
Fäustlinge . .' Pu
Zwilchene Ueberzughosen . . >
Luchhosen . ^
Guttien . >.

D ' uden . . Stück
St -efel . . Paar
Halsbinden . . . . . . . . Stüct
Mantelsäcke . . . ,»
Schurzfell von lohgarenem

Kalbleder . . . . »
Vortuch von blauer Leinwand . »
?onb - ck' kpöo . »

Lederne Handschuhe . . . . . Paar

Lederwerks - und Rü¬
stungs - Sorten.

Messingene HalsbindenschnaN . Stück
Kalbfellene Tornister . . . . »
Grenaden zu Nvckeln und Ue-

berschwungriemen . . . . »

'j Klinge mit Bügel . »
Sabel - ^ scheide . . . . . »

' s Kuppel f.Fcuerwerker »
) Ueberschrvungriemen »

Artillerie.

Kuppelschließen . »
äbel - Handriemen . . . . »
tockriemen . . . »

Trommel - Tragriemen . . . »
Trommel,Ueberschwungriemen . »
Caput - Packriemen . . . . . »
ReißzeugbestkH - Anhängrie¬

men . . ' . . »
Neißzeugbesteck - Futteral - > »
Neißzeugbesteck . »

oz Z

i » i

i ; .

3 ? 3

iS *
r? i

Bey jeder Categorieder Caput - - 3. Febr . 6i6.
Röcke , der langen und kurzen
Röcke , datrn Leibel sind die von
der alten Montur abgetrennten
messingenen Knöpfe , dann von
den Hüten die Schlingen und
Knöpfe in der Monturs - Rech¬
nung gehörig in Empfang zu
nehmen und an die , aus den
Monturs - Commissionen unbe-
knöpft und unadjustirt empfan-
genen Sorten zu verwenden , die
Knöpf - Emzieherlohns - Gelder
sind nur für die aus den Mon-
rurs - Commissionen unbeknöpft
empfangenen Caput - Röcke und
Leibel , und zwar für einen Ca¬
put mit 1 kr-,für einen langen od
kurzen Nock mit - kr ., und für ein
Leibel » ilti/ ^ lr . zu empfangen
bewilligt . Bey ausbrechendem
Kriege werden für die >n das
Seid marschirende Mannschaft
aus Pen die halbe Tragzeit er¬
reichten Kitteln die Brotsäcke
erzeugt ; wenn sie aber die halbe
Tragzeit noch nicht erreicht ha¬
ben , so müssen solche an dieMon-
turS -Commission abgeliefert , u-
die Brotsäcke neu abgcfasit wer¬
den . DieHolzmütz . u .Fäusilinge
sind aus den mittelst Abnutzung
ausier Gebrauch gebrachten Lcl-
beln zu erzeugen . An Crzcu-
gungsmacherlohn sind für die
Holzwütze ed . für I Paar Fäust¬
ling « - kr . bemessen.

/ Diese Sorten dürfen nur jähr
s>i lich nach den bemcnenen Procen
o ten und beziehungsweise nach

dem wirklichenErsordernisse em¬
pfangen , die dafür abgelieferten
unbrauchbaren Sorten aber nur

/ auf die hierüber erhaltene Mon-
^ turs -Mustererledigung veraus¬

gabt werden . ^

Die Dauerzeit ist nur ideal
!Sie müssen so lange getragen
werben , als sie dauern - Uebri-
gens aber n usi dieses Nequisil
von den erhöhetcn Flick -Spessn

iunterhalten werden.

20 . Febr . 602.



64 XVI . H auptstück . VI. Abschnitt.

M o NLNr s - NNd R ü stNNg s - G eb u h r s - A u s Wc i s Nr . 33
für das Personal bey den Monturs - Oekonomie - Commissionen.

Benennung der Sorten.

2) D 'H.

Professi-
omstcn
Mel-
ster.

D

K

-7)

Anmerkung.

Hofkriegs-
räthlicheö
Rescript

vom

Iufanter

Glatter Hut mit messingenen
Schlingen . Stück

Hut a la 6or86

Caput - Nock. - .

it
Z.

Ex lca
Corps.

lInfanter.

Hechtgrauer Rock nach dem Offi-
ciccs - Schnitte.

Roquelor mit Knöpfen . - -

Grau melierter Caput - Nock

cköckel'» von weißem Tuche
Seidel / grapprorper Egaiisir

Tuchhosen.

detto - - ^ .

Gattieu . .

Hemden. . - . -

Kamaschen.

Schuhe . .

detto . - -

Stiefel . -

Zwilchene Kittel.

Zwilchene Reithosen . . . .

Noßhaarene Halsbinden - .

Halebindonschnallen . . . .

Leinene Tornister.

Holzmützen.

Fäustlinge . . . . . . . .

kort - ck'Lpoe.

Lederne Handschuhe . . . .

^ mit Bügel . . . -
-Säbel > lleberschwungrieme

) Handriem .en - . -

Stockriemen . . . . . . .

Paar-

Stück

Paar-

Stück

Paar-

Stück

Paar

Stück

Paar-

Stück

2

i i

DerAdjutant erhält dieMontur
wie ein Obermeister . Die Re -,
cruten sind mit der Montur der,
verstorbenen , in so wert der¬
gleichen voreäthig u -noch brauch
dar ist , zu versehen , im entge
gen gesetztenFalle aber gebühren
denselben nur neue Leidet , wenn
solche aus d . abgetragenen Mon
tur nicht erzeugt werde « können
Bey eintretender Kategorie ha
ben die Gesreyten gleich den Un-
ter -Offivieren jedes Mahl neue
Leibet zu erhalren , weil sie mit
letzteren gleicheDienste versehen,
mithin beständig m der Montur
erscheinen muffen , und aus den
Röckeln , stark deren dieHandlan
ger denHallina -Eaput zurWin
terszeit im Gebrauche haben,
»ach einer dreyjähngen Trag¬
zeit kerne Leidet zu erzeugen im
Stande sind . Für die Erzeugung
der Leibel , Holzmützen u . Fäust¬
linge aus alter Montur für die
Handlanger kann das jeweilige
Milizer -Macherlohn ausgerech¬
net werden , weil diese Leute
nicht selbst dieMonturs - «Stü¬
cke verfertigen können , sondern
die Profeffionisten dazu verwen¬
det werden müssen ; die Profes-
sionisten aber müssen sich diesel¬
ben ohne Erfolgung eines Ma¬
cherlohnes selbst erzeugen . Die
neu Enrolirten tönnen sich die
Holzmützen und Fäustlinge das
erste Mahl aus ihren mitge¬
brachten Kleidungsstücken erzeu¬
gen.

n . 2än. >776.
L 86.

3 ». Aug . 1769

iö. Illl . i6ai.
L 357g

Die ihre sechsjährige Eapitula - 3, . Aug . »769.
tlon ausgedienten Kapitulanten
behalten bey ihrer Entlassung
die empfangcrienMonturs -Stü-
cke bey , nur Sabel - und Ueber-
schwungriemcn rverden ihnen ab-
genommen.

Die von den Erziehungshäu¬
sern an die Monturö - Kommis
non zur ErlernWg einer Pro
session abgegebenen Knaben er
halten die Montur , wie die Mi-
lizer . ^

3>. Marz >78^



65Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

Monüirs - nnd Rüstnngs -Gebührs - Ausweis Nr . 35
der Knaben in den Regiments - Erziehungshäuser n.

Benennung d e r S o r t e n.

Dauerzeit . !

Ä n m e r k u n g. Hoftriegsrälh.
liches Neseript.

vom

Csako . . .

mi! Ammeln grau meliertem Tuche.
Paar lange Tuchhosen . Bey den deutschen Regimentern mit

deutschem Lahe ; bey den ungarischen auf ungarische Art
mit einem Niemen zu befestigen.

Ltück Hemden . . . . . .
Paar lange leinene Ueberzughosen . -
zwilchener Kittel.
Paar Bundschuhe . .
Hassflor.
Paar Fetzen zum Umwickeln der Füße.
zwilchener Tornister.
Sacktücher.
Holzmühe.
Paar Fäustlinge.

G

H

Die Bekleidung der Knaben in den Re¬
giments - Erziehungsbäufern hat durch¬
aus gleich zu seyn , und es darf unter kei¬
nem Vorwände eine Abweichung gestat¬
tet werden . Alle Kleidungsstücke müssen
in der gehörigen Weite verfertiget wer¬
den , damit der immer wachsende Knabe
nicht zusammen gepreßt werde . Das
Rockel must den Schluß über den ganzen
Lauch halben , damit der Knabe , da er
keinen Mantel hat , seinen Unterleib vor
Erkältung schützt. Die Leibel wurden in
Ser Absicht eingeführt , daß die Knaben
solche im Hause ohne Rockel tragen , und
dieses desto mehr schonen können . Der
Hosenriemen wurde den Knaben aus der
Ursache bewilligt , und das Tragen der
Hosenträgergänzlichuntersagt / weil sie
bey noch nicht vollkommen entwickelte !»
Körper schädlich sind. Das Materiale zu
den Monturs -Sorten können die Regi¬
menter von der nächsten Monturs -Com¬
mission gegenBezahlung erhalten , ivenst
sie nicht etwa Gelegenheit haben , sich
solches in der Nähe um einen gletchci!
oder noch wohlfeileren Preis zu vcr I

_

Fcbr. 8, -, . IV

Lio . 6
556

May 8 >>. I,
>46

4. Apr . 623. 1. 835

19. Inn.

28

27. May 782 .
Nov . 806 . 15

834  >

Gebühr s - und C a t e g 0 r i e - A u s w e i s Nr . 35
zur Monturs - Berechnung der k. k. Hofburgwache.

Benennung der Sorten.
Dauerzeit.

Jahre.

A n m e r k u n g. Hofkriegsräth-
liches Neseript.

Für das Qffici ers . Corps zur Galla - Uni-
fvrmirung.

goldbortirter Hut . . . .
gallonict hechtgrauer Uniform - Nock
goldene Schärpen
Zur ordinären  v d e r H a u s - U n i fo  r m i r u n g
unbortirter Hut
hechtgrauer Röck mit Kragen und Aufschlagborlen
weißtuchene Weste.
Paar weißtuchene Hosen.
goldenes kort - ck'epee
Paar hirschlederne Handschuhe
Extra ordinäre fürdiezweytenLieutenants
Mantel von meliertem Tuche . . ^ .
hechtgrauer Caput - Nock.
Paar Uniform - Stiefel.

Für den Fourierzur Galla - Uni-
formirung.

goldbortirter Galla - Hut . . . . .
franzblauer Galla » Rock.

Zur ordinären Uniformirung.
bortirter Hut
bortirter franzblauer Rock .
weiße Weste . . . .
Paar weiße Tuchhosen .
Caput - Nock . . . .

/2



i>6 XVI.  Hauptstück . VI . Abschnitt.

G e büh r s - nnd C a t e g o r i e - A u s w e i s N r. 55
zur' Monturs - Berechnung der k. k. Hofburgwache.

Benennung der Sorten.
Dauerzeit.

Jahre.

Anmerkung. Hofkriegsrath-
liches Nescript.

vom

z
i ?Paar Stiefel . . . .
3 ;Gattien . . . . .
3tHemden . . . . .
i jaoldenes kont ck'o^ öo .

Paar gelblederne Handschuhe
» wollene Socken .

roßhaarene Halsbinde
Mantel von meliertem Tuche

'/2

N ri st u n g s - S 0 r t e n.

Degen nebst Scheide . . . . . . .
Stock.
goldbortirte Kuppel für den Major . . . .
schwarzlackierte » sammt Schloß für den Lieutenant

» » v » » » Fourier.

Für die Mannschaft vom Feldwebel an,  ein¬
schließlich des Profoßen , zur Galla

Montirung.

goldbortirter Galla - Hut . . . . .
goldbortirtec hechtgrauer Galla - Rock .

Zur ordinären Montirung.

Mantel von meliertem Tuche . . . .
Artillerie - Hut für Feldwebel und Corporate
glatter Hut für Gemeine
hechtgrauer tuchener Röck
weißtuchene Weste.
Paar weißtuchene Hosen

Hat keine be
stimmteDauer-
zeit , wird nacl>

Erforderniß
angeschasst.

Caput - Rock für Feldwebel und Corporate
Jwilchkittel statt CaputeS für Gemeine
Paar Stiefel.

» Gattien -
3 Hemden .

kort - ck' opoo
Paar Handschuhe

» wollene Socken
roßhaarene Halsbinde

Rüstungs - Sorten.

Infanterie - Säbel mit Bügel .
ijCartousche - Kasten sammt Schild
1 -messingene Trommel » Schlägel .
isFeldwebels - Kuppelschließe
^ .Feldwebels - Rohr.
i ^kalbsellenec Tornister sammt Niemenwerk

Schwarz lackiertes Riemenzeug.

>'/-

isDegenkuppel für Feldwebel.
ickSäbel - Ueberschwungriemen
, ' Cartousche - Riemen
1 , Gewehrriemen
liBatterie - Deckel - Niemen .
r )Tcvmmel - Tragriemen .

» Ueberschwungriemen
r Ŝtockriemen . . . .

Die Mannschaft , welche in Schön
brunn zur Gactenwache verwendet
wird , erhält Eavallerie - Mäntel und
Cheveaulegers - Stiefel.

Der Mannschaft von der Hofburg-
wache können zu jeder Eategorievon
ein und einem Halden Jahre die Stie¬
fel zwey Mahl vorgefchuhec und Ein
Mahl besohlet werden.

r5 . Febr . 8iy . D
3 -i7-

Neben stehende Sorten haben keine
bestimmte Dauerzeit , sondern müssen
so lange als möglich benützt werden
westwegen die nöthigen Reparationen
nach Erfordernist vorzunehmen sind.
Das zu Grunde Gegangene wird ab
gegeben , und dafür werden von Zeit
zu Zeit neue Sorten aus der Mon-
turs - Commisswn , auch die neue Lac¬
kierung des Lederwerkes , sobald es
vonnöthen ist , gegen .Bezahlung be
sorgt.



Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde . 67

G e b n h r s - n n d C a Le g 0 r i e - 2l u s w e i s N r. 56
über die systemmä 'ßige Dauerzeit der zur vollständigen Uniformirung und Ausrüstung der k. k. Trabanten - Leibgarde

gehörigen verschiedenen Sorten.

Benennung d e- r Sorten.
Dauerzeit.

Jahre.

Für Stabs - und Ober - Officiere zur Dienst-
Uniformirung.

Mantel von meliertem Tuche
bortirter Hut . . . . . .
gallonirter rothtuchener Uniform - Rock
glatte weißtuchene Weste .
Paar >> Hosen . . .
goldenes kor .t - ä '6P66 . . . .
Paar hirschledsrne Handschuhe .
goldbortirte Degenkuppel X
H «lm mi,g ° ld « ich- m' K- mm - ? und S-
g- Id- n - SchS - p- - rmd - Wachtm - lst»

Zur Frack - Uniformirung.

glatter Hut .
ponceautuchener Frack .
weißtuchene Weste.
Paar » Hosen.
goldenes -
Paar hirschlederne Handschuhe

Rüstungs - Sorten.

Degen fammt Scheide > .
» Kuppelschließen > von vergoldeter Bronce -Arbeit

complettes Kuppelbeschlage , . . . . . . .
Die Degenvergoldung.

Für die Mannschaft vom Wachtmeister  ein¬
schließlich des Profoßen zur  Die .nst-

Uniform irun g.

Mantel von meliertem Tuche .
Helm sammt Kamm . . . .
gallonirter röthlicher Uniform - Rock,
glatte weißtuchene Weste .
Paar » Hosen .
bortirte Degenkuppel . . . .

r Cartousche sammt Riemen .
» Trommel - Tragriemen für Spielleute .

6
s
2
s
2
2
24

12

Zur Frack - Uniformirung.

glatter Hut . . . . . . .
Frack Uniform - Rock von meliertem Tuche,
weißtuchene Weste . . . . .
Paar » Hosen.

» Gallien.

Kleine Monturs - Sorten.

Paar Uniform - Stiefel
» socken.
» Schuhe .
» Strümpfe .

kort - ci'epes . . .
Paar Handschuhe >
Hemden . . . .
Halsbinde
neuer Degenüberzug .

Haben keine be-
stimmteDauer-
zeit ; müssen so
lange als mög¬

lich getragen
werden.

6

6
12
2

2
2
2
2

Anmerkung. Hofkriegsräth-
zliches Nescript.

vom

18
Band V7.



68 XVI -, H a u p Lstück . VI - A b schni t t.

Gebühr s - nu d C a Le g o r i e --A u s w e i s Nr . 56
ützer die systemmäßige Dauerzeit der zur vollständigen Uniformirung und Ausrüstung der k. k. Trabanten - Leibgarde

gehörigen verschiedenen Sorten.

Benennung der Sorten.

Rüstungs - Sorten.

Sabel sammt Scheide .
complettes Cartousche - Beschläge
Dienst - Kuppelschließe
ordinäre Schließe .
Paur stählerne Carabiner - Haken^
schwarzlackirte Degenkuppel zur Haus »Montu?
eomplette Trommel sammt Zugehör -

Fouriers - Uniform.

bortirter Hut zur Uniform .
blautuchener Uniform - Rock
weißtuchene Weste.
Paar » Hosen
Caput - Nock von meliertem Tuche ^
goldenes kort - cl'ögkk mit Bronce - Scheide
Paar hirschlederne Handschuhe -

» Uniforms - Stiefel
hirschlederne Degenkuppel .
neuer Degenschelde - Ueberzug -
Degen sammt Scheide .

Degenvergoldung

Hausknecht - Livreen.

Mantel von meliertem Tuche . . . >
bortirter Hut.
trapfarbtuchener Rock sammt seidenen Borten
trapfarbtuchenes Camisol
Paar gelblederne Hosen
zwilchener Kittel
Paar Stiefel.

» Schuhe.
» Strümpfe
» Socken»

Hemden.
Halsbinde

Dauerzcit.

Jahre.

A n m e r k u n g,

Haben keine be-
timnneDauer-
zeit , sondern

müssen so lange
als möglich ge
tragen werden

i
r
i
i
3
3

hat keineb . stiinm
te Dauerzrir.

6 '

Für die in der Inv a l i d en - V e r sor g ung
Befindlichen.

Galla - Hut > .
Nock von meliertem Tuche > als große Montirung .
weißtuchene Weste - - - -
Paar » Hosen .

» Strümpfe .
» Schuhe.

Hemden .
Halsbinde
Mantel von meliertem Tuche

Den Officieren undStabs -Parteyen
wird , wie gewöhnlich , die ganze Uni-
formirung , so wie der Mannschaft
vom Dice --Wachtmejster abwärts , ein 7
schließlich der Hansknechte , die klei¬
nen Sorten , endlich auch den Gar¬
de - Invaliden die ihnen gebührende
Montur im Gelde reluirt , und das
dießsallstge Aeguivalent nach dem je¬
desmaligen wirklichen Beköstigungs
Preise berechnet-

Hofkriegsräth-
liches Nescript.

vom

Nach Verschiedenheit des Eintrittes
in die Jnvaliden -Versorgung ist auch
die Monturs - Gebühr der Garde -In¬
validen verschieden.

Im ersten Jahre seines Invali¬
den - Standes bekommt jeder die kom¬
plette Montirung , und dann ronti-
nuirlich alle Jabre die kleine , alle
jwev Jahre die große , und alle sechs
Jahre den Mantel . '



Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

MonLurs- und Rüstungs - Gebührs - Ausweis Nr. 3/
der ungarischen Krön wach e.

Benennung der Sorten.

Grenadier
l 2
s ^

1 ^

Mühen.
Futteral
Hut . .

Noguelore mit Knöpfen

Rockel . . . . . . .

Leibe! .

Ungarische Tuchhosen

Äattien . . . . . .

Hemden.

Ungarische Schuhe .

Kittel.

Roßhaarene Halsbinden.

Messingene Schnallen . -

Zwilchene Tornister . . .

« -b-. > AL ' ^ -

S « n° d . » ^ , C . „ ° usch- °

U-b--^ u°gZ
Flinten-
Srock-
Säbel - Hand.
Hosen-
Trommeltrag.
Trommel -Ueberschwung-
Batterie - Deckel - Fut-

teral-

?ort - ck'epöe . . . .

^ Riemen

PatrontaschenKasten ^.

Lederne Handschuhe . . . .

Holzmühen.

Fäustlinge.

Stück

Oaar

Stück

»

Paar

Stück

Paar

Stück

Paar

L> D

K

s-

Dauerzeit.

K

Anmerkung.

Diebey der In

fanrerie gemach

ten Anmerkun¬

gen beziehen sich

hierher.

Hofkriegs-

räthliches Ne

script vom



? <r XVI.  Hauptstück . VI . Abschnitt.

C a Le g o r i e - A n s w e i s Nr. 58
über die Dauerzsit und Gebühr sammtlicher zur Uniformirung der Arrieren -Leib-Garde gehörigen Sorten.

Benennung der verschiedenen Sorten.
Dauerzeit.

Dienst - Uniformirung

goldbortirter Uniform - Hut . . - .

ponceau tuchener gallonirter Uniform - Nock .

weißtuchene Weste . .

» Hosen . . - . . - - -

glatter Hut mit goldenen Schlingen

schwarztuchener Rock
schwär -tuchene Weste

v Hosen
Qrdenskleid - ^

> für den Capellan

Tasche

Unterziehhosen - - . . ' . . -

schwarzsammtene Commod - Kuppel mit bortirter

goldbortirter Cartousche - Riemen . . ^ .

Paar große Uniform - Stiefel . . . -

Paar hicschlederne Handschuhe . . . .

goldene kort - li ' epLs . .

schwarzer Federbusch . . . . . .

Ueberhemd zur Conservirung der Uniform -

Degen mit vergoldetem Griffe . . - .

Cartousche - Kasten von vergoldeter Bronce - Arbeit,

Paar silberplattirte Sporne .

stählernes Commod - Degenkuppel - Beschläge

Die Vergoldung des Degengefäßes und der Beschläge

ebst Riemenbeschlag

Extraordinäre,

goldene Schärpe , für Premier - und Second - Wachtmeister

ponceautuchene Eschabraque ^ . - .
blautuchenec Reitmantel > für den Adjutanten
Paar hicschlederne Reithosen ^ .

Frack - Uniformirung

Frack - Uniform - Rock vom meliertem Tuche . . . .

weißtuchene Weste . . . .

Paar tuchene Hosen . .

Caput - Nock vom meliertem Tuche . - .

Jahre.

Haben keine be

stimMteDauer-

zeit , undmüffen

so lange getra¬

gen werden,als

.Möglich ist

Anmerkung.
Hofkriegs-

räthlichesRe
script vorn

i

»
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C a L e g o r i e - A u s w e i s N r. 3n '
über die Dauerzeit und Gebühr sammtlicher zur Uniformirung der Arcieren - Leib- Garde gehörigen Sorten.

7 »

Benennung der verschiedenen Sorten.
Dauerzeit.

Jahre.

Anmerkung.

HofkriegS-

räthlichesRo

script vom

P r i m a - P l a na - U n iformi r u n g

goldbortirker Hut . . . . . . .
» blautuchener Uniform - Nock . . ^

goldboctirte weißtuchene Weste
Paar » Hosen . . . .
Caput - Nock von meliertem Tuche . . .
Paar Uniform - Stiefel . .

goldenes roi ' t - ll ' öpee mit Ponceau - Streifen ( Fouriers und Pryfoß)
Stockband für die Haus »Inspektoren
Paar hicschlederne Handschuhe.
hirschlederne Degenkuppel . . . . . .
neuer Degenscheide - Ueberzug.
Degen und die Degengefäße - Vergoldung .

Livree - Sorten.

i bortirter Hut für die Portiers , Bedienten und Kutscher
unbortirter Hut für die Hausknechte
Livreen - Nock für die Portiere , Bedienten und Kutscher

Camisol für die Portiere , Bedienten , Kutscher undHausknech
Winterpelz » den Portier im deutschen Garde - Hofe / .

» » » » » galizischen » v . .
Bandalier » » » . . . . . . .

Livree -Nock für Hausknechte , zwey Jahre nach einander , im dritten
dessen einen Caput .

Caput »Rockfür » statt der Livreen
» » » Kutscher . . . . . .

» » » Bediente , zwey Jahre nach einander , im dritten
einen Roguelor . . . .

Roguelor r» » alle drei ) Jahre statt des Caputs
» » Kutscher.
» » Hausknechte . . . . . - .

Paar gelblederne Handschuhe für Portiere und Kutscher
seidene I ' o, -r - ä ' öpeo für Portiere . . . .
gestreifter Zwilchkittel für Bediente , Hausknechte und Kutscher
Paar gelbledecne Hosen i . . .

' Livreen - Stiefel , . .
» » Schuhe F' kur alle Domestiken gleich .
' wollene Strümpfe / . . .

statt

statt

dessen

Extra ordinäre.

Eschabraquen für Premier - , Second - Wachtmeister , Garden u . Trompeter
Trompeter - Uniform . .
Neitmantel - . . . . .
Reithosen . .
Neitsattel und Reitzeug . .

3

»V-

> 3

Haben keine be¬
st !mweeDauer-
zeit , und müs¬
se» so lange als
möglich getra¬

gen werden
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74 XVI.  Hauptstück . VI. Abschnitt,

o NLU r s - G e b N h r s - A N s W e i s Nr. 40
der Invaliden.

Benennung der Sorten.

Dauerzeit

N L

Anmerkung. Hofkriegsräthliches

Nescript vom

Hut ä la 6or86

hechtgrauer Gehrock mit grapprother Ega-

lislrung . . .

hechtgraues Cavallerie - Leibel mit Aermeln

hechtgraue Tuchhose.

Paar Gatlien . -

Hemden . . . . . . . .

Paar Kamaschen.

Paar Schuhe.

Halsflor.

Kittel.

Säbel mit Bügel, ' mit Eisen montirt .

Sabel » Ueberschwungriemen von braunem

Oberleder

koi ' t - ck'öpöe . . . .

Paar lederne Handschuhe .

Holzmühe . . . .

Paar Fäustlinge -

Vrotsack.

Paar Schuhsohlen.

Den in der Jnvaliden -Versorgung befind¬
lichen und nur die Jnvaliden -Gebühc bezie¬
henden Fourieren , Unterärzten , Regim .- und
Stabs - Profoßen gebühret statt einer Natu-
ral -Montur ein jährliches Monturs - Geld,
welches von dem Hoflriegsrathe jeweilig be¬
stimmt wird.

Benin der Jnvaliden -Versorgung befind¬
lichen und unter der Rubrik Gage  stehenden
Individuen gebühret keine ärarische Montur,
wovon nur in Ansehung der Jnvaliden -Feuer-
werker eine Ausnahme besteht , in dem den¬
selben ein jährliches Monturs - Aequivalent
gebühret.

Aufdie Ueberröcke für die Invaliden darf
kein anderes als hechtgraues , zudenLeibeln
und Beinkleidern aber , wenn es die Umstände
erfordern , kann blaues und grünes Tuch ge¬
nommen werden.

Der Ucbecrock hat eigentlich keine Dauer¬
zeit , sondern er muß so lange getragen wer¬
den , als es nur immer seyn kann.

Jenen Invaliden , welche in den Lustgärten
Wachdienste versehen , gebühret alle 2 Jahre

* die Montur , welche denen rn dem Invaliden-
Hause in 4 Jahren gebühret.

Jenen Invaliden , welche Krankenwärters-
dienste versehen , kann die nöthige Montur
aus der Oekonomie - Commission verabfolgt
werden.

Die für die Jnvaliden -Wachmannschaft im
k. k. Hofkriegsgebäude jeweilig erforderlichen
Wachmantel können gegen Vergütung v n
der hofkriegsräthlichen Haus - und Spesen-
Verwaltung aus dem Wiener Monturs -De¬
pot abgefaßt werden.

Den Invaliden der ungarischen Truppen
in den ungarisch .Invaliden -Häusern gebühren
ungarische lichtblaue Tuchhosen und Schuhe

Dem Prager Invaliden - Hause sind für
ein aus alten Sorten erzeugtes Camisol
mit Aermeln 14 kr -, für ein Leibel ohne Aer-
mel in kr . ( mit Inbegriff des Mitteldinges)
an Macherlohn , dann für die Reparatur ei¬
nes Rockes 4 V » kr . , für ein Camisol oder
Leibel 3 kr . , und für einen Kittel 2 kr.
bewilliget-

o. Febr. 8«3. R 12Z.
-S . May 8 >6.L ro65.

r5. Aug- 81>» V 36o5.

>4. März 617. L 98 j.

16. 2ct - 81 r . D 36oi.

S. Aug- 789-

9. Aug . 768. L , 578.

lü .Sepk . 6»7,L!4<>96.

S. März 617. L »434



?5Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

MonLurs-Gebührs-Ausweis Nr . Li
für condemnirte Arrestanten des männlichen und weiblichen Geschlechtes.

Benennung der Sorten.

Dauer¬
zeit.

Jahre.

Anmerkung. Hofkriegsräthliches
Rescript vom

Für die z u r S ch a n z a r b e i t v e r-
urtheilten Arrestanten des

männlichen Geschlechtes:

Mütze 'von weißem Hallina - Tuche . .
Caput - Röck . - .

Leibel mit Aermeln.

Paar lange Hosen von Zwilch.

Paar Tuchhosen.

Hemden.

Paar Eomiß - Socken . . ^
» Schuhe von Nindleder.

Für die zur Zuchthausstrafe
v e r u r t h e i l t en weiblichen

Sträflinge sind bemessen:

Hemden.
Rocke von Zwilch.
Chemise.
Vortücher . -
Halstücher . -
Paar Schuhe.
Rock. . . .
Chemise.
Unterleibel . .

-» --

7 -»
G

G

Der Caput - Rock ist von weißem , starken Hallina-
Tuche mit einer Capuce , 7 messingenen Knöpfen zum
Zumachen , inwendig auf bkyden Seiten mit Säckeln
von hinlänglicher Weite und Länge bis über die
Waden , wohl genäht und eingeschlagen.

Den Zuchthaussträflingen und Schanzarbeitern
gebühren Leibel mit Aermeln , welche sie im Win - ,
ter unter den Caput - Nocken , im Sommer aber
statt der Rockel zu tragen , und daher letztere in der
wärmeren Jahreszeit ganz abzulegen haben.

Die Hosen sind von gutem starken Zwilche , auf
beyden Seiten von unten bis oben mit löcherigen'
hölzernen Knöpfen , wohl angenähet , zum Auf - unü
Zumachen , damit der Mann unter dem ungeschmie-
deten Schließeisen solche abziehen und säubern könne;
oben ein Bündel mit einem kleinen Sacke für die
warme Jahreszeit . Auf gleiche Art ein Paar Ho¬
sen von Hallina - Tuch , mit welchen der Mann zu¬
sammen 2 Jahre auskommen muß.

Die Hemden müssen aus starker hänfener , halb-
gebleichter Leinwand von hinlänglicher Länge und
Weite seyn.

Den mit einem leichten oder mit gar keinem
Schließeisen versehenen Festungs - Arrestanten kvn
nen Gattien , lange Infanterie - Tuchhosen und un¬
garische Schuhe , aber weder Kamaschen , noch wol¬
lene Strumpfe verabreicht werden.

In jenem Falle , wenn ein Arrestant außerordent¬
lich verwendet , und seine Schuhe stark abgenützt wer¬
den , können ihm , damit er nicht an seiner Gesundheit
leide , 1 Paar Absatzflecken und 1 Paar Doppelsoh
len nach voraus gegangener Untersuchung verabfolgt
werden.

7- Aug . 769.
6. » 8o5. n , 567,

7. Aug . 769.
b. Aug . öoS. II 567.

7 . Aug.
6. 2ul.

>6. Apr.

7Ü9.
776.
8 >4.

7. Aug . 769.
10. Febr. 6o3.L >28.

>9. Map 791. L S5S

Vano Vi. 20



XVI.  Hauptstück . VI. Abschnitt.

N . Regiment.

Ausweis N r. 42
des Erfordernisses , der Montur und Rüstung , wie solche von dem Gefertigten bey der am . .

abgehaltenen Untersuchung zum Auslangen bis zum Monathe N . N . befunden worden ist.

Der zur Monturs - Untersuchung ausgerückte
Loco - Stand bestehet aus . .. Köpfen.

Bey der Mannschaft am
Leibe

-3-

iG

G

-s-

c-7)

O

-?

Z H

-8- --: r:

S -H
L>

.G

^ s
ZGs

D' s -«
« ' 2

?- --
M

N.

dZ»

Grenadier - Mützen.
Futterale hierzu.
Csako 's . .
Noquelore.
Nocke.
Leibel.
Tuchhosen.
Hern den u . s. w.

N . N . am
N. N. Brigadier. N . N . Feld -Kriegs - Commissär.

A ufs a tz N r. ä5
über das Erforderniß an Limite - Leder für die hier angeführten Truppengattungen.

sIayrlicher Lederbedarf
-nachMaß derCategorie^

Gattung der Truppen.

H O K

Hiervon auf einen
Monath.

H Ä
der.

Pfund. Loch.

Ä

Für deutscheund ungarische Infanterie^
Regimenter . z

Für die Jäger und Pioniere ! für Unter - Officiere , Gefreyte und
» Garnisons - Bataillone , Gemeine.
» » ungarische Kronwache j
» » Cordonisten ^
» » Kürassiere , Dragoner und Cheveauxlegers , welche auch mit

Schuhen versehen sind . . . . .
» » bloß Stiefel tragenden Extra - Corps : als die gesammten Ar¬

tillerie - , Mineurs - , Sappeurs - dann Fuhrwesens - Profes-
sionisten . . . . . . , .

Für Pontoniere , welche auch Schuhe bekommen.
» die Gestütsmannschaft , in so weit sie nicht mit Csismen verse¬

hen ist. . .
Für die mit Csismen versehenen aber . . . .
» r> Fuhrwesens - Beschäl - und Nemontirüngs - Departements , dann
» » Thierarzeney - Instituts - Mannschaft , welche mit Schuhen

und Stiefeln versehen ist . .
» r> Husaren und Uhlanen ohne Schuhe.

'/2

1

L

2 /̂l2
I

^/22
V-

^32

^/Z2
^32

*/32
^32

r '/3

2"/3
3

3
2 '/3

3
22/

2^ 6
I

r'/s



Von der Montu r und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

L.
Von dem MonLurs - Fonde.

H. 555o.
Den Monturs - Fond , aus welchem alle Aussagen , welche das Monturs - und Aus¬

rüstungsgeschäft erfordert , bestritten werden müssen , bilden die monarhlichen Dotation ^ - Gel¬
der und alle jene Beträge , welche zum Besten desselben bestimmt sind.

H. 555 r.
Um in Ansehung der für den Monturs - Fond gehörigen Gelder die nöthigeUebersicht

zu erhalten , und demselben nicht Auslagen aufzubürden , worauf dieser Fond nicht dotirnt ist,
soll genau darauf gesehen werden , daß außer den gewöhnlichen monathlichen Dotations-
Geldern auch alle jene Zuschüsse , welche aus Anlaß des Monturs - und Ausristungsgeschäf-

tes sich ergeben , dann alle Geld -Ersätze , welche für Monturs - und Rüstungs - Sorten eingehen,
die das Militär - Aerarium nicht unentgeldlich zu verabfolgen hat , immer diesem Fonde zu
gute gebracht , und zu den für das Monturs - und Ausrüstungsgeschäft bey den Kriegs - Sas¬
sen erliegenden Geldern übertragen werden , nachdem das zu derley Sorten verwendete Ma¬
teriale , worauf von den Staats - Finanzen keine Geldanweisung erfolgt , doch wieder von

dem Monturs - Fonde beygeschafft werden muß.
Dieser Fall tritt daher auch bey den Geldern ein , welche für Cadetten und Gemeine

ex xi ' oxriig , wegen der Ahnen verabreichten ärarischen Montur in Entlassungsfällen und
dergleichen , erlegt werden , bey der Gränzmannschaft , welche in Friedenszeiten , mit Aus¬
nahme der Schuhe , keine ärarifche MonturS - Gebühr hat , wenn für dieselbe Monturs-
Sorten gegen Bezahlung bey den Monturs - Commissionen gefaßt werden , nicht minder,
wenn die Landesbehörden für Civil - Mannschaft Kleidungs - und Rüstungs - Sorten gegen
Bezahlung abfassen lassen, oder auch, wenn das Aerarium für zu Grunde gegangene Mon¬
turs - und Rüstungsstücke entschädiget werden muß.

tz. 555s.
Zu dem Monturs - Fonde haben ferner einzufließen : alle bey den Monturs - Commis¬

sionen durch verkaufte Hadern und Strazzen eingehenden Beträge , dann alle Beköstigungs¬
ersparnisse jener Mannschaft durch alle Oekonomie - Zweige , welche auf den completten Frie¬

densstand nicht vorhanden ist , und was bey den Regimentern durch innerliche Wirthschaft,
das ist , durch Beurlaubung an Officiers - Gagen und Löhnung , wie auch an Brot und Ser¬
vice erspart wird.

tz. 5553.
Die Regimenter und Corps haben die für ordinäre Montur - Annützung ihrer Militär-

Arbeiter zu leistende Vergütung , sie mag von dem Taglohne des Mannes oder von dem
betreffenden Arbeits - Fonde herein gebracht werden , gleich allen sonstigen Monturs - Erfatz-

geldern , von Monath zu Monath an die nächste Kriegs - Cassa zum Besten des Monturs-
Fondes abzuführen.

tz. 555/j.
Derley Erläge sind den sonst für die Monturs - Commission , bey der Kriegs - Cassa er¬

liegenden Geldern zuzurechnen , und mit ihnen zu den von der Kriegs - Cassa an die Mon¬

turs - Commission unmittelbar oder auf ihre Rechnung zu leistenden Zahlungen zu ver¬
wenden.

Alle Monathe ist dem HofkriegSrathe über die auf diese Art eingegangenen Gelder
ein Ausweis  einzusenden.

6 .
Von der Erzeugung der Montur und Rüstung.

h. 5555.
Der Zweck der Montur und Rüstung ist : den Soldaten gehörig zu kleiden , ihn

auch mit der vorgeschriebenen Rüstung , die Pferde aber mit dem nöthigen Geschirre , Sattel

77

Welche Gelder den Mon-
turs - Fond bilden und welche
Auslagen aus .demselben zu
bestreiten sind.
Hkth . am 7. Nev . 8 >7. r !.IZi ^.

„ >, 3u-Dec .k!>7. L .Hi5K

Welche Gelder zum Besten
des Monturs -Fond es besNn Mt
sind.
Hkth. aM y. Nov . 8i7 .H.35lä.

>» 3o«Nee - 617,^ ,^ 136.

Welche Gelder noch ferner
zu dem Monturs -Fonde cin-
zufließen haben.
Hkth. am >1. Oct . 1770.

Wohin die Regimenter uns
Corps die eingehenden Mon¬
turs - Ersatzgelder abzuliefern
haben.
Hlth . ÜM23. Nov . 9io .v .6s>7<,

u- 6597

Wie sich die Kriegs - Cassa
hinsichtlich der zum Besten des
Monturs -Fondes eingehende»
Gelder zu benehmen hat-
Hk.h,am7 - Nov . 817. L . 35,z

Zweck der Montrirund :>ü-
stung.
H th. am >S. Nov. >68i.
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Wem die Erzeugung der
Montur und Rüstung obliegt.
Hkth. nm »5. E ept. 7Ü7.

In welchem Fülle den Re¬
gimentern das Materiale zur
eigenen Erzeugung verabreicht
werden kann-
Hkth. am rn. Jul . 606. L. r33>,

» „ i >. Aug. 8>4. ^ -5>24.
,, „ b. Sept .ö>H. L .56oi

U. öl>5,
„ „ 8. Jan . 6,6 . L . 62.
»> » 6. Man 8 >6. K. 839'
„ » 21. Jan . 3 -9- L . >4>'

Jff wie weit sich diese Ma'
terial - Bewilligung auSzudeh-
nen hat-
Hkth. am 20. Jul . 3o6. L ., 33 i.

» » Ii .rlug - Si/j-L.älrg.
„ » k>. Sept .8i4 .kü.8üc.i-
» » 8. März 81b.i :. 839.
»> „ 21.Jan , 619.1:.

Aus welcher Ursache das
Fuhrwesen von der eigenen
Erzeugung der Monturs - Sor¬
ten ausgeschlossen ist.
Hkth. am - r. Aug .biä .i :. 5,24

Wie diese Erzeugung vor-
znnehmen , und was dabey zu
bcobackten ist.
Hkth. «M - Aug . 3»/j.L .5i2ij.

Auf welche Monturs - Sor¬
ten zur eigenen Erzeugung
kein Materiale zu verabfol¬
gen ist.
Hkth. am l >.Aug. 614.1:.5i,ij.

» -, 6 Jan . 8i6 . L. 62.

Wie die Materialien - Em¬
pfänge zu geschehen haben.
Hkth. am 6. Jän . 616. L . 82.

Unter welche» Bedingun¬
gen die eigene Anschaffung
und Erzeugung der kleinen
Monruro - Sorten den Trup¬
pen überlasten werden kann.
Hkth. am 29. Aug . »617.

und Zeug zu versehen , damit sowohl der Mann , als auch das Pferd , dort , wo es immer
nöthig wird , ohne Anstand zum Dienste verwendet,werden könne.

h. 6556.

Die Montur und Rüstung für Mann und Pferde aller Truppengattungen der k. k.
Armee ( die Garden ausgenommen , bey welchen die Beyschaffung selbst geschieht ) wird durch
die aufgestellten Monturs - Commissionen oder Depots vom echtem, guten Materiale , nach

den in der Adjustirungs - Vorschrift ( im dritten Abschnitte dieses Hauptstückes ) vorgeschriebe¬
nen Directiv - Regeln erzeugt , und zur gesetzlichen Abfassung dort aufbewahrt.

tz. 5557.
Obwohl die Erzeugung der Montur eine Obliegenheit der Oekonomie - Commissionen

ist , so kann doch den Regimentern und CorpS das Erforderniß an Röckel » und Tuchhosen,
wenn sie zur eigenen Erzeugung Gelegenheit haben , entweder ganz oder zur Hälfte in nicht
geschnittenem Materiale , und die andere Hälfte in nicht fertigen Sorten , sammt dem Mili-
zer - Schnitt - und Macherlohne , von der Monturs - Haupt - Commission zwey Monathe vor¬
der Categorie verabfolgt werden , damit bey der Verschiedenheit der Größe und Starke der
Mannschaft , für welche die bey den Monturs - Haupt - Commissionen eingeführten Classen
und Gattungen der an den Leib passenden Monturs - Stücke das Verhältniß nicht vollstän¬
dig erreichen , durch die eigene Erzeugung jedem Mißstande abgeholfen werden könne.

§. 5556.
Diese Material - Bewilligung hat aber keincsweges sich dahin auszudehnen , daß die

Truppen die Hälfte im Materiale annehmen müssen , ohne eine größere Anzahl fertiger
Sorten , und um so viel weniger an Materiale fordern zu können , indem manche Regi¬
menter durch ihre innere Beschaffenheit oder durch Local - Umstände sich nicht in der Möglich¬
keit befinden , eine bedeutende Anzahl Montirungen in der gehörigen Zeit selbst herzu-
stellen.

tz. 555g.
as Militär - Fuhrwesen ist nicht geeignet , die Leibes - Montur sich selbst zu erzeugen,

rst diesem Corps jederzeit die Montur durchaus ganz fertig , und denjenigen Regimen-
nd Corps , welche die Erzeugung derselben bis zur Hälfte nicht zu Stande zu bringen

vermögen , auch eine größere Anzahl fertiger Sorten als bloß zur Hälfte zu verabfolgen.
tz. 556o.

Diese Erzeugung ist mit der strengsten Aufmerksamkeit auf die Material - Qualität

und auf die gute Arbeit vorzunehmen , und eS kann in dieser dienstmäßigen Sorgfalt bey
keiner Truppengattung irgend ein Unterschied gemacht werden.

h. 5561.

Die Verabfolgung der Monturs - Stücke im Materiale hat aber auf jene Sorten nicht
Statt , welche , wie z. B . die Mäntel , nicht an den Leib passen . Diese werden durchaus
bey den Monturs - Commissionen verfertiget . Eben so müssen die allenfallstg erforderlichen Ka-
maschen und Leibel (welche aus ungenäßtem Tuche zu erzeugen sind) im fertigen Stande
empfangen werden.

§ . 5562 .

Die Empfänge deS Materials und der fertigen Sorten haben auf Entwürfe und ge¬

gen Quittungen der verschiedenen Truppenkörper , mithin bey .den Grenadieren divisions-
weise zu geschehen , wenn sie sich nicht bey ihrem Regiments befinden , da in diesem letzteren Falle
daS Regiment auch für seine Grenadier - Division zu fassen hat . Ein allgemeiner Empfangs-
Termin kann nicht angenommen werden , da dieselben in der Monturs - Categorie ihrer Regi¬
menter verbleiben müssen.

Z. 5563.

Die Erzeugung der kleinen MonturS - Stücke und die Beyschaffung des Materials

dazu kann den Truppen nur dann , wenn die Beyschaffung des Materials und dis Erze »-
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gung derselben im angemessenen Preise erreicht werden kann , und die Regimenter und Corps

solche übernehmen wollen , überlassen werden . In diesem Falle haben die Truppen immer
früher die Erklärung abzugeben , ob und in wie weit sie dazu sich in der Gelegenheit be¬
finden , und welche Preise zu erreichen seyn würden . Damir diese Erklärungen aber dem
Zwecke entsprechen , so ist hierüber eine Eingabe  nach dem beygedruckten Formulare
Nr . i . zu verfassen , und dem Vorgesetzten General - Commando einzureichen , wobey Fol¬
gendes zur Nachachtung dient.

tz. 5504.
Diese Verhandlungen müssen mit Intervenirung des respicirenden Feld - Kriegs - Com-

missars und ohne schädliche Kreuzung der Truppenkörper gepflogen werden , und es ist darin
ausdrücklich mit den betreffenden ersten Erzeugern , nähmlich mit den Fabriken , auf welche
eigentlich in diesem Geschäfte die Absicht gerichtet ist , das Übereinkommen zu treffo .i.

Da diese Verhandlungen erst der hofkriegsräthlichen Genehmigung unterliegen, -so kön¬

nen dieselben auch vorhinein keine verbindende Wirkung haben.
tz. 5565.

In solchen Fällen sind die Regimenter und sonstigen Truppenkörper für die gute

Beschaffenheit der betreffenden Monturs - Stücke und für die vorgeschriebene Form dersel¬
ben , so wie auch dafür verantwortlich , daß keine Beschaffung über die Gebühr geschehe.

§. 5566.

Die dießfallsigen Erklärungen , beziehungsweise Eingaben , sind vom General --Com¬
mando mittelst eines Verzeichnisses dem Hofkriegsrathe vorzulegen , und wenn Hey den

Erklärungen der Truppen oder sonst über die Sache selbst von Seite des General - Com-
mando ' s Bemerkungen sich ergeben sollten , so sind diese in den Einbegleitungs - Berichten,

gehörig auseinander gesetzt , genau anzuführen.
H. 556 ^ .

Alle Monturs - Sorten , ausschließlich der Leibel , Holzmützen und Fäustlinge , sie

mögen von der Monturs - Commission oder durch die Truppen selbst erzeugt werden , müs¬
sen von genäßtem Tuche und guter Qualität seyn , und die Nässung hat der Erzeu¬
gung der Monturs - Sorten vorher zu gehen . Um bey den Truppen , welchen zur Erzeugung
der Montur ganze Stücke Materiale bewilliget werden , die von den Monturs - Commis¬
sion genäßten Tücher ganz kennbar zu bezeichnen , muß jedes genäßte Monturs - Tuch von dem
die Monturs - Commission resvicirenden Feld - Kriegs - Commissariate an beyden Enden mit

einem Nässungs - Controll - Stämpel versehen seyn.
tz. 5568.

Alle Monturs - Sorten , die bey den Monturs - Commissionen oder bey den Regi¬

mentern erzeuget werden , müssen , und zwar erstere mit den Anfangsbuchstaben der Mon¬
turs - Commission , letztere aber mit der Regiments - Nummer , über dieß beyde mit den

Classen und Gattungen der Montur , dann mit einem zweyten Stämpel , der die Iah-

reszahl enthalten muß , versehen werden , welche Stämpel die Monturs - Commissionen an¬

zuschaffen , und die Regimenter von denselben gegen Quittung zu empfangen haben.
tz. 556q.

Die auf eigenen Einkauf verfertigten und gestämpelten Monturs - Stücke müssen
von dem Brigadier und respicirenden Feld - Kriegs - Commissär durchaus untersucht werden,

und von letzterem ist nach dieser augenscheinlichen lleberzeugung auf dem Entwürfe , mittelst
dessen und der Quittung das Materiale zu den betreffenden Sorten der Monturs - Com¬

mission , als von daher empfangen , quittirt wurde , die Bestätigung anzumerken , welche
Gattungen ûnd Anzahl verfertiget befunden worden sind , damit solcher Gestalt gegen die

Hofkriegsbuchhaltung sich a-usgewiesen werden kann.

Me die diesifaUs richtigen
Verhandlungen gepflogen wer¬
den sollen, und wem sie zur Bes
gnehmigung vorzulegen sind.
Hkth. »im 29. Aug . >6,7.

Für was die Truppen bey
eigener Erzeugung verantwort¬
lich bleiben.
Hkth. am 29. Aug . 1617.

Aufwelche Art die dießfall-
sigen Eingaben von dem Ge¬
neral - Commando dem Hof¬
kriegsrathe vorzulegen sind.
Hkth. am rä . Aug . 1752.

,, „ »g .Aug . »8,7.

Don welchem Tuche die
Monturs - Sorten zu erzeugen
sind , und was der Erzeugung
derselben vorzugehen hat.
Hkth- am i l .Aug . 8 >§. 2 .6124.

„ „ r - .2un .8iä .L,3ob3'
„ „ r2 . Apk. 816 . L . 1127.

Mit welchem Stämpel die
erzeugten Monturs -Sorten zu
versehen sind.
Hkth. am 28. <sä ». k«»8. L 85.

„ .» 8. Jan . 6,6 . L 8,.
„ „ r l . März 8>6.L86 §.
»» ,« 25. Nov .817. L 36^9»

Wie die verfertigten Msn-
turS - Sorten von dem Briga¬
dier und dem Feldkriegs -Eom-
Missär zu untersuchen sind.
Hkth - am 8. Zän . 8,6 . L Sr.
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v.

Von der Anweisung der Montur und Rüstung.
§. 5570.

Die Anweisung der Montur und Rüstung hat mittelst kriegscommissariatisch gefertig¬
ter Entwürfe , ohne welche von den Monturs - Commissionen nichts erfolgt wird , zu ge¬

schehen , und ist daher eine Obliegenheit des Feld - Kriegs - Commissariats , wobey alle je¬
ne Vorschriften , welche hinsichtlich der Geld - und Natural - Anweisungen bestehen , zu gel¬

ten haben.

§. 5571.

Die kriegscommissariatischen Entwürfe müssen das Quantum und tzusls , nebst der
Zeit , auf welche es gehöre , bestimmt ausweisen , und nebstbey richtig enthalten , auf was sich
diese Anweisungen gründen , ob sie ordinäre Gebühren , ü - Oonw - Empfänge oder besonde¬

re Passierungen betreffen , und gegen wessen Quittung solche zu verabfolgen sind.

H. § 672.

Abfuhrsanweisungen müssen im Wesentlichen das Rühmliche enthalten . Die kriegscom¬
missariatischen , so wie jene Beamten , welche interimaliter zu commissariatischen Geschäf¬
ten verwendet werden , haben die auszustellenden Monturs - Fassungs - und Abfuhrsentwürfe
mit dem Nahmen und der Charge deutlich zu unterfertigen , und das kriegscommissariatische

Sigill beyzudrücken , wobey sich von selbst versteht , daß auch die interiinaliter fuNgirenden
Verpflegs - und anderen Beamten ihren wirklichen Charakter mit der Bemerkung beyznfü-

gen haben , wie sie zeitlich in der commissariatischen Function stehen.

tz. 5678.

Die Gebühr kann sich gründen:

a) Auf allgemeine Categorien in den bestimmten Terminen.

b ) Zur Bekleidung der neu zuwachsenden Mannschaft , wenn sie nicht mit der vor¬
schriftsmäßigen Montur versehen , und die bey der Truppengattung vorhandene alte
Montur nicht hinreichend wäre.

c ) Auf dre bewilligten Ledergattungen im Limits - Preise und sonstigen Natural - Zuschüsse.
6) Auf Passierungen, über die auf Marschen oder durch unvermeidliche Unglücksfalle zu

Grunde gegangenen Monturs - und Lederwerks - Sorten.

§. 5574.

Die Anweisungen auf allgemeine Categorien in bestimmten Terminen gründen sich:

s) Auf den Loco - Stand , welchen der Regiments - , Bataillons - und Corps - oder Ab-
theilungs - Commandant zu bestätigen hat , und der mit der betreffenden Monath - Ta¬
belle zu combiniren ist.

d ) Auf den Caregorie - Aufsatz.
c )) Auf das Monturs - Anweisungs -, Empfangs - und Ausgabs .- ProLocoll der Regimen¬

ter , Bataillone und Corps.

ä ) Auf das Monturs - Protokoll der Compagnie oder Escadron.

h. 5576.

Die Anweisungen auf allgemeine Categorie - Termine müssen daher den chargenweisen
Stand dociren , für welchen die eine oder andere Sorte zum Empfange angewiesen wird,

auch zugleich die Zeit bestimmen , wann diese Gattungen gebühren ; ferner dürfen alle nur

für den Loco - Stand , unter welchen jedoch die im Lande Commandirten einzurechnen sind,
geschehen , daher die Beurlaubten wegzulassen sind , weil für sie die Abfassung der gebühren¬
den Monturs - Sorten erst dann Statt hat , wenn sie einberufen werden , oder aus Mangel

der Nahrung selbst einrücken.
Bandvr . 2»

Wem die Anweisung der
Montur und Rüstung obliegt.
Hkth. am 7. Sept . -76».

„ „ >v. Nov . >778.
„ „ , i . Aug. i8i >.

„ r4.Sept .8ib .L.36S4'

Was die kriegscommissaria¬
tischen Entwürfe enthalten
müssen.
Hkth. am 7. Sept . >76».

Was die Abfuhrsanweisung
zv enthalten hat.
Hkth. am 7- Sept . 1768.

,, „ 3o. Nov. 797- T 3o83.

Auf was sich die Gebühr
gründen kann.
Hkth. den 1. 2 »l. Si3 . L 2§7Y.

.. „ ib. Febr. 8>4. ^ 74'-

Auf was sich die Anweisun¬
gen auf allgemeineEategorien
gründen.
Hkth. «m y. Juri . >798-

„ » 14.Sept .816. L 3664.
, » „ 7. Marj8i7 . L74 ' .

Wie die Anweisungen auf
Gebührs - Terminen ru ver¬
fassen sind.
Hkth. am >4 Sept .8>6 L3664.

.. ,, 7. Märj 3i7. 874 »*
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Wie die Anweisungen für
den neuen Zuwachs zu gesche¬
hen haben.
Hkth. ain?3. May 3>i. D >Hoy.

r. 2ul - 8,3 . L
.» ,, »6. Feh, 8»4, D74' °

Was Sey der Anweisung des
- Leders zu beobachten

'ff.
Hkth. am 4. May 8o8. L 6,3.

i, .« -6. Aprill 1810»

Rockel - Egalisirungen
nicht aber für Transferirte

Auf was sich di^ Anweisune
gen der Natural - Zuschüsse
zu gründen haben , und was
überhaupt dabey zu beobach¬
ten ist.
Hkth. am 3° . 2ul . 808. L - 6/,6.

Wie sich die Brigadiers in
Kriegszeiten oder ben einem
Ausmarsche, wenn eine ausicr-
«rdentliche MonturS - undNü-
ffungsaushülfe verlangt wird,
zu benehmen haben.
Hkth. am 4- 2än . 1788.

„ „ i ». Nov. 3oy. L 4o56.

Was bey Anweisung der
Monturs - und Rüstungs -Sor¬
ten auf Passierungen z« beob¬
achten ist.

/ Hkth. am r3. Febr. r8<,s.'

ß. 0676«
Die Anwei 'ung für den neuen Zuwachs darf nie stärker seyn , als es der Zuchachs^

nach Abschlag der in den Magazinen vorhandenen alten Sorten , nöthiq macht ; daher muß
sich auch das Feld - Kriegs - Commissariat vor Ausstellung eines Entwurfes den vorhandenen
Vorrath ausweisen lassen . /

dürfen aber nur für die ohne dieselben zuwachsendcn Recruten,
von anderen Regimentern angewiesen werden.

/ tz. 5S77.
Das gebührende Led/er im Limits - Preise zum Behufs der Schuh - und Stiefeluntek-

haltung darf nie eher im Ganzen angewiesen werden , als bis die erste Hälfte der Schuh-
und Stiefel - Categorie verstrichen ist.

Jede solche Anweisung hat nicht nur den Stand , auf welchen dieses Leder gebühret,
sondern auch das Quantum jeder Gattung , und was dafür an Geld zu erlegen ist , bestimmt
zu enthalten . Als Nachtrag an Limits - Leder darf nie etwas angewiesen werden , weil die¬
ses Leder nur auf die currente Gebühr , keinesweges aber für die vergangene Zeit gebühret.

H. 5578.

Die Anweisung der Natural - Zuschüsse und Procenten - Gebühr muß sich auf die jähr¬
lichen Mustererledigungen gründen . Von den durch die Procente außer Gebrauch kommen¬
den alten Lederwerks - und Rüstungs - Sorten müssen diejenigen , welche zum Behufs dev
Reparatur Werder nothig , noch anwendbar sind , abgeführt werden ; überhaupt aber ist sich
hinsichtlich derselben nach der in den Musterungsvorschriften enthaltenen Belehrung gehörig
auszuweijen . Hierbey gehet jedoch die Absicht keinesweges dahin , den Regimentern an ihrer
dießfalljigen jährlichen Gebühr etwas zu entziehen , sondern dasjenige , was sie hieran in ei¬
nem Jahre nach dem Procenten - Ausmaße nicht nöthig haben , bleibt ihnen für die Zu¬

kunft , wo der wirkliche Bedarf hierin stärker , als die Procenten - Gebühr , ist , zur Nach-
faffung zu gute , somit Vorbehalten.

§. 657g.

Die Brigadiers und kriegScommissariatischen Beamten haben sich in Kriegszeiren oder
bey einem Ausmarsche bey jeder außerordentlichen Monturs - und Rüstlpigsaushülfe , welche
verlangt wird , durch Ausrückung der betreffenden Mannschaft und durch genaue Beaugen¬
scheinigung eines jeden als unbrauchbar angegebenen Stückes zu überzeugen , ob sie wenig¬
stens zum Theil noch einen Feldzug aushalten können , und nur dann diejenigen Stücke,
welche durch Reparatur nicht mehr herzustellen möglich sind , für unbrauchbar zu erklären,
und den Ersatz dafür vorschriftsmäßig einzuleiren.

* h. 556 o.

Da alles das , was ein Regiment oder Corps auf Passierungen empfängt , eine außer¬
ordentliche Gebühr ist , und eine solche nur auf besondere Bewilligung vom Feld - Kriegs-
Commissariate angewiesen werden darf , so ergibt sich daraus die Nothwendigkeit von selbst,
daß jede solche Anweisung nicht nur das , was zu verabfolgen ist , sondern auch bejbimmt

die Ursache der dießfallsigen Paffierung ', dann von wem und unter welchem Datum solche
ertheilr wurde , enthalten muß.

Sind hierunter Monturs - Sorten begriffen , deren Empfang zur Zeit der Anweisung
in die zweyte Hälfte der Categorie fällt , so muß in dem Anweisungsentwurfe auch noch be¬
stimmt bemerkt seyn , daß diese Monturs - Sorten aus die nächste Categorie zu gelten
haben.

Enthalten die ertheilten Passierungen die Weisung , daß (beym Empfange der neuery

die alten Sorten an die Monturs - Commission abzu .geben sind , so muß dieses gleiH in dem
Anweisungsentwurfe mit enthalten seyn.
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§. 5581.

Den Truppen durf von den kriegscommissariatischen Beamten keine , was immer für

'Nahmen habende Montur oder Rüstung angewiesen werden , ohne daß die wirkliche Gebühr
derselben normal und rechnungsbeständig vor Augen lieget , und diese Gebühr und rücksicht-
lich ihre Basis bestimmt und deutlich in dem Entwürfe angesetzt und ausgesprochen ist ; da¬
her must sich das Kriegs - Commissariat die Gebühr gehörig ausweisen lassen, und der solcher
Gestalt von demselben bestätigte Ausweis har sodann , vom Ober - Kriegs - Commissär be¬

stätigst , mit dem Entwürfe an die Mettturs - Commission zu gelangen.
Z. 5582 .

Die feldkriegscommissariatischen Beamten sollen sich überhaupt aller unbestimmten und
unnöthigen Monturs - und Rüstungsanweisungen (wie z. B . für Recruten , Ranoonirte
und ganz ohne Montur einrückende Beurlaubte , welche sich nicht auf die Gebühr gründen)
so viel als möglich enthalten , vor Ausstellung der Entwürfe jederzeit die Monturs - Bücher
einsehen , widrigen Falls die Schuldtragenden zum Ersätze in vero xretio für ungebühr¬
lich angewiesene Montur und Rüstung verhalten werden würden.

5568.

Da die Reeruten bey ihrer Assentirung bekleidet werden , so kann für jene , welche
von den entfernten Werbbezirken durch Transporte Zuwachsen , eine Monturs - Anweisung
nur in Folge einer ordnungsmäßigen Beaugenscheinigung und genauen Revision , oder zur
Vervollständigung der dem Manne laut mitgebrachter Revisions - Äste  gleich Anfangs etwa

nicht ganz erfolgten Moncur ( wie dieses z. B . im Sommer mit den Mänteln der Fall ist)
Statt finden.

§. 5564.

In allen Fällen , wo eö bey einem Regiments oder Eorps , außer der eigentlichen Gebühr,
aus einen Monturs -Empfang ankommt , hat das betreffende Regiment oder Corps den dießfall-

sigen Bedarf vordem  Empfange dem General -CommandozurBeurtheilungvorzulegen , welches
zu bestimmen har , wie die Anweisung hierauf ausgefertigec werden könne , in welcher sodann
die Bewilligung des General -Commando 's und die Ursache des Empfanges enthalten seyn müssen.

H. 5585.

Den anweisenden Kriegs - Commissären wi5d zur strengsten Pflicht gemacht , daß sie

Ley Entwerfung des Erfordernisses an Monturs - und Rüstungs - Sorten auf die gelei¬
steten Moncurs - Vorschüsse,  dann auf den Abzug deS Regiments - und Compagnie - Ma-

gazins -Vorrathes , nach richtigen Inventarien , so wie auch auf die Beurlaubten und sonst Abwe¬
senden den genauesten Bedacht nehmen , und die allenfallsigen Anweisungen für die Beur¬
laubten nicht mit anderen Empfangen vermischen , damit die Monturs - Commission nach den¬

selben den Ausweis über die solcher Gestalt verabfolgten Sorten mit Verläßlichkeit ver-faflen
und einreichen kann.

tz. 5566.

Bey Monturs - und Rüstungsanweisungen auf allgemeine Categorie - Termine muß
ferner strenge darauf gehalten werden , daß mittelst eines besiegenden Individual - Auswei¬
ses , nebst den Sorten , welche nach Procenten gebühren , durchaus jene Monturs - Stücke in

Abzug gebracht werden , welche nach der halben Tragzeit empfangen worden sind , und so¬

hin noch fortgetragen werden müssen.
h. 5587 .

Solche Anweisungen dürfen auf die kleine Montur nicht über »4 Tage , und auf die
große Montur nicht über 4  Wochen vor der wirklich einfallenden Gebührszeit , von dein
Feld - Kriegs - Commissariate den Truppen angewiesen werden ; daher muß auch auf den Ent¬
würfen jederzeit derTag der eintrerenden Gebühr angesetzt , und dieselben müssen von den bey
den Länder - General - Commanden angestellten Ober - Kriegs - Commissären , nach befunde¬

ner Richtigkeit , yütgefertiget werden.
Band vi . 22 *

Wasdiefeldkriegscommissaria-
tischenVeamtenbeyAnweisung'
der Montur / und Rüstung fer¬
ner zu beobachten haben.
Hkth . am 4. May >7^ .

„ 6. Dec. >797.
» ,» 2 Jul . g>3. 2 , §79.
„ „ ib .Febr . 2 7-j >.
„ „ ib.Sept- 8>6. 2  3664»
„ „ 7. März6 >7. 2 742. ,

Welcher Monturs - und Rü¬
stungsanweisungen die seid,
kriegscommissariatischen De»
amten sich zu enthalten haben.
Hkth. amS.Juny >796.

„ » ->3. Mtirzs>>. L »4oz.

In welchem Falle den Re¬
kruten Monturs - Sorten an¬

gewiesen werden können.
Hkth . am - .Jul . L>3.2 - 479»

Wie sich zu benehmen ist,
wenn bey einem Regiments
oder Corps außer der eigent¬
lichen Gebühr ein Bedarf an
Montur eintritt.

Hkth . den r >. Aug . >3 >>«

Was die anweisendeU
Kriegs -Eommissäre bey Snt-
werfung der Gebühr hinsicht¬
lich der Regiments - und Com¬
pagnie - Magazins - Dorräth s
zu beobachten haben -,
Hkth . am 20. Aug . 808 . 2 872.

,, » r. Jul . 8,2 . 2  2295

-» » 7. May 8 >7. 2  74,.

Was bey Anweisungen auf

allgemeine Categorie -Terminc
zu beobachten ist.
Hkth. am 28. Dec. 3>5. 0HS20.

.» >7. Apr. 9 , 6 .2 >444 >
, , 7. Mayä >7 . 2742.

Wann den Truppen dieMon-
turs - Sorten angewiesen wer¬
den können.

Hkth. am 7 . May 9,7 . 2742.
.. 7- Sept - »768.

,» » 7. Dec. >768.
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Wann die Natural - Zu¬
schüsse angewiesen werden kön¬
nen.
Hkth . am s ». 2 ul-6og. 8,646.

Unter welcher Bedingung
Futterleinwand angewiesen
werden kann.
Hkth. am rü.MärjS «3.L. . °65.

Gegen welche Vergütung
-e » Regimentern für ihreEr-
ziehungshäuser Monturs -Ma»
terialien angewiesen werden
können.
Hkth. aM >8. Juli ) 810. L 34- 5.

WaS den Gränzern in Frie¬
denszeiten an Monturs - Sor¬
ten gegenDergütung angewie¬
sen werden darf.
Hkth. am -8. 2ä '.l. 6<-9. s, 45.

» », , 8«2ul . 6»o.L,4 - 5.

tz. 5533.
Die NaLmal - Zuschüsse zum Behufs der Flickerey uud sonstigen Unterhaltung der Mon¬

tur an Sabel - und Bayonnett - Scheiden , Sämischleder - Abfall und Kinnketten können.

im letzten Monathe eines jeden Militär - Jahres , und zwar an Bayonnett - Scheiden bey der
Artillerie , das Uebrige aber bey den Monturs - Commissionen angewiesen werden.

tz. 558y.
Ohne hofkriegsräthliche Bewilligung ist kein felbkriegscominissariatischer Beamte be¬

fugt , Futterleinwand zu den aus den alten Röckeln und Kitteln zu erzeugenden Leibeln an¬
zuweisen.

§. 55go.
Wenn Regimenter für ihre Erziehungshäuser Monturs - Materialien , oder für dienen¬

de Mannschaft MonturS - und Rüstungs - Sorten gegen Bezahlung zu erhalten wünschen,
so können diese zwar vom Feld - Kriegs - Commissariate , jedoch nicht anders bey der Mon-
turS - Commission angewiesen werden , als daß dafür die Vergärung nach dem jeweiligen
Anschaffungspreise mit Hinzuschlagung von >5 Procenten Regie - Kosten geleistet werde.

§. 55<)l.
Den Gränzern können in Friedenszeiten gegen sogleich bare Bezahlung nach dem jewei¬

ligen Anschaffungspreise mit Hinzuschlagung der »5 Procente Regie - Kosten nur Csako 's,
HalSflöre , Rockel und Hosen , auf Verlangen , zur Abfassungaus den Monturs - Commissionen
angewiesen werden ; und da bey den Gränzern über die Zeit , wenn einem Manne ein Monturs-
Stück erfolgt worden ist , eine genaue Vormerkung geführt werden muß , so hat sich der

respicirende feldkriegscommiffaritischeBeamte von der Anweisung der Monturs - Stücke durch
die Einsicht der Vormerkung unter strengsten Verantwortung verläßlich zu überzeugen , ob die
verabfolgte Montur nach der Vorschrift verwendet , und die vorgeschriebene Dauerzeit ge¬
tragen worden sey. Diese Materialien und MonturS - Sorten können bloß gegen kriegsrom-
missariatische Entwürfe aus den Monturs - Commissionen empfangen werden . Die kriegscom-
mlssariatischen Beamten sind dafür verantwortlich , daß derley Empfänge zu keinem anderen,
als zu dem in der Anweisung deutlich angeführten Zwecke verwendet werden.

H. 6692.

Die Kriegs - Commissare haben die vorgeschriebenen Monturs - Anweisungs - Pro¬
tokolle ordentlich zu unterhalten , sich nach geschehener Fassung die von den Monturs-

Commissionen ausgefertigten Gegenscheine gehörig vorzeigen zu lassen , und bey eintreten¬

der Categorie auf die Abrechnung der Vorschüsse besonders zu sehen , indem sich nicht nur

das Ober - Kriegs - Commissariat durch die Abforderung der Protoeolle die Ueberzeugung
zu verschaffen hat , sondern auch jedem Feld -Kriegö -Commissär eine unrechtmäßige Anweisung der
Monturs - Sorten ohne Weiters zur Last fallen würde.

L.

Von der Abfassung der Montur und Rüstung.
§. 5593.

Wie dieAbfassmig der Msn - Die Abfassung der Monturs - und Rüstungs - Sorten bey der Monturs - Oekonomie-

tur und Rüstungs - Sorten zu Commission , nach der in dem beygedruckten Formulare Nr . k vorgeschriebenen Einthei-

Ĥ am ' Ŝ än s -° N -57 Classen und Gattungen , und ihrer verschiedenen Stampelung kann nur aufvor-
' .. ,3 ^2ul . 3.0^ ,495 schriftsmäßig ausgestellte , kriegscommissariarisch gefertigte Entwürfe , oder auf ausdrückli-

, . 2un . 8 . . . L,8 . 4. che General - Commando Anschaffung und gegen Quittung des Regiments - oder Corps-

Commandanten geschehen , daher kann den Regimentern und Corps in keinem Falle gestat¬
tet werden , durchaus Monturs - Stücke der größten Gattung zu fordern , sondern sie , so
wie auch die Monturs - Oekonomie - Commissionen , haben sich genau an die vorgeschriebene
Eintheilung nach Classen und Gattungen zu halten , indem sich diese Vorschrift auf mehr¬
jährige Erfahrung und auf vorgenommene Proben gründet , nach . welcher die Montnrs-

Sbliegenheiten der Feld-
Kriegs - Esmmiffäre , hinsicht¬
lich der Monturs -Anweisungs,
ProtocoNe.
Hkth- am - o. Dec . »797.

» n ro .Uug.öoü.L! , 87,.

» >4«2ul . 8»i , 81416»
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Stücke , wenn sie größer , als einzelnen Leuten nach Erforderniß an den Leib gereicht

werden , sonst unabgeändert bleiben , und nach den Maßen mit Vorschrift vertheilet durch¬
aus von der gehörigen Angemessenheit sind.

h.

Wenn aber ein Regiment unter seinen Grenadieren oder sonst Leute von ungewöhnlich
großem Körperbaue hat , welchen , wider alles Vermuthen , auch die übergroße Montur der

, ersten Elasten noch nicht weit oder lang genug wäre , so ist in diesem Falle das Maß der
betreffenden Mannschaft vom Regiments an die Oekonomie - Commission bey Zeiten zu schicken,
um hiernach die Montur daselbst zuschneiden oder erzeugen zu lassen.

S. S5yS.
Damit aber diese Bewilligung nicht muthwillig mißbraucht , und die Monturs - Com¬

mission nicht mit offenbar übertriebenen Maßen von kolossalischer Mannschaft überhäuft
werde , so haben die General - Commanden die Regiments - und Corps - Commandanten für
die wirkliche Existenz ihrer ungewöhnlich großen Leute sowohl , als auch für die genaueste Rich¬
tigkeit der an die Commisson abgeschickten Maße , streng verantwortlich zu machen , und ih¬
nen daher nachdrücklich einzubinden , diesen Gestand nicht schlechtweg der Willkühr der Com¬
pagnien oder Escadronen zu überlassen , sondern von der Verläßlichkeit ihrer Eingaben sich
zuvor vollkommen zu überzeugen.

Z. 5S<)6.
Wenn die Grenadiers - Divisionen in Bataillone zusammen gestellt , mithin von ih¬

rem Regiments getrennt sind , und es sich ereignet , daß einige Divisionen nicht mit ihren Regi¬
mentern aus der nähmlichen Monturs - Commission die Monturs - Gebühr empfangen , und
daher auch nicht an jener Classification , welche für ein ganzes Regiment vorgeschrieben ist,
Theil nehmen können , so ist sich in diesem Falle bey der Abgabe der Montur nach der in

dem beygedruckten Formulare Nr . 2 vorgeschriebenen Eintheilung nach Classen und Gat¬
tungen zu benehmen.

tz. 55 7̂.
Die Regimenter und Corps haben zu den Monturs - Fassungen jedes Mahl einen Ober-

Offlcier , und wenn nur einige Sorten gefaßt werden , einen verläßlichen Unter - Officier zu

commandiren , und den Quittungen das in Dienstsachen übliche Siegel beyzudrücken.
h.

Obschon es eine der ersten Obliegenheiten der Monturs - Oekonomie - Commissionen ist,
nie schlechte Materialien zu übernehmen , und alle Monturs - und Rüstungs - Sorten vor¬

schriftsmäßig zu erzeugen , so kann doch den zur Fassung beorderten Officieren in keinem Falle
aufgebürdet werden , Monturs - und Rüstungs - Sorten unbedingt zu übernehmen , sondern
dieselben haben sich hierbey genau nach der Adjustirungs -Vorschrift und nach der vorgeschriebenen
Einteilung nach Classen und Gattungen zu halten , jedoch aber muß ihnen da, , wo es sich,
wie bey den Reckstangen und Sätteln , um die verschiedenen Strukturen handelt , freye
Wahl , nach Sorten , Classen und Gattungen , worüber sie sich mit Instructionen von ih¬
ren Commandanten auszuweisen haben , gelassen werden , wogegen auch jeder zur Fassung
beorderte Officier einen Revers auszustellen hat , daß er mit guten und musterhaften Mon-
türs - und Rüstungs - Sorten abgefertiget worden sey.

h. SSyy . ;

Die Monturs - Stücke , welche abgefaßt werden , müssen mit dem Stämpel der Mon¬

turs - Oekononomie - Commission , so wie auch mit jenem des Uebernehmers , versehen seyn.
H. 56oo.

In den Empfangs - und Abgabs - Dokumenten der Montur wird keine Correctur

gestattet , indem corrigirte Dokumente bey den Monturs - Commissionen gar nicht angenom¬
men werden dürfen . Die bey den Monturs - Commissionen angestellten feldkriegscommissaria-

tischen Beamten haben darauf , ins Besondere aber auf die E ch th ei t der Entwürfe ge-

2 n welchen Fällen den Re¬
gimentern und Corpö gestat¬
tet ist , das Maß von ihren

großen Leuten an die Msn - *
turs - Commissionen einjusen-
ven.

Hkth . am 2, . 2un . >7ü7-
» ». r8 . 2 än . SoS . L rS7-

Obliegenheit der General-
Commanden hinsichtlich der
Maßeinsendung.
Hkth.am-s. 2 an. ö«,s. L,57.

"" Nach welcher Classen - Cin-
theilung den Truppen die Mon¬
turs - Sorten zu verabfolgen
sind , wenn die Füsiliere und
Grenadiere separirt fassen-
Hkth -am 7. Mäkj öl ». L 707.

.» » >y. Jul . ö »». L,ä - 6.

Welche Individuen die Re¬

gimenter und TorpS ju den
Monturs - Fassungen ju com¬
mandiren haben.

Hkth . aM 3o . Nov . 7- 7. L 3a8Z.

Wie sich die zur Monturs -
Abfassung beorderten Officiere
zu benehmen haben.

Hkth - am , 6- Apr - 807 . L >3 . 7.
.. „ »«. JulySiä . L 45 L8.

Mit welchem Stämpel die
Monturs - Sorten , welche ge¬
faßt werde ::, ju versehen sind.

Hkth . am lS .Märj 8 ». . Ly . ,.

In welchenDoeumenlen kei,
ne Correctur gestattet wird.
Hkth - am >3.Ma >- öo7 .L , 70,.
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nicht verabreichen kann
Hkrh-KM4. Aug . , 794«-

nau zu sehen , und um sich davon die Ueberzeugung zu verschaffen , daß sich hiernach geachtet
werde , sind die Entwürfe von dem betreffenden Beamten zu vidimircn.

h. 5boi.

Wie sich zu benehmen ist. Wenn die Monturs - Commissionen eine angewiesene Monturs - und Nüstungs - Sorte

wenn vie Msnturs - Commis- nicht abgeben können , so ist in den kriegscommiffariatisch gefertigten Entwürfen nichts aus-

üoncn eine von den zur Sas- Ostreichen , sondern da , wo der kriegscommissariatische Beamte in dem nahmlichen Orte oder

gen Mangels an Vsrrach nicht weit davon entfernt ist , muß der Entwurf - demselben zur Ausstellung eines anderen
Entwurfes ack ea88anünm zurück gestellet werden ; ist aber der anweisende kriegscommissarr-
tische Beamte von der Monturs - Commission oder dem Depot weit entfernt , oder bey den

Truppen im Felde angestellt , so muß nebst dem Original - Entwürfe auch das gewöhnliche
Dnplicat des Entwurfes zur Commission oder zum Depot gebracht , und alles dasjenige,
was die Commission oder das Depot wegen Mangels an Vorrath nicht abgeben kann , sowohl in

diesen beyden Entwürfen , als auch in der Quittung dergestalt sichtbar gemacht werden , daß unten¬
her mit der Clausel : »auf oben stehenden Entwurf haben , in Ermangelung
des Vorrathes , nicht abgegeben werden können, « die nicht erfolgten
Stücke mit Bemerkung der Anzahl und Gattung  8x66iüee angesetzt , hier¬
nach der Gegenschein von der Commission ausgestellt , und unter der Coramisirung des die
Commission oder das Depot controllirenden kriegscommissariatischen Beamten zurück gefer¬
tigt , und sodann das Duplikat des Entwurfes dem anweisenden kriegscommissariatischen
Beamten zurück geschickt werde , um dasjenige , was nicht erfolgt worden ist , einstweilen
vormerken , und darüber seiner Zeit einen neuen Entwurf ausftellcn zu können.

h. 5bo2.

Cateqsrie der geringhaltig Die von den Monturs - Commissionen geringhaltig abgefahren Monturs - Stücke

«bgefasitütt Monrues-Sorten . müssen die ganze Categorle aushalten , indem dieselben nicht unbedingt von den zur Fas-

>)sch. am 25.sung  commandirten Ober - und Unter - Offlkieren übernommen werden dürfen.

" H. 56o3.
Was die Regiments- und Die Regiments -, Bataillons - und Corps - Commandanten haben die abgefaßten und

^ ° u,ch ^dE ^ abgcf" ßren und eingelangten Monturs - und Rüstung s - Sorten hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Stoffe,
eingelangten Momurs - und der guten Bearbeitung und des richtigen Verhältnisses der Elasten und Gattungen genau

Rüstungs - Sorten zu deobach- ^ untersuchen , und die dabey sich allenfalli ^ zeigendkn Gebrechen ohne den mindesten Auf-

Apr 807. N -3-7. schub dem Vorgesetzten General - Commando zur Abhülfe , üttd nöthigen Falls auch zur Bericht-
» „ >r. 2 ul. 8-4. L 45b8. erstattung an den Hofkriegsrarh anzuzeigen , widrigen Falls diejenigen Truppen - Comman¬

danten , welche nicht längstens binnen drey Monathen nach Empfang der Monturs - und
Rüstungs - Sorten die an denselben entdeckten Gebrechen gehörig anzeigen , nicht nur mir ih¬
rer Beschwerde nicht mehr gehört , sondern dieser Dienstesnachlässigkeit wegen zur streng¬

sten Verantwortung gezogen , und zum Ersätze jener Auslagen verhalten werden würden,
welche zur Verbesserung und Umarbeitung der betreffenden Stücke erforderlich sind.

§. öboH.

Wie die Mannschaft mit Die Monturs - Stücke , welche aus den Monturs - Commissionen abgefaßt werden , sind

der abgefastten Montur zu „ ach Erfordermß an die Mannschaft gehörig zu vertheilen , damit dieselbe jederzeit ordent-

Hkth. am -S. R »v.s->s . L43rS . lich gekleidet sey , widrigen Falls die Regunents - und Corps - Commandanten für jede Ver¬
nachlässigung verantwortlich gemacht werden würden.

h. 5bo5.

»on̂ dtt Mannschaft gttragen Der allerhöchsten Gesinnung gemäß darf keine andere , als die nach der Adjustirungs-
mcrvt !, dürfen . Vorschrift verfertigte , von einer Monturs - Commission mittelbar  oder unmittelbar

Hklh-am s.̂ lug. 17Ü2. empfangene Montur und Rüstung in Gebrauch genommen werden , daher ist der gemeine

» Sep't. ^ ss. Mann nie anzuhalten , ohnehin verbothene Verzierungen an derselben anzubringen , noch
„ » - 5. 2 än . -77- . weniger aber sich von seiner Löhnung ein Monturs - Stück anzuschaffen , indem er jederzeit

" b mit der nöthigen Montur zu versehen ist ; jedoch ist demselben unverwehrt , sich zu den be¬

messenen zwey Hemden noch ein drittes anzuschaffen , so wie auch dem Grenadiere gestattet
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wrrd / sich den zum täglichen Gebrauche nöthigen unbortirten Hut aus Eigenem dort / « s er
ihn am wohlfeilsten bekommt , zu erkaufen.

h. 56o6.
Die Monturs - Stücke müssen , so wie solche die Monturs - Commissionen verabfolgen,

getragen werden , nur können und müssen die Regimenter die empfangenen Sorten verschie¬
denen Leuten probieren , und sie so lange austauschen lassen , bis sie einem Manne an den

Leib paffen , indem es strenge verbothen ist , an der nach der Adjustirungs - Vorschrift erzeug¬
ten Montur etwas zu ändern ; wenn daher bey einer Truppengattung solche Eigenmächtig¬

keiten wahrgenommen werden sollten , so sind der betreffende Commandant und der Brigadier
unnachsichtlich zur Bezahlung der auf solche Art verdorbenen Montur zu verhalten.

H. 5607 .
Wenn auch die verlängerte Dauerzeit der Montur der Beurlaubten zu Ende gehet , so

dürfen , ohne ausdrückliche Bewilligung des k. k. Hofkriegsrathes , keine neuen Sorten abge¬
faßt werden . Für die zum Ersätze des Abganges einberufenen einzelnen Leute ist das Erfor¬

derniß nach dem Verhältnisse der verlängerten Dauerzeit und mit der Rücksicht zu verabfol¬

gen , daß zur Erreichung der allgemeinen Gebühr möglichst mit alten Sorten sich behol¬
fen werde.

tz. 56o3.
Wenn die Regimenter und Corps bey Monturs - Fassungen Materialien übfaffen , so

muß ihnen zu jenen Sorten , welche , wie z. B . die Mäntel , Capute und die Röckel , Pelze,
Kurtka 's , dann die Leibel mit Aermeln , aus genäßtem Tuche zu erzeugeMsuid , das Tuch
schon genäßt , von den Mo -nturs - Commissionen verabfolgt werden , indem die Regimenter
selbst keine Gelegenheit haben , die Tücher zu nässen.

H. 56o () .
Wenn die Regimenter und Corps zugeschnittene Monturs - Sorten fassen , so haben sie

dem zur Oekonomre - Commission beorderten Officiere den Regrments - Schneider oder sonst
ein werkverständiges Individuum mitzugeben , welches der Uebernahme der gebührenden Sor¬
ten beyzuwohnen hat , damit weder zu wenig , noch unrichtige Bestandteile gefaßt , und
der Monturs - Commission nach der Fassung keine Anstände gemacht werden können , über¬
haupt aber aller Willkühr Schranken gesetzt werde , indem es , nach geschehener Fassung,

der Monturs - Commission verbothen ist , Anstände dieser Art anzunehmen , vielweniger aus¬
zugleichen ; auch ist es eine Obliegenheit der Monrurs - Commission , den vorerwähnten Indi¬

viduen bey dieser Gelegenheit über Zusammensetzung der Bestandtheile und über Monturs-

Manipulation überhaupt die allenfalls erforderliche Belehrung zu geben.
- H. 56 »o.

Außerordentliche Monturs - Empfänge sind , wenn sie von der halben Dauerzeit gesche¬
hen , auf die verflossene , wenn sie aber nach Verlauf der halben Dauerzeit geschehen , auf
die künftlge Categorie a-nzurechnen.

H. 56n»

Auf die abgefaßten neuen Morrturs - Sorten sind die Knöpfe vor der alten Montur zu
verwenden , und nur in dem Falle , wenn die Regimenter oder Corps sich ausweisen können,

daß die abgängigen Knöpfe ohne ihr Verschulden verloren oder zu Grunde gegangen sind,
können denselben neue verabfolgt werden . Wollen die Regimenter aber einen Vorrath an
Knöpfen haben , so müssen sie dieselben von dem- Pausch - Quantum der Montu .rs - Oekono-
mie - Commission vergüten.

h. 55is.

Die General - Commanden haben vorzüglich darauf zu sehen , daß alle Nachtragsfas¬
sungen für die vergangene Zeit hintan gehalten werden , und so viel die currente Gebühr betrifft,

in dieser Hinsicht darauf wachen zu lassen, - damit nur die gebührsmäßigen Fassungen bewirkt
werden.

Me die Monturs - Stücke
von der Mannschaft getragen
»Verden müssen.
Hkth. am5 . Aug . >762.

„ », >0. Sept . 1763.
», » 25. Jan . >772.
„ „ , 3. Aug . 8,6 . S53,S.

In welchem Fasse statt der
die verlängerte Dauerzeit aus¬
gehaltenen Montur der Urlau¬
ber neue Sorten abgefaßt
werden dürren.
r>klh- <?M>9- Oct . 8i3 .L 8299.

Zu welchen Sorten di« Re¬
gimenter genäßtes Tuch von
den Monturs - Esmmissionen
erhalten müssen.
Hkth. am 23. Febr «8»ä. ^ ä5s.

5 Welche Individuen zur Fas¬
sung der zugeschnittenen Mon¬
turs - Sorten zu commandiren
sind , und was sie bey der
Uebernahme zu beobachten
haben.
Hkth. am 25.Jan - 6o3. L 2S7.

Wie die außerordentlichen
Monturs - (Empfänge anzu-
schreiben sind.
Hkth. am7 . Sept - 1798. '

,, lb.Aprill8o8 .L i ror.

In welchem Falle Knöpfe
abgefaßt werden können.
Hkth. am 2ä. Jun . >788.

»> .» 20. März >790.

Obliegenheiten der Gene¬
ral - Commanden hinsichtlich
-er Nachtrogsfassungeu.
Hkth. am >3»Sipt . 3>Ü.L3557»

- 1-
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* . §. 56 . 3.

Wie die Truppe » , wennsie Wen,r die Truppen zumAusmarsche beordert werden , so sind sie mit allen Erfordernissen
zumAusmarsche beordert wer, ouf die Categorie des laufenden 2 ^bre6 HU bedecken ; ungeachtet denen können jedoch früher,
den, mit Montur und M - biese zu Ende gehet , durch außerordentliche Abnützung oder sonstige Falle Abgänge , be-

sonders ->n Schuhen , MLnteln und kleinen M - nturS - Slück -n -nist -hen , deren aug - Mickli --

sänge im Felde abzufassen (he Ergänzung nothwendig wird.
b-ben. Il, „ dringende Fälle die Abhülfsmittel an der Hand zu haben , und um

Aprill̂ °s. nicht erst um die Verwendung der erforderlichen Stücke an die im Lande errichteten Mon¬
turs - Commissionen und Depots schreiben zu müssen , haben sich die Regimenter und Corps

an die bey jeder Armee aus diesem Grunde befindlichen Feld - Monturs - Depots zu wenden,
und dort ihre abgängigen Monturs - Stücke abzufassen.

Die General - Stellbertreter und Ober - Feldkriegs -- Commissäre haben besonders darauf

zu sehen , daß die Regimenter ihre Abgänge an Monturs - Sorten nicht zu groß anwachsen
lassen , und wenigstens alle Monathe ihren Bedarf dem Armee - oder Corps - Commando an-

zeigen , welches die Anweisung zur Abfassung aus den Feld - Monturs - Depots ertheilen,
und zugleich die Ergänzung desselben aus den rückwärtigen Monturs - Commissionen und
Depots sicher einleiten wird.

Fassungen auf ganze Categorien , welche sich monathweise voraus sehen lassen , sind den-

Feld - Monturs - Depots immer bey Zeiten bekannt zu geben.
Durch die Feld - Monrurs - Depots , welche im Kriege bey jeder Armee errichtet werden,

hat es von dem Grundsätze , daß die Regimenter und Corps Monturs - Vorräthe mit sich
führen , ganz abzukommen.

§. 56 »4.

Wie die Abfassung § er Wenn die Regimenter , Corps - und Compagnie - Commandanten oder ändere Parteyen
Montms - und LeverwerkS- Monturs - oder Lederwerks - Sorten gegen bare Bezahlung aus den Monturs - Commissionen

Porten gegen bare Bezahlung wollen , so kann dieses nur auf kriegscommissariatlsche Entwürfe geschehen , indem

Hkth.bam^ May' vdo. die Monturs - Commissionen nicht berechtiget sind , Monturs - oder Lederwerks - Sorten ge-
„ » 3. 2uny s .°. D .84ä. Bezahlung zu erfolgen , und die kriegscommissariatischen Beamten dafür verant-

„,8 . 2ul» g. °. L 2/,ys. bleiben , daß der Empfang auch zu dem geeignet werde , wozu die Anweisung aus-

gefertigt worden ist.
§. 5615.

Me de« Regimentern und Im Falle die Regimenter und -Corps statt der gebührenden Schuhe das Leder aus den

Sorps das statt der Schuhe CErmfiwmn fassen , so ist ihnen dasselbe nicht nach dem Gewichte in Häuten , sondern in

reichen?^ ^ "" " zugeschnittenen Bestandtheilen nach den vorgeschriebenen Gattungen , nebst dem Milizer - Ma-

Hkth. am >s . May 807. 2 .7° -. (herlohne , zu verabfolgen.
tz. 5616.

. Was den Gränzern im Frieden an Monturs - Sorten gegen Vergütung angewiesen

nen imTrieden abzufassen be- werden darf , ist berelts bey der Anweisung vorgeschrieben ; die Fassung darf jedoch memahls

willigten Monturs - Sorten kompletten Friedensstand übersteigen , auch kann den Gränzern , im Falle sie die Mate-

abfassen^ onnen^ undstwle sich Mt fertiger Sorten ( wenn die Monturs - Commissionen mit der Verfertigung dersel-
Hktĥ am 2y. Aug. 8°8.LS° 65. ben nicht aufkommen können ) abfassen , das bürgerliche Macherlohn von der Commission

„ >. , 4.A«g. s°s. L3 .S7. gufgerechnet werden , wogegen diese Truppen künftig von den in solchen Fällen üblichen i§

Procenren Regie - Kosten befreyt bleiben.
Bey der Abnahme dieser Sorten von der Commission darf jedoch gar kein Zwang

eintreten , und der Gränzer , welcher sich seine Montur selbst erzeugen , verfertigen , oder von
anderen erkaufen will , ist hieran nicht nur nichtzu hindern , sondern vielmehr dazu aufzumuntern,

damit die Zahl der von den Oekonomie - Commissionen abzugebenden Monturs - Stücke so

viel möglich vermindert , und denselben dadurch eine Erleichterung verschafft werde.
Nur müssen die Regiments - und Compagnie - Commandanten stets aufmerksam dar¬

auf sehen , daß jene Monturs - Stücke , welche die Gränzer sich selbst beygeschafft haben,
an Qualität und Form mit der Vorschrift überein stimmen.
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h. 6617.
Die General - Coimnanden und Regiments - Comniandanten haben stets besondere Sor¬

ge darauf ji« verwenden , daß die Hauser der Mannschaft bey Anschaffung der Montur so
sehr geschont werden , als es ohne Hintansetzung der unerläßlichen Forderung , daß die Grän¬
zer in dringenden Fallen in ihrer eigenen Montur ausmarschieren , folglich immer gekleidet

seyn müssen / nur immer möglich ist.

tz. 561 L.
Für die Invaliden ist nach vorher gegangener genauer Untersuchung der wirkliche

Bedarf an Montur auf kriegscommissariatischen Entwurf und gegen Quittung des Haus-
Commandanten ohne Vergütung abzufaffeN / jedoch ist vorher dem Hofkriegsrathe der Ein¬
tritt der Categoris , der großen und kleinen Montur , dann der auf den effectiven Stand
ausfallende Bedarf nebst dem Magazins - Vorrathe und jenen Sorten , welche bey der
Invaliden - Mannschaft noch über die Gebühr getragen werden können , anzuzeigen.

tz. 56 1g.

Die für die Schanzarbeiter bestimmten Kleidungsstücke sind mit kriegscommissariati-
scher Anweisung auf Quittung der Festungs - Commando ' s aus den Oekonomie - Commis¬
sionen abzufassen , und durch den Srabs - Profoßen zu verrechnen . Wenn die Oekonomie-
Commissionen mir dem einen oder anderen Kleidungsstücke nicht versehen wären , so ist

von denselben nur das erforderliche Materiale zu empfangen ; und wenn auch dieses nicht

vorräthig seyn sollte , muß solches erkaufet , und die Verfertigung oder Anschaffung des
erforderlichen Kleidungsstückes , mit der möglichsten Rücksicht auf Wirthschaft , vom Fe¬
stungs - Commando mit Jntervenirung des Kriegs - Commissariats besorgt werden.

Die Kleidungsstücke sind durch die Stabs - Auditors , mit Beyziehung eines kriegs-
commissariatischen Beamten , bey der eingeführten jährlichen Visitation zu untersuchen,
und darnach das jeweilige Erforderniß mit der Bedachtnahme zu bestimmen , daß , wenn in
einer Festung über die vorhandene Zahl der Sträflinge deren noch mehrere untergebracht
werden können , immer einige Kleidungsstücke vorräthig bleiben.

Band vr . „ Z

Was die General - bomman-
den und die Regiments - Ccm-
nrandanten hinsichtlich der
Anschaffung dre Montur von
den Monturs - Häusern zu
beobachten haben.
Hkth. am - L- Aug . 9o9. u 3187.

Wie die Abfassung der
Montur für die Invaliden zu
geschehen hat.
Hkb-am S- Febr . 9 ,o . v 327.

.» „ 10 2 uny 9>3. L >y9 >.

Wie die Kleidungsstücke für
die Schanzarbeiter abzufassen
sind , und was überhaupt hin¬
sichtlich derselben zu beobach¬
ten ist.
Hkth. am 7. Aug - >769.-

,, 6. Aug . Üy9. u 567°

0
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XVI.  Hau p t stück . VI.  Abschnitt.

P r o c e n L e n - A u s m a ß
Über die Monturs - Sorten , wie sie nach Classen und Gattungen an die fassenden Truppen abzugeben sind.



Formular Nr . 2.
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A u s w e i s
über die Eintheilung der Leibes - Montur für jene Fälle , wo die Grenadiere von den Regimentern getrennt sind,

und daher für diese sowohl , als für die Füsiliere die Montur besonders abgefaßt wird.

C l a s s en

Gattungen

Benennung der Sorten.

Für Grenadiere.

Rockel , Leibel , Tuchhosen und Kamaschen .

Für Füsiliere.

Rockel , Leibel , deutsche Tuchhosen und Kamaschen .

Ueber -.

oder

groß¬

große

ite

Große

4
10 16

26

2te 3te

i 2 1 1

Mittlere

24
46

5 y 18 20
38

Kleine

24
24

22 24
46

Anmerkung.  Die ungarischen Infanterie - Tuchhosen gehören aus dem Grunde nicht hierher , weil sie , gleich
den Roqueloren und zwilchenen Kitteln , keine Claffen haben , sondern nur in vier Gattungen
eingetheilt sind.

I?.

Von der Unterhaltung der Monturs - P rotocolle.
H. 6620.

Wie die innerliche Regiments - oder Corps - Monturs - Rechnungsrichtigkeit zu unter¬
halten , und die auf Gebührs - Termine zu lauten .habenden Entwürfe zu verfassen sind,
enthalten nachstehende Formulare , und zwar:

Das Formular Nr . 1 , wie das R e g i m ent s - oder C 0 r p 6 - M 0 n t u r s - Em-
pfangs - undAusgabs - Protocoll,  jenes unter Nr . 2, wie das Monturs - Buch
der Compagnie  oder Escadron  zu führen , die unter den Nr . 3 , 4 , 5 , 6 , 7 und
8 aber , wie die Bey lag en hierzu zu verfassen sind.

Auf welche Art der Monturs - V 0 rrath  auszuweisen ist , gibt das Formular Nr.

9 zu entnehmen.
Die unter Nr . 10 an geführten Bobachtungen,  nebst dem Formulare Nr . r1,

geben zu erkennen , wie die Entw ürfe a u f Gebührs -Termine,  und jenes unter Nr.
12 , wie der Ersatz der Montur und Rüstung für den neuen Zuwachs  anzu-
weisen sey.

Nach dem Formulare Nr . i 3 ist die M 0 nt u r i m R e g i m ent e an die C 0 m p ag-
nienund Escadronen auf die Ge büh rs - Term  i ne  zu vertheilen . Nach jenem
unter Nr . 14 haben die Compagnien ihre v 0 r r a' t hige alte Montur und Rüstung,'
und nach jenem unter Nr . i 5  die für Urlauber dep ositirten Sorten  auszu¬
weisen.

Wie übrigens die Regimenter , Bataillone und Corps ihre alle Jahre an die Hofkriegs-

buchhaltung einzusendenden Monturs - Rechnungen  zu verfassen haben , ist im 1. Ab¬

schnitte des X1-IX . Hauptstückes bey der Rechnungsrichtigkeir enthalten.

Wie die innerliche Regi¬
ments - oder Corps -Monturs-
Rechnung ?richtigkeit zu un¬
terhalten ist.
Hkth. am - 5. Sept . 767.

» » »o.Oct.ölb.LzzzS.



XVI.  Haupt strick. VI. Abschnitt.

Formular Nr . i.
Regiments - Monturs -Protocoll.

Vom »ten November . . . . bis Ende Oktober . .

(Welches alle Jahre wegen der Monturs - Ausweis - Tabelle abzuschließen erforderlich ist .)

K

S Ä 2

Empfang.

D Ä N

Verbliebener Vorrath.
——— — — — — — —

Mit Ende Oktober verblieben vorräthig ^ " eue Sorten
^ alte Sorten

Zusammen

Nachtrag.
Vermöge Hofkriegsbüchhaltungs - Annierkung Nr . Nr.

Summa xer 8«
Von den Monturs - Oekononue - Eommiffionen in Sorten und barem Gelbe.

Aus der Prager Commission empfängt das Regiment laut Gegenscheines Litera
detto an Schuh - und Doppel - Lohn den »5 . Jänner
detto an Fourlerschützen - Monturs - Geld

Zusammen

B e y m Regiments erzeugt und m ani p u l i r t.

Gegen hinaus bezahltes und in Abgabe gebrachtes — fl. — kr. Macherlohn sind aus den alten Röckel»
erzeugt und in das Magazin eingelie -fxrt worden . . . . . . . .

Von den aus den Monturs -Lommissronen empfangenen und ex xosto zu ganzenSorten gemachten Bestand-

theilen sind an den verfertigten Sorten in Empfang zu nehmen , und dagegen die Bestandtheile
in Ausgabe zu bringen . . . .

Zusammen

Vom Stabe und von den Compagnien  e ing  e l i efe  r t.
Vom Srabe für den zum Fähnrich avancirren oder entlassenen ordinären Cadetten.

» der »ten Grenadier - Compagnie den . . ten
» der Leib - Compagnie den . . ten

Zusammen
S u m m a r i sche r E m p f a n g s - E r r r a c r.

Mtt Ende . . verblieb der Vorrath an neuen und alten Sorten
Vorjähriger Nachtragsempfang laut Buchhaltungs - Anmerkung.
Von den Monturs - Commissionen an Sorten und barem Gelde
Vom 3 . BataMon empfangen . . . . .
Beym Regiments erzeugt und manipulirt .
Von Compagnien eingeliefert . . . . .

Sumura des reellen Empfanges
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95

Fernerer Empfang.

Vormerkungen.

K

L> V K
»z

Ueber jene Empfangs - Posten , was die Compagnien gleich in Empfang nehmen , und die nur in der Aus¬
weis - Tabelle , nichr aber in dem Regiments - Protocolls - Summarium emzutragen sind.

Die ex xroxrüs , statt Entlassener und Uebersetzter gestellten Recruten bringen mit:
Für den November.

Der bey der i . Füsilier - Compagnie gestellte N . N . hat mit sich gebracht
Für den December  ä . a.

Der statt des bey der 2ten Füsilier - Compagnie entlassenen N . N . und bey dieser Compagnie gestellte
Recrut N . N . bringet mit -

Für den Februar.

Der von dem zum Fourierschützen übersetzten Gemeinen N . N . bey der dritten Füsilier - Compagnie ge¬
stellte Recrut N . N . hat mitgebrachr . . . . .

Zusammen

Von anderen Regimentern mittelst Transferirter anher:
F ür den F ebruar.

Der vom N . Regimente anher transferirte und bey der N . Compagnie zugewachsene N . N . hat laut

LranSferirungs - Liste mitgebracht . . . . * > «
Für den Marz.

Die vom N . N . Regimente anher transferieren , 0 Köpfe bringen laut Lransferirungs -Liste mit .

Zusammen

Für den Ap r il l.

Vermöge Uebergabs -Liste bringen die anher transferirten — Köpfe mit
^ Für d en M a y ä . a.

Laut Uebergabs - Liste der anher transferirte Feldwebel N . .

Zusammen

Die revertirten und attrapirten Deserteure bringen mit
Für den Junius.

Der revertirte und bey N . Compagnie in Zuwachs gebrachte Deserteur N . N . dringt laut Präsentirungs'

Liste von der mitgenommenen Montur wieder zurück . .

In,gleichen der N . von Hauptmann N . N . Compagnie attrapirte.

Zusammen



<)6 XVI . Hauptstück . VI . Abschnitt.

k

L -

Z 'L

Ausgabe.

Vom »ten November . . bis letzten Oktober . «

K

D «Ä s; ,2

An den Regiments - Stab und »4 Feld - Compagnien abgegeben.

Den

Den

A l s:

, Von dem Regiments - Stabe.

»Sten November an die k. k. ordinären Cadetten und an den Regiments - Tambour an neuen

Sorten abgegeben . . . . «
- ._ . ingleichen_

Zusammen

An die i . G r en ad i e r - Co  m vag  nie.

Den . . November vermöge Quittungen die von der Compagnie empfangenen neuen Sorten
Den . . März an von alter Montur selbst erzeugten Sorten . . . .

Zusammen

, . Füsilier - Compagnie.

Den . . November von der Oekonomie -Commission neu empfangen
» . . März an von alter Montur selbst erzeugten Sorten
» . . Aprill empfängt der Recrut N . oder der Commandirte in Mainz

» . . August der revertirte Deserteur N . in Stockerau
» . . September an alten Sorten für die zugewachsenen Recruten

Zusammen

S u m m a r i sche 'r Ext r a c t.

Stab

j - - - -»te Grenadier - l. Compagnie

i te Füsilier - ^ . . . . .

Zusammen

Vom Regiments - Vorrathe verbrannt oder sonst verunglückt.

Bey der den . . zu N . entstandenen Feuersbrunst ist ohne Verschulden deS Militärs verbrannt , was

vermöge hofkrregsräthlichen Decrets von . . in . . Ausgabe zu bringen passieret wird .

^umma
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Fernere Ausgabe.

An bezahltem Macher - , Aufnä 'her - , Flick - und Schuh - Doppel - Lohne , dann an Fourierschützen-
MonturS - Geld.

Den Compagnien sind für aus alter Montur erzeugte und in Empfang genommene »4oo und >5oo

Fäustlinge und Holzmützen zu io und zu 4 kr. laut Quittung bezahlt worden.
Jngleichen für Egalisirung der Rockel und für Einziehung der Rockel - und Leibelknöpfe.
Nicht minder der auf den Stand der Monturs - Commission empfangene Schuh - Doppel - Lohn , und

zwarfürionPaarUnter - Officierezu2okr . , und 1400 Paar Gemeine zu i7kr . wurde den Hauptleuten bezahlt.
Dann den vierzehn Hauptleuten an dem ausgemessenen jährlichen »0 fl . Fourierschützen - Monturs - Geld.

Zusammen an barem Gelbe

Bestandtheile zu ganzen Sorten übertragen:

Die empfangenen Bestandtheile , nachdem dieselben zu ganzen Sorten gemacht , und diese besonders in
Empfang genommen,werden , kommen hierorts in Ausgabe.

Zusammen

l? 6 r erroi ' era in Abgang gebracht:

Aus der N . N . Compagnie werden dem Regimente xer errorern für den revertirten Deserteur N . in
Aufrechnung gebracht , welche er aber nicht empfangen , oder zu dem N . Regimente gehörig»

Das Regiment hat aus Verstoß besonders in Empfang genommen , welches unter der Hauptquittung
schon begriffen war.

Zusammen

An die Oekonomi e - Commission abgeliefert:

Vermöge Gegenscheines sind den . . an die Prager Oekonomie -Commission abgeliefert worden :
Jngleichen von dem auf Urlaub gestorbenen N . dessen hmterlassene Sorten an die N . Commission

abgeführt.

Zusammen

^Summarischer Verwendung s - Extrakt:

An den Stab und an die r 4 Compagnien abgegeben . ^

Vom Regiments - Vorrathe verbrannt.
An bezahltem Schuh - Macherlohne und Fourierschützen - Gelbe.
» Beftandtherlen zu ganzen Sorten übertragen,

ker errorem in Empfang genommen.
An die Monturs - Commissionen abgeliefert.

Summa der ganzen Ausgabe

Sand vi. 25



98

X

XVI . Hanpistück . VI . Abschnitt.

s:

k

s -

G

Fernere Ausgabe.

Vormerkungen.

D L> -, s

-L

Ueber jene Ausgabs - Posten , welche die Compagnien gleich in Ausgabe bringen , und die
Ausgabs - Labelle , nicht aber in dem Regiments -Protocolls -Summarium zu erscheinen haben.

nur in der

In der bestimmten Zeit abgenutzt:

Nach dem jährlichen Com pag nie - S chluß - Sum marium.
Regiments - Stab,
ite Grenadier-

2te .
Compagnie.ite Füsilier-

ste »

'i

Zusammen abgenutzt

Außer der Tragzeit zu Grunde gegangen:
Vermöge vom Kriegs - Commissär N . gefertigten Certificats sind den inbenannten Reichs -Reeruten auf

dem Marsche zu Grunde gegangen , und dafür andere Srrten den Leuten abgegeben und retro abgeschrieben worden.

Summa xei ? se

Ley den Compagnien verbrannt oder sonst verunglückt:
Bey einer den . . zu N . entstandenen Feuersbrunst sind ohne Verschulden der Mannschaft bey der r.

Füsilier -Compagnie , vermöge gefertigter Consignation , von dem Vorrathe oder von der vom Manne am Leibe
geführten Montur beym Löschen verbrannt , welche vermöge hoher Passierung üäo . . . . in Ausgabe zu bringen,
und andere Sorten anzuweisen bewilliget wurde.

Auf dem Marsche mit dem Manne N . von der N . Compagnie in das Wasser gefallen , welche nicht

mehr zu erhalten waren . ^ '

Zusammen

An andere Regimenter mittelst Transferirung abgegeben:
Für den November.

An das N . Regiment sind , laut Uebergabs - Listen , mittelst der von der N . Compagnie dahin Trans-
ferirten abgegeben worden.

Für den Jänner.

Die zu N . transferirten r o Köpfe haben , laut Uebergabs -Listen , an Montur mit sich'genommen.

Das N . Regiment hat von dem im dasigen Spitale verstorbenen Recruten N . N . von N .- Compagnie
an hinterlassenen Sorten übernommen . '

Zusammen
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s;

s: O

Fernere Ausgabe.

Vormerkungen.

T iS s:

Die zu Ossicieren und Stabsparteyen Avancirten , dann die Deserteure , Condemnirten , Verstorbenen , Justi-
ficirten und die Entlassenen haben mitgenommen.

Vermöge der den Monarh - Acten beyliegenden namentlichen Consignation
für den November

» » December

» » Jänner

Summa durch das ganze Jahr

Summarischer jährlicher Schluß - Extra  c r.
Der vorbenannte Regiments -- Protokolls - Empfang besteht in
Die nachspecificirte Ausgabe dagegen gehalten mit

In Vergleichung verbleibt mit Ende Oktober in dem Regiments - Magazine vorräthig,

In neuen Sorten
» alten Sorten

welche bestehen:

Zusammen wie oben

N . N . Oberst . N . N . Rechnungsführer.
Anhang.

Besondere zur Ausweis -Tabelle nöthige Compagnie -Vorraths - Summarien.

Beym Manneam Leibe.
Vom kleinen Regiments - Stabe.
1. Grenadier - Compagnie.
2 . » »

U. s. w.

Zusammen am Leibe

Vorräthig im Compagnie - Magazinen
Neue ite Grenadier - Compagnie.

» ste » »

» >te Füsilier - »

Zusammen an neuem Vorrathe

Alte ite Grenadier - Compagnie.
» 2te » »

» ite Füsilier - »

Zusammen an altem Vorrathe

Bandv̂ . 26
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XVI.  Hauptstück . VI. Abschnitt.



Von der Montur und Rüstung der Mannschaft und Pferde.

Formular Nr . 2.

Compagnie-und Escadrons -MonLurs-Buch.
(Welches alle Jahre wegen der Ausweis - Tabelle abzuschließen erforderlich ist .)

E m pfang s - S u m in a r i u m.
K8

N !S s: s:

Mit Ende Oktober verblieben am Leibe und im Regiments - Magazin neue
und alte Sorten . . . . . . . .

Aus den Regiments - Verrechnungen empfangen.

Die ex xioxriis statt Entlassener und Uebersetzter Gestellten Haben mit¬
gebracht . . . . - .

Die von anderen Regimentern anher Transferirtsn haben mitgebracht.
Die revertirten und attrapirten Deserteure bring nit .

Die in den Feld - Compagnien Transferieren haben mitgebracht . .
Summa des Empfanges.

A u s g a b s - S u m m a r i u m.
In der bestimmten Dauerzeit sind abgenützt worden . .
Außer der Tragzeit sind zu Grunde gegangen . . . . .

Verbrannt oder sonst durch Zufalle in Verlust gerathen vom Vorrathe
am Leibe. . . . . . . . .

Durch Transferirungen an andere Regimenter abgegeben.
Die zu Officieren , Stabsparteyen und Fourierschützen Avancirten , dann

die Deserteure , Condemnirten , Verstorbenen , Justiftcirten und
Entlassenen haben mitgenommen . . . . . .

In das Regiments - Magazin abgeführt . . . . .
Die im Regiments Transferirtsn haben mitgenommen.

Summa der Ausgabe.

Wenn von oben stehendem Empfange die gegenwärtige Ausgabe entgegen
gehalten wird , mit . . . . . . .

So zeiget sich, dass Key der Compagnie auf Verrechnung vorräthig ver¬
blieben . . . . . . . . . .

B e n a n n t l i ch:

Bey der Mannschaft am Leibe. . . . . .

Auf Verrechnung neue i Sorten.
vorräthig ^ alte /

Zusammen.



r OL XVI . Hauptstück . VI . Abschnitt.

For mular Nr . 3. A l) I' III H l 6 k,
wie der Mann im Compagnie - Bu che abzuschließen ist.

L s s

Mir Ende Oktober . - aus dem Leibe behalten . ( « ü . Hier iftder Empsangstagzu benennen .)
Den 3o . Junius empfangen . . . . . - -

» 3o . September empfangen . . -
Zusammen.

H i e r v o n hat die Tragzeit ausgehalien.
» verbrannt.

Zusammen.

Verbleiben mit Ende Oktober am " cibe-

Ferner:  Den 3c». Februar empfangen.
Zusammen

Hiervon die Oauerzeit ausgehalten.
Verbleiben mit Ende Oktober am Leibe

ransferrrte

Mtt Ende Oktober auf dem Leibe behalten.
Den 3o . Junius empfangen.

Zusammen.

H i e c v v n die Dauerzeit ausgehalten.
Zu anderen Regimentern transferirt.
Zurück gelassen und in der Vorrathskammer aufbewahrt.

Zusammen in Abgang.
Deserteure

Mit Ende Oktober auf dem Leibe.
Den 3o . Junius empfangen,

Zusammen-

Hiervon  unter Weges außer der D auerzeit zu Grunde gegang en.
Bey " seiner Desertion mitgenommen . . . . .
Zurück gelassen und in der Vorrathskammer aufbewahrt.

Zusammen.
Gestorben

Vom N . Regiments anher transfenrt , oder als ex gestellt.
Oder als revertirter Deserteur eingebracht . . .
Auf den 3o . Junius am i . May empfangen . ._ .

Hiervon  die Dauerzeit ausgehalten.
In das Grab mitgegeben , oder als unbrauchbar abgeschafft.
Zurück gelassen und in die Vorrathskammer übertragen

Zusammen.

Zusammen in Abgang

A n in e r k u n g.
Erstens : Auf diese Art wird sowohl der  präsente , als auch der abgängige M an n im Compagnie - Buche

abgeschlossen, welches bey einem Abgängigen , sobald er abgängig wird , gleich geschehen, und mit der
Compagnie - Eingabe eombinirt und gleichstimmend seyn muß.

.Zwe ytens: Sollte  aber das jährliche Abschließender e ffe c t i v e n M an n sch a ft gar zu viel Platz einnehmen,
und man dennoch ohne dieses die jä h r l i che Ab n ü tzu ng , so wie auch diea m Le i be h a b e n d e M o n-
tur,  was zu dem jährlichen Abschlüsse Anlaß gegeben hat , erproben können , so kann die jährliche Abschlie¬
ßung unterbleiben , jedoch muß dagegen dieAbnützung  in marine mit Distinguirung der Jahrgänge
verläßlich bemerkt werden , indem man im Gegentheile außer Stand gesetzt würde , die in der jährlichen
Ausweis - Tabelle legal  einzubringende nöthige Abnützung zu eruiren.

Drittens:  Daß bey den vor Abschluß des Compagnie-Buches übertragenen Sorten der Em p fang  s tag  zu specifici-
ren ist , versteht sich von selbst.

Vierten s:  Bey einem Manne , der außer der ordinären Zeit ein Monturs - Stück erhält , muß nicht nur der Tag des
Empfanges,  sondern auch auf welche rückwärtige  oder künftige Zeit dasselbe ge¬
hört,  vorgemerkt werden , gleichwie auch, wenn e in M ann ei n a l r e 6 S tü ck b e k o m m t , des
Vorfahrers Empfangstag  beyzusetzen ist.

F ünftens:  Wann , wider Verhoffen, bey eiriemManne die am Leibe die Tragzeit ausgehaltenen Sorten mitEndeOcto-
ber übertragen wären , so sind dieselben gleich in inai-Aine als abgenützt  zu bemerken, um nickt etwa,
wenn ein solcher Mann inzwischen in Abgang kommt , als m i t g eno m m e n oder^ z u rü ck g e l a ssen
fälschlich eingebracht zu werden.
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Formular Nr . 8.  Transferirte.

S p e c i s i c a Li o n,
was die von der N . Compagnie am . . ten Februar i8 . . an das N . Regiment dransferirten Gemeinen

N . an Monturs - Sorten gehabt , hiervon zurück gelassen oder zu besagtem Regiments übernommen haben.

Tag
des

Empfanges.

Sorten.

Hatte Inhalt des

Compagnie - Buches

am Tage des Abgan¬

ges am Leibe.

Csako.

Roquelor.

Rockel.

Leibes.

Tuchhosen.

Gattien.

Hemden.

Kamascherr.

Schuhe.

Kittel.

Halsbinden.

Halsbindenschnallen.

Kalbfellene Tornister.

Patrontaschen.

Säbel . / ,

Sabel - Handriemen.

Flintenriemen.

Batterie - Deckel.

Vayonnett - Scheiden.

Holzmühen.

Fäustlinge.

Hiervon

e fs e c t i v e

bey/den Compagnien zu¬
rück geblieben und in das

Vocraths - Magazin
übertragen.

in Abgang

zum anderen Regiments
mitgenommen.

Wenn ein Mann vom Urlaube transferier wird , und keine neuen Sorten , wenn sie ihm auch gebühren/
empfangen hat , besonders wenn die alten Sorten , ungeachtet er keine neuen bekommen hat , als abgenützt in
Abgang gekommen sind , so verstehet es sich von selbst , daß derley Sorten in der ersten Rubrik » am Leibe ge^
habt«  wegbleiben.

Bey einem solchen Manne verstehet es sich auch , daß nur jene Sorten mit in Ausgabe kommen - die der
Mann an tragbaren  wirklich bey sich , und mitgenommen hat.

Aus diesen Specificationen werden die Uebergabs - Listen  verfaßt ; dieselben müssen mit diesen und mit
dem Compagnie - Buche überein stimmen.

Die zu Ober - Officieren oder Stabsparteyen avancirten Cadetten oder obligaten Leute lassen alle ihre ab¬
zugeben vorgeschriebenen Monturs - und Lederwerks - Sorten dort zurück , wo sie austreten.
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A n m e r k u n g e n.

, ) Das R e g i m ent s - P ro tocoll , so wie auch die Compagnie - Bücher und die von Abgängigen mit¬

genommenen M on turs - Sp eci ficat i o n e n sind nicht nur auf die vorgeschriebene Art einzuleiten und
fortzuführen , und mit Ausgang eines jeden Jahres abzuschließen , sondern auch , um zu sehen , daß Alles
von Zeit zu Zeit eingetragen worden sey , bey der Musterung und bey Transferirung eines Mannes dem respi-
cirenden Feld - Kriegs - Commiffär vorzulegen . Was weiter zu beobachten ist , enthalten nachstehende Puncte.

2) Obgleich das Regiments -- Pr otocoll eigentlich nur die ri ch tig e E i n n a h m e und A u s g ab e enthalten darf,
so sind doch die eingeführten Vormerkungen über gewisse in die Ausweis - Tabelle
einschlagende Empfange und Ausgaben,  welche die Compagnie - Bücher an sich enthalten , deß-
wegen in dem Regiments - Prorocolle aufzuführen nochwendig , ungeachtet sie nicht m daS S u m m a r i u m
gezogen werden , weil eines Theils ein Grund  seyn muß , woraus man die Ausweis - Tabelle  stellen,
und man anderen Theils eine sichere Probe haben kann , daß die Compagnie nichts ausgelassen hat.

3) Die im Regiments hin- und her Transferieren sind nrcht in das Negimentö-ProtocoUs-Summarium einzuziehen,
sondern nur anzumerken , indem es eine Sache ist , welche nur die Compagnie angeht , weil die Leute nichts
Anderes mit sich nehmen , als das , was sie am Leibe haben , und dieses auf das Regiments -Magazin keinen
Bezug hat.

4)  Wenn gleich laut Normales dem Regimente gewöhnlich alle halbe Jahre erst der wahre Empfang  von
den Monturs -Commissionen zukommt , und dieser dem Protokolle und der Ausweis -Tabelle gleich seyn sollte , so

müssen dennoch alle jene Empfangs - Posten  in das Protokoll von Zeit zu Zeit eingetragen und der Com¬
pagnie vorgeschrieben werden , die das Regiment von der Oeksnomie - Commission auf eigene Quit¬
tung  in loeo empfangen hat , und worüber es die förmlichen Gegenscheine erhalt . Sie müssen in das Pro¬
tokoll vorgemerkt werden , well , sobald man auf die halbjährigen C o m m i ssi o n s - Ep tra  c t e warten,
und bis dahin nichts in Empfang nehmen wollte , man auch nichts den Compagnien vorschreiben konnte.

2) Weder dem Absenten , noch dem Beurlaubten  ist eher ein Monturs - Stück anzuschreiben, als bis
er es empfangen hat , jedoch darf die Anschreibung , er mag es empfangen haben , wann er will , auf die
Gebührzeit geschehen . Wenn ein lange abwesender Mann zweyfache Stücke zu fordern hat , so wird ihm
eines in ngtura  abgereicht , das andere  aber , wenn er sich dasselbe aus Eigenem angeschafft hat,
von der Commission im Gelbe bezahlet , und beyde werden auf die Gebühr angeschrieben.

Die Regimenter können bey eintretender Categorie die Montur nur auf den Loco - Stand erhalten.
6) Wenn ein Mann auf Urlaub geht , desertirt , stirbt , entlassen oder transferirt wird , so muß die -Compag¬

nie alle jene Stücke , welche sie vor ihm empfangen und in Vorrath auf Verrechnung geführt hat , wie auch
jene Stücke , welche ein Eingerückter , Absenter oder Beurlaubter auswärts und die Compagnie auch für
ihn empfangen hat , darum gleich in das Regiments - Magazin einliefern , und in Ausgabe bringen , weil
sie über den effektiven Stand keine Monturs - Stücke haben darf , sondern alle jene Sorten , welche sie auf
Verrechnung führen müssen , effektiven Leuten gehören.

7) Obgleich einem abwesenden Manne keine neue Montur , bis er sie wirklich erhalten hat , angeschrieben , noch
das Leibel oder die Holzmütze erzeugt werden darf , so müssen dennoch die alten Sorten , sobald deren Trag¬
zeit verstrichen ist , aus der Ursache mit anderen außer Stand in Ausgabe gebracht werden , weil derley
Sorten zu den effektiven nicht mehr gehören , wenn gleich der Mann ohne Montur im Compagnie - Buche
geführt werden sollte.

8) Von den nach dem Monath - Acte statt Entlassener gestellten Recruten müssen nicht nur die kompletten Mon-
turs - und Lederwerkö - Sorten , sondern auch die Riemen und Batterie - Deckel in Empfang genommen
werden.

9) Inder Ausgabe der Rubrik abgenützt  darf keine andere Montur und Rüstung eingetragen werden,
als welche die Dauerzeit wirklich ausgehalten har , und da es eine solche Rubrik ist , welche die Haupt¬
ausgabe  ausmachr , und unter dieser viel Ungebühr , die nicht leicht einzusehen ist , eingebracht werden
kann , so muß Mann für Mann durchgangen , und hieraus ein Summarium  verfaßt werden . Indem
man der Compagnie nur auf den effektiven Stand , ausschließlich der Auswärtigen , die Montur heraus

gibt , so kann so leicht die Abnützung den neuen Empfang nicht übersteigen , wenn man hiervon jene Recruten
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undNcvertenten , welche die allere Montur bekommen , die sie bis zur zweyten Abtheilung zu tragen , und keine

alte gehabt haben , dann die , Ache für die Beurlaubten und Absenten sich im Compagnie - Magazine vorrä-
thig befindet , und welche von en auf Urlaub Abgängigen vor der Abnutzungszeit in das Regiments - Maga¬

zin zurück geliefert werden , schlagt.

is ) Leibel und Holzmützen könneMcht mehr erzeugt , weder alte mehr abgenützt , noch mehr Macherlohn m Ver¬
wendung gebracht werden , e Gemeine - Rockel , nach Abschlag der wirklichen Corporale und jener Necruten
und Revertenten , welche injweyten Jahre alte Rockel und neue Leibel erhalten , in Ausgabe kommen.

n ) Alle Erzeugungen , und wc immer Geld betrifft , werden bloß allein durch das Regimenrs - Prorocoll geführt,
und hiervon nichts inConagnie eingebracht . Da der Kürze wegen die Erzeugungen , das Macher - und Doppel-
Lohn , so wie das Fourier - ützen - Geld mit Ausgang des Jahres nur summarisch  im Protokolle veraus¬

gabt 'wird , so versteht s sich von selbst , daß derley von Zeit zu Zeit den Compagnien hinaus bezahlte
Gelder in dein b e sont r en Handbuche  angemerkt werden müssen.

,3 ) Ein zum Ober - Officie oder zur Stabspartey avancirter . oder ein entlassener Mann muß den C âko , Roquelor
und Sabel , dann dr ganze Lederwerk , als ein ararisches Gut zurück lassen , wenn er sich gleich alle diese

Sorten bey seiner mrolirung selbst angeschafft hatte , und darf nur die blofie Leibes - Montur mitnehmen.

i 3) Ein zum Fourierscktzen übersetzter Gemeiner muß nicht nur denCfako , Roquelor und das Lederwerk , sondern
auch die vollstär,die Leibes -Montur , wenn sie die vorgeschriebene Tragzeit nicht ausgehalten hat , aus dem

Beweggründe zu-tck lassen , und es darf für ihn nichts in Ausgabe kommen , weil ihn der Hauptmann von

dem Fourierschüen - Monturs - Gelds neu zu montiren hat.
»4) Gleichwie über re abgängigen , und mitgenommenen Monturs - Sorten eine C 0 n sig n a ti 0 n dem Monath-

Acte bepgeleatwird , so muß auch alle Monathe , wenn gleich so viel vorrächig ist , daß man aus der Monturs-
Commission üchts empfangen darf , aus der Ursache über den Zuwachs ein nahmentlicher Gebührs¬

und Empfangsent  w u r f abgefaßt und dem Regiments - Acte beygelegt werden , um nicht nur das Erfor¬
dernis, und was von dem Vorrathe von Zeit zu Zeit verausgabt worden ist , sondern auch ersehen zu können,
da alleMonathe sich die Tragzeit ändert , was üCoriw der künftigen Ausrheilung der Mann an neuen Worte .,
bekommen hat , die dann nebst dem weiteren neuen Vorrathe von der Regiments - Gebühr abzuziehen sind.

. 5) Sobald ein Mann abgängig wird , hat die Compagnie eine von dem Hauptmanne und dem Feldwebel gefer¬
tigte Specification (nach dem beygedruckten Formulare ) dem Regunente einzureichen , Worm anzufuhren
ist , was der Mann gehabt , verlassen und mitgenommen hat . Die Consignation ist sodann mit dem Compagnie-
Buche zu vergleichen , und nach solchem , wenn sie richtig ist , abzuschließen.

1b) Wenn wegen ansteckender Krankheit die Montur des verstorbenen Mannes zu verbrennen für nothig befunden wird,

so muß hierüber ein k r i e g s c 0 m m issar  i a t i sch e s C e r t ifi  c a t eingehohlt , und die Montur besonders
in Ausgabe gebracht werden.

17 ) Wenn bey einer Feuersbrunst in den Stationen von dem Monturs - Vorrathe oder von der Montur , welche dw
Mannschaft am Leibe hat , etwas verbrennt , oder durch das Löschen zu Grunde gehet , so, muß hierüber das C e r t l-

ficat  commissionalitervom Militär und Provinciale unterschrieben  seyn , und dem General-
Commando eingesendet werden . Bevor diese Sorten in Abgang gebracht , und dem Manne andere gegeben werden

können , muß die Entscheidung  abgewartet werden . Wenn es Sortenbetnfft , welche der Mann am Leibe ge-

habt hat , und di - schon üb « di- halb - Tragzeit getragen w « »-" Md , so wird der Ersatz , wenn - S noch,g >st,
und d°r allgemeine AnstheilunMag nicht erwartet w - rd-n kann , nur von d« zweyten Gattung alter Montur «
macht . Für da « , was hingegen d- ,n Wann - «on s-in -n - ig - n- n ang °schafft -n Sachen , welche -r un -n«b-h-I,ch

haben muh , verbrannt ist, wird d-r Ersatz von der Monturs - Commission in barem Geld - g-l ->st°r.
>8) Weil di- Montur nicht ruf di - verflossene , sondern auf di - künftige Dienstzeit zu rechnen iss , so wnd « » « », ei -Y

-, „ °r b-vorsseh -nd -n Musserung als Capitulant , Wir -hschaftsb - sstz- r ° d- r als - in nach H - u >° v-rl - ng -nd - r Invalid
di - Entlassung zu hoffen hat , keine neue Montur so lang - gegeben , noch - ng -schil-b-n , b,s seine Sache entschieden
iss , und wenn « entlassen wird , so Isser mit der für Entlassene bestiunuten Montur zu entlass " .

,y ) Jene Sorten , die außer d« Dan - rzeit zu Grunde gegangen sind, kommen besonders in Abgang , und -s wird hi -rub-
ein - sp - klfi - irt - Consignation,  worin derUmssand des zu Grunde G -h-nS zu bemerken iss , versaf

welchevom Krie ^ s-Coininissarcertificiretulid derMontcirS -Answeis -Labelle beygelegt weiden muß.
Band v *-
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20 ) Eben so ist auch für die Deserteure die neue Montur nicht in Abgang zu bri,en , wenn derselbe in der alten Montur
desertirt ist , und der Hauptmann an den zurückgelassenen neuen Sorten lhts beyg-etragen hat , da die neuen Sor¬

ten gemeiniglich aufbewahrt und vom Manne außer der Parade nicht geagen werden , mithin die Deserteure
nicht jedes Mahl neue Sorten mitnehmen können.

21 ) Für jene Sorten , welche der Mann aus Unvorsichtigkeit verloren hat , welchchm gestohlen worden sind , oder die er

außer Dienst zerbrochen hat , hat der Compagnie - oder Transports -Commani, ^ zu haften , und es werden , ohne be¬
sondere höhere Bewilligung , keine anderen Sorten angewiesen , noch selbe vo^ n altenSorten zu ersetzen gestattet.

22 ) Weil die Rechnungen  alle Jahre gelegt werden müssen , so ist der Mann irCompagnie - Buche jährlich  aus

der Ursache ab zu schli e ß e n , weil man sonst in der Ausweis - Tabelle wedesteauf dem Leibe habende Montur,
noch den Vorrath , noch weniger die Abnützung ersehen könnte . Wieder effe ^ ve,  sowohlalsder abgängi-
ge Mann,  der Ordnung nach , abgeschlossen wird , zeigen die Formulare.

s 3) Ueber Alles , was die Compagnie in Sorten und Geld vom Regimente emp>„ gen hat,  muß dieselbe eine.
Quittung  ausstellen , und ohne diese darf der Rechnungsführer nichts erfolg.

24 ) In den Präsentirungs - Listen von Revertenten und attrapirten Deserteuren müs « jedes Mahl die mitgebrach¬

ten Monturs - Stücke in rnarZins angemerkt , und wenn es in der auswärtig gi-rtigten Liste nicht geschehen

wäre , solches bey ihrer Präsentirung beym Regimente befolgt werden , um dcuus zu erproben , was an
derley Sorten in Empfang zu nehmen ist. '

26 ) Weil in den M 0 n a t h - G e b üh r s e n tw ü r f en vor dem Zuwachse der a u sw ä r t ig ^ a h r e u n d g ä n z l i-
che Empfang (wenn man den Compagnien bey einer allgemeinen Austheilung nich so viel heraus geben
wolle ) eingebracht werden muß , in den Assent - , Präsentirungs - und Revisions -Listen der^ be aber nicht allezeit
angemerkt ist , und die E m p fa n g s - Ex tra c t e von den Commissionen erst mitAuögarg eines jeden halben
Jahres dem Regimente zukommen , so ist es nothwendig , in gleicher Zeit jeden eingerückten Recruten , Rever-

tentcn und Krankheits halber zurück gebliebenen Mann über seinen auswärtigen Msnrurs - Empfang auszu¬

forschen , diese seine Aussage nach den Listen anzumerken , und so fort in besagtem Erfordernißentwurfe
gehörig anzuziehen.

26 ) Wenn,Leute auf Urlaub , oder in einem anderen Regiments - Spitale sterben , oder transferirt werden , so ist
der Bedacht dahin zu nehmen , die zurückgelassene Montur , den Säbel und die Lederwerks -Sorten an sich zu brin¬

gen , ode. sich Mit jenem Regiments , wo der Mann gestorben ist , einzuverstehen , daß es dieselben in Empfang
nehme , oder an die nächste Commission gegen Schein abliefere.

27 ) Die neuen Monturs -Sorten sollen niemahls vor dem Gebührstageden Compagnien hinaus gegeben werden , um
rtens : auf der Stelle zu wissen , was durch den seitherigen Abgang zwischen der Ausweisung und dem Ab¬

gänge erübrigt worden ist ; und um

2tens : auch ermessen zu können , was für Leute an dem wahren Ausgabstage beurlaubt waren , denen man

die neuen dorten nicht angeschrieben , und welche die Compagnie als vorräthig ausgewiesen hat.
26 ) Der neu zugewachsene und avancirte Mann  soll in dem Compagnie - Buche auf das Blatt eines

abg anglgen,  nicyt nur weites vorgeschrieben ist , eingetragen werden , sondern weil bey den Corporalen , Spiel-
une Zimmerleuten besondere Rubriken erfordert werden , welche bey einem Gemeinen , der zu dieser Charge
avanurt ô er übersetzt wird , nicht vorlinirt sind , und ' diese nachzuliniren öfters kern Raum vorhanden ist,
und d-e Sorten aus der vorgeschriebenen Ordnung kommen , welches die Eintragung m die Summarien er¬
schwert , und lrug macht , auch mehr Papier erfordert , indem die letzten Nummern den effectiven Stand an-
zeigen , und m derselben die mehreren Abgängigen und Zugewachsenen nicht übersteigen soll.

29) Alles, was das Regiment an die Monturs - Commission abzuliefern schuldig ist, muß alsogleich abgeliefert
o . Eden , rüdem an solchen Sorten bey einem jährlichen Abschlüsse niemahls etwas in Vorschein kommen darf.

0) ie u aigenv die Compagnien summarisch die Monturs - Specisicationen abzufassen haben , und was dabey
beobachten rst , zeigen die beygefügten Formulare und die Anmerkung . So gibt auch

^ ? ? fuhren nothige , dem Normale angemessene , mit Anmerkungen versehene M 0 n t u r s - V 0 r r a t h s-
z. r 0 0 c 0 l s - F 0 i m u l a r an die Hand , wie die v 0 r r ä t h i g e n e u e und alte Montur a u s zu-
we isen und  z u üb  e rne  h m en  i st.

^ ^ durch die Auvtauschung im Spitale , auch bey der Compagnie selbst öfters solche schlechte Sorten von den
e,,!- sii das Regiments -Magazin abgeliefert werden , die nicht zu verwenden , auch derley alteMon-

^ Regrmeuts -Magazin abgeführt werden soll , sondern bloß der Compagnie gehörig ist , so haben die
dre doppelte in Empfangnehmung und Ausgabe zu vermeiden,

dem ^ h'nterlassene Sorten , wo es möglich ist , an sich zu bringe- , und diese selbst aus
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Formular Nr . y._

M o n t u r s

»07

Vor raths - Protocoll.
Vom 1. November bis . . Ende October.

Das löbliche Infanterie - Regiment N. betreffend.

Tag des Empfanges. Sorten. Sollen getragen werden.

Den . . ten

Rockel , Le!bel , Kittel,

Holzmühen,

Hosen , Gattien , Hemden,

Halsbinden,

Kamaschen,

Schuhe.

Jahre , — Monathe.

Empfang.

Laut der Ausweis -Tabelle verblieben mit Ende October
Bey den Compagnien . . . .

vorräthig im Regiments - Magazine.

Zusammen
Seither : '

Aus der Prager Monturs - Commission an neuen Sorten empfangen . . .
Der zu N . Infanterie -Regiment Transferirte hat bey der Compagnie zurück gelassen
Die Abgängigen und Avancirten haben , laut Constgnation , bey der Compagnie zurück gelassen
Die N .Compagnie hat für den auf Urlaub abgängig gewordenen N . empfangen und an denselben nicht abgegebenen Sor¬

ten zurück geliefert , welche , da sie dem Manne nicht angeschrieben sind , in der Verlassenschaftö -Consiqnation nicht
eingebracht wurden.

N . Compagnie liefert jene Sorten zurück , die sie von den vom Urlaube oder sonst eingerückten N . N . empfangen
und die der Mann auswärts und nicht von der Compagnie bekommen hat . . .

Den
A u s g

Mannschaft an

Zusammen
a b e.

den von der Commission empfangenen neuen SortenCompagnien für die effektive
hinaus gegeben

An die zugewachsenen Neeruten oder Revectenten aus dem Regiments - Magazine an neuen und alten Sorten auf die ver¬
flossene oder künftige Categorie , vom Compagnie - Vorrathe

Verbrannt und sonst verunglückt vom Regiments - Magazine
» r, » » v Compagnie - Vorrathe .

An die Oekonomie -Commission abgeliefert ^ vom Regiments - Vorrathe
oder der Compagnie belassen worden / » Compagnie - »

Summa der Ausgabe

Für den D ecem  b er.

Auf die Art muß alle Monathe vorgegangen und abgeschlossen werden.

Anmerkung.  Die Rubriken müssen nur nach Erforderniß und Umstanden , aufgeführt werden . Da die verlassenen
Unter -Officiers -Sorten der Nachfolger übernimmt , so können so leicht keinem den Vorrath verfallend

Wenn man der Kürze wegen dasjenige nur in Empfang bringen wollte , was von dem Commissions-
Empfänge über die Ausgabe übrig verblieben , so würde die ganze in Empfangnehmunq . so wie die
Ausgabe , an -die Compagnie wegfallen.

An neuen und für beständig tragbaren Sorten,

welche in alten Zeiten verwendet werden können , und dem Manne vor¬

wärts anzuschreiben kommen.

Alte Sorten,

welche nicht über die Hälfte
der ausgemessencn Tragzeit
getragen werden ; welche in
der ersten Hälfte zu verwen
den und vorwärts anzurech¬
nen , folglich als neue zu

behandeln sind.

welche über die
Halfted Tragzeit
getragenwocden,
fvlglichdas zwey-
teHahcd . zweyten
Hälfte erst ver¬
wendet und dem
Mannerück wärts
geschrieben , als
völlig altebehan

det werden.
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A n m e r k u n g e n.
Was von Monath zu Monath  in Empfang und in Ausgabe zu bringen , und daß alle Monathe das

V or r a t h S - P rotocol  l abzuschließen ist , ist in dem Formulare vorläufig angeführt worden ; und was . »veiter zu
beobachten ist , kann man aus nachstehenden Puncten entnehmen.

») Unter die neue Art erster Classe  gehören jene von der Commission empfangenen und verwendeten

neuen , dann jene Sorten , denen keine oder doch wenigstens kerne lange Tragzeit ausgemessen ist , und die
zu allen Zeiten verwendet , und dein Manne vorwärts angeschrieben werden können.

3 ) In die zweyt e Classe  gehören jene Sorten , wovon die zweijährigen großen Monturs - Stücke nicht über

die Hälfte , und die einjährigen kleinen Sorten nicht über ein Drittel der vorgeschriebenen Tragzeit von dem
Mannö getragen werden , und als neue im ersten Jahre oder in der ersten Hälfte verwendet , und dem Manne
eben vorwärts angeschrieben werden.

3) Unter die dritte Classe  sind jene alten Leibes-- Monturs - Sorten zu zahlen , welche schon die Hälfte der
/ Tragzeit ausgehalten haben , erst im zweyten Jahre oder in der zweyten Hälfte verwendet und dem Manne

eben rückwärts angcschrieben werden.

4 ) Wie sowohl die mit Ende Oktober verbliebenen und die von Abgängigen künftig eingehenden Sorten in die

gehörige Classe einzuthellen sind , ist aus den Empfangs - und Abgangstagen und aus der vorgeschriebenen
Tragzeit zu ermessen , woraus leicht zu beurrheilen ist , unter welche Classe das eine oder andere Stück em-
zubringen sey.

5) Die Eintheilung und Verwendung ist nach der Vorschrift ausgemessen ; es gereicht aber den Regimentern
vielmehr zum Lobe , wenn durch Wirthschaft Sorten von der dritten in die zweyte , und von der zweyten l«
die erste Classe eingebracht werden können.

6) Bey jenen Regimentern , wo die alte Montur bey den Com pagnien aufbewahrt wird , dürfte das Protokoll
auf die nähmliche 'Art auch compagnieweise zu führen erforderlich seyn , um wissen zu können , was die Com¬
pagnie von dem Vorrathe in Händen habe.

7 ) Der Vorrath ist sowohl bey Ausgang des Jahres oder bey gelegter Monturs - Richtigkeit , als auch bey der
Musterung dem respicirenden Kriegs - Commissär auszuweisen , und bey jeder Monturs - Anweisung das
Protokoll vorzuzeigen.

8) Die Batterie - Deckel und Flintenriemen sind in dem Protokolle aus der Ursache nicht in Ausgabe zu stellen,
weil sie an dem Gewehre fest gemacht , und niemahls , außer wenn das Gewehr verloren gehet , vermindert
werden , sondern allezeit effektiv verbleiben.

Formular N r . 10.

Beobachtungen.
Von den M 0 nt u r s - E rf 0 r d e rniß - und A n we i s ung s e n t w ürfe  n.

1) Weil sehr viel auf die richtige Anweisung der Montur ankommt , indem nichts über die Gebühr angewiesen
werden darf , und auch nicht ausgegeben werden soll , so zeigen nebenstehende zwey Formulare , wie sowohl
das jährliche Hau pterforderniß für das g a n z e R e g i m en t , als auch die m 0 na th l ich e n
Gebührsentwürfe für den Zuwachs  zu stellen , und zu welcher Zeit die Sorten rückwärts oder

vorwärts anzurechnen seyen , und wie weiter die E m p fa n g s g e b ü h r je d e r C 0 m p a g n i e auszumessen ist.
2) Jener Rekrut , der bey seinem Zuwachse beym Regimente ein neues Röckel erhält , oder auf dem Werbplatze

erhalten hat , welches er bis zu der zweyten Austherlung zu tragen hat , muß auch ein neues Leibel erhalten ; so

wie jener , der auf dem Werbplatze ein neues Leibel bekommt , dasselbe bis zur zweyten Austheilung zu tragen,
beym Regimente auch ein neues Röckel zu erhalten hat.

3) Das Macherlohn für , Holzmützen und Fäustlinge ist nur jenen Recruten oder Revertenten anzuweisen
welche keine Röckel und Leibel auf die künftige Anschreibung empfangen haben ; derjenige aber , welcher ein
altes Röckel empfängt , und bey der ersten allgemeinen Austheilung dasselbe neu bekommt , muß eine alte
Holzmütze und alte Fäustlinge haben , und , wenn keine vorhanden sind , die künftige Austhcilungszeit abwarten.

4 ) Wenn dav Regiment Monturs - Stücke von der Monturs - Commission zu empfangen nöthig hat , so muß

jedes Mahl , nebst dem Erfordernisse , auch das Vorraths - Protokoll beygebracht werden , um den erwiesenen
Vorrath von dem Erfordernisse gehörig abzuz Lehen , oder den vom Regiments bereits gemachten Abzug mit
demselben combiniren zu können.
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ne XVI . Hauptstück . VI . Abscknitr.

waSdenbsydemlöblichenN.N.Regimente...zugewachsenenRecruten,RevertentenunddenvonanderenRegimenternanherTransferirtenanMonturs-

Sortengebühret,undhieraufauswärtsundsonstempfangenwurde,als:



Formular Nr . 4.



Formular Nr . 8. Entlassen und avancirt.

SpecificaLion,
was die von N . Compagnie den letzten Oktober als Wirthschaftsbesitzer , Capitulanten , Invaliden mit dem Grä¬
tige , mit und ohne Entgelt » Entlassenen oder zu Officieren , Stabsparteyen oder zu Fourierschützen avan-

cirten Cadetten oder Gemeinen N . N . an Manturssorten gehabt , und hinterlassen oder mitgenommen haben.

Tag

des,

Empfan ges.

S ' o r t e n.

Hat laut Inhaltes

des Compagnie -Bu¬

ches amTage des Ab¬

ganges am Leibe.

bey den Compagnien zu¬
rück gelassen und in das
Docraths - Magazin über¬

tragen.

Csako ' s.

Roquelore.

Höckel.

Leibel.

Tuchhosen.

Gattien.

Hemden.

Kamaschen.

Schuhe.

Kittel . *

Halsbinden.

Halsbindenschiiallen.

Tornister/

Patrontaschen.

Sabel.

Säbel - Handnemen.

Flintenriemen.

Batterie - Deckel.

Bayonnett - Hülsen.

Hvlzmühen.

Fäustlinge.

Hiervon

e fs e c t i v e in Abgang

bey dessen Entlassung oder
Übertretung mitgenom¬

men.

i ) Wenn es Unter - Officiere , Grenadiere oder Spielleute betrifft , so versteht es sich von selbst , daß die dem,
Charakter angemessenen Sorten einzubringen sind.

s ) Den Entlassenen , Capitulanten und Wirthschaftsbesitzern sind , wenn sie alte und nicht verschnittene Roc¬

kel besitzen , und die neuen vor kurzer Zeit bekommen haben , erstere mitzugeben , indem es eine Unwirth-
schaft für das Aerarium wäre , wenn man ihnen die neuen Rockel mitgeben wollte.

3) Diese sowohl , als alle übrigen Specificationen , müssen mit der nahmlichen Verbindlichkeit , wie die Wa¬

chen - Consignation , von dem Compagnie - Commandänten und dem Feldwebel unterschrieben , und , wenn

dep Mann in Abgang gebracht wird , dem Monath -- Eptracte beygelegt werden.

Deserteurs.F ormular Nr . 6.  _
SpecificaLion,

was der von der N . Compagnie Mit Ende Oktober r 3 . . desertirte Recrut an Monturs - Sorten mitgenom¬
men , und was er zurück gelassen hat.

Tag

des

Empfanges.

Sorten.

Hat laut Inhaltes

des Compagnie -Bu¬

ches am Tage des Ab¬

ganges am Leibe.

Hiervon

e ff e c t i v e

bey der Compagnie zurück
gelassen , und in das Vor

raths - Magazin über¬
tragen.

in A b g a n g

bey dessen Entlassung oder
Uebertretung mitgenom

men.

Hier sind zwar alle jene Sorten , was der Mann am Leibe gehabt hat , als mitgenommen  anzusetzen;
es versteht sich aber von selbst , baß , wenn ein Mann mit der alten Montur desertirt , und die neuen oder sonst
brauchbaren Sorten zurück läßt , nur jenes , was er an tragbaren Stücken mitgenommen hat , in Abgang kommt.

Von einem Deserteur , der im nahmlichen Monathe wieder zurück kommt , und die mitgenommenen Monturs-
Stücke zurück bringt , dieselben auch noch nicht in Abgang gebracht worden sind , ist es unnöthig , eine Spe¬
zifikation  einzugeben , indem dieser Mann in Rücksicht der Montur als p r äsen ti  r t zu behandeln ist.

Formular Nr . 7 . ' * Gestorben.

SpecificaLion,
was dem von der N . Compagnie mit Ende Oktober »3 . . verstorbenen Manne an Monturs - Sorten

geben wurde , und was derselbe zurück gelassen hat.
mitge-

T a g

des

Empfanges.

Sorten.
Hat lautInhaltesdes
Compagnie - Buches
am Tage des Abgan¬

ges am Leibe.

H i r v 0 n

e ffe e t i v e

bey der Compagnie zurück
geblieben unv in das Vor¬

raths - Magazin über¬
tragen.

in Abgang

demselben in das Grab
mitgegeben worden.

Einem Verstorbenen sind an Montur nicht mehr als r Hemd , i Paar Gattien und 1 Paar Schuhe
in daS Grab mitzugeben , daher wird auch in Abgang nicht mehr passiert ; außer es würde erwiesen , daß das
zweyte Hemd , oder die Gattien , oder ein anderes Stück , wegen längerer Tragung und fast erreichter Tragzeit
von sehr schlechter Beschaffenheit ist , und daher nicht mehr verwendet werden kann.

Vermöge Normales sollen auch jene Sorten verrechnet und für den Zuwachs verwendet werden , wenn
gleich ihre Tragzeit in » , 2 oder 3 Monathen zu Ende gehet.

v
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Anmerkungen.
1) Den Neeruten ist aus der Ursache die ganze Gebühr zu entwerfen , weil die auswärts , als beym Regiment?

empfangenen Sorten , in Abgang kommen.

2) Dem revertirten Deserteure werden nur jene Sorten zur Gebühr gegeben , die er nicht mitgebracht , und nö-
thig hat , indem das , was er auswärts empfängt , auch in Verrechnung kommt.

3) Einem von anderen Regimentern anher Transferirten kommen auch nur jene Gattungen zur Gebühr, die er
nach der Uebergabs - Liste nicht mitgebracht , folglich nöthig hat.

4) Einem im nähmlichen Monathe revertirten Deserteure, der alle seine Sachen wieder mitbringt , und für *
den nichts in der mitgenommenen Consignation eingebracht wird , kann auch nichts entworfen werden , son¬
dern wird nur durch punctirt.

5) Diese monathlichen Entwürfe  sind aus vielen Ursachen nöthig und sehr nützlich, und so wie monathlich
eine Consignation  abgefaßt und dem Acte beygelegt wird , was für Monturs - Sorten durch die abgän¬
gigen weggekommen sind , so wird auch ein Enstwu rf verfaßt , was dem Regiments auf den Zuwachs gebührt,
doch darf dieser Entwurf nur für das Regiment einfach seyn.

6) Wird hierdurch erwiesen , was bey der Monturs - Commission zu empfangen und anzuweisen ist.

7 ) Ist es monathlich leichter , vermöge Assent - Listen die rückwärtige  sowohl als künftige An sch rei-
bungsgebühraus  einander zu setzen.

8) Ist man durch diesen Entwurf in den Stand gesetzt , bey einem Hauptaustheilungstage den wahren Abzug zu
machen , was die zngewachsene Mannschaft ü 6onw der künftigen Austheilung empfangen hat.

Formular Nr . i3.

A >1 f s a h,
was der N . Compagnie von den aus dee Monturs - Commission empfangenen Sorten auf den effectiven

Stand ' hinaus zu geben gebühret.

Die Abzüge müssen von allen 14 Compagnien so viel ausmachen , als in dem Hauptentwurfe von dem
Erfordernisse abgezogen mird.
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Formular Nr . 14.

Tag des Empfanges.

M 0 n r n r s-
über die alte

für den Monath May die

Sorten. Sollen getragen werden.

Den 3oten Aprill r8 . .

» Ziten May 18 . .

» itenAugust 18 . .

» »tenIänner 18 . .

» Zoten Aprill i8 . -

Röckel , Leibel , Kittel , Holzmühen
und Fäustlinge . ,

Hosen , Gattien , Hemden.

Halsbinden.

Kamaschen.

kort - ü'exoe , Stockriemen.

Lederne Handschuhe.

— Jahre , — Monaths.

E m p f a n

Mit Ende Aprill . . . . verblieben auf Verrechnung .

Neuer Empfang.

Der zu den N . transferirte N . N . hat zurück gelassen , . . . .
Der zum Ober - Officiere oder zur Stabspartey avancirte , oder zum Four ierschühen übersetzte N . N.
Der verstorbene N . N - läßt zurück . . . . . .
So auch der Deserteur N - N . - . . - - .
Ferner der entlassene N . N . hat zurück gelassen . . . . . . .
Nicht minder der zu den Grenadieren oder sonstigen Feld - Compagnien transferirte N - N.

Summa des Empfange-

A u s g a b e.

An den zugewachsenen Recruten oder Revertenten . . . . .
In das Regiments -Magazin abgeliefcrt , sodann dem Ne cruten N . N . von N . Compagnie gegeben worden
Verbrannt oder sonst verunglückt
Vermöge hoher BewtMgung der Compagnie überlassen

Summa der Ausgabe

Nach Abzug verbleibt mit letztem vorräthig

A n merk  u ng . Daß die Rubriken nach Erforderniß und Umständen eiuzubringen sind , verstehet sich von selbst.
Alles , waS der Mann am Leibe mitbringt , er mag es vom Regiments oder von einer anderen Com¬

pagnie erhalten haben , darf in diesen Ausweis nicht eingebracht werden.
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A n sw e i s.
vor rä' t h lg e Montur.
N . N . Compagnie betreffend.

Für beständig tragbare Sorten,

die m allen Zeiten verwendet und dem

Manne angeschrieben werden

müssen.

A

D N N W

Alte Sorten,

welche nicht über die Hälfte der Tragzeit

getragen worden , welche im ersten Jahre

oder in der ersten Hälfte zur Tragzeit zu

verwenden , mithin auf dieverflossene auf¬

zurechnen , und als neue zu behandeln sind.

welche über die Hälfte der Tragzeit

getragen worden , folglich das zweyte

Jahr oder auf die zweyte Hälfte erst

verwendet , und dem Manne rückwärts

angeschrieben , sohin als alte behandelt

werden.

S -y- L-; s-; 6- D L-; G

-8 -



Formular Nr . »S.

XV!. Hauptstück . V!. Abschnitt.

Ausweis

über die auf den effektiven Stand empfangenen und verwendeten und für die Beurlaubten vorrächig verbliebenen
Monturs - Sorten.

Empfang.

s-; D

Mit Ende N . . . war von der beurlaubten Mannschaft im Lompagnie -Magazine vorräthig

Seither vom Regiments auf die Gebührszeit empfangen

Summa des Empfanges.

Ausgabe.

Dem den . . May eiugerückten Manne N . N . hinaus gegeben

Von dem Regiments - Empfange der präsenten Mannschaft laut nahmentlicher
Quittungen hinaus gegeben

In das Regiinents - Magazin für die auf Urlaub , TranSferirten , Desertirten , Ver¬
storbenen , Entlassenen N . N . eingeliefert . . . . .

Durch dis für dis vom Urlaube eingerückten N . N . auswärtig empfangen .

Summa der Ausgabe

Nach Abzug verbleibt mit letztem May vorräthig

D i e s e g e h ö r e n -

Den Gefreuten N . N . . - .

» Gemeinen N . N-

Summa wie oben -

Diese unangefchriebenen neuen Sorten müssen deßwegen besonders ausgewiesen , und nicht mit altem Vorrathe

vermischt werden , weil sie, als den effektiven Beurlaubten gehörig , nicht ju dem reellen Vorrathe zu zählen sind-
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O.

Von der Conservation der Montur und Rüstung.

h. 5 t>2 l.

Alle Stabs - und Ober - Officiere , Regiments - , Corps - und Bataillons - Comman-

danten , die Brigadiers undstespicirenden feldkriegscommiffariatischen Beamten , dann die

Transports - Commandanten haben vorzüglich darauf zu sehen , daß die den Truppen anver¬

trauten Monturs - und Rststungs - Sorten , so wie auch alle jene Sorten , welche in den
Regiments - oder Compagnie - Magazinen von der auf Urlaub gegangenen Mannschaft

vorhanden sind , in jeder Hinsicht so viel als möglich conservirt , die nöchigen Reparaturen
jederzeit alsogleich vorgenommen , und überhaupt das Beste des allerhöchsten Aerariums
möglichst befördert werde , widrigens sie nicht nur allein zum Schadenersätze verhalten , son¬
dern sich auch der größten Verantwortlichkeit aussetzen würden.

h. 5622.

Die General - Commanden haben den gesummten Truppen die Conservation der Mon¬

turs - und Rüstungs - Sorten nachdrücklichst anzuempfehlen , und jede sich hierbey äußern¬

de Unwirthschaft oder Sorglosigkeit abzustellen und zu ahnden.
h. 6628.

Es soll nicht gestattet werden , daß Monturs - Stücke , welche nur zum Schutze ge¬

gen strenge Kalte bestimmt sind , auch im Sommer in Gebrauch genommen , bey aller Ar¬
beit beständig am öeibe getragen , und so vor der Zeit unbrauchbar gemacht werden.

Das Tragen des Brotes in den Mänteln ist strenge verbothen , und die bey den
Militär - Arbeits - Commanden befindlichen Ober - und Unter - Officiere haben besonders dar¬

auf zu sehen , daß die Roquelore von den Arbeitern wahrend der Arbeit abgelegt , und nur
dann , wenn es die Witterung oder die Jahreszeit erheischt , gebraucht , und nicht ohne Noth

oder gar muthwillig abgenutzt , überhaupt aber sollen dieselben bey jeder Gelegenheit so viel als
möglich geschont werden.

Ferner dürfen die Roguelore nur bey großen Paraden zusammen gerollt auf den enor¬
mster gebunden werden , bey den übrigen Ausrückungen und auf Marschen aber - sind sie zur
besseren Conservirung en Lanäalier zu tragen.

h. 6624.

Die tuchenen Cavallerie - Ueberzieh - und rücksichtlich Reithosen dürfen , ihrer ursprüngli¬

chen Widmung nach, durchaus nur in der kalten Jahreszeit , und selbst auch da bloß bey dem Dien¬
ste zu Pferde in Gebrauch genommen , außer dieser Zeit aber sollen sie beständig bey den
Escadronen mit der besten Sorgfalt aufbewahrt werden , wodurch auch verhindert wird , daß

sie in der Weite nicht geändert und zu den Schuhen getragen werden _
Für die pünctlichste Befolgung dieser Vorschrift sind nebst den Divisioneuren und Bri-

gadieren vorzüglich auch die Regiments - Commandanten und übrigen Stabs - Officiere den
General - Commanden , und letztere selbst dem Hofkriegsrathe verantwortlich ; auch ist künf¬

tig ein jedes vorkommende Paffierungs - Gesuch um Reithosen nicht nur ohne Weiters zurück

zu weisen , sondern vielmehr auch als ein sprechender Beweis von Überschreitung dieser Vorschrift
auzusehen , worüber der Schuldtragende strenge zur Verantwortung zu ziehen ist, weil die Reit¬

hosen , wenn sie ordentlich conservirt werden , die vorgeschriebene Dauerzeit leicht aushalten können.
In den Garnisonen haben auch die Platz - Commanden darüber zu wachen , daß diese

Vorschrift gehörig befolget werde.
§. 5625 .

Die Monturs - Sorten , auf welche eine kurze Dauerzeit bemessen ist , werden in den

bestimmten Terminen zwar neu erfolge , die hierdurch aus der Verrechnung kommenden Stüc¬
ke aber sind nie ein Eigenthum des Mannes , sondern können von den Compagnie - und
Escadrons - Commandanten zur innerlichen Monturs - Oekonomie verwendet werden , weil

3 u *

Obliegenheiten der Stabs-
u . Ober -Officiere , Regiments -,
CorpS - und Bataillons -Com-
mandanten , dann der Vriga-
diere und respicirenden Feld-
Kriegs - Commissäre hinsicht¬
lich der (5onservation der Mon¬
tur und Rüstung.
Hkth . am 2S. Sept . 767.

-» » 28. März 770-
»> » rg. Fcbr. 7Ü2.
>» » 2 >. Märj796 63 , 76 .
» » 1>» Nov . 809 . L Ho56.
» » 2. Nov . 81 >. R 365g»
» » 3 . März S >6. L 83y.
» » 7. März 6,7 . L 736.
» » >6- 2un . 6,7 . L,8äi.
» >, >9. Oct . 8 -8. L3299.

Obliegenheiten der General-
Commanden hinsichtlich der
Conservation der Montur.
Hkth . am S. Jun . 7SS.

»» » >3. Nov . 814 . ^! 6^ä2.

Conservation der Mäntel
und jener Monturs - Stücke,
welche nur zum Schuhe gegen
strenge Kälte bestimmt sind.
Hkth . am 28. Nov .806 . L 3965.

» » 19. Oct » L07. L 3-j9c>»
» » 9. Nov . 807»

» 29 . Jul . 8i 1. L 3669.
>, 20 . Nov , 9 >1. L 3907.
» >3. Nov . 3i -j. 6 b-s-jr.
>» 28, Sept. 9 ib .Is 3984»

Conservation der tuchenen
Ueberzughosen.
Hkth . am 28. Tep -9 >6. 6 3981;.

Wann jene Monturs - Sor¬
ten , welche die Dauerzeit aus-
gehalten haben , und dem Re¬
giments oder Bataillone bey-
belassen werden , zur innerli¬
chen Wirrhschaft zu verwenden
sind.

Hkth . am - 4. Jul . 8 ' 7-

Band vi.
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selbst nach der verstrichenen Dauerzeit das betreffende Monturs - Stück , wenn es nicht an
die Monturs - Commission abzuführen ist , als Aushülfe angesehen werden muß , um mit
den neu empfangenen Monturs - Stücken die Categorie um so zuverläßlicher , mit Ver¬
meidung von außerordentlichen , dem Aerarium zur Last fallenden Passierungen aushalten

zu können ; ein Umstand , der besonders bey der Mannschaft der Invaliden - Häuser zu be¬
rücksichtigen ist , welche bald aus den Invaliden - Häusern in die Patental - Verpflegung
oder mit Reservations - Urkunden austritt , bald aber wieder , wegen Mangels an Unterhalt

oder wegen Gebrechlichkeit u . s. w., zurück kehrt . Alle Truppengattungen aber müssen bey
den die Dauerzeit ausgehaltenen Röckeln und Kitteln darauf Rücksicht nehmen , daß sie

Lann aus dem Gebrauche genommen werden , wo noch brauchbare Leibel , Holzmützen und
Fäustlinge aus ^ihnen erzeugt werden können.

Auf die Verabreichung neuer Schuhe bey allgemeinen Gebühren haben nur Unter-
Officiere und Cadetten Anspruch , der Mannschaft vom Gefreyten an aber dürfen nur dank'

neue verabreicht werden , wenn dle im Gebrauche befindlichen der Besohlung oder Repara¬

tion nicht mehr fähig sind , indem diese , wie die Stiefel bey der Cavallerie und bey ande¬
ren mir Stiefeln versehenen Truppengattungen , in die Oekonomie des Compagnie - oder
Escadrons - Commandanten gehörig sind.

tz. 662 (1.

Wie die von der verstorbene»
Mannschaft des Mineurs - und
Sappeurs - Corps hinterlasse-
ncn und die halbe Äauerzeit
noch nicht ausgehaltenen Stie¬
fel zu verwenden sind«
Hkth. am >6. Jul . 780.

Bey dem Mineurs - und Sappeurs - Corps , so wie bey den übrigen mit Stiefeln
versehenen Truppengattungen sind die Stiefel derjenigen Mannschaft , welche vor der hal¬
ben Dauerzeit derselben gestorben ist , niemahls dem Compagnie - Commandanten zu über¬

lassen , sondern für das Aerarium m Verwägung und bey Gelegenheit in gehörige Ver¬
wendung zu bringen.

§. 562 ^.
Wie jene Sorten , auf wel- Alle Lederwerks - , Nüstungs - und Erz - Sorten , vorauf die Procenten - Gebühr Le¬

che Procente bemessen sind, . , , ^ /
unterhalten werden müssen, stehet , muffen bey ihrem zu Grunde Gehen oder bey dem sonstigen Verluste von dieser

Hkth. am - °. Febr - k°s . L406 . Gebühr erfolgt werden , weil das Ausmaß der- Procente nicht auf die mögliche Dauer-

» v 3 .oän . z 7^. h ^ fer Sorten allein bestimmt , sondern bey demselben auch auf die jeweiligen mit

dem Dienste verbundenen besonderen Ereignisse Rücksicht genommen worden ist.
§. 6628.

Was mit Forderungen an
Montur und Rüstung , welche
wegen militärischer Uebungen
od. Dienstleistungen zu Grun¬
de gegangen sind , zu gesche¬
hen hat-
Hkth. am »y. Oct . 807. L 34g».

» » 8, Dee »807»

Wie die Helme der Cavalle-
rie zu conserviren sind.
Hkth .am »>. Apr - 607. L >378.

Alle Forderungen an Montur und Rüstungen , welche wegen militärischer Uebungen
oder Dienstleistungen zu Grunde gegangen sind , sind abzuweisen , weit die Friedensge¬
bühr eben hierauf mit berechnet und bestimmt ist , und ohne dieselben eine längere Dauer¬
zeit der Montur und Rüstung gefordert werden könnte.

Damit aber derley Forderungen überhaupt vermieden werden , müssen die Escadrons-
und Compagnie - Commandanten von den Stabs - Officieren und Brigadieren die nöthige
Anleitung erhalten , wie mit der Montur im Ganzen gewirthschaftet , und wie auch der ge¬

meine Mann zur Schonung seiner Montur verhalten werden soll , dann muß hiernächst dar¬
auf gesehen werden , daß bey den Compagnien und Escadronen das Ausbeffern der schadhaft
gewordenen Montur immer gleich bewirkt , und nie außer Acht gelassen werde.

tz. 562y.
Die Helme der Cavallerie dürfen niemahls geschaben , sondern müssen bey ihrem ur¬

sprünglichen Lacke gelassen , und öfters mittelst eines Tuches mit Oeh -l eingerieben werden,

um sie vor der Sonne , dem Regen und Staube zu schützen , damit sie so lange als möglich
getragen werden können.

§ . 563 o.

Wledie aus der Monturs - Im Falle die Regimenter oder Corps die erforderlichen Schuhe oder Stiefel unge-

^ef̂ 't!̂ ^ Schuhebzû besseren schwärzt aus der Monturs - Commission fassen , so sind dieselben , bevor sie der Mannschaft
Consirviru.i-r zu schwarzen^ Gebrauch gegeben werden , mit einer fetten Schwärze gut einzureiben , damit die

Htth . am s. Oct 3°y. L ^ 6. Nässe nicht sogleich durchdringe , und dieselben ihre fest gesetzte Dauerzeit leichter erreichen
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können , wofür die Regimenter und Corps den jeweilig bestimmten Schwärzerlohn aufrech¬
ten dürfen.

tz. 563 r.

Die Regiments - und Corps - Commandanten Habens auch besonders auf die Conserva¬

tion der Seitengewehre Zusehen , und die Escadrons - und Compagnie - Commandanten zu ver¬

halten , daß sie die nöthigen Reparaturen jederzeit sogleich gehörig vornehmen lassen. Be¬
sonders ist das muthwilllge Hauen auf Holz und Eisen , oder auch auf den Fechtschulen das
Zusammenhauen mit der Schneide des Säbels verbothen . Befindet sich ein Cavallerist auf
einem TranSports - Wagen , so hat er daraufzu sehen , daß sein Seitengewehr nicht beschä¬

diget werde . Ferner dürfen die Seitengewehre niemahls mit corrosiven (ätzenden ) oder sonst
den Eisen schädlichen Materien geputzt werden , sondern der Rost ist immer mittelst eines

Fettes wegzubringen ; auch dürfen dieselben nicht auf die Erde aufgestoßen , und endlich die
Klingen erst dann geschliffen werden , wenn es nothwendig wird.

. h. 565 «.

Dem Invaliden - Haus - Commandanten und dem respicirenden Feld - Kciegs - Commissar

wird nachdrücklich anempfohlen , und nach dem Invaliden - Systeme zur strengsten Pflicht

gemacht , Hey der über die Adjustirung der Mannschaft vorzunehmenden Untersuchung die
Regiments - Montur , die der Zuwachs mitbringt , nicht etwa , der baldigen ' Egalisirung we¬

gen , früher für unbrauchbar zu erklären , als sie es wirklich ist.
H. 5633.

Wenn den Gränzern bey ihrem Eintreffen in der Gränze die aus dem Felde mitge¬

brachte Montur und die Tornister beybelassen werden , so haben sie diese Sorten jederzeit in

gutem Stande zu erhalten , sich demselben nur bey Ausrückungen zu bedienen , um , wenn binnen
der gewöhnlichen Dauerzeit ein Ausmarsch erfolgt , mit denselben wieder auszumarschieren,

ohne dafür vom Aerarium eine Vergütung in Anspruch zu nehmen.
Die Regiments - und Corps - Commandanten haben nicht nur allein auf die Erhaltung

der Monturs - Stücke derjenigen Mannschaft , welche in der Dienstleistung verbleibt , son¬
dern auch auf diejenigen Leute , welche dem Reserve - und Landes - Bataillon zugetheilt oder

ganz ausrolirt werden , zu sehen.
H. 563 ^ .

Die Monturs - und Rüstungs - Sorten der Landwehre sind , mit pflichtmäßiger Sorge

für ihre gute Conservation , in den Depositorien aufzubewahren.
Die Fahnen der Landwehr - Bataillone sind bey dem Stabe der betreffenden Regimen¬

ter , wohin die Landwehr - Bataillone gehören , oder wenn nur das dritte Bataillon des
betreffenden Regiments im Lande zurück ist , bey dem Stabe dieses Bataillons aufzube - '

wahren.

N.

, »7

Wie die Seitengewehren
cvnservirensind.
Hkth.^am,3 >. IM - 77b.

Was m den 2 >ivaliden -Häu-
sern hinsichtlich der Montur,
welche die dahin transferirts
Mannschaft mitknngt , zu be¬
obachten ist.
Hkth. am >5. 2ct >807, 1. 4 . . 3.

Wie die Montur und Rü¬
stung , welche den Granzer,,
bevm Eintreffen in der Grän-
ze überlassen wird , zu conser-
viren ist.
Hkth.am iS. Nov. 806. L 38. 6.

» » 20. Nov. 3og. 8 3.8z.
und 3. 8«.

Wie die Montur und Rü,
stung der Landwehre aufzube»
wahren und zu conserviren ist.
Hkth. am 7.März3 .7- L 736.

» » . 7. JUN . 817 . L lyHo.
» >» . 6. Sep . 8,7 »L go>4»

Von 'der Untersuchung der Montur und Rüstung.

h. 5635.

Bey der Untersuchung der Montur und Rüstung müssen der Brigadier und Feld - Beobachtung bey unrersu-
Kriegs - Commissär , so wie auch alle jene Individuen , welchen , nebst dem Wehle des Sol - ^ »mur „„v Ru-
daten , auch zugleich die sorgfältige Wachsamkeit für die Schonung ^ eS allerhöchsten Aerariums Hkth. am -y. 2än . 6,5.12s . .
anvertraut ist , mit unbefangenem Streben nach treuer Pflichterfüllung ihr Amt handhaben , " » »3. Der . s , s. L ss-».

und strenge darauf halten , daß in keiner Hinsicht weder die Mannschaft , noch das Aera¬
rium verkürzet werde , widrigen Falls alle jene , welche sich eine Nachlässigkeit oder Verun¬

treuung zu Schulden kommen ließen , nicht nur zum allenfallsigen Schadenersätze verhalten,
sondern nach Umständen auch gebührend geahndet werden würden.
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/ Wie die Moniue und Ru-
« stung bey Musterungen zu un¬

tersuchen ist.
Hkth. am 7. Dec - 767.

» » i 5. Apr. 78,.
^ » >, ä. Aug . s »o. L rü-j? .

Wie die Montur und Rü¬
stung beym Austritte oder
beyrir Absterben eines Regi¬
ments - , Bataillons - , Com¬
pagnie - oder Escadrons -Com-
mandanten zu untersuchen und
an den Nachfolger zu überge¬
ben ist.
Hkth. am >4. Jän . 764.

» » 7. Aug. 60S.

Wie die Untersuchung der
Monturs - Sorten in den
Transports - Sammelhäusern
zu geschehen hat.
Hkth. am >5. Jan . 8 >7. L ' 28.

Untersuchung der Montur
und Rüstung im Kriege, und
wie das Erfordernist ausjn-
»veisen ist.
Hkth. am -3- Jan . 790. L , 3/j.

» » 4. May 796. Ll 7>§.

XVI . Hauptstück . VI. Abschnitt.

§. 6636.

Bey den Musterungen sind die Montur und die Rüstung , welche die Mannchaft im Ge¬

brauche hat , denn alle jene Sorten , welche in dem Regiments -, Escadrons - oder Compagnie-
Magazine vorhanden sind, mit aller nur möglichen Genauigkeit zu untersuchen , in den Muster¬
erledigungen ( so wie bey der Musterungsvorschrift vorgeschrieben ist) über den Befund der¬
selben zu relationiren , besonders muß aber darauf gesehen werden , ob das Regiment
oder Bataillon die vorgeschriebene Monturs - Rechnung gehörig führet , und daß über die

durch Beurlaubung und Entlassung , dann sonst sich sammelnden Montur - und Rüstungs-
Sorten verläßliche Inventanen verfaßt , die Sorten genau erhoben und nach ihrer Quali¬
tät ausgewiesen werden , damit , wenn in der Folge die Abgabe solcher Vorräthe angeordnet
wird , sie nach dein Verhältnisse der Classen und Gattungen geschehe , und nicht , wie schon
Fälle vorgekommen sind , bloß die kleinen Sorten abgegeben werden.

H. 6687 .

Wenn ein Regiments - , Bataillons - , Compagnie - oder Escadrons - Commandant
stirbt , oder austritt , so muß die Monrur und Rüstung gehörig untersucht und dem Nach¬

folger in ein em solchen Zustande übergeben werden , wie es die laufende Categorie mit - sich
bringt , die Rüstung aber muß vermittelst der Procenten - Gebühr jederzeit im brauchbaren
Stande vorhanden seyn . Sollten sich bey der Untersuchung Gebrechen entdecken , so ist sich
aus dem hinterlassenen Vermögen der Verstorbenen zu entschädigen , die Austretenden aber

sind zum Schadenersätze zu verhalten , und allenfalls gebührend dafür zu ahnden ; eben
so sind die Monturs - und Rüstungs - Sorten bey der Uebergabe eines Regiments - , Com¬

pagnie - oder Escadrons - Monturs - Magazins gehörig zu untersuchen , und darauf zu sehen,
ob die Sorten in der gehörigen Anzahl und Qualität vorhanden sind, und ob das Locale zur
Aufbewahrung derselben vollkommen angemessen ist . ,

tz. 5638.

Die Transports - Sammelhäusser ' müssen über die Richtigkeit der bey denselben in je¬
weiliger Verrechnung befindlichen Monturs - Vorräthe alle Vierteljahre invei .tirt werden,

und der das Transports - Haus respicirende Feld - Kriegs - Commiffär ist nicht nur für die
Richtigkeit dieser Inventur , sondern auch strenge verantwortlich / daß sich de-selbe von der

jeweiligen wirklichen Abgabe der für die Mannschaft zum Empfange angewiesenen Monturs-
Sorten jedes Mahl überzeuge , der Inventurs - Befund aber muß allezeit dem General-
Commando vorgelegt werden . ^

h. 663c ) .
Wie die Montur und Rüstung im Kriege bey Revisionen zu untersuchen ist , wurde

bereits bey der Gebühr der Montur und Rüstung (Seite 3 .) gesagt ; der ^Be-
fund dieser jährlichen Untersuchung aber wird am deutlichsten durch das eingeführte F a s-
sungsverzeichniß,  welches nach dem beygedruckten Formulare Nr . » zu verfassen ist,
ausgewiesen , worüber die Untersuchungs - Commission auch zu relationiren hat.

In der ersten und zweyten Rubrik  dieses Faffungsverzeichnisses ist die Mon¬
tur und Rüstung,  welche die Loco » und absente Mannschaft im Gebrauche hat , aus¬
zuweisen,  und in der d r i t t en  R u b r i k zu sum  m i r e n . Wenn der Fall eintritt , daß

Leute statt der vor dem Feinde verlornen Monturs - Stücke noch keine anderen erhalten ha¬
ben , so sind sie in der ersten Rubrik nicht aufzusühren , doch muß sowohl in diesem oder
in einem anderen ähnlichen Falle am Ende des Verzeichnisses erklärt werden , woher der
Abgang kommt.

In der vierten Rubrik  sind sowohl die Sorten der L 0 c 0 - als der au s-

wärtigen Mannschaft zusammen zu ziehen,  weil die auswärtige Mannschaft
ohnehin bey ihrem Einrücken vorgestellet und über die bey derselben vorhandene Montur
und Rüstung die besondere Passierung angesucht wird.

, Die fünfte Rubrik  darf nur jene S 0 r t en enthalten , deren H e r st el-

lung noch thunlich ist , jedoch nur mit einem außerordentlichen Auf-
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wände geschehen kann , der von dem Neparations - Pausch- Quantum zu bestreiten
nicht möglich ist , und dadurch dem Aerarium dennoch mehr Vortheil als durch die Verab¬
reichung neuer Sorten erwachset. Dieser Umstand muß jedoch am Ende des Fassungsver¬
zeichnisses umständlich erklärt , und besonders angemerkt werden , ob er im Gelde , und
wie viel in Leinwand , von welcher Qualität , oder woraus sonst , zu ^
bestehenhabe.

Die sechste Rubrik  hat hingegen die von dem Pauschgelde zu best re l-
tenden möglichen Reparaturen aufzunehmen.

In die siebente Rubrik  gehören alle jene Sorten , welche bey der
L oc o- M a n n scha ft ganz unbrauchbar vorgefunden werden.

Die achte Rubrik Hatzurbefferen Uebersicht die  vierte , fünfte , sechste und
siebente R u b ri k zusa m m e n zu erw eisen.

In der neunten Rubrik sind alle jene Sorten , welche bey der Re¬
vision auf den effektiven Stand gebühren , anzusehen.

Die zehnte Rubrik ist für jene Sorten bestimmt , welche aus
alten Monr u r s - und R üst u ng s - S or t en , als Leibel, 'Holzmützen und Fäustlin¬
ge rc. , zu erzeugen jiind. Die  eilst e und zwölfte Rubrik hat alles dasje¬
nige zu enthalten , was auf die bereits erhaltenen Passierungen
die Regimenter u n d Bataillone noch wirklich nicht empfangen , und
an die Mannschaft hinaus gegeben haben.

Die dreyzehnte Rubrik bedarf keiner Erläuterung , und die vier¬
zehnte Rubrik schließet die Summe der vorher gehenden Rubriken
in sich.

Wenn die achte und zehnte Rubrik entgegen gehalten wird , so zeiget es  sich , ob
und was nach dem Revisions - Bedarfe zur vollkommenen Ausrüstung
der Mannschaft an Monturs - und Rüstungs - Sorten nöthig ist , welche
sodann in der vierzehnten Rubrik auszumeisen  ist.

Die  fünfzehnte , sechzehnte und siebzehnte Rubrik sind von sich selbst
ganz deutlich, nur ist zu bemerken, daß jene Sorten , welche in der siebenten Rubrik Vor¬
kommen , in diesen drey Rubriken  zusammen wieder die nähmlichen seyn
müssen.

Alle bey der Verfassung dieses Verzeichnisses besonders vorfallenden Bemerkungen
sind am Ende dieses d re y fach einzusendenden Verzeichnisses anzumerken.

Bey den Sorten der indirekten Dauerzeit ist wohl zu bemerken, daß
nur für jene Stücke  neue oder  altbrauchbare verabreicht werden können, bey wel¬
chen es nicht mehr möglich ist, daß sie von dem allenfalls beyzulassenden Theile der unbrauch¬
baren Sorten hergestellt werden können.

Die  zu Grunde gerichteten Säbel oder  Pallasche können nur in außer¬
ordentlichen Fällen vom Aerarium passiert werden; wenn daher solche unbrauchbare Stüc¬
ke Vorkommen, so ist hierüber jedes Mahl die  Erläuterung nöthig.

Ueber das  zugetheilte Proviant - Fuhrwesen , dann das  Pack - Perso¬
nal , ist kein eigenes Fassungsve r zeichniß nöthig , sondern sobald in diesem
Verzeichnisse die Regiments - Montur mit dem Erfordernisse ausgewiesen ist , kann auch die
Montur für das Fuhrwesen und die Packmannschaft aufgeführt , jedoch darf sie wegen der
Verschiedenheit der Sorten nicht vermischt werden.

Uebrigens ist noch zu bemerken, daß in dieses Fassungsverzeichniß nur Monturs - ,
Lederwerks- und Rügungs - Sorten , in keinem Falle aber Feld - Requisiten , Munition oder
Feuergewehre re. ausgenommen werden dürfen.
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Formular Nr. r«. _ N . ^ Regiment.

ConsignaLron mrd rücksichtlich Fassimgsverzeichniff,
was bey dem obigen Negiinente (Bataillone oder Corps ) zur vollkommenen Adjustirung Ley der vorgenominenen

Revision auf das Jahr ^8 . . an Monturs - , Lederwerks - und Rüstungs - Sorten als Erforderniß befunden
. worden ^ ist..

Wem Vie Unterhaltung der-
Monturs - , Ledenvcrks - und
Rüstungs - Sorten in stets
brauchbarem Stande obliegt,
und was deßwegen ju beob¬
achten ist-
Hkth. am r«. Feh. 9o5. L ^06.

»» » >9. 2 un . 9o6 . ^ /jr >>.
» >» y. Oer. 6v9. L!36)9-
- » 5. 2än . 8-4. O ,27.

§. 56/,o.

Die Compagnie - und Escadrons -- Commandanten haben die Monturs - , Leder¬

werks - und Rüstungs - Sorten von den bemessenen Pauschgeldern jederzeit ^ in ganz brauch¬
barem Stande zu unterhalten ; daher müssen dieselben die norhigen Reparaturen alfogleich
vornehmen lassen , damit derley Sorten durch Nachlässigkeit nicht noch mehr verdorben oder
wohl gar unbrauchbar werden , die Mannschaft aber jederzeit gut gekleidet sey , und die
Pferde mit vollkommen brauchbarer Rüstung versehen seyen , worauf der Regiments - oder

Bataillons - Commandant , der Brigadier und der Feld - Kriegs - Commissar besonders zu
sehen haben , indem sie dem Hofkrisgsrathe dafür verantwortlich sind.

ß. 5b4r .>
Reparation der Schuhe.

Hkth. am 4. 2 un. 79^.
»» >» lo . Feb. 8o5. L! ĵo6.

Zur Erleichterung der Schuh - und Stiefel - Reparation wird den Truppen gestattet,
die erforderlichen Ledergattungen gegen Vergütung von den Pauschgeldern aus der Mon¬
turs - Commission nach der für jede Truppengattung bey der Gebühr der Montur und Rü¬
stung vorgeschriebenen Quantität auf kriegscommissariatische Entwürfe und mit der Vorsicht

abzufassen , daß die Documente von dem Regiments - oder Corps - Commandanten gefertiget

sind , weil sie auf die Hintanhaltung von Unterschleifen bey derley - Empfangen zu achten ha¬
ben , und dem Hofkriegsrathe dafür verantwortlich sind.
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Unterhaltung der Montur
und Rüstung der Mannschaft
während der Exercier - Zeit.
Hkth. am -4. Oct . blr . L 378.

Wem die Schuh - und Stie¬
fel - Reparationen , welche au¬
ßer dem Bezirke des Regiments
für Beurlaubte , Recruten rc.
bestritten werden , anzurech-
net ist.
Hkth. am 20. Fcb«s» 5. L §<,6.

„ » -4. Sct . 813. 2 3788.

Wie die Brotsäcke zu repari-
ren sind.
Hkth. am s . May . 77s.

H. 56^2.
Was die Unterhaltung der Montur , dann der Schuhe oder Stiefel wahrend derExer-

cier -- Zeit betrifft , so wird den Regi meutern für die zur Exercier - Zeit eingerückte Mannschaft auf
einen Monath das gewöhnliche Unterhaltungs - Pauschgeld erfolgt , das Limite - Leder aber darf

den Regimentern nicht verabfolgt werden , weil ' diese Gebühr erst dann eintritt , wenn die Schuhe
durch die Hälfte der Tragzeit im Gebrauche waren . Ebensowenig kann die zu Grundrichtung
der Montur in dieser kurzen Zeit in Anschlag kommen , wenn anders auf derselben Unterhaltung

sorgsam gesehen wird , w -lches sich die Compagnie -Commandanten angelegen seyn zu lassen haben.
tz. 56/j.3.

Wenn für die eingerüclten Beurlaubten während des Marsches von fremden Regimen¬
tern und Transports - Samnelhäusern außer dem Bezirke eines Regiments - Schuh - oder

Stiefel - Reparationen bestatten worden sind , so sind diese Zurechnungen als extraordinär

zu behandeln , und dem Aearium aufzurechnen.
Die Schuh - und Siefel - Reparationen für marschierende Recruten , Transferiere von

anderen Regimentern , Aaneonirte , zurück gelangte Deserteure und Kranke , welche von aus¬

wärts zugerechnet werde », und wenn diese Leute aus dem Bezirke xines anderen General - Com-
mand ' os kommen , als nelchem das Regiment selbst untersteht , können dem Aerarium aufgerech¬

net werden . Bcy deraeichen Märschen in dem Bezirke des nähmlichenGeneral - Comman-
do's aber haben die Auslagen auf Schuh - und Stiefel - Reparatur die Compagnie - und Es-
cadrons - Commandanter zu tragen . - .

L. 6644.
Die Brotsäcke füll jederzeit mit Beyhülfe der alten Kittel auszubeffern ; sollte aber

der Zwilch von denselbel als Futter zu den aus den alten Röckeln erzeugten Leibeln gebraucht
worden seyn , so , daß en Regiment nicht im Stande wäre , die Brotsäcke , wegen Man¬

gels an Zwilch , ausbessem zu lassen , so ist bep der Musterung oder sonstigen Untersuchung
der Montur , anzuzeiger , wie viel Zwilch zur Herstellung der Brotsäcke erforderlich ist.

tz. 6646.
Den Regimentern und Corps wird gestattet , von den durch die empfangenen Procen-

ten außer Gebrauch konmenden alten LeLerwerks - und Rüftungs - Sorten dasjenige , was

zur Reparation schadhater Stücke auf der Stelle nothwendig ist , dazu zu verwenden , es
müssen aber die solcher gestalt verbrauchten , und die etwa bis zum nächsten Procenten - Em¬

pfange weiters erforderlichen Stücke , der Gattung und Anzahl nach , bey der nächsten Mu¬

sterung angezeigt , und in einem befände r en .Ausweise,  in welchem das Ganze statt
der Procenten - Gebühr abgelegte Quantum , dann was zur Ablieferung verbleibet , ersicht¬
lich gemacht ist , unre , der Bestätigung des Brigadiers und des Kriegs - Commiffärs mit dem
Monturs - Musterung ^- Berichte zur Kenntnis ; des Hofkriegsrathes gebracht werden.

Die Regimenter und Corps haben dabey mit Billigkeit für das Aerarium sich zu be¬

nehmen , und die Brigadiers und die Kriegs - Commiffärs auf die Hinranhalrung übe trie-
bener Forderungen oder eurer unrechtmäßigen Verwendung dieser ärarischen Sorten das ge- ^

naueste Augenmerk zu richten.

K.

Von der Reinigung der  MP nt u r und Rüstung.

§. 5646. ^

Die Stabs - und Ober - Officiere , Regiments - , Corps - , Bataillons - , Compagnie - , Wie die Montur gerem.gt
, ^ ^ . L cn, werden soll , und was deshalb

Escadrons - und Transports - Commandanten haben besonders darauf zu sehen, daß die Mann - Machten ist.

schaft die im Gebrauche habende Montur und Rüstung jederzeit gehörig rein halte , sie jedoch Hkth. am 25. Sep . 767.

auf keine ihr schädliche Art putze , oder mit dicken Stöcken ausklopfe , und daß die in ° .335.
Band vi . 3 r

Unter welcher Bedingung
den Regimentern und Eorps
gestatret w'rd , von den außer
Gebrauch kommenden alten
Lederwerks - und Rüstungs-
Sorten das Nöchige zur Re¬
paration schadhafter Stücke
zu verwenden.
Hkth. UM3o. Jul . 808. 2 3646.
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Obliegenheiten der Trans-
porrs - (Lo»ima»danten hin¬
sichtlich der Reinigung der
Mvntur während des Mar-
la -eü.
4)krh. am >5. 2un. 8o4.L »385.

Wie die Montur derjenigen
Mannschaft , ivelche rotzige und
drüsige Pferde zu warten hat,
zu reinigen ist.
MH . gilt - s-Apr . öiZ.

Wie die mit?Schäben ange¬
steckten Sattelküssen zu reini¬
gen sind.
-MH.am »7-Sev . 794. v 4872.

k Wie die Rüstung von rotzi¬
gen Pferden zu reinigen und
zu verwenden ist.
MH . am -o.Sep .j76S.

XVI. Hauprstück . VI. Abschnitt.

den Regiments - , Compagnie - oder Escadrons - Magazinen vorhandenen Sorten öfters aus-

gelüftet und von dem Staube gereiniget werden . ^
h. 5647 .

Die Transports - Commandanten haben darauf zu sehen , daß die Mannschaft auf dem

Marsche ihre Montur gehörig reinige und conservire , daher muß auch bey der Uebergabe der
Recruten von einem Transports - Commandanten an den anderen beobachtet werden , daß

Bürsten , Kämme und dergleichen bey einem jeden Manne vorhanden seyen.

> h. 5648 .
Die Monrur derjenigen Mannschaft , welche drüsige oder rotzige Pferde zu warten hat,

und wobey zu befürchten ist , daß diese Montur mit dem frischen Krankheitsstoffe beflecket
wird , muß immer sogleich gereiniget , der Ansteckungsstoff abgeuaschen , und das Mpnturs-
Stück durch mehrere Stunden ausgelüftet werden.

Bey Beobachtung dieser Vorschrift ist es in Rücksicht der Montur in Zukunft ganz
unnöthig , sie als unbrauchbar zu classificiren , sondern sie kann , mch vorher gegangener Rei¬
nigung , ohne Anstand beybehalten werden , und daher dürfen euch für sie keine anderen
Sorten passiert werden.

h. 6649 .
Von den mit Schaben angesteckten Sattelküssen sind die Ueberzige und auch allenfalls

die Füllung gut zu waschen , und dann wieder zum Gebrauche zu verwenden.
h. 565o.

Die Rüstung von rotzigen Pferden ist nicht zu verbrennen , sonlern das Lederwerk bey der
Monturs - Commission abzuziehen und zu waschen , das kleine Nienenwerk aber für die In¬

fanterie zu verwenden.

l Wie Vie Montur und Rü¬
stung , welche oegcn Bezah¬
lung abgefüßt wird , zu vergü¬
ten »st.
Hkrh. am - 8. 2ul . 8,o . L 2495.
^ »» » 29. Feb . 312. D 563.

» » 20. May 8»3. L »390.
»> » i7 .Mäkj8 >4. ^ »65».
„ » Jo . Sep . 8l5 . L 5»36.

p Wie die Monturs - undRü-
stungs - Sorten in jenen Pro¬
vinzen , in welchen Eonven-
rions-Münze cursirt , zu ver¬
güten sind.
Hkth. am 6 2un . 8,5.

r» » Jo . May 81b. L! >568,

Wer das Monturs -Geld zu
erlegen hat.

Hkth. am 25. Oct . 777.
„ >4. Feb. 78 ».

„ 5. SRärz8og.
, , 7. Oct . 6»>3.
,, »4-Vivo. 8og.
» >l. 2än . 6o9.
» 26. Jan . 609-
„ 26.März 8,
„ 5.Sep . 8 »5. Is 4817-
,» Jo . -)ct>8-5. L5b65.

Von der Vergütung der Montur un ) Rüstung.

tz. 565r.

Alles dasjenige , was von den Truppen oder Behörden gegen rare Bezahlung aus den
Monturs - Oekonomie - Commissionen an Monturs - und Rüstungs - Sorten auf kriegscom-

missariatische Entwürfe abgefaßt oder an Truppen fremder Macke abzugeben bewilliget
wird , es mag im Materiale oder in fertigen Sorten bestehen ( mit Ausnahme jener Leder¬

gattungen , welche die Compagnien und Escadronen nach dem bestinmten Ausmaße zur Un¬
terhaltung der Schuhe und Stiefel im brauchbaren Stande im Limi o - Preise erhalten, ) lst
in den wirklichen Anschaffungspreisen , mit Zuschlagung von r5 Printen Regie - Spesen,

zu vergüten.
h. 5652.

Wenn an Truppen in jenen Provinzen , wo bloß Conventions - Münze cursirt , Mon¬
turs - und Rüstungs - Sorten schon fertig oder im Materiale abgegeben werden , so hat die

Vergütung jederzeit nach den jeweiligen , von , der -Hofkriegsbuchhaltung hinaus gegebenen
Beköstigungspreisen zu geschehen.

h. 5653.

Das jeweilig fest gesetzte Monturs - Geld haben zu erlegen:
r ) Alle als assentirt neu zuwachsenden k. k. ordinären und Regiments - Cadetten.
2) Alle ex xro ^ rüs Gemeinen , dann
3 ) die Entlassungswerber für die gestellt werdenden ausgedienten Veteranen oder sonsti¬

gen Recruten.
Der Erlag muß aber jederzeit noch vor der Assentirung geschehen , und ohne Rücksicht,

ob er die Montur vom Aerarium , aus dem Regiments - Magazine empfangen , oder sich selbst
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In welch, m Falle LieGränz->
Cadetten das Monturs - Gcl>

aus Eigenem 'angeschafft hat . Nur der k. k. Ho skriegsralch kann eine Nachsicht von dem Er¬
läge des Monturs - Geldes ertheilen ; diejenigen aber , welche aus einer Akademie . bey den

Truppen eintreten , erhalten die erste Montur auf Kosten der Akademie.
§. 665 g.

Den in Friedenszeiten bey den Gränztruppen eintretenden k. k. ordinären und Pri¬
vat - Cadetten , welche außer dem Lederwerke und den Schuhen keine andere a'rarischs Mon - z« erlegen haben,

tur erhalten , wird der Erlag des Monturs - Geldes , jedoch nur für die Fälle , in denen sie Hkth. am3°. Növ. s°s. n 4556.
die ärarische Montur nichr erhalten , nachgesehen , und diesen ohne Erlag des Monturs-

Geldes eingetretenen Cadetten wird bey einem erfolgenden Ausmarsche , gleich allen anderen
Gränzern , die nöthige Montur vom Aerarium verabreicht ; dagegen haben im Kriege die zu
den im Felde stehenden Gränztruppen assentirten Cadetten , gleich jenen der Linien - Trup¬

pen , das normalmäßige Monturs - Geld zu erlegen , müssen somit auch vom Aerarium
montirt werden.

§. 5655 . Welche Cadetten von deinEr-

Die bey den Uhlanen - Regimentern per Escadron bemessenen sechs Cadetten vom ^ ^
Adel sind vom Erläge des MoncurS - Geldes befreyet.

h. 5656 .

Wenn außerordentliche Umstände und die dazu eingehohlte hofkriegsrathliche Bewiüi-

Hkth.am 'll.Märj Loi. vur - .
« » I. Äpr. 8>4. O rc>9».

In welchem Falle für die
, , ^ connnandirt Beurlaubten von

gung die Einberufung der Beurlaubten über den vorgeschriebenen Loco - Stand rucksichtüch ^m Bau- oder Arbeits-Fonds
einer Commandirung und Beurlaubung auf Arbeit herbey führen sollten , so ist für jene die der Mannschaft neu gege-
Monturs - Stücke , deren augenblickliche Abgabe an die Mannschaft sogleich bey ihrem ersten Aerarium

Einrücken als nothwendig erkannt würde , von jenem Bau - oder Arbeits - Fonds , zu dessen Hkth. am - ' . Apr. 8i9.8 >37,.

Gunsten die Einberufung geschehen ist , die Vergütung nach den Preisen , welche jeweilig

fest gesetzt werden , zu leisten , indem dem Aerarium mir den fest gesetzten Pauschal - Gel¬
dern nur für die während der Arbeitsdauer categoriemäßlg eintretende currenre Monturs-

Gebühr die Entschädigung zufließt.
h. 565-7.

Da bey einein Ausmarsche die Granzer verpflichtet sind , mit ihrer eigenen Montur

Hkth. am -v. Feb. 609. n 54 y.
7 . Oct - 609 . N 27 >o.

»5 . Jul . 9,3 » 7t 291 »,

Wie die Consianalionen

Wie die den Gränzern eigen-
thümliche Montur bey einem

auszumarschiren , welche ihnen nach den Gränz - Grundgesetzen von ; Aerarium vergütet wird , Ausmarsche ab;uschäpen und
so ist in einem solchen Falle die denselben eigenthümliche Montur , mit Intervenirung der zu vergüten^

respicirenden Feld - Kriegs - Commissäre , bey der Zusammenrückung der Regimenter com-
missionaliter in Gegenwart des Brigadiers und der Hausväter nach den ärarischen Anschaf¬

fungspreisen und nach den Verhältnissen der Tragzeit abzuschätzen , und den Gränzhäusern,
nach erfolgter Liquidation , die gebührende Vergütung auf Rechnung des Militär - Fondes
zu leisten.

H. 5659.

Die Compagnien haben die individuellen M ^nturs - Consignationen nach dem beyge - ^ rviebeyhabenseMomurzu
druckten Formulare Nro . 1, zu verfassen , die Vergütungsberräge aber vorläufig nicht ein - verfassen sind,

zutragen , weil diese erst bey der commissionellen Abschätzung bestimmt werden . Hkth am >4. May 606. n 63».
. - ,- „ „ 10 . Febr. 609.7t 549.
H. 56t><).

Zur Vermeidung einer weitläufigen Rechnungs - Methode und zur Hintanhaltung der WwsichbeyderSntwerfnmr
„ „ . der zu leistenden Vernutung

zu einer Menge anwachsenden Brüche bey Ausrechnung der den Granzern für die vom Hause ^ Nehmen ist.
mitgenommenen Montur zu leistende Vergütung ist sich folgender Maßen zu benehmep.

Jene Gränzer , welche vom 1, bis »5 . eines Monathes Zuwachsen , haben mit r . des

nähmlichen Monathes , jene aber , die vom 16 . bis Ende rn Stand und Gebühr kommen,
vom i . des darauf folgenden Monathes in die Monturs - Vergütung einzutreten ; dage¬

gen bey denjenigen Gränzern , die vom 1, bis i 5 . in Abgang kommen , die Monturs - Ver¬
gütung schon mit Ende des vorigen Monathes , und bey denjenigen , die vom »6. bis

Ende eines Monathes austreten , diese Gebühr mit Ende desnähmlichen Monathes auf¬
zuhören hat.

Hkth. am >4. 2ul . 3v5. L >6q>.
,, ,, ib. 2un >8oü»77>Ü9>,.

Band vr. Zs *



I2H.

In welchem Falle für Sor¬
ten , welche von Deserteuren
oder Civil - Dieben cntivenvet

uns eingeliefert werden , eine
Vergütung geleistet werden
kann.

Hkth. a>Ny- Aug . 77S. L335g.

Welche Monturs - Stücke
nöthigen Falls den Civil -Ar-

restanten verabfolgt werden
können , und wann sie zu ver¬
güten sind.

Hkth. aml-. Feb. s >g. i 917.

X

XVI.  Haupt stück. VI. Abschnitt.

Bey denjenigen Gränzern , die vor dem Feinde geblieben , vermißt oder auswärts ge¬
storben sind , von welchen also die Gränzha 'user die mitgegebene Montur nicht mehr erhal¬
ten können , ist die Vergütung auf jene Zeit nach dem Oekonomie - Preise zu leisten , nach
welcher bey erfolgtem Ausmarsche die mitgenommenen Monturs - Sorten von der Brigade
und dem respicirenden kriegscommissariatischen Beamten noch tragbar abgeschätzt und clas-
sificirt worden sind.

Bey Deserteuren hat die Monturs - Vergütung mit dem Tage des Abganges nach obiger
Cinosur aufzuhören , weil die Häuser der meineidig gewordenen Gränzer , im Falle sie
die Monturs - Stücke wirklich nicht mehr erhalten , keine Rücksicht verdienen.

H. 56bo.

Für die durch Deserteure mitgenommenen Monturs -- und Rüstungs - Sorten kann , wenn
dieselben eingellefert werden , da sie em gestohlenes ärarisches Gut sind , keine Vergütung
geleistet werden . Eine Vergütung für Monturs - und Rüstungs - Sorten kann nur dann

Statt finden , wenn das Gubernium für von Civil - Dieben gestohlene Sachen , welche zu¬
rück gestellt werden , ebenfalls eine Vergütung geleistet hat.

§. 566i.

Im Falle einem Civil - Arrestanten mit Kleidungsstücken ausgeholfen werden müßte,
hat eine solche Aushülfe jederzeit mit altbrauchbaren Sorten zu geschehen , wofür keine

Vergütung zu leisten ist ; jedoch darf eine solche Aushülfe nur in Wäsche , Schuhen , Ho¬
sen und Roqueloren , niemahls aber in Militär - Röckeln , gegen kriegscommissariatische An¬
weisung , geschehen.

Solche an Civil - Personen abgereichte Monturs - Sorten haben die Regimenter auf
eine besonders kriegscommissariatisch gefertigte Individual -- Consignarion in der jährlichen
Monturs - Ausweis - Tabelle in Ausgabe zu stellen . Wenn aber einer solchen Civil - Person
vor der Uebergabe an die Civil - Behörde , im Falle die Umstande von der Art wären,
daß derselben nicht wohl mit alt brauchbaren Monturs - Stücken ausgeholfen werden könn¬

te , neue Sorten verabreicht werden müßten , so hätte in einem solchen Falle das betref¬
fende Regiment , gegen kriegscommissariatische Intervenirung und Bestätigung , die höchst
nöthigen Kleidungsstücke anzuschaffen , und in die für Civil - Arrestanten besonders zu füh¬
rende Verpflegs - Vorschuß - Berechnung aufzunehmen , wo sodann von den betreffenden
Civil - Behörden die Vergütung geleistet werden muß.
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Was hinsichtlich des Kaufes
uns Verkaufes der Monturs-
uuö Nüstungs - Sorten -u de-
oüachrvn ist.
Hkth. am3i . D «c. ^97.

27. Jan . 808 . L , Si.
3o. Nov . 8t>3.
io . Oct . 818 . L -jori.
>b. Oct . 8,6.
>5.Nov . 8 >6. L 44 ^5.
ry .Nov - 6 >b. ^ 48 >3.

-» 24- 2ul . 8,7 . L 2228.

- Aus welcher Ursache die er¬
sparten Schuhe nicht verkauft
werden dürfen.
Hkth. am 5. Jun . 788. v 25i3.

.. „ 3v. Nov. ör>8. L 4388.

Aus welcher Ursache der Ver¬
kauf der von den Transports-
Sanimelhäusern rc in dieMon-
turs'Commlffion adgelieferten
Sorten nicht gestattet wird.
Hkrh. am 5. May 78S.

»- „ 9. Nov. 788. D 2055.
„ » 8. Sep . 797. L 2333.
„ „ 2g. Jan . 799. D 369.
.. ,» >3. Nov . 799.

XVI . Hauptstück . VI . Abschnitt.

VI.

Von dem Verkaufe der Montur und Rüstung . .

H. 566s.

Der Kauf und Verkauf der ararischen Monturs - und Rüstungs - Sorten , sie mögen
alt oder neu seyn , ist sowohl den Civil - als Militär - Personen unter schärfester Ahndung
verbothen , daher haben die Brigadiers und respicirenden feldkriegscommiffariatischen Be¬
amten , und selbst die General - Commanden darüber zu wachen , daß kerne ärarischen Mon¬
turs - und Rüstungsstücke verkauft , die Compagnie -, Escadrons - und Regiments - Comman-
danten aber zur Verantwortung gezogen werden , wenn bey den Musterungen nicht jeder
Mann nnt der vorgeschriebenen Montur und Rüstung versehen ist.

H. 5663.
Diejenigen Schuhe , welche bey einem Regiments , Corps oder Bataillone durch zweck¬

mäßige Wirtschaft oder andere zufällige Umstände erstarr werden , bleiben im Grunde
ein Eigenthum des Aerariums , und dürfen bey Ehre und Reputation von dem Compagnie -
oder Escadrons - Commandanten nicht verkauft werden.

In einem jeden solchen Falle kann bloß die Ablösung der überflüssigen Schuhe vom
Aerarium im Reluitions - Preise emtreten , welcher Betrag sodann entweder demjenigen , der keine
Schuhe in nLtnr -a empfangen hat , zu vergüten ist , oder zur Bestreitung schon geschehener
oder künftiger solcher Reparations - Auslagen gehöret , mittelst deren eine Ersparung neuer
Schuhe erwirket wurde , und zu denen das ärarische Pausch - Quantum nicht hinreichend war.

H. 6664.
Um ferner den Kauf und Verkauf der Montur und Rüstung hintan zu halten , und

jeden Anlaß zu Unterschleifen mit neuen oder auch unbrauchbaren Sorten zu vermeiden,
wird der Verkauf der von den Sammelhäusern , Stockhäusern und Spitälern , allenfalls
auch von Regimentern , Bataillonen oder Corps an die Oekonomie - Commission abgelie¬
ferten , ganz unbrauchbaren Sorten von Tuch , Crsise , Leinwand , Zwilch u . s. w. ganz ein.
gestellt , und diese Sorten müssen von nun an , so viel möglich , vermanipulirt , und das¬
jenige , was zur Verwendung nicht mehr tauglich ist , durch die Papierstampfen vertilgt
werden.

Ueber die in Transports - und Stockhäusern brauchbaren und noch zur Vermanipuli-

rung geeigneten Monturs - Sorten ist jedes Mahl dem Hofkriegsrache ein Inventa-
rium , und ein kaue davon der nächsten Monturs - Commission oder dem nächsten Depot
einzusenden , um ihre Abschickung an die Commission oder an - das Depot gelegenheitlich
und auf die wohlfeilste Art veranlassen zu können , was auch mit der Rüstung überhaupt

zu geschehen hat.
Die ganz unbrauchbaren und zur Vermanipulirung nicht geeigneten Monturs - und

Rüstungs - Sorten müssen , nachdem daS darüber kriegscommissariatisch gefertigte Certi-

ficat ausgefertigt worden ist , zur Vermeidung unnöthiger Transports - Spesen gleich an
Ort und Stelle entweder mittelst der nächsten Papierstampfe , oder unthunlichen Falls

auf eine andere Art vertilgt werden , die dafür eingenommenen Gelder aber sind für das
Aerarium in Empfang zu nehmen , damit auf solche Art zu den Oekonomie - Commissio¬
nen nie solche Sorten abgegeben werden , welche der Frachtkosten nicht werth sind. Wenn
sich in einem Transports - Sammelhause oder Stabs - Stockhause die Monturs - und Rü-
stungsvorrärhe so beträchtlich anhäufen , und einer besonderen Verfügung lehnen , dieSor-
ten aber daselbst nicht gehörig classificn' t werden könnten , so lst durch den Hofkriegsrach
oder durch das Armee - oder . General - Commando ein Individuum von der nächsten Mon¬

turs - Commission zur gehörigen Classificirung zu verlangen , damit solche Sorten gehörig
verwendet werden können.
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k 5665
^ ^ ^ Lvas die Invalide » - Hauser
Was den Verkauf der ararischen MonturS - Stücke betrifft , welcke eme ^ m-allden - hj^ tlich des Verkaufes der

Haus - Commission wegen der ausgebreiteten Reluitionen allenfalls vornehmen wollte,  so Montur zu beobachten haben,

muß bemerkt werden , daß dieser Zweck durch die pflichtmäßige Aufmerksamkeit der betreff Htth -am -^ Lus. s .?. ^ ' - ' »-
senden Haus - und Abtheilungs - Commandanten erreicht werden müyte , reicht aber in der

Umwälzung des Grundsatzes ausgefühvt werden dürfe , daß die Montur des Mannes nie

sein Eigenthum in der Art wird , um damit nach Belieben schalten zu dürfen . ( Siehe
das Weitere im H. 6626 .)

N.

Von der Entschädigung der Montur und Rüstung.

H. 5666.
Das allerhöchste Aerarium muß für alle jene Monturs - und Rüstungs - Sorten,wel¬

che durch Deserteure mitgenommen , durch Entfremdung oder auf was immer für eine wi¬
dernatürliche und ungebührliche Art entwendet , aus Muthwillen oder Nachlässigkeit ver¬

dorben worden sind , entschädiget werden ; daher müssen alle jene Individuen , welche sich
dergleichen zu Schulden kommen lassen , die jeweiligen Anschaffungspreise mit Hinzuschla-
gung vo»r i 5 Procenten Regie - Spesen erlegen . Der gemeine Mann kann nur dann zum
Ersätze muthwillig verdorbener Monturs - und Rüstungs - Sorten verhalten werden , wenn
er nach kriegsrechtlichem Sentenze dazu verurtheilet , und bey Wasser und Brot im Ar¬
reste wäre , wo sodann bloß das Arrestanten - Lractament dazu zu widmen ist , und der

Rest dem Aerarium zu verbleiben hat.
§. 5667.

Wenn untaugliche Recruten entlassen werden , und jemanden dabey em Schadenersatz
zur Last fallt , so sind jene Monturs - Sorten , die der untauglich befundene Recrut be¬

kommen hat , und bey seiner Abschaffung mit sich nimmt , m dem fest gesetzten Preise mit
Hinzuschlagung der Regie - Spesen aufzurechnen.

Dasjenige , was denselben an alter Montur abgereicht wurde , ist nur nach dem Ab-
schätzungswerthe zu taxiren , und für die Stücke,  welche dem Manne abgenommen , und

bey den betreffenden Regimentern oder Corps rc. zurück behalten werden , ist nur der ab¬
zuschätzende Abnützungs - Betrag anzurechnen.

§. 5668.
Die über die wahrend einer Truppen - Transportirung in Verlust gerathenen Mon¬

turs - und Rüstungsstücke verfaßten und bestätigten Individual - Verlufts - Consignationen

sind , wenn die Mannschaft einrückt , von dem letzten Transports - Führer , nebst den Re¬
visions - Listen,  an die betreffenden Regimenter zu übergeben , welche sich sodann mit jenen
Regimentern , von denen die Transports - Commandanten sind , welchen die Schuld des

Verlustes zur Last fällt , einzuvernehmen , und durch diese die Ersatzleistung hereinzu bringen

haben . Es dürfen daher derley auf Transporten in Verlust gerathene Monturs - Stücke in

den Monturs - Ausweis - Tabellen , und zwar jene , worüber die Transports - Führer sich aus-
weisen , daß sie die vorgeschriebene Aufsicht g-etragen haben , nur auf Paffierung des Gene¬
ral - Commando ' s, wenn der Werth desselben den dem Befugnisse des General - Commando ' s

eingrräumten Betrag nicht übersteiget , in Verwendung gestellt werden ; dagegen jene ab¬
gängigen Monturs - Stücke , welche dem Transports - Führer zur Last fallen , erst dann ver¬

ausgabt werden können , wenn sich über die erfolgte Ersatzleistung mit der Kriegs - Cassa-
Quittung gehörig auögewiesen worden ist.

h. 566y.
Wenn das Aerarium für Monturs - und R̂üstungs - Sorten , welche von Deserteuren

entwendet worden sind , zu entschädigen wäre,  so ist auf den Zeitraum , während dessen

In welchen Fällen dasAera«
rium für Montur ü . Rüstung
entschädiget werden muß.
Hkth . am 28. Feb . 77b.

„ „ r §. Oct . 782.
», » 28. Jul . 8>o. L iHyS.
„ „ 3o.Sep . 8l5. L 5>i<,

und 51 SS-
, , -, 7 . Sep . öl6 . L346 . .

Wie der Ersatz der Montur
für Recruten , die als untaug¬
lich entlassen werden , eilMlei-
ten ist.

Hkth . am 2g . März 777.
„ „ - i . Apr . 7S7.
»» - - 27 . Sep . 6c>3.
„ », 28 . IUN . 8 l 3.R r 3o3'

>, ,, 9 . Apr »S >S. L >370.

Was wegen Ersatzleistung.
Verwahrend eines Transports
in Verlust gerathenen Mon-
turs «Sorte » - u beobachten ist.

Hkth. am 2 . Okt . 807.

Was bey Entschädigung der
Monturs - und Rüstungs -Sor¬
ten , welche ron Deserteuren
mitgenommen worden sind, ju
beobachten ist.
Hkrh . am 3o. Nov . 8 >5 .i !: s, »»

und 5 135 -
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Wie der Ersah der Torten,
die nicht -» llsirlra abyeliefert
werden , zu leisten ist.

Hkth. am 29 . Aug . 6og . L go65.
-, » >. May öio . L i §6o.
-, » 3. 2un 6><,. L >944.
-. ,, r8,2ul . 6IV. L , /,95.

2n welchem Falle das Aera-
rium für Monturs - und Rü-
stungs - Sorten , welche bey ei-
nerUntersuchung als unbrauch¬
bar im Magazine vorgefunden
werden , schadlos . zu halten ist.
Hkth . am ro . 2ul . 774 .

2 n welchem Falle Monturs¬
und Rüstungs -Sorten abzulie-
fern sind , und wie die Ablie¬
ferung zu geschehen hat.
Hkth . am 3o. Apr . 806. 12811.

„ ,, 18. März 807 . L 968.
„ «, 31 . März 809.
„ -, .10. Nov. 609.v 4702,

^ 4724.
„ >, >7 . Dec . 809 . 0 3240.
, , „ 20 . Dcc . 809,86183.

^ 8189.
,, „ 24 . Dec . 809 . v 5177.
, , » io . März 817 . L722.

Was bey der Uebergabe der
abzuliefernden Monturs - und
Rüstungs - Sorten zu beobach¬
ten ist.
Hkth . am 4. Apr . 1792.

-, -3. Feb . 799, L 435.

Wie die durch außerordent¬
liche Empfänge außer Ge¬
brauch kommenden Monturs¬
und Rüstungs - Sorten abzu-
liefern sind.
Hkth . am »7. Apr . 81 S. L >444.

Ablieferung der bey den
Compagnien sich sammelnden
Mäntel.

Hkth . «M r3 . May 8o8 L 8 -

XVI. Hauptstück . VI. Abschnitt.

der Mann solche im Gebrauche hatte , gar keine Rücksicht zu nehmen , weil der Zuwachs,
welcher dafür nörhig wird , immer neu gekleidet werden muß.

h. 5 b^ o.
Alle jene Monturs - und Rüstungs - Sorten , welche in ngtura abzuliefern wären,

und statt dessen in Geld berichtiget werden , sind in jenem Preise zu ersetzen , um welchem
dem nähmlichen Jahre bey der Monturs - Commission die Materialien angeschafft worden
sind , wozu auch allemahl die »5  Procenre Regie - Spesen zuz-uschlagen sind . Hiervon sind
auch die Gränztruppen nicht ausgeschlossen.

Für neue Sorten ist die ganze Taxe , für altbrauchbare sind zwey Drittel , und für
unbrauchbare ist ein Achtel hiervon zu entrichten.

h. 667 ».

Wenn sich bey einer Untersuchung in einem Monturs - Magazine vorräthrge Monturs -
und Rüstungs - Sorten befinden , welche vor der bestimmten Dauerzeit zu Grunde gegan¬
gen sind , und die Regimenter sich darüber nicht gehörig ausweisen können , so ist das

Aerarium dafür schadlos , zu halten , und die Schuldtragenden sind zum dießfallsigen Scha¬
denersätze zu verhalten.

O.

Von der Ablieferung der Montur und Rüstung.

, H. 6672.
Wenn nach einem Kriege Truppenkörper aufgelöset werden , und die Armee auf den

Friedensstand gesetzt wird , so sind alle jene Monturs - und Rüstungs - Sorten , welche der
Mannschaft bey ihrer Entlassung oder Beurlaubung nicht ' beybelassen werden dürfen , an die
nächsten Monturs - Commissionen abzuliefern.

Die Ablieferung kann nur auf kriegscommissariatisch gefertigte Entwürfe und ordent¬
lich verfaßte Monturs - und Rüstungs - Consignarionen , in denen die Sorten , welche abge¬
liefert werden , zu clasificiren sind , geschehen.

§. 5673 .

Bey der Uebergabe hat die Monturs - Commission in Gegenwart des übergebenden
Individuums die Monturs - und Rüstungs - Sorten , welche übergeben werden , ordentlich zu
untersuchen , und mit der in der Consignation angesetzten Classification zu vergleichen . Wenn
die Sorten richtig befunden werden , so ist ein Aufsatz über die Qualität dersel¬
ben,  mit Beyfügung der Ersatzgelder , welche für» die ganz unbrauchbaren Stücke und für
die Herstellung der reparationsfähigen allenfalls erlegt werden , zweyfach zu verfassen , wel¬
che von der Commission und dem Uebergeber zu fertigen sind , wovon ern kaue in der Com-

missions - Registratur aufzubewahren ist , das andere aber der Officier zum Regimente mitzu-
nehmen hat , nach welchem sodann die Rechnungs - Dokumente zu berichtigen sind. Würden
die Sorten aber nicht von gehöriger Beschaffenheit befunden , so ist hohen Ortes darüber die

Anzeige zu erstatten , um das Aerarium vor Schaden sichern zu können.
" § . 2674.

Alle jene alten Monturs - und Rüstungs - Sorten , für welch? der Ersatz außerordent¬
lich geleistet wird , müssen , sowie  der Empfang und die Vertheilung der neuen geschehen
ist , unverzüglich zur MonturS - Commission abgeliefert werden , und zwar vollständig , nicht
etwa in ernzelnen Theilen , wovon sich auch die General - Commanden die Ueberzeugung zu
verschaffen haben.

H. 6676.
Die Verausgabung und Beybehaltung alter Roguelore zu Reparaturen kann während

der Dauerzeit nicht gestattet werden , sondern es müssen dieselben , so wie sie sich von der
abgegangenen Mannschaft bey den Compagnien sanir eln , in das Regiments - Magazin ein¬

geliefert , und an den neuen Zuwachs oder für sonstige Erfordernisse verwendet werden.
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H. 6676.
Ueber die in den Spitälern von der verstorbenen Mannschaft sich sammelnden Mon¬

turs - Sorten ist dem Vorgesetzten General - Commando von Zeit zu Zeit Bericht zu erstat¬
ten , wo sodann derley Sorten in die nächste Monturs - Commission abzuliefern sind ; jedoch
müssen sowohl die Sorcen , welche von den Spitälern , als auch die , welche von den Regi¬
mentern abgeführt werden , rein seyn, und sich nicht etwa in einem der Gesundheit gefährli¬

chen Zustande befinden ; daher sind Sorten , welche von den ersteren abgegeben werden , je¬
derzeit vorher zu reinigen.

H. 6677.

Bey Ablieferung unbrauchbarer Monturö - Sorten gegen neue ist die Anweisung des
Ersatzes keinesweges als Passierung anzusehen , sondern es muß 'sich für diesen Abgang vor-
schnftmäßig , das ist : entweder durch die Gebühr , oder durch die einzuhohlende besondere
Bewilligung ausgewiesen werden.

H. 6678.
Die den Beurlaubten , welche mittelst eines Transportes abgehen , zur Conservirung

ihrer Gesundheit mitgegebenen Mäntel sind , sobald die Mannschaft an dem Orte ihrer Be¬
stimmung eintrifft , und eigentlich vom Transporte entlassen wird , an die betreffenden Werb-

bezirks - Commanden abzuführen ; und da die Mäntel in der Verrechnung der betreffenden
Regimenter zu verbleiben haben , so sind die Werbbczirks - Commanden derselben für die
gute Conservation dieser Kleidungsstücke verantwortlich.

Wenn ein Mann auf Urlaub stirbt , so ist die Montur desselben dem nächsten Militär

zu übergeben.
H. 6679.

Die den ausgedienten ungarischenCapitulanten mitgegebenen Monturs - Sorten müssen

so viel als möglich in die Verrechnung derjenigen Truppenkörper , wohin die Capitulanten
gehörten , wieder abgeführt werden.

tz. 569o.

Damit der Landmann zur Aufsammlung der auf den Schlachtfeldern liegen bleibenden

Monturs - und Rüstungs - Sorten aufgemuntert werde,werden von Zeit zu Zeit Einlösungs¬

preise fest gesetzt , welche demselben für die abgelieferten Monturs - und Rüstungs - Sorten zu
verabfolgen sind.

Die Ablieferung dieser Sorten hat der Regel nach an die Armee - Monturs - Depots,

so wie auch die Bezahlung der jeweilig bewilligten Einlösungspreise nach Untersuchung der
Brauchbarkeit von denselben zu geschehen. Ist aber dieses wegen zu weiter Entfernung oder
sonstiger Ursachen halber nicht wohl thunlich , so kann die Untersuchung und Uebernahme,
so wie die Vergütung von Militär - Commanden , Regimentern und sonstigen Militär - Be¬
hörden , mit Beyziehung des Feld - Kriegs - Commissariats , bewirkt werden ; jedoch ist in
diesem Falle mit dem MonturS - Depot darüber die Richtigkeit zu pflegen . Auf die jeweilig
bestimmten Einlösungspreise hat nur der Landmann , wie dieses auch bey den Feuergewehren
und der Munition der Fall ist , keinesweges aber der Soldat einen Anspruch zu machen.

?.

Von der kriegscommissariatischen Controlle bey Monturs - Commissionen.

§. S681.
Jeder bey einer Monturs - Commission zur Controlle aufgestellte feldkriegscommissaria-

tische Beamte muß auf Alles , was den Dienst und die Manipulation betrifft , genaue Sorg¬
falt tragen , jedoch dem Commandanten , den Stabs - und Ober - Officieren , so wie dem
Rechnungs - Personale , mit Anstand begegnen , die Fehlenden mit bescheidenen Erinnerungen
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XVI. Hauptstück. VI. Abschnitt.

zurecht weisen , und , wo dieses nichts fruchtet , die Anzeige dem Vorgesetzten Ober - Kriegs -
Commiffär , oder auch allenfalls dem Hofkriegsrathe machen.

h. 6662.

Täglich muß er zur bestimmten Stunde in der Kauzelley erscheinen , und da sich über¬
zeugen , ob das Personal gegenwärtig sey und seine aufhabenden Geschäfte besorge.

' Daher derselbe immer von den Einrherlungs - Tabellen der Departements und des
Rechnungs - Personals in genauer Kenntniß stehen muß , um dieselben im Falle seiner Ablö¬
sung seinem Nachfolger sogleich übergeben zu können.

§. 5683.

Ist das Kanzelley - Personal gehörig beschäftigt , so geht er gleichfalls zu seinen Ge¬
schäften.

Sind fassende Parteyen vorhanden , so untersucht er die mitgebrachten Dokumente;

nach richtigem Befunde vidirt er die Entwürfe , gibt dieselben dem hierzu bestimmten Kan-
zelley - Individuum , damit dasselbe die departementsweisen Anweisungen macht , und sie, nach
der Fertigung von einem Mithafter , zu deren Verabfolgung in die Magazine abschrcke.

H. 5684.

Wenn keine Truppen oder Individuen von umliegenden Regimentern oder Parteyen

vorhanden sind , welche der Eoramistrung aus Naturalien bedürfen , oder Prosessionisten sich
einsinden , die für die verfertigten Sorten die Ouittungen , welche jedes Mahl nachgerechnet,
eoramisirt und auch in seiner Gegenwart ausbezahlt werden müssen, übelbringen , auch keine
Einlieferungen geschehen : so verfüget er sich in verschiedene Magazins - Werkstätten und ihre
Umgebungen , und überzeuget sich von allen dem , was vorgehet . Findet er etwas Wider¬
rechtliches , so stellet er es ab , und verständiget hiervon den Commandanten.

H. ,5635 . ^
In jeder Woche wird bey der Commission zwey Mahl Sessio  u gehalten , zu welcher

sich der Kriegs - Commissär in der vom Commandanten bestimmten Stunde - verfüget.
H. 5686.

Bey den Sitzungengverden die emlangenden Packete in Gegenwart des commissariati-

schen Beamten , der Mithafter und des ersten Rechnungsführers geöffnet , der die Corre-
spondenz führende Nechnungö - Adjunct liefet dieselbe vor , und erhält aus der Stelle auf jeden
Gegenstand die gemeinschaftliche Entscheidung , die , in so fern sie keine auswärtigen Auskünf¬
te oder Untersuchungen von Mithaftern nothwendig machen , an Ort und Stelle hinterlegt,

. oder aber nach dem allgemeinen Ausspruche beantwortet werden . .
Die Gegenstände , welche in diesen Sitzungen Vorkommen können , sind.

3. Die hofkriegsrärhlichen Befehle.
I, . Verordnungen der General - Commänden.
e . Schreiben vor; anderen Commissionen oder von Lieferanten.
ä . Schreiben von Regimentern und commissariatischen Beamten.
e . Erfordernißaufsätze und Bestellungen.

s. Behandlungen der Manipulation bey Materialien , Sorten und Bestandtheilen.

§ . Meldungen und hieraus entstehende Untersuchung.
Ii . Bittschriften oder Klagen.
i . Verschiedene andere Gegenstände und Dispositionen.

h. 5667.

Um alles von . einer zur anderen Woche schriftlich Verhandelte in besserem Gedächtnisse

zu behalten , geschiehet alle Wochen eine Wiederhohlung , worin der das E .rssibitions - Pro-
Locoll und Register führende Rechnuirgs - Adjunct die Gegenstände nach den Nummern ver¬

trägt , dieselben aber mit den bey Händen hübenden Piecen und mit dem Aufnahms - Pwto-
colle combimrt . / >
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h. L688.
Die nach der allgemeinen Entscheidung verfertigten Concepte vom vorigen Tage werden

Hey der Session vorgelesen , und wenn dieselben vollkommen nach dem Sinne versauet sind,
werden sie von jedem dabey Anwesenden gefertiget , und zum Mundrren gegeben , wo sonach

die Abschriften den Tag darauf noch Ein Mahl vorgelesen , von jedem unterfertiget , und an
die Behörden gesendet werden.

tz. 568g.
Die verlangten Auskünfte sind , sobald es nur thunlich ist , zu erstatten , die Begneh-

migungs - Verordnungen aber sogleich zu copiren und vom commissariatischen Beamten
HU vidiren ..

§. 66<)o.
Der controllirende Kriegs - Commissär muß von den General - Commando -- Verordnun¬

gen eben so , wie von denen , die an ihn auf Veranlassung des Hofcriegsrathes durch das
General - Commando und Ober - Kriegs - Comnufsariat ergehen , Notiz nehmen , der Com¬

mission die Mittheilung machen , und alle Acten , die in das Commissions - Geschäft Einfluß

haben , sie mögen der Commission , oder dem commissariatischen Beamten am ersten zu fan¬
den kommen , im Originale in der Registratur oder im Archive hinterlegen.

H. 56c) i.
Die Schreiben, welche von anderen Commissionen einlangen, können zwar in Fallen,

wo sich auf eine ^ ofkriegsrathliche Verordnung berufen wird , oder wo hierüber schon einNor-
male bestehet, zur Richtschnur genommen werden; wo aber dieses der Fall nicht wäre , und'
ein Zweifel entstünde , ob man sich derselben ohne Anfragen fügen könne , Muß an den Hof¬
kriegsrath die Meldung geschehen.

Wenn aber die Correspondenz zwischen den Commissionen die Rechnungsrichtigkeit betrrfft,

wird allezeit wider jenen , dein dießfalls eine Saumseligkeit zur Last fällt , der Ersatz des dar¬
aus entstehenden Schadens Platz , greifen.

Hierbei ) muß der Kriegs - Commissär vorzüglich darauf sehen , damit alle Rechnungs-
nothdurften , Bestandtheile und Dokumente von gehöriger Form seyen , und wenn man sich
hiernach nicht bequemen wollte , ist er befugt , wie bey dem Monath - Acte , auch bey derglei¬
chen Dokumenten seine Anmerkung , jedoch in solchem Maße beyzurücken , daß darauv für den
Dritten eben so wenig eine Verkürzung , als eine ungebührliche Actiön gegen das Aerarium

erwachse.
tz. 66g2.

Die Zuschriften der Fabrikanten und Lieferanten sind immer als ämtlich anzusehen,

sogleich m der Session vorzutragen , und sodann in der Registratur ordentlich aufzubewahren.
Ihre Anträge müssen von dem ganzen Gremium erwogen , mit sonstigen Lieferungen

combinirt , und nach Map des gemeinschaftlichen Befundes beantwortet werden , wornach

der Kriegs - Commissär sein Viäi beyrückt.
Contrahenten , Fabrikanten und Lieferanten müssen mit ihren Gesuchen von den Com¬

missionen niemahls an den Hofkriegsrath -verwiesen , sondern , wenn ihre Anträge nicht an¬

nehmbar sind , ohne Weiters angewiesen werden ; ist aber ihr Begehren billig , so muß es jede
Commission dem Hofkriegsrathe selbst vortragen.

Kleine Vorausbezahlungen , die nicht über roo Gulden steigen , können zwar die Com¬

missionen mit commissariatischem Einverständnisse ohne hofkriegsräthliches Vorwissen erfolgen,
sie bleiben aber , wie die größeren , die âuch in dem Contracte eingeschaltet werden , auf Ver¬
antwortung der Commissionen.

§. 5bc)3.
Die Zuschriften der Regimenter , wenn sie Entwürfe zum Empfange oder Abgaben

enthalten , hat der controllirende Kriegs - Commissär vorher zu übergehen , weil dreser wissen
muß , in wie weit ein dergleichen Entwurf ohne hofkriegsrathliche Verordnung hinlänglich sey.
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Die Regimenter und Commissionen nrüssen sich durch Correspondenz - vorzüglich dahin

einverstehen , daß zur Uebernahme nicht eher Ofsiciere geschickt werden , bis die Commission die
abzuhohlenden Stucke wirklich fertig hat , weil sonst die Officiere öfters darauf warten
müssen.

tz. 56 c>4.

Wo eine Commission nicht durch eigene Einkäufe oder Contracte ihre Nothdmft auf¬

bringen kann , sondern dieselbe voN anderen zuspedirt erhält , sind dem Hofcriegsrathe allemahl
Erfordernißaufsätze darüber cinzusenden . Diese müssen mit den Vorräthen und mit den Be¬
dürfnissen der zugerheilten Regimenter wohl combinirt , und zeitlich emgesendet werden , da¬
mit der Transport nach Maß , als er zu Wasser oder zu ^Laude zu geschehen hat , mir Rück¬

sicht auf die Witterung , schiffbares Wasser und gute Wege unternommen werden kann,
nicht übertrieben , und auch die Spedition nicht der Gefahr des Verderbens ausgesetzt
werde.

Wohin des Jahres nur Ein oder zwey Transporte zu bewirken möglich -sind , müssen
die ersten Erfordernißaufsätze verläßlich seyn , und nicht ein .Nachtrag um den anderen ein-

gchndet werden , weil es in solchen Fallen nicht möglich ist , mit der sl/othdurft auszuhelfen.
h. 56 y6 . ^

Die Behandlungen , sie mögen Kauf oder Verkauf betreffen , ünd ersterer von der

Hand oder durch Contracte geschehen , haben vor öffentlicher Commission vor sich zu gehen.
Die Preise , nach welchen Contracte angestoßen werden dürfen , müssen den Commis¬

sionen bekannt seyn , nur die Handeinkäufe wohlfeiler geschehen.
Der Inhalt der Contracte muß deutlich seyn , um in keinen Rechtsstreit zu gerathen .l

die Contracte müssen auch deutlich geschrieben und darin nichts radiert werden.

Ohne hofkriegsrärhliche Erlaubniß darf nicht das Mindeste verkauft werden . Jeder
Verkauf muß versteigerungswe 'e vor sich gehen , und drrKriegs - Commissär muß demselben bey-
wohnen , um das verkaufte Quantum , die Beschaffenheit desselben , und das dafür ge-
lösere Geld zu bestätigen.

Nur das muß zum Verkaufen dem Hofkriegsrathe in Vorschlag gebracht werden,

was sich auf eine andere Art weder bey der Commission selbst , noch bey 'Anderen verma-

nipuliren laßt.
§. 56 g 6 .

Wenn Transporte von anderen Commissionen kommen , oder wenn Lieferungen ge¬

schehen , so werden die Materialien und Sorten genau untersucht , und in so fern sie nach
den Mustern befunden worden sind , werden die Tücher und Leinwandgattungen
in chronologischer Ordnung nummerirt , gemessen, und ihr Ellenmaß darauf geschrieben . Die

Felle und andere Sorten  werden nach den Gattungen übernommen , und sonach
diese , wie die Tücher und Leinwand , nach ihren Nummern und ihrem Ellenmaße , dann
jene im Gewichte von dem Departements - Officiere und einem Nechnungs - Adjuncten in
ein eigenes hierzu bestimmtes Protocoll aufger mmen , sogleich summirt , und wenn beyde

Lheile hierin ganz überein stimmen , so wird daC Kanzelley -7Protokoll gefertiget , welches,
wenn die Quittung über die Lieferung vorkommt , den commissariatischen Beamten von

Her vollen Richtigkeit überzeugt , damit er die Quittung nach bewirkter Nachrechnung und

richtigem Befunde des Betrages mit aller Zuversicht coramisiren kann.
h. 5 (x) '7.

Da aber in dem Luch Magazine auch die Nässung und Färbung der Tücher vor¬

kommt , die zum Besten des Aerariums eine besondere Aufmerksamkeit erfordert , so hat
der commissariarische Beamte vom Anfänge ihrer Abmessung dabey zu seyn , und nach der

Nässung den Nässungsstämpel an beyden Enden des Luches aufzudrücken ; sonach ist das

gemessene Luch in ein besonderes Protocoll mit dem vorigen und dem gegenwärtigen Ellen¬
maße einzuschrecken , zu summiren , und dann vcm kriegsccmmiffariatischen Beamten zu
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fertigen . Auch da , wo für die Raffung keine Zahlung ist , ist die Quittung Ley Bezah¬
lung des Härberlohnes hiernach zu Lerechnen , mit lleberzeugung zu coramisiren , und so
auch die wahre Schwendung von dem einen wie von dem anderen auszuweisen.

tz. L6()8.
Nachdem die Regimenter die Befugniß haben , nichts Anderes , als was vollkommen ^Handlung der fassenden

tüchtig ist , zu übernehmen , so muffen die Ossmere , welche zur Abfassung commandirt sind, Hkth. am - . März77 ».
mit dem nicht abgewiesen werden , daß jene Sorten , welche sie ausstoßen wollen , von an - " « 4- Dec. 772-
deren Commissionen durch den Hofkriegsrath dahin disponirt worden waren , sondern Alles,

was an die Regimenter verabreicht wird , muß vollkommene Güte an sich haben , es mag
in loeo oder auswä . rs verfertiget worden seyn , und Ley allen Sorten ist darauf zu sehen,

daß immer die alter erzeugten Sorten vor den jüngeren an die Regimenter ausgegeben
werden.

tz. 5byy.

Bey den Commissionen darf an Geräthschaften nichts Unnöthiges angsschafft werden , Anschaffungen der

und wenn es geschieht , so muß der Kriegs - Commissäres ahnden , auch daraufsehen , daß Ley
neue n A nschaffung  e n das Holz d e r a l t en nicht verloren geht . .. 4. Dec. 773.

h. 5 -700,

Die Dispositionen in Personal - Sachen sind zwar das eigentliche Geschäft des Commis - Dispositionen in Personal. ,

sions - Commandanten , doch kann der Kriegs - Commissär auch mit Anstand Vorstellung Hxt̂ am -. Märj77 °.
-machen,  wenn die Profeffionisten zu hart gehalten , Officiere ohne Noth verschickt , und .. ,. 4. Dec. 773.

dadurch dem Aerarium unnöthiger Aufwand verursachet , oder in den Departements eine
den hofkriegsrathlichen Verordnungen zuwider laufende Eintheilung veranlaßt würde.

Von den Commandanten hängt zwar auch die Anordnung der Arbeit , und was für

Sorten gemacht werden sollen , ab ; doch kann und muß der Kriegs - Commissär es ahnden,

wenn verbothene oder Privat - Arbeit gemacht , oder auf die Erzeugung des zur Abgabe Noth-
wendigen vergessen würde . ' >

§. 6701.
Der Kriegs - Commissär muß sich die volle Kenntnis ; der sämmrlichen Materialien eigen

machen , in keinem Stücke etwas zulassen , was wider das Beste des Aerariums ist , und

damit er seine Wohlmeinung überall mit Grund erstatten kann , sämmtliche , seit Einfüh¬

rung der Oekonomie erflossene hofkriegsräthliche Verordnungen und Normalien öfters durch¬
lesen , und auf diese 'Art sich in die volle Kenntnis ; setzen.

Obwohl der Kriegs - Commissär allen Sessionen beyzuwohnen hat , so hängt doch die
Bestimmung des Tages und der Stunde der Sitzung von dem Commandanten ab.

Besondere Pflichten des
Kriegs- Eommissariats.
Hkrh. am -. März 770.

» ». 4- Dec. 773.

Der Kriegs - Commissär muß bey allen Geldzahlungen , Behandlungen und Untersu¬

chungen gegenwärtig seyn , und weil er alle Contracte und Dokumenten zu certificiren hat,
so muß er auf den Grund des Inhaltes vorher sorgfältig emgehen , damit ihn aus seiner
Certißcirung nach der Hand keine Verantwortung treffe . Er hat auch bey Abgaben an Regi¬
menter , und wenn sie etwas einliefern , anwesend zu seyn , damit , wenn darüber eine Be¬

schwerde entstünde , er sein Gutachten zurLocal - Beylegung oder zur hofkriegsrathlichen Ent¬
scheidung geben kann.

H. 6702 . Beobachtung ru Ansehung
In dem sogenanntenHaus - De partement  ist das Augenmerk auf den Stand des und der Ee-

Personals , dann aus dessen Gebühr an Geld und Naturalien , wie auch auf Montur , Re - H« h. am2. März 77°.
quisiten und Geräthschaften zu richten , damit dasselbe mit seinen Gebühren versehen werde , « « 4. Dec. 77s.
und am Ende eines jeden Monathes der darüber verfaßte Act gehörig überein stimmt ; fü¬

get es sich aber , daß an Montur , Bett - Sorten , Geräthschaften und Requisiten , sowohl
in den Wohnzimmern , als Magazinen und Werkstätten , hiervon etwas zu Grunde geht , so

wird das Unbrauchbare daselbst zusammen getragen , vorgewiesen und hierauf das Certificat
zur Verausgabung als unbrau  ch bar  in der halbjährigen Rechnung ausgestellt , jedoch
mit der Bemerkung , daß , wenn Erz ' und Leinen - Sorten sich darunter befinden , diese zu-
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Ocftcre Visitieung der ver¬
schiedenen Magazine.
Hkth. am -. März 77 °-

„ 4-Dcc . 773.

Visitation der Schneider»
und Schuhmacher - Werkstät¬
ten.
Hkth. am r . März 77°,

„ „ q. Dec . 77A.

Was mit dem llbfalle zu ge¬
schehen hat.
Hkth. am 2. März 770.

„ „ /j. Dec. 773.

Lermanipulirung der von
den Regimentern eingelicfer-
ten alten Sorten.
Hk h. am 2. März 770.

„ ,, a . Dec . 773.

V

Elassificirung der abgegebe¬
nen unbrauchbaren Sorten.
Hkth. am 2. März 770.

„ » ä- Dec . 773-

XVI . Hauptstück . Vl . Abschnitt.

sammen genommen , abgewogen , die Holzgattungen aber aufgeklaftert , und dagegen im
Maße und Gewichte darin zum Empfange vorgeschrieben werden.

h. 6708.

Die im Magazine vorhandenen fertigen Tuch », Leinen - , Erz - , Posamentierer - ,

Schuh - und Pferdrüstungs - Sorten sind immer , wie jedes andere , größten Theils aus-
eigener Erzeugung bestellt , mithin sind sie in den Manipulationen bey der wöchentlichen
Visitirung zu vergleichen , und die außerdem eingelieferten und von Mithaftern visttirten ^ or¬
ten werden den von den Uebernehmern ausgefertigten Lieferscheinen entgegen gehalten , die

Quittungen hierauf gestellet , und nach richtigem Befunde coramisirt-

tz. 6704»

Ganz anders ist das Verhältnis ; in der Hemdenzuschneiderey , dann in den Schneider¬
und Schuhmacher - Werkstätten . Daselbst sind die Fassungs - und Verschneidungs - und so
auch die ZahlungS - Protokolle öfers und genau zu revidiren , und da hieraus alle erzeugten
Sorten den Empfang der erst vorerwähnten Magazine ausmachen , auch der darin ausge¬

fallene Rest an zugeschnittenen Sorten als Materiale girirt werden muß , so werden die
zugeschnittenen Sorten bey jedem monathlichen Abschlüsse inventirt , in das Materiale nach
den bemessenen Dividenten reducirt , und dein iin Verschneidungs - Protokolle ausgefallenen Re¬

ste zur Ueberzeugung der vollen Richtigkeit gleichgehalten.

H. 6705.

Der sich bey jeder Verschneidung ergebende Abfall , er mag von Tuch , Leinwand,

Zwilch , Leder oder von was immer für einer Gattung seyn, wird nach jedem Schnitte in Ge¬

genwart des commissariatischen Beamten abgewogen , und sowohl zur Empfangnahme im
Protokolle , als auch zur Abgabe an das betreffende Magazin vorgeschrieben , wo sodann,
wenn der Contrahenr , welcher den Abfall und die alten unbrauchbaren Sorten übernimmt,

eintrifft , demselben der gesammelte Vorrath im nähmlrchen Gewichte , in Beyseyn des com¬
missariarischen Beamten , verabfolget , und die Bezahlung dafür geleistet wird.

H. 6706.

Trifft es sich, daß unbrauchbare , von Regimentern eingelieferte Sorten noch zur Er¬

zeugung kleinerer Sorten oder Bestandtheile zum Besten des Aerariumv verschnitten werden
können , so werden auch diese nach ihrer Eigenschaft in Gegenwart dev commigariatischen

Beamten abgewogen , zergliedert , und , wenn sie verschnitten worden sind, sowohl die dar¬

aus noch erzeugten Gattungen , als auch der sich ergebene Abfall , wiederhohltabgewogen.
Wenn deren Gewicht wieder das nähmliche ist , so erhellet darauv , dag keine Bevorthei-

lung erngetreten ist , mithin werden die Erzeugungen neu oder altbrauchbar,  wie
der Abfall , zum Empfange und zur Ausgabe verzeichnet , und mit denselben , wie erst er¬

wähnet worden ist , vorgegangen.
§. 6707.

In den Packschupfen werden von den Regimentern , Corps und Branschen alle Gat¬

tungen Montur , Armatur und Rüstungen , auch Feld - Requisiten , mit einem Worte Al¬
les , was dieselben abzuführen befehliget sind , HGterleget . Nachdem zu deren Untersu¬

chung daselbst alle erforderlichen Meister beygezogen werden , so geschiehst in Gegenwart
des controllirenden Beamten und eines Mithafters die Classificirung derselben , und so

fern Alles mit voller Ueberzeugung richtig befunden worden ist , wird jedes Stück nach
Maß der Beschaffenheit in die Visitir - Raporte eingetragen , in die betreffenden Depar¬
tements abgegeben , und den Parteyen hiernach die Abquittirung geleistet ; jedoch das , was

ganz unbrauchbar ist , und unter den Abfall oder unter das Erz zu kommen hat , wird
sogleich abgewogen , und nicht mehr in seiner vorigen , sondern in der dermahligen Eigen¬

schaft dahin , wohin es gehört , abgegeben.
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H. 5-708.
Da nun die in dem Laufe eines jeden Monathes verkommenden Obliegenheiten vor¬

gezeichnet sind, dieselben aber auf das Gange ihren Bezug haben , so hat der controllirende
Beamte bey jedem monathlichen Abschlüsse gesammte Geld - Extracte mach der letzten Taxe
zu revidiren , und die im Monathe gefassten rmd ausgelegten Gelder mit den Quittungen
zusammen zu halten , so auch alle Manipulations - Extracte , die auf das Geld und Ma¬
teriale in Betreff der Erzeugung sich gründen , nach dem , bemessenen Dividenten zu berech¬
nen , und wenn sie mit den Verschneidungs - Protokollen überein stimmen , auch keine Auf¬
klärung zur Erleuchtung eines Anstandes , der in der dasigen Clausel enthalten seyn müßte,
bedürfen , so wird der erwähnte Abschluß unterfertiget , und jedes Mahl zur Zusammen¬
stellung des Ganzen mit jedem halben Jahre der Kanzelley übergeben.

In der Kanzelley sind das Ex h i b i t i 0 n s - P r 0 t 0 c 0 l l mnd R eg i ste r öfters ein¬
zusehen , damit jedes gehörig geführt werde ; so ist -auch zu wachen , daß gesammte Depar¬
tements mit dem Haupt - Protocolle monathlich ab rechnen,  und endlich muß
das Cassa - Journal,  in welches täglich die corramisirten Quittungen eingetragen und
von commissariatischen Beamten .einstrichulirt sind , abgeschlossen , die Gelder überzählet,
und nach richtigem Befunde von dem Commandanten , den Mithaftern und Conrrolleurs

gefertiget werden , welches letztere unter dem monathlichen Ca ssa - Abschlu sse be¬
be kan nt rst. ^

§. 670g.
Die G e g enspe  r r e der  C 0 m m i ff  i 0 ns - C a ssa muß allemahl a u s Dreyen

bestehen , und der Kriegs - Commissär hat die Befugniß , so oft derselbe es für angemessen
hält , dre Caffa zu .visitiren.

6710.
Dem commissariatischen Beamten bey der Monturs - Commission ist zwar die Respici-

rung einiger Truppen als allgemein nicht aufzutragen , wenn aber außerordentliche Geschäfte
verkommen , kann derselbe im Falle der Noth dazu gebraucht werden.

tz. 6711.
Die bey den Länder - General - Commanden Angestellten Ober - Kriegs - Commissäre

haben die Licitationen , welche bey den Monturs - Commissionen wegen der Contrahirung der

erforderlichen Artikel abgehalten werden , in loeo der Monturs - Commission möglichst bey-
zuwohnen , und das aufgenommene Licitations - Protocoll auf der Stelle noch vor der Auf¬
hebung der Sitzung mitzufertigsn , bey dieser Gelegenheit aber auch im Allgemeinen darauf
zu achten , ob der controllirende Feld - Kriegs - Commissär seiner Obliegenheit in allen Thei-

len entspreche.
§. 6712.

Auch den General - Commanden liegt die Aufsicht und Controlle des gesammtenMon¬
turs - Wesens in ihren Bezirken ob , wodurch nothwendig wird , daß die eommandirenden
Generale öfters des Jahres von dem Geschäftsgänge der Monturs - Oekonomie - Verwaltung
Einsicht nehmen , und vorzügliche Aufmerksamkeit darauf richten , ob die Uebernahme der
Monturs - Materialien in der gleichen guten Qualität geschehe , durchaus keine schlech¬
te Maare geduldet , und , die erzeugten Monturs - und Rüstungs - Stücke in der Form,

Größe und Bearbeitung , der Vorschrift , und überhaupt ihrer Widmung vollkommen ent¬
sprechen.

Von dem monathlichen Cas-
sa-Abschlusse.
Hkth . am 2. März 770.

5. ä . Dec - 773.

Von der Cassa -Mitsperre.
Hkth . am 2. März 770.

» 4- Dec . 773.

2n wie weit dem Feld -Kriegs-
Commissäre bey Monturs-

Commissionen dieRespicirung
von Truppen zuzutheilen ist.
Hkth . am 3. Febr . 77 - .

Was die General -Comman-
do -Referenten beym Monturs-
Wesen zu beobachten haben-
Hkth . am 25 . März s -5.

s Oberaufsicht und Controlle
der eommandirenden Generale
überdaä Monturs - Wesen.
Hkth . am >3. Febr . 8 >>.

„ 25. März LiS«
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